
Erster Zeitabschnitt .
Von der Gründung der Wiener Hochschule unter Herzog Ru do lph IV.
( 1365 ) bis zu deren ersten Reformation unter dem römischen Kaiser

Ferdinand I . (1533) .

I . G r ü n <1 u u g der Universität .

Obgleich schon Kaiser Friedrich II . im Jahre 1237 die Bewoh¬
ner Österreichs durch die Gründung einer sogenannten hohen Schule
zn Wien beglückt hatte , so scheint doch diese noch keineswegs mit
einer Anstalt , der man den IVamen Universität heilegen könnte , ver¬
gleichbar , und war , trotz Lazios Behauptung (Wiener Chronik L.
2 . p . 27 .) , doch kaum etwas anderes , als was sowohl in früheren Zei¬
ten , als auch heut zu Tage mit der Benennung Gymnasium bezeich¬
net verkommt . Zwar heisst es in der Urkunde erstgenannten Kaisers ,
(Schlikenrieder , Chromlogia / Uplomatica eeleb . et antiq. Vnirers.
Vindob . ab anno i 237 adannum 1384. Viennae 1753 . in 4 . p , 1 u . f.) da-
firf vom April , Sonntag der Incarnation obbedachten Jahres : ,. Fo-
lent es ei commodo Studio procideri , per qtiod prudenlia docetur in po-
pttlls et rttdis aetas instruitur pareorum , potestatem damns plmariam
Magistro , qui Viennaeper Nos et Successores noslros ad scholarvm re¬
fftmen assnmmelnr, ul atios Doctores in Faenltalibus mhstituat , de con -
silio virorum prndenlium civitatis ejusdem , qui habeantur sttffidentes
et idonei circa Studium suormn auditorum indess unterliegt es kaum
einem Zweifel , dass hier Doctor nichts weiter als Schullehrer , und
Facultas nichts weiter als Schule , Lehranstalt , bedeute j wie denn
auch diess aus der vom Herzoge Albert I . im J . 1236 am Sonntage
Inrocarit erlassenen deutschen Urkunde , (Schlikenrieder 1. c.
p . 6 —. Dann Conspeclus histor . VniversitaUs Viennensis . ( Auel . J o s .
Reichenau ) T. f . Viennae 1722. in 8 . p . 3 u . f.) , worin das Recht,
den Schulmeister zu St. Stephan zu ernennen , an den Stadtrath der
Bürger übertragen wird , genügend hervorgellt . Es ist hier nur vom
ersterwähnten Schulmeister , der gleichsam der Oberanfseher aller
damaligen Wiener Schulen gewesen , die Rede , nirgends aber trifft
man eine Spur von dem, was schon zu jenen Zeiten in Paris und spä¬
ter auch in Wie » und an andern Hochschulen vorging j es wird nir -
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gends eines Doctorgrades , oder sonst etwas , was an eine wirkliche
Universität erinnern könnte , Erwähnung gethan . Was man demnach
mit Bestimmtheit annehmen kann , ist bloss , dass seit der im J . 1237
vom Kaiser Friedrich II . erfheilfen Befugnis « , in Wien Schulen zu
errichten , verschiedene Unterrichtsaustalten hierseihst ins Lehen tra¬
ten , in denen sowohl Deutsch , als auch Latein *) gelehrt wurde ,
und die sammt und sonders unter die Aufsicht des Schulmeisters
zu St . Stephan gestellt waren . — Doch noch deutlicher für unsere
Meinung spricht die Urkunde des Bischofs Albert von Passau ,
ergangen den 7. März 1365 (S eh 1 i k e n ri e d e r l . c . p , 9 . ) , in
welcher die Worte Vorkommen: Nostrum comensmn expressum ac
benevolum ex certa scientia adhibuimuset adhibemuspraesentibus et pro
nobis ei nostris successoribus universis , quod prirUegiatum et generale
Studium in villa Viennensi nostrae Dioecesis erigatur . « — Über allen
Zweifel wird jedoch solche Ansicht erhoben durch die am 18 . Juni
1365 von S . Heil , dein Papste Urban V . ertheilte Gründungsbulle
unserer Hochschule Cs c h 1 i k e n r i e d e r l . c . p , 60 , dann Conspect.
histor . Unirers . Vienn . T. 1, p . 6 ) , welche Bulle wir hier ihrer histo¬
rischen Denkwürdigkeit halber im Originaltexte und wörtlich liefern
wollen .

», Urbanus Episcopus , servus servorum Bei , ad perpetuam rei
memoriam.

ln svpremae dignitatis Apostoiicae specula , licet immeriti , dispo-
nenle Domino constituti , ad unirersas fidelium regiones , eorumqve pro -
fectus et commoda , tanquam unicersalis yregis Dominici pastor , com-
m issue nobis speculationis aciein , qua ntuni nobis ex allo permillitnr , e,x~
tendcntes , fidelibus ipsis ad quaerenda studia , per quae üirini nominis .
suaeque fidei CatboUcae cuttus protenditur, justitia cotitur, tarn publica
quam primta res geritur ulititer , omnisque prosperilas Immanae con-
ditionis angelur , Ubenter farores yratiosos impemlimus, et opportun»
commodilatis auxilia tiberatiter imperlimur. Cum ilaque sicut nuper ex
parte dilecti filii , Nobilis Viri liudolp/ti Ducis Austritte fnit proposi-
tum in consistorio coram nobis , ipse, Dux mm solum ad ufMtatem et
Prosperitäten fmjusmodi reipublicae et incolarum Ducatus sui Austriae ,
sed etiam aHarumpartium vicinarum landabititer intendens, in vitla stm
Viennensi, Pataviensis Dioecesis , in praedicto Ducatu consisteilte , tan-
quam insigniori, e. t rnagts ad hoc accommoduet idonea plurimmn dcside-
ret fieri et ordinari per sedem Apostolicam Studium generale in quali-

*) Dass letzteres der Fall gewesen sey , und jedenfalls eine Art
Gymnasium bestanden habe, ist daraus zu schliessen , dass im ob-
bedachten Diplome Alber t ’s II . das Spielen in den Tabernen
und das 'fragen eines Schwertes oder Messers verboten wird j was
doch nur grossem Schülern gelten konnte.
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bet licita faeultate , ut ibidem fides ipsa dilatetur , erudiantur simplices ,
aequitas serveiur judicii, crescal ratio, et inteüeetm hominum augeatur :
Nos praemissa, ac etiam eximium fidel et devotionis sinceritatem, quam
tarn ipse Out , quam Progenitores siti , Duces Austriae, ad Sanetam
Romanam Ecclesiam gesseruni , proul ipse Dux gerere dinosciiitr, at-
tente considerantes, ferventi desiderio ducimar , qnod Ducatm et rilla
praedicta scientiarum muheiibus ampUentur , nt viros producant con-
silii maturitate conspieuos , virtutum redimitos ornatibus ac diversa-
rum facultalum dogmatibus eruditos , sitque ibi scientiarum fons irri -
guus, de cujus plenitudine hauriant vnwersi literamm cupientes imhui
äocumentis , Itis igilitr omnibus , et praesertim idoneitate dictae vitlae ,
quae ad multiplicandadoctrinae semitia , et germina salutaria produ-
cenda magis congrua et accommoda Inter alias rillas Ducatus praedicti
fore dicitur , diligenti examinaüom pensalis , non solnm ad ipsontm,
Ducatus et vitlae , sed etiam regionum circumjaeenUnm incolaruui com-
modum et profectum patefnis affecUbus anhehmtes, dicti Ducis in hac
parle supplicationibus inclinatl, de Fratrnm nostrorum consiUo ancto-
ritate Apostolica statuimus, et etiam ordinamus, nt in dicta vilta de cae¬
tera sit Studium generale , iUudque perpetnis temporibus inibi vigeat ,
tarn in Juris Canonici et Civilis , quam in alia qualibel licita, praeter -
quam Theologien , faeultate, et qnod legendes et st.ndeni.es ibidem omni¬
bus privUegiis , UbertaUbns et immunitatibus concessis Doctoribns legen-
Uhus , et studentibns , commoranlibiis in Studio generali gaudeant et t/fan-
tur ; qnodque , qtn processu temporis brachem meruerint in Uta faeultate,
in qua studnerant , obtinere , sihiqne docendi licentiam , nt alias erudire
raten » /., ac Doctoratus seit Magistern honorem petierint elargiri , per
Doclores, seu Doctorem ac Magistros, seit Magislrum illhts facultatis,
in qua examinatio fuerit facienda, Praeposito Ecelesiae omnium Sanc-
torum * ) dichte rlllae , qni pro tempore fuerit , rel , Praepositura ip-
sins Ecelesiae raeante , Uli , qni ad hoc per dilectos filios , capitvlnrn
ejusdem Ecelesiae, depntatus fuerit, prarsente.nlur . Idem quoque Prae -
positus, aut Depntatus, nt praefertur , Doctoribns et Magistris in eadem
Faeultate , acht inibi regentibus, conrocalis, Mos in bis, quae circa pro-
morendos ad Doctoratus, seit Magistern honorem requirnntur , per se ,
rel per alium juxla modum et consueludinem , qni super laUfms in gene -
rali/ms stndiis obserranhir , examinare Student diligenier , eisqne , $1
ad hoc snfficientes et idonei reperti fuerint, hujusmodi licentiam tribuat,
et Doctoratus, seu Magistern conferat honorem . IUi rero , qni in eodem
Studio dictae vitlae examinati et approhali fuerint, ac docendi licentiam
et honorem hniusmodi obtinuerint, ut est dictum , ex tune absque exa-
mim et approbatione alia regendi et docendi tarn in rilla praedicta ,

So Wests damals die S (« Stephanskirche .
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quam singulis aliis generalibus studiis , in quibns mluerint , regere et äo~
cere , statutis et consuetudinibus quibuscunque contrariis , Apostolica vel
alia quacunque firmitate. vallatis , nequaquam obslantibus, plenam et li¬
berum habeant facultatem . Nullt ergo omnino homiimm liceat haue pagi -
nam nostrae constitutionis et ordinationis infringere , vel ei ausu teme-
rario contraire ; siquis mttem hoc attentare praesumpserit , indignatio-

nem Omnipotentis Bei , et Beatorum Petri et Pauli , Aposlolornm ejus,
> ,■ se noverit incursurmn . Datum Avinione XIII Calendas Jutii , Pontifica-

tus nostri anno tertio.
AH dem nach war es also Herzog li tidol ph IV . von Österreich ,

unter dein das Unterrichtswesen allhier eine bessere und edlere Ge¬
staltung erhielt , und der sieb auch die Genehmigung des päpstlichen
Stuhles zur Errichtung einer Hochschule in Wien nach dem Muster
der damals in Paris bestandenen zuerst erwirkte .

Doch schon drei Monate früher , als eben angeführte päpstliche
Bull e aus Eicht gelangte , traf der edle Herzog , in sicherer Hoffnung
auf Genehmigung seines Ansuchens , die nöthigen Voranstalten , um
die Universität , die zu gründen er die Absicht hatte , baldigst ins Le¬
hen treten zu sehen , wie diess aus nachfolgenden Daten des zu die¬
ser Zeit ergangenen Freiheitsln iefes vom 12 , März 1365 (Schl i-
kenrieder l. c. p. 10) zur Genüge erhellt .

Dieser Frciheilshrief lieht folgendermassen an :
„ In Nomine Sanctae et Indirktuae Trinitatis , Amen, BudolphusIV . ,

Albertus et Leupoldns, Fratres nterini , Bei gralia Archiduces *) Au -
striae , Styriae , C'arinthiae et Carnioliae, Domini Marchiae Slaronicae
ac Portus - naonis , Comites in Habspnrg , Tyrolis , Ferretis et in Kyburg ,
Marchiones Burgoviae et Landgravii Alsatiae , Omnibus Christi fideli -
bus , praesentium auditoribm seti lectoribus , nunc et temporibus futuris,
salutein in Domino cum notitia subscriptorum.

Omnipotentis Dei clementia, quae de snae Dirinae. Majeslatis throno
et cehitudlm ms a cunctis nostris prioribus in haec tempora naturali

propagine et anliquostipile principatus decorarit titulo, et committendona-
bis snae gentis nmliitudineni et terrae laliludinem non modicas , nos
etiam voluit principari , pro quo lenemnr ex debito sibi grafiarum actio -'

nes et multiplices , et genti nobis commissae ad defensionem,judicü aequi -

tatem , farores , benevolentias ac ad caetera pietatum opera obligamnr,
Nos pronos reddit et benemlos, ac interno qm dam instinctu exigit ea

i ordinäre , statue.re et disponere in subjectis nubis terris et genlihm , per
quae Creaforis nostri clementia lamletur in coelis et ejus orthodox», fi¬
eles dilatetur , erwMantur simplices , aeqnitas serrelur judicii , Imma ~

nus Ulustretur intellectus , augeatur ratio , crescat respublica , et ad

*) Dieser Titel war damals noch nicht vom Kaiser anerkannt .
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Saneti Spiritus illustrationem corda disponantur hominnm , quod , pro-
pulste ignorantiae tenebris et errorum deeiis , ad dlvinam sapientiam, quae
malerolam non ingreditur animam , aptati de thesauris suis nova pro-
ducant et cetera , et fructificent nmltipUciter super terra . Hincest , qnod
nos , tanquam donatorum bonorum grati receptores , volentes quoqtie
praelactis pronitati et inslinctui satisfacere sattem aliquantulum ad Bei
landein et gloriam , utilitatem et prof’ectum humani generis, oh salutem
animarum nostrae prioritatis inclgtae ac nostrarum , nec non ob aug-
mentum reipublicae , et ob specialem praerogatimm et dignitatem duca -
tus Austritte et villae nostrae. Viennensis , matura deliberatione et dili-
genti consilio praeMis, adhibitis etiam solemnitatibus verborum, operum
et gestuum consuelis et debitis , ad hoc opportunis et necessariis pro
exigentia Ubertutum , jurium et consuetudinum nostrorum ducaluum , et
specialiter nobis et praedignae terrae Austritte , quibus juxta conlinen -
tiam privilegiorutn et lilerarum nostrarum a Divis Romanis Imperato-
ribus et Regibus sumus privilegiati, digniflcati et in Principes sublimati,
de gratia , concessione et induttu specialibusSanctissimi in Christo Pa-
tris et Domini nostri, Domini Urbuni V., Saerosanetae Romanae et unt¬
rer salis Ecctesiae summt Pontificis , nostro ac nostrorum haeredum et
posterorum ontnium in perpetuum nomine dotavimus et ereximus rite et
legitime , et de certa scientia, dotamus et erigimus publicas et privi-
legiatas scholas et Studium generale in dicta vilta nostra Viennensi ,
quam ob incolartim suorum fidem pnram , devotionem sinceram et
probitatem eximkmi singulari favore prosequimur, in cujus etiam villae
parochiali Ecclesia Saneti Stephani , in brevi temporis spatio Deo
Auspice in Praeposituram seit Collegialam Ecclcsiam sub honore Sanc-
torurn omnium redigendam, seputturam nosIram elegimus , ibi adven -
lum Judicte expeclaturi . Ha vide licet , qnod in dicta Villa Viennensi
ex nunc in antea perpetuo juxta ordinaliones et consuetudines obserna-
tas ac ha hifas retroaette temporibus , primo scilicet Athenis , cicitate
praecipua Graeeiae, dein Romae , quae caput est orbte , et post haec
Parteite , Regni Franciae civitate principali , scholae pttblicae ac gene¬
rale et priviiegiainm Studium observentur, ibiqtie leganlur, doceanlur
et diseantnr Dwina scientia, quam Theologiam rocatnus, arte » et seien-
tiae naturales , morales et liberales, Jura canonica et civilia , Medicina
et atme famltates et scientiae Ucilae et penntesae. Ceterum quia anima
qttieseendo sciens et prüdem efficilnr, nec pamionaia scientiamposside -
bit , tum pro Magistrorum sindio et lectura peragenda, tum etiam pro
studentium et schotarium dicti studii tarn de remotis quam de ricinis
partibvs advenientium projectu , et augmento disciplinue scholasticae,
qiii dirino aspirante lumme continnitate studii, de bono in melius , de
meliore in Optimum, de virtute in virtulcm, ad sublimia scientiarnm et
virlutvm ennelo tempore debent et possunt provehi , reputamus summe
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necessarimn dicti studii universitalem , docenlium et discentium Colle¬
gium, specialibus defensionibua et commodis indk/ere. «

Weiter wird in diesem Freiheitsbriefe den Studierenden und ihren
Lehrern der ganze Bau in zwischen der heutigen kaiserlichen Burg
lind der Schottenkirche , mit Inbegriff der damaligen Herrengasse und
AVallnerstrasse , zur Bewohnung angewiesen , und den Hauseigen -
thümern in diesem Stadtviertel ( in der Folge auch Pfaffensfadt ge¬
nannt) eingesehSrff , Sorge zu fragen , dass den Studierenden und ih¬
ren Lehrern daselbst auf keine Weise weder bei Tage , noch bei Nacht
irgend eine wie immer geartete Störung , Belästigung oder Beleidi¬
gung von Seite der Insassen widerfahre ; auch werden die Schuldigen
mit strenger Ahndung und unverzüglicher Ausweisung aus diesem
Stadtviertel bedroht. Anbei wird zur gewisseren und bequemeren Un¬
terbringung der Universitätsglieder verfugt , dass , wenn eines dersel¬
ben eine Wohnungim bedachten Sfadttheile zu beziehen wünschte , wel¬
che eine andere , nicht zur Hochschule gehörige Partei bereits inn hätte,
die Wohnung dem ersferen ohne Anstand und Widerrede , gegen die Ent¬
richtung des gewöhnlichen Jahrzinses an den Hanseigenfhümer , über¬
lassen werden müsse . — Den nach Wien sich begebenden Lehrern
und Schülern wird auf ihrer Hin - und Rückreise nicht allein freier
Durchzug für sich und ihre Habschaffen , sondern auch sicheres Ge¬
leit in säinmllichen österreichischen Staaten von Seite der geistlichen
und weltlichen Behörden und Ortsobrigkeiten zugesicbert , auch Scha¬
denersatz für ihre auf dieser Reise etwa eingehiissten TIahschaften,
und zwar durch jene Vorstände , in deren Gebiet der Verlust sich er¬
eignet , versprochen ; vorausgesetzt jedoch , dass die Kläger darthun
könnten , erwähntes Geleit wirklich nacbgesijrht zu haben. — Über-
diess werden die Mitglieder der Hochschule samrnt ihren Dienern von
jeder Art Abgaben , Mauthgehiihr , Steuer oder sonstiger Last , die auf
den übrigen Bewohnern Wiens haftete , freigesprochen . — Gegen jene ,
die es wagen sollten , dieselben an Leib oder Lehen zu beschädigen
(den Fall von Ehebruch allein ausgenommen) , werden schwere Stra¬
fen verhängt *) , den Thätern im Falle eines Mordes alle Zufluchts¬
stätten versagt **) . — Auch wird den Magistern und Scholaren , wenn
sie gegen einen Laien hei dessen rechtmässigem Ilichfer Klage füh¬
ren sollte » , schneller Bescheid und baldige strenge Genugtluuing ver-

*) Diese Strafen waren theils Geld- , theils (bei unbemittelten ! Lei¬
besstrafen . Bei ersferen fiel die eine Hälfte der Universität , die
andere dem Beleidigten zu .

* *) Vormals war es Sitte , dass die Wache keinen Verbrecher , wenn
er sich in ein Kloster , eine Kirche, in das deutsche Haus, oder auf
dieUniversitäl flüchtete,aus selben wegnehmen durfte. UnferMaria
Theresia wurden diese Freistätten aufgehoben.
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heissen , und der Kläger , wenn etwa der Richter hierbei eine Saum¬
seligkeit sich zu Schulden kommen liesse , angewiesen , sich dess -
hal 1) unmittelbar an den niederösterreicliischen Landesmarschall , oder
an den Landesfürsten selbst zu wenden . Nebstdem werden Studierende ,
deren Lehrer und Diener der Gerichtsbarkeit aller andern Behörden
entzogen , und nur jener des Rectors allein untergeordnet , der nicht
bloss über ihre Habe , sondern auch über Leben und Tod im Sinne der
bestehenden Landesgesetze zu verfügen hatte. Eben desshalb sollte
auch jedes Universitätsglied , wenn es bei einem Vergehen oder Ver¬
brechen von irgend einer Behörde auf frischer That ertappt wurde , je¬
desmal ohne Verschob dem Gerichte der Hochschule überliefert wer¬
den j allen Behörden wird übrigens eingeschärft , dem Rector bei Hand¬
habung seines Amtes allen geforderten Beistand zu leisten - Ein glei¬
ches wurde auch in Bezug auf Studierende , wenn diese angegriffen
werden sollten , zugesichert , ja selbst Jedermann verpflichtet , den
Studenten bei solchem Anlasse zu Hülfe zu eilen . — Ferner wird bei
Androhung von Strafe und Ungültigkeit des Vertrages festgesetzt , dass,
ohne des Rectors oder dessen Stellvertreters Vorwissen und ausdrück¬
liche Genehmigung , Niemand von einem Magister oder Schüler Bücher
weder kaufen , noch Pfandes statt annehmen dürfe. Fände einer der¬
selben ein ihm entwendetes Buch bei irgend jemand , so sey ilun die¬
ses nach erwiesenem Eigenthumsrecble alsobald , und selbst wenn es
der faciisehe Besitzer aus dritter Hand durch Kauf an sich gebracht
hätte , ohne Anspruch auf Schadenersatz zurückzustellen . — Beim Ab¬
leben eines Magisters oder Schülers ohne Hinterlassung von Erben ,
oder falls sich solche binnen Jahresfrist nicht meldeten , sollten dessen
Bücher der Universitäts - Bibliothek einverleibt , mit der übrigen Hab¬
schaft aber von den Vorständen der Hochschule zum Seelenheüe des
Verstorbenen verfügt werden .

Zur bequemeren Verwaltung der Angelegenheiten wird auch in
diesem Freiheitsbriefe die Eintheilung sämmtlicher Universitätsglieder
in vier Nationen angeordnet , deren jede Magister und Scholaren ge¬
wisser , genau zu bestimmender Ländergebiete umfassen sollte . Jede
der vier Nationen wird angewiesen j sich aus ihrer Mitte einen Ge¬
schäftsführer (Procurator ) nach freier Wahl und Mehrheit der
Stimmen zu bestellen , der aber stets Magister Artium seyn soll . Den
sofort gewählten vier Procuratoren wird nebst andern , später zu er¬
wähnenden Geschäften , das ausschliessliche Recht anberaumt, aus der
Gesammtzahl der Universitätsglieder den Oberleiter der Hoch¬
schule (Rector) zu ernennen *) . Bei etwa getheilten Stimmen sollte
der abtretende Rector das entscheidende Votum haben , und , falls er

*) Dieser musste Magister Artium seyn .
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gestorben , oder sonst an der Tlieilnahme bei der Wahl gehindert
wäre , durch den Universitätskanzler ersetzt werden . Den vier Procu -

ratoren und dem Heetor , deren aller Amtsführung nur einjährig seyn
sollte , ward die Verpflichtung , alle Angelegenheiten und Geschäfte
der Hochschule zu besorgen , und nach bestem Wissen und Gewissen »

im Einklänge mit den bestehenden Landesgesetzen und den noch zu

ertheilenden Statuten der Universität , sowohl in Dingen der Gesammt -

heit , als der einzelnen Mitglieder , Recht zu sprechen . — Endlich er¬

hielt ancli die Universilät ihr grosses Insiegel , welches in einem mit

vier Schlössern versehenen Kästchen ( Lädlein ) aufbewahrt werden

sollte , wovon einen Schlüssel der Heetor , einen der Decan der Fa -

cultät der sieben Künste , einen d%r Decan der llechtsgelehrten und

einen jener der Ärzte zu verwahren hatte $ dieses Kästchen sollte wie¬

der in einem andern , grossem , mit sechs Schlössern begabten Schrei¬

ne eingeschlossen seyn , von welchem Mieder einen Schlüssel der

Universitätskanzler , einen der Heetor , und jeder der vier Procura -

toren einen erhalten musste . Dieser Schrank oder Verschlag , der zu¬

gleich alle Freiheitsbriefe und Urkunden der Hochschule in sich barg ,
sollte nach des Gründers Wunsch in der innern , verborgenen Sacri -

stei der St . Sfephanskirche hinterlegt lverden .
Der seinem Inhalte nach in Kurzem hier mifgefheilte Freiheitshrief

Rudolphs IV . schliesst mit folgenden denkwürdigen Worten ;

» Nos Budotpkus , Albertus et Leupoldus Fratres , Domini dictarum

terramm , recognoscentes expresse et ex certa scientia divtae Univer -

sitali concessisse , indttlsisse et dedisse jura f pr alias y liberlutes et pri -

tnlepia praenotata , promishmis , et per praesentes bona fide ac verbis
nostrae Ducalis dipnitatis promittimus pro nobis , nostris haeredibus et

successoribus universis , quos oblipamus et adstringimus firmiter ad ho-

rum ratihabitionem et observantiam inviolabilem , ea omnia et siagula ,
proul sunt specificata superius , rat «, grata , et firma et inconvulsa ha¬
bere perpetuo et servare , quodque ms dietae Unimrsitati et Studio ea -

demjura , prieUegiaac gratias juxta ipsius necessitatem , pro tempo-

rum et negotiorum qualitatibus , meliorare , exlendere et umpliure vo~

lumus , ad Consilium dielt sui CanceUarii , BectoriSy quatuor Procura -

torum et trium Oecanontm , quoties lata ipsa Universitas e cattsis ra -

tionahilibus et lepitimis nos requisiverit et petierit super eo. Senior quo~

que Dux Anstriae primo suae reeeptionis , adpiissienis et ingressus tem¬

pore promittet ad manus Bectoris , qni tum fuerity se praemissa omnia

et sinputa absque dolo ioto sno vitae tempore immarcessihiiiter sereatu -

rum . Mcirco pro nobis , nostris hueredibm et posteris t vipqre ■prmspn -

tium committimm ac districte sub obtentu nostrae pratiae praecipimm
et mandamus VenerabUUms et Nobilibus fidelibus nostris ditectis Omni¬
bus et shtpulis nostris Pvincipibus ecelesimtieis et suecularibusy Praela -

Us y Abbatibus , Praepositis , Prioribus , Plebanis , eaeterisque Cleri -
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cis f nec non nostris Marchionibus, Comitlbus , Baronibus , Proceribut
Vewilliferis , Ministerialibus , Vasallis , reliquisqne Nobilibus, at. eliam
omnibtts nostris provincialibus Marscalcis , Amministratoribus, Capita-
neis , Vicedominis, Phleyariis , Castellanis , Bectoribus , Mutariis et
Tbeolonialori/ms , Praeconibus et aliis Officmtis , insuper omnibus no -
stris Mayistris civium , Judicibus , Scuttetis , Minisiris , Consulibus et
Civibus, omnibusqne et sinyulis [aliis nostris subdilis et incolis prae -
sentibus et futuris omnium terrarum nostrarum, eivitatum , oppidorum,
villarum et districtuum cujuscunque praeeminentiae , conditionis aut
Status existant , quatenus memoratas nostras ordinationes, constitutiones,
praecepla , mandata et inhibitiones in sinyulis bis punctis , arti -
cutis et capitulis perpetuo ob*erneut , exequantur et adimpleant eßi-
caeiter , quantum ad eorum quemlibet pertinet , absque contradictione
qualibet atque dato , Siqttis vero praemissis vel eorum alieui ausu teme-
rario contraire praesumpserit , se sciat indignationem nostrae ducalis
Excellentiae incurrisse , quodque nos , nostri haeredes et posteri ob
ipsius ausum et praesumptionem temerarios pro qualitale culpae et ne¬
gotii yraviter pnnire debernus et volttmus , in rebus vel in corpore, juxta
hujus nostrae ordinationis continenliam praelibatam . Quaecum omnibus
punctis , articulis et capitulis in ea comprehensis per consensum, sci-
tnm et voluntatem , nec non per patentes literas Beverendi in Christo
Patris , Domini Alberti Pataviensis Ecclesiae Episcopi , tanquam Ju-
dicis ordinarii totius Cieri in sua Dioecesi et dicta villa Viennensi con -
slitnti , confirmata, approbata dinoscitur et firmala . « fr'olgen die Namen
der Zeugen . ■— Gegenzeichnung : »Nos Johannes , Bei et Apostoticae
sedis yratia Brixinensis Episcopus , praefati Domini nostri , Domini
Budolphi Ducis Austritte primus Cancelktrius, recoynovimus omnia prae -
notata . "

Aus den gesammten bisher gelieferten Acienstücken ergibt sich
nun , dass Herzog Rudolph die Wiener Hochschule ganz , oder doch
so viel thuniich , nach dem Muster der damals schon bestandenen Pa¬
riser Universität einzurichten beabsichlete . Die Eintheilung der Mit¬

glieder sollte nämlich , zur leichteren Verwaltung der Angelegenhei¬
ten , in vier Nationen mit einem Procurator bei jeder derselben , und
zur gehörigen Pflege der Wissenschaften in fraeul täten , deren jede
ihren selbstgewähiten Decan an der Spitze haben sollte , geschehen .
Doch wurde vom Papste Urban V . die Gründung der theologischen
Factihät nicht gestattet , wesshalb denn Rudolph mir drei fr’acnllä -
ten : nämlich die des cnnonischen und bürgerlichen Rechtes , der Me-
dicin und der sieben Künste einzusetzen berechtiget war . Die noch
den 19 . Juli 1365 erflossene Bulle desselben Papstes Urban V . (S .
Schlikenrieder , p . 63 ) , wodurch den Doctoren , Magistern und
Studierenden derWiener Universität die Ermächtigung zum fünfjährigen
Genüsse der Einkünfte der geistlichen Präbenden erfheill wurde , sollte
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ihr baldiges Aiifleben wesentlich beschleunigen . Indes » halte der treff¬
liche , erst 26jährige Fürst nicht die Freude , letzteres zu erleben ,
denn wenige Monate nach E rlass obigen Freiheitsbriefes ( im Juli 1365 )
raffte ihn zum allgemeinen Leidwesen ein frühzeitiger Tod hinweg .

II . Stand der Hochschule unter der Regierung
Herzog Albert III . vom J . 1365 — 1395 .

Das schöne Werk , welches der edle Herzog R u d o 1 ph mit so

vielem Eifer , Liehe und Glück begonnen , wurde von seinem treffli¬

chen Bruder Albert III . vollendet . Doch hatte auch unsere Hoch¬

schule das Schicksal so vieler anderer , und es gab so manches noch

zu ordnen und zu richten , noch so manche Hindernisse zu besiegen ,
bis der aus weiter Ferne auf der Heimath Boden verpflanzte junge
Batim des Wissens feste Wurzeln schlug , ln der Thal ist die Zeit-

fr ist vom Gründungsjahre der Universität bis zum J . 1384 , so weit

wenigstens ans den uns bekannt gewordenen Acten zu schliessen ist ,
grösstentheils in Dunkel gehüllt .

Was wir aus dieser Epoche als bestimmt erfahren , ist ; dass mit¬

telst Beschluss der Hochschule vom 6 . Juni 1366 (Sch 1 i k e n r ied er

] . c. p . 70) die von weiland Herzog Rudolph IV . angeordnete Einihei -

lung der Universitätsglieder in vier Nationen wirklich Statt gehabt *) ;
ferner , dass mittelst Diplom des Herzogs Albert vom 17 . Juli 1366

(Schlikenrieder 1. c . p . 73) die Pfarre Laa in Niederösterreich

der Hochschule einverleiht , und dieser das Präsentationsrecht eines

Vicars für jene Kirche anberanmt w urde , der die Hälfte seiner jähr¬
lichen Einkünfte an die Gasse der Universität abzufragen hafte ; dann ,
dass der im J . 1365 gewählte erste Rector der Hochschule , Magister
Artium und Pfarrer zu Laa , Albrecht v . Riggers lo r f , auch A 1-

brecht v. Sachsen genannt , seine Universitätswürde auch im J.
1366 , und zwar bis zu seiner Einsetzung in das Bisthun) Halberstadt ,

*) Diese vier Nationen waren : die österreichische ( Ratio atistraUs
oder AustralimnJ , die sächsische , die böhmische und die unga¬
rische ; die Rangordnung wurde durch das Loos entschieden Zur
australischen Nation gehörten : die aus den Bisthümern
Salzburg , Freisingen , Passau , Brixen , Trient , Regensburg ,
Gurk, Seckau , Lavand, Cur, Kyemen , Constanz , Augsburg , Eich¬
städt , Strassburg (Argentina) und Basel abstammenden Mitglie¬
der ; zur sächsischen jene aus den Bisthümern Mainz , Trier ,
Köln , Bremen , Magdeburg, Bamberg , Kamin iGaminemes ) und
Meissen , so wie alle anderen aus den westlich und nördlich an
erstbenannte gründenden Bisthümern herkömmliche , mit Ein¬
schluss der Preussen ; zur böhmischen Nation zählte man die
Böhmen, Mährer und Polen ; zur ungarischen die aus Un¬
garn und den dazu gehörigen Ländern nebst den ultramontanen
Lateinern .
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beibehielt ; endlich , dass erst vom J . 1377 angefangen , jährlich eine
regelmässige Rectorswahl erfolgte , und dann auf gleiche Weise bis

;■ zum J , 1384 wiederholt wurde *) , wobei zu bemerken ist , dass die
Rectores , die Magislri Artiiim seyn mussten , nach dem Sinne derPa -

: riser Universitäts - Statuten , bloss aus der artistischen Facultät ent¬
lehnt wurden . — Indess ob vom J . 1366 bis 1377 eine wirkliche Rec¬
tors -Wahl Statt gefunden habe , und wrer diese Zeitperiode hindurch
solche Würde inne gehabt ; ob nicht etwa statt des Rectors das Col¬
legium der Lehrer die Angelegenheiten der Hochschule geleitet habe ;

* ferner wer vom J . 1365 bis 1384 das Procurator - , wer das Decanamt
® bei den Nationen und Facul täten bekleidet ; welche Männer den Lehr¬

kanzeln vorgestanden ; kurz wie und nach welchem Plane regiertund
gelehrt worden sey , ist aus den Acten nicht ersichtlich , obgleich es

■ wahrscheinlich bleibt , dass man sich in solchem Bezüge ganz nach
' dein Muster der damaligen Pariser Hochschule gerichtet habe .

Erst mit dem J . 1384 , nachdem der nunmehrige Papst Urb an VI .
mittelst Bulle vom 12 . Februar d , J. (S c h 1 i ke n r i e d er 1. c . p . 82 ,

I dann Consp. hist. 1. c . p . 28) die Erlaubnis zur Einführung des theo¬
logischen Studiums an der Hochschule ertheilt , und mit Bulle {vorn 20 .
Februar d . J. (S c h 1 ik e n r i ed e r 1. e. p . 87) den Doctoren , Magi¬
stern und Studierenden der Universität den abermaligen fünfjährigen
Genuss der Einkünfte der geistlichen Präbenden zugesagt hatte *) ,
erflossen Yerordmingeti , durch welche die Hochschule zu einem kräf-

i tigeren Lehen angefacht und der Grund zu ihrem dauerhaften Bestände
> gelegt wurde ,

A l b er t HI. war mm nicht allein bemüht , die berühmtesten Män¬
ner aus allen wissenschaftlichen Fächern für die Hochschule zu ge-

*) Die Bectoren dieser Zeitperiode waren :
1377 Johann v . Itandegk , Domherr der Kostnifzer Diöcese ,

( Nach M i 11 e r d o r f t e r , Catal . Reet , ( ad finem T. II .
Consp . hist . Uvir , l ’ienn . ) p . 39 , wäre Randegk schon
im J . 1373 zum Rector erwählt worden , und in diesem Amte
bis 1378 geblieben ; was jedoch nicht sattsam erwiesen ist . )

1378 Conrad Graf v . Hoch enb erg , Cleriker von Kostnitz .
1379 Colmaii Kolb 1, (das erste Mal) .
1380 Rudolph Graf v. S chaunlierg (Schaumburg) I .
1381 Gerhard Vischheck , Rector der Schule zu St . Stephan .
1382 Peter Engelh . H e r b c rs t or ff , Domherr zu Passau und

Wien .
1383 Donald , aus dem Benedictiner -Orden der Schotten .
1384 C o 1 m an Kolb II.

*) Doch geschah diess mit der ausdrücklichen Bedingniss , dass der
Kirrhendienst und die Seelsorge , wo sie auf einem solchen Be-
neficium hall eie , dabei nicht vernachlässigt , sondern durch tüch¬
tige Männer ausgeiibt , und ihnen der nüthige Unterhalt forlan ge¬
hörig abgereicht werde , ( Schlikenrieder 1. c . p . 87) .

lirfwiiniirrinTrniim
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wi'nnen # sondern bestätigte auch und vermehrte sogar bedeutend de¬

ren Freiheiten durch ein im J . 1384 erlassenes Diplom (Schliken -

rieder 1- c . p . 93) , dessen Daten wir hier näher angeben wollen .

Vor allem geschah eine neue Einlheilung der akademischen Na¬

tionen in die österreichische , rheinische , ungarische und sächsische *) .

Jeder der vier Nationen wurde neuerdings aufgetragen , sich ans ih¬

rer Mitte ein durch Gelehrsamkeit ausgezeichnetes und zur Geschäfts¬

führung vollkommen geeignetes Mitglied zum Procurator zu wählen ,
Welche vier Procnratoren im Sinne von Herzog Rudolph ’» Erlass

den Rector zu ernennen hatten , doch mit der Abänderung , dass die

Rectorswürde hinführo nicht stets nur der Faculias Artium **) ankle -

ben , sondern abwechselnd auch auf Glieder anderer Facultäten über¬

gehen sollte , vorausgesetzt jedoch , das» sie zugleich Magistri Artium

wären ***) - Welche Achtung der Rector in jenen Zeiten genossen habe,

möge aus nachstehenden Worten obgedachten Freiheitsbriefes erhel¬

len : »Jüenique statum Rectoris hujusmodi jyrosequentes decernimus et

statuimus per praesentes , ipmm , tum dirinae Majestatis , cujus res

agitur , tum etiam nostrae considerationis respectu , ab omnibrn et sin-

gulis Praelatis et Dominis Episcopis , Abbatibus, Praepositis nec non

Comitibus, Raronibus , Militibus , Cirihtis, aliisque tarn spirilualibus

quam temporalihus principatumn seu dommiormn nostrorum incotis qui-

busctmque, digne, reverenter atque gratanter recipi et traetari , quo -

tiesque aliquid pro Vnimrsitale vet ejus suppositis coram nobis vel ipsis

tracture habuerit , indilate admitti una cum comitiva sua , honesteque
et decenter recipi , patienter mtdiri , celeriter eorpediri. <«

*) Die österreichische Nation hatte zu Mitgliedern : die aus
Ober- und Unterösterreich , Steiermark , Kärnthen , Krain , dem
Patriarchat Aqtiileja , dem Bisthume Trient , aus ganz Italien und
andern ultramontanen Districten ; die rheinische ; die Baiern ,
Schwaben , Elsässer (sofern sie nicht österreichische Untertha -
nen waren ) , dann alle andern Rheinländer vom Ursprünge des
Rheins bis zu dessen Ausmündung in die See , ferner die Franken ,
Hessen und die aus den zwischen Baiern und Franken gele¬
genen Ländern , endlich die Holländer , Brabanter , Flandern ,
Franzosen , Navarre *en , Arragonier und andere Spanier ; die un¬
garische : die Ungarn , Böhmen, Polen , Mähren und die übrigen .
Völker slavischer oder verwandter Mundart, nebst den Griechen ;
die sächsische endlich ; die Sachsen , Westphäler , Friesen ,
Thüringer , Meissner , Brandenburger , Preussen , Liefländer ,
Lausitzer , Pommern , dann die Engländer , Irländer , Schotten ,
Dänen , Schweden und Norwegen ,

** ) Zu Paris hatte die Facultas Artium , weil sie lange eher be¬
stand als die übrigen , das Vorrecht , dass die Reciores ausschliess¬
lich aus ihrer Mitte gewählt wurden .

*** ) Dies « erfolgte jedoch erst nach vorläufiger Einwilligung der
Facultas Artium.

2
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Gleich den Procuratoren sollten auch die Vorstände der vier Fa -

cultäten von den Mitgliedern der einzelnen Körperschaften stets aus

ihrer Mitte durch freie Wahl und Stimmenmehrheit creirt werden ,
und nach Pariser Sitte den Kamen D ec an i führen .

Die Dauer aller dieser Universitäts - Ämter wurde von nun an

hloss halbjährig , und die erste Wahl fand am 14. April (dem Feste

von Tiburtius und Val eri an ) , die zweite den 13 . October (dem

Feste von Co Jom an ) jedes Jahres Statt .
Alle Studierende , so wie säuimtliche Baccalaurei , Magistri u .

s . w . , welche an die Hochschule kamen , mussten sich , wenn sie

deren Mitglieder werden und der akademischen Freiheiten theilhaf -

tig seyn wollten , binnen Monatfrist beim Itector anmelden , die

akademischen Gesetze beschw oren , und sich in die Universitäts -

Matrikel eintragen lassen *) * Die Schüler waren iiberdiess gehalten ,
die Vorlesungen eines Baccalameus oder Magisters , der mit höhe¬

rer Genehmigung auf der Universität öffentlich lehrte , ununterbro¬

chen zu besuchenj die zum Unterrichte befugten Lehrer aber ver¬

pflichtet , ihre Dienstesobliegenheiten püuctlieh und gewissenhaft zu

erfüllen .
Bei öffentlichen Umgängen , Leichenbegängnissen u . dgl . musste

der Itector mit allen Magistern , Doctoren und Schülern in Person

erscheinen . Die Universitätsglieder wandelten zur rechten Seite des

Collpffii St . Stephani , dem Hange der Facultäten gemäss , und der

Itector blieb rechts dem Dompropste .
Olnvohl der jedesmalige Universitäts - Rector in Gemässheit der

von Albert 111. bestätigten Freiheiten die richterliche Gewalt über

seine Untergebenen auszuüben ermächtigt W’ar , so wurde er den¬

noch behufs der leichteren Führung seines Amtes angewiesen , sich

einen Dichter (Syndicus ?) zu bestellen , der über die vorwalten¬

den bürgerlichen Händel jener weltlichen Personen , die bei der Uni¬

versität oder deren Mitgliedern in Dienst standen , als da waren :

Famuli , Pedelli , Koiarii , Muneii , S crip tores u . s . w .

Recht zu sprechen hatte . Doch konnte erwähnter Richter nur mit Ge¬

nehmigung des Hofes angestellt werden . (Schlikenrieder 1. c,

p. 110.)
Auch wurde der Universität nebst dem grossen Insiegel **} , noch

*) Diese MatriknHrung galt auch den Schülern und Lehrern des
Gymnasiums , wenn sie dem Gremium der Universität beigezählt
seyn wollten , w’ofür sie aber auch die Freiheiten der akademi¬
schen Glieder genossen . (Schlikenrieder 1. c . p . 109 u . 110.)

**) Dieses w*ordc von nun an in einem Kästchen verwahrt , wel¬
ches vier Schlösser hatte . Drei der Schlüssel erhielten die drei
Decani , welche von Facultäten waren , zu denen der Rector
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ein kleineres und ein Signet verliehen . Letztere beide sollten stets
in des Rectors Hand verbleiben , und nur von ihm selbst , oder in
seiner Gegenwart verwendet werden . Alle Urkunden der Studieren¬
den und anderer Universitätsglieder , denen eines dieser Siegel bei¬
gedrückt war , mussten von sämmtlicheu Behörden geachtet werden ,
und machten jedes andere Zeugnis » , jeden Pass oder Urkunde ent¬
behrlich . (S c h I i k e n r i e d e r 1. c . p . 98 .) ]^

Damit die Ruhe der Studierenden auf keine Weise gestört wer¬
den möge , durfte kein Gerichtsdiener , wenn er einen Missefhäter
verfolgte , das Haus eines Magisters , Doctors oder Studierenden
betreten , sondern er musste sich wegen Auslieferung desselben an
den von der Universität bestellten Richter wenden . — Wenn im
Gegentheil ein Magister , Doctor oder Schüler der Universität , wo
immer in den Erblanden eingezogen wurde , so musste diess unge¬
säumt dem Universitäts - llector angezeigt , und wenn dieser den Ein¬
gezogenen für ein Universitätsglied anerkannte , derselbe algogleich
und zwar unentgeltlich seinem gesetzlichen Richter überantwortet
werden . — Auch die einem Magister oder Schüler eingestandene Geld¬
schuld musste stets in baarem Gelde abgetragen werden .

Um jedoch den Freiheiten der Hochschule eine bleibende Dauer
zu sichern , verpflichtete Albert III . sich und seine Nachfolger , bei
jeder neuen Wahl eines Bürgermeisters , Stadtrichters oder Gesellwo r-
nen in Wien , der Eidesformel , die sie in Gegenwart des Rector «
oder dessen Stellvertreters beschwören mussten , die Worte einschal¬
ten zu lassen , dass sie die Hochschule und ihre einzelnen
Glieder sich a n e in p f o h 1 e n seyn lassen , und ihre Pri¬
vilegien , Freiheiten und Statuten achten wollen . Es ward
auch zur desto sicherem Erfüllung dessen die Universität ermächtiget ,sich von den zwei Räthen , welche der Herzog beim Stadtrathe zu er¬
nennen hatte , einen zu wählen , der Beschützer und Vollstrecker ihrer
Freiheiten seyn und die Macht haben sollte , die Übertreter dersel¬
ben zur Strafe zu ziehen .

In demselben Jahre hatte auch Albert III , um die Studieren¬
den vom Geräusche des Hofes zu entfernen , unweit dem Kloster des
Prediger - Ordens (der Dominicaner ) nahe dem Stubenthore ein Haus

*

*}
angekauft , mit allen zu einem Collegio nölhigen Erfordernissen aus¬
gestattet , mit sicheren Einkünften versehen und der Universität zu

nicht gehörte , der vierte verblieb in des Rectors Hand . Im Ver¬
hinderungsfälle eines Decans wurde der Schlüssel dem Procura-tor derselben FactiItät pro tempore eingehändigt .* ) ln dieser Gegend waren mehrere , den ehemaligen Tempelher¬
ren eimat gehörige , sehr weitläufige Gebäude , in welche in der
Folge die Universität übersiedelte .

* *
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dem Endzwecke geschenkt , dass es zur Aufnahme von zwölf Magi¬

stern der freien Künste *) , deren einer Theologiae Baccalaureus , ei¬

ner oder zwei aber Doctoren der nämlichen Facultät seyn sollten ,

hergerichtet werde . Bei Erledigung eines dieser Plätze war derjenige

Magister Artium dahin aufzunehmen , der von den darin befindlichen

Individuen durch Stimmenmehrheit erwählt wurde . Bei diesem Colle¬

gium befand sich auch eine Capelle , in welcher die im Hause woli-

senden Priester den Gottesdienst verrichteten . Die Gasse zunächst

diente den Schülern zum Spaziergange , und aller daselbst zu pfle¬

gende Handel , so wie alles Herumstehen anderer Leute war verboten .

Nachdem Albert III . am Schlüsse seines , der Universität ertheil -

fen Freiheitsbriefes alle jene Gnadenbezeigungen und Verheissungen ,

welche ihr aus Herzog B u d o 1 p h ’s Diplome erwuchsen , wiederholt ,

fügt er nachstehende , seine Liehe für die Wissenschaften , so wie

sein Wohlwollen gegen die Wiener Hochschule auf gleich lebhafte

und würdige Weise aussprechende Worte bei (Schlikenrieder

1. c . p . 118 und 113) : Porro cum naturale foedus atque legalis ordi-

nis ratio approbante consuetudine hoc jubeat , ut filiorumposteritas gra -

tum hnbeat , in eoque complaceat , qtiod religiöse disposuit progenitorum

probitas imitmida , neque deceat Principum snccessores legitimos asuo -

rnm praedecessorum bonis institutionibus aversos ullatenus claudicare ,

sed gaudenles de hujnsmodi ( institutionibus) , ad patrum atque propriam

salutem et honorem eas custoäire carius pariter et avgmentare, veren~

tes , qtiod lex et natura fitios ex clamant iynohiles et degeneres , ea

praemricanles , qnae stremä tradidere patres : igitur Dux norm An¬

striae quilibet ex nostris haeredibus superoeniens in primo ejnsdem sni

Principatus ingresstt , ab Untrer sitate studii Viennensis solenniter ut

decet adilus et susceptus , ipsam Universitatem gratanler habet reci -

pere , affirmaturus , se rette Studium praefatum in omnibus privilegiis

et ordinationibus praedecessorum suornm tueri et forere firmiter, atque

loco et tempore opportunis et congnds , prout occursura exegerint ne-

gotia , novis eam honorare gratiis , ac praerogativis et privilegiis am-

pliare .K
Um einerseits seinen heilsamen Wunsch für das Aufleben der

Lehranstalt in Erfüllung zu bringen , andererseits aber auch zugleich

durch gute Gesetze , Ordnung und Übereinstimmung im Betriebe der

Diese zwölf Magistri waren : Heinrich L an gen stein , aus

Hessen , Heinrich de Ceta , Conrad v . Calkar , Colman ,
genannt Boipech , Peter v . He r b ers t or ff , Johann v.
Hu spach , Stephan v . Enzendorf , Lambert v . Gel¬

dern , Andr . Langenstein , au * Hessen , Heinrich von

Odendorp , Michael v . Frankfurt und Herrmann v .

Treysa .
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Wissenschaften der Hochschule ein dauerndes ehrenvolles Ansehen zu
verschaffen , und nicht nur eine Schule der Weisheit , sondern auch
der guten Sitten und der hehren Tugend , ohne welche die Wissen¬
schaften nie wahrhaft gedeihen können , desto fester zu begründen ,
ertheilte der weise Herzog mittelst Diplom vom 5 . October 1384
( Schlikenrieder 1. c . p . 115 . — Item Lambeccii Comment . Uhr.
II . p. 92 .) der Universität die Vollmacht , Statuten nach dem Muster
der Pariser , mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Ileiinath , zu ent¬
werfen .

Die Berathungen über diesen wichtigen Gegenstand , an welchen
Leben und Bestand der Hochschule geknüpft waren , nahmen noch im
Jahre 1884 , als Colman Kolb zum zweiten Male Rector war (den
23 . December ) , ihren Anfang , und wurden bis zum Jahre 1389 mit
Eifer fortgesetzt .

Nachdem diese Berathungen über die Statuten im Jahre 1389 ihr
Ende erreicht hatten , und letztere vom Universitäts -Rathe (einer Ver¬
sammlung von Doctoren , Magistern , Proeuratoren , Decanen und an¬
deren verständigen Männern , die der Rector Raths halber zur Ver¬
sammlung lud) nochmals geprüft und erörtert worden waren , erhiel¬
ten sie endlich noch in demselben Jahre die Genehmigung des Herzogs
Albert III . (Locher (J . J.) , Speculum acad . Vienn . Vientme 1773,
Cap. II .

') und wurden von jener Zeit an bis zum Jahre 1750 strenge
und gewissenhaft beobachtet.

Insoferne diese Statuten uns über den wissenschaftlichen und mo¬
ralischen Zustand unserer Hochschule in jenen entlegenen Zeiten in¬
teressante Aufschlüsse geben , und selbst zur Beleuchtung der lite¬
rarischen Geschichte unseres Zeitalters nicht wenig beitragen kön¬
nen , wollen wir dieselben möglichst unverkürzt und fasslich geord¬
net , in treuer deutscher Übersetzung wiedergeben . Sie zerfallen , je
nachdem sie die ganze Universität , oder nur die einzelnen Facultä¬
ten betreffen , in allgemeine und besondere . Nur erstere können wir
hier in ihrer ganzen Ausdehnung miftheilen , in Bezug auf letztere
wollen wir bloss jene , welche die medicinische Facultäf angehen ,
umständlich erwähnen .

A . Allgemeine Statuten .
Diese beziehen sich wieder auf Sitten , Religion , auf öffentlichen

Unterricht ; auf die bei der Hochschule functionirenden Personen ;
endlich auf die Art und Weise , wie Beratschlagungen bei den Uni¬
versitäts - Versammlungen zu pflegen seyen .
<0 Die Sitten und die Religion betreffende Sta¬

tuten ( Schlikenrieder 1. c . p . 123 .)
I ) Jeder Schüler ist bei Strafe der Retardation seines akademi¬

schen Grades , oder selbst hei Verlust seiner Privilegien als Bürger
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der Hochschule (je nach Gutdünken des Rectors und der vier Decane )

gehalten , sich anständig , nach Art der Weltgeistlichen ( vestimentis

clericalibus ) zu kleiden , weder zu kurze , gespaltene , bunte , oder

enge anschliessende Kleider , noch eingeschnittene Kopfbedeckung
, ( caputiis incisis) , noch endlich Halsketten oder andere Verzierungen ,

j nach Art der Kriegsmänner , zu tragen . Auch soll keiner ohne drin-

I gende Ursache und ohne ausdrückliche Erlaubniss des Rectors und des

1 betreffenden Decanes weder bewaffnet einhergeben , noch sich Waffen
*

nachtragen lassen .
2 ) Der häufige Besuch der Gemeinhäuser ist gleich jenem des

Fechthodens untersagt , auch soll kein Schüler mehr Zeit auf Musik

und Tanz , als auf die Lehrgegenstände seiner Facultät verwenden ;
worin ihm ohnehin die Magistri und Doctores mit gutem Beispiele
vorangehen werden .

3 ) Zänker , Wollüstlinge , Trunkenbolde , Nachtschwärmer , Diebe ,
Schach- und Brefspieler (der Karten und Kegel wird nicht erwähnt)
sollen nach vorläufiger fruchtloser Ermahnung ihrer Privilegien
als akademische Bürger verlustig gehen , unbeschadet den Verfügun¬

gen , die sie noch überdiess nach der Art ihres Vergehens treffen
können .

%) Jeder Schüler oder Magister , der einen Bürger oder Solda¬
ten verwundet oder grob beleidigt , muss diesem , je nach Ausspruch
des Rectors und zweier vom Stadtrathe hierzu ernannter Decane , Ge -

lHigthuung leisten .
5) Ein Schüler oder Magister , der sich beifallen Hesse , einer

andern Facultät oder Kation der Hochschule übel nachzureden , oder
unter den Mitgliedern derselben Uneinigkeit zu stiften , soll je nach
Ermessen des Rectors mit einer Geldstrafe von 20 Pf . Wiener Denare

belegt , und nach Umständen seihst excludirt werden .
6) Keiner von ihnen darf sich erlauben , neu angekommene ,

noch nicht matriknlirte Individuen (Beanen genannt ) mit ungebühr¬
lichen Geldforderungen zu belästigen , noch mit Unbilden zn be¬

legen .
7) Die Magistri sollen unter einander friedfertig und freundschaft¬

lich leben , und hei öffentlichen Disputationen sich anständig be¬

gegnen .
8) Sollte ein Deean , Procurator , ein öffentlich lehrender Docfor ,

Magister oder Licentiat mit Tode abgehen , so hat die ganze Universi¬

tät seinem Leichenbegängnisse heizuwohneu ; stürbe aber ein anderes

Mitglied der Hochschule , so obliegt es nur jenen , seine Leiche zu

begleiten , zu deren Kation er gehört .
9 ) Den vorgeschriebenen kirchlichen Feierlichkeiten , namentlich

zur Zeit der Marienfeste , soll die ganze Universität , den Rector an

ihrer Spitze , an den zu den feierlichen Begängnissen bestimmten
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Orten *) und an jedem Vorabende dieser Feste der Vesper , pünetlicb
beiwohnen .

Schliesslich wird verfügt , es sollen jährlich ein Mal die Sitten
und Disciplin betreffenden Universitäts - Statuten den Doctoren , Ma¬

gistern und Schülern öffentlich und im Beiseyn der ganzen Universi¬
tät vorgelesen werden , und zwar jedesmal den Tag nach dem Col-

mansfeste , d . i . den 14 . October . — Auch sollen die betreffenden
Decane ein Mal im Semester die Wohnungen der Studierenden ihrer
Facultät besuchen , diese zum Fleisse und zur Sittsamkeit ermuntern,
und ihnen ein würdiges Betragen gegen Jedermann anempfehlen.

Die auf den öffentlichen Unterricht sich be¬
ziehenden allgemeinen Statuten ( Schlikenrie -

der 1. c . p . 113 .)

1) Jede Facultät hat die Stunden ihrer Vorlesungen und öffentli¬
chen Acte , selbst , und zwar auf eine möglichst angemessene Weise
zu bestimmen , doch immer so , dass aus ihren diessfälligen Anord¬
nungen keiner andern Facultät irgend eine Störung oder wie immer
geartete Belästigung envachse .

2) In der Regel darf in einer Facultät an ein und demselben Tage
nur eine Disputation abgehalten werden ; es wäre denn , dass der
Rector im Einvernehmen mit dem betreffenden Decane seine Bewilli¬
gung zur Abhaltung mehrerer ertheilte . Auch sind derlei Disputatio¬
nen zu geeigneten Stunden zu pflegen.

3) An Sonn - und Feiertagen sollen wreder Schulübungen von
Seite der Magister und Doctoren , noch Disputationen , Determinatio¬
nen oder Repetitionen gehalten w'erden.

4) Schulferien sind folgende : am Aschermittwoch , vom Anfänge
der Charw roche bis zuni weissen Sonntage , in der Pfingsfoetave , am
Festtage des heil . Coloman, vom Tage des heil . Thomas bis zum Tage
nach heil . Dreikönig ; ferner an Tagen der Stadffesfe , der Petri -
Stuhl- Feier , an den Festen der vier Evangelisten , am Vorabende
von Christi - Himmelfahrt , von Pfingsten , von Frohnleichnam , von
Allerheiligen , von den vier Festen Mariä , endlich an den Ta¬
gen von Universitäts - Versammlungen , öffentlichen Reden und Feier¬
lichkeiten **) .

*) Diese waren : zu Maria Lichtmess die Kirche zu St. Stephan ,
zu Maria- Verkündigung die der Dominicaner , zu Maria - Him¬
melfahrt die der Carmeiiter , zu Maria - Geburt jene der Schot¬
ten , zu Maria- Empfängnis« die Capelle zu Maria - Stiegen .

* *) Sonst aber dürfen Vorlesungen nie eingestellt werden , ohne
dass hierzu der Universitäts -Rath seine Beistimmung ertheilte .
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O Statuten , die sich auf die bei der Hochschule
functionirenden Personen beziehen .

Über die Wahl derselben .
1} Wer immer bei einer bevorstehenden Universitäts - oder Fa-

cultäts -Wahl Umtriebe sieh erlaubt , und Stimmen zu erschleichen
sucht, hat sofort seine Wählbarkeit für das nachgesuchte Amtverwirkt .

2) Niemand kann zugleich Deoan und Procurator seyn , den Fall
etwa ausgenommen , dass nach Erkenntniss der Wähler an tauglichen
Individuen Mangel wäre .

3) Die Procuratoren werden an demselben Tage , wo die Decane
und der Itector , und unmittelbar vor diesem gewählt ; gleich nach ih¬
rer Wahl von Seite der betreffenden Nationen schreiten sie selbst zur
Wahl des Rectors . Sie müssen aus verschiedenen Facultäten abwech¬
selnd gewählt werden : es soll nämlich die erste Nation aus der theo¬
logischen , die zweite aus der juridischen , die dritte aus der medici-
njschen , die vierte aus der artistischen Facultät ihren Procurator ent¬
lehnen . Falls jedoch eine Nation an tauglichen Individuen der Facul -
tät , ans welcher sie zu wählen hätte , ermangeln sollte , so kann sie
ein Individuum aus einer anderen Nation derselben Facultät , oder
auch aus ihrer Mitte von einer anderen Facultät wählen , dann sollen
aber die andern Nationen ihre Wahlen so einrichten , dass die vier
Procuratoren fortan die vier Nationen und die vier Facultäten zu¬
gleich repräsentiren .

4) Decane werden von ihrer Facultät , wie bereits oben bemerkt,
durch Stimmenmehrheit erwählt .

Pflichten und Obliegenheiten des Rectors der
Universität .

1) Jedermann, der zum Rector erwählt wird , muss diese Würde ,
bei zehn Pfund W . D . Strafe im Verweigerungsfalle , annehmen .

2) Der neuerwählte Itector schwört in die Hände seines Vorgän¬
gers , dass er sein Amt treu und fleissig verwalten wolle , genau nach
den Statuten und Verordnungen der Hochschule , welche ihm auch
desshalb zu dieser Zeit laut und vernehmlich vorgelesen werden .

3) Es kommt ihm zu , den Universitäts -Rath zu versammeln, und
diesem die zu verhandelnden Gegenstände klar und deutlich vorzu¬
tragen , den Beschluss nach dem Ausspruche der Mehrheit zu fassen ,
und diesem gemäss , je nach Bedarf , allein oder in Gemeinschaft der
Deputa ten , su verfahren und zu wirken .

4) Auch liegt es ihm ob , die Privilegien und Statuten der Hoch *
schule zu achten , zu schützen und aufrecht zu erhalten ; in Einklang
mit denselben bei vorkommenden Fällen genau und gewissenhaft zu
richten ; die Klagen von Jedermann , er * ey niedern oder hohen Stau-
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des , arm oder reich , kurz ohne alle Rücksicht auf Person und ohne
vorgefassle Meinung , willig anzuhören , und schnelle , unentgeltliche
Gerechtigkeit zu pflegen ; endlich diejenigen , welche ihre Privilegien
missbrauchen oder den Statuten der Hochschule zuwider handeln , nach
vorläufiger Inkenntnisssetzung des Universitäts -Itathes (Consistoriums )
oder selbst unter Beiziehung desselben , mit angemessenen Strafen zu
belegen .

5 ) Nebstdem wird der Rector sein unablässiges Augenmerk auf
Alles richten , was zur Förderung der Wissenschaft , Vervollkomm¬
nung des Stu dien Wesens und Aufrechlhaltung ehrbarer Sitten nur im¬
merhin beitragen kann . — Ihm ist in ersterem Bezug auch die Ober¬
aufsicht über den Buchhandel an vertraut , und Buchhändler (die da¬
mals mit Handschriften Handel trieben) haben ihm zu schwören , dass
sie bei Kauf , Verkauf und Schätzung der Bücher gegen Universitäts¬
glieder billig , rechtlich und gesetzlich zu Werke gehen , und sich
keine Art von Trug zu Schulden kommen lassen wollen .

6) Diplome , Zeugnisse und sonstige Urkunden der Magister , der
Schüler und der Universitäts - Diener muss der Rector unentgeltlich ,
oder höchstens nur gegen Entrichtung der festgesetzten Taxe siegeln ,

7) Auf öffentlichen Strassen hat derselbe anständig , und zwar
weltgeistlich gekleidet und in ehrsanier Begleitung zu erscheinen , und
sich , wenn er öffentliche Geschäfte verrichtet (in welchem Falle er
auch in feierlichem Anzuge aufzutreten hat ) , die Universitäts - Stäbe
(Scepter) von den Pedellen vortragen zu lassen .

8) Am Schlüsse seines Amtes ist er verpflichtet , binnen Monats¬
frist Rechnung zu legen , und sich über alle während seines llectorates
Statt gehabten Einnahmen und Ausgaben der Universitäts - Gasse in
Gegenwart des neuen Rectors , sämmtlicher Decane und Procuratoren ,
und auch anderer Mitglieder , die etwra gegenwärtig seyn wollen , ge¬
nau auszuweisen .

Pflichten und Obliegenheiten der übrigen Universi¬
täts - Beamten .

Decane , Procuratoren , Deputirte , Notarien, kurz alle Universitäts -
Beamte haben, so oft sie der Rector in Angelegenheiten der Univer¬
sität zu sich bescheidef , unverzüglich zu erscheinen , oder im Verhin¬
derungsfälle durch geeignete Individuen sich vertreten zu lassen , bei
Strafe , die ihnen , je nach Gutdünken des Rectors und der erschiene¬
nen Glieder , aufzuerlegen ist .

Die Pflichten des Decanates , und zwar des m e d i c i n i s c h e n
insbesondere betreffend , werden wir dieselben bei Mittheilung der
Statuten der medicinischen Faculfät umständlich anfiibren.

Die Procuratoren erhielten durch bedachte Universitäts -Sta¬
tuten nachstehende Verpflichtungen :
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1 ) Jeder neugewählte Procurafor hat seinem Vorfahrer zu schwö¬

ren , dass er seinem Amte treu und fleissig obliegen wolle .
2) Eben so haben die Procuraforen , bevor sie sich in den Wahl¬

saal zur Ernennung des neuen Rectors begeben , dem austretenden
Rector anzugeloben , dass sie bei der Wahl seines Nachfolgers gewis¬
senhaft zu Werke gehen , und ein fähiges Individuum aus der Facul -

tät, welche die Reihe trifft, wählen werden .
3) Die Procuratoren sollen ihre betreffende Nation bei wichtigen

Angelegenheiten zusammenberufen , mit ihr zu deren Wohl nach
bestem Wissen und Gewissen berathsehlagen , auch dieselbe bei den
Universitäts -Versammlungen treu vertreten ; dem Rector in Fällen ,
welche sich auf ihre Nation beziehen , mit gutem Rathe an die Hand

gehen ; alle merkwürdigen Zeitereignisse während ihrer Amtsführung
in das Gedenkbuch der Nation sorgfältig und genau eintragen , und
bei Niederlegnng ihrer Stelle der Nation vorlesen ; kurz nichts unbe¬
achtet lassen , was der Nation zur Ehre und zum Besten gereichen kann.

Der Notarius Universilatis *

**)

0 schwört , dass er sein Amt treu und

emsig verwalten , sich keine unerlaubte Erpressung ( Extorsio) erlau¬
ben , und stets zum Nutzen und zur Ehre der Hochschule , so wie de¬
ren Angehörigen , wirken wolle . (Schlikenrieder 1. c . p . 124.)

d. Statuten über die Art und Weise , Universitäts -

Berathschlagungen % u pflegen .

1 } Versammlungen der Universität sollen nie ohne Nolh gehalten
werden , und in der Regel nur nach vorläufigem Einvernehmen der
Procuratoren Statt finden , auch sind Berathungen nur über wichtige
Gegenstände zu pflegen.

2) Lässt der Rector eine Hausversammlung durch den Pedell an -

sagen , so muss er Tags vorher jeden Decan über den zu berathenden

Gegenstand schriftlich verständigen .
3) ZiUr Abhandlung von derlei Versammlungen ist jederzeit ein au-

ständiger Ort zu wählen , Klöster , Kirchen, Hörsäle #*) .
4) So lange bis sich die Magislri und Doctoren in hinreichender

Zahl vermehrt haben werden , soll der Rector zur Universitäts -Versamm¬

lung auch die llaccalaureos der vier Facultäten einladen , dann aber

bleiben sie ausgeschlossen .
5 ) Niemand darf Rathsversammlungen der Universität beiwohnen ,

bevor er in die Hände des Rectors geschworen , dass er nur das, was

*) Über die Art der Wahl und die näheren Attributionen des Nota¬
rius Unirersitutis jener Zeit schweigen die Acten.

**) Seit dem Jahre 1628 werden alle Universitäts - und Facul (als-
Sitzungen im grossen Saale des alten Universitäts - Gebäudes ab-
gehalten .



seines Bedünkens zur Ehre und zum Besten der Universität gereichen
kann , anrathen, und die Rathschlüsse und Geheimnisse der Sitzung
treu bewahren wolle . Insbesondere haben aber noch neucreirte oder
anderswoher erst angelangte Magistri bei ihrem ersten Erscheinen im
Bathsaale öffentlich zu schwören , dass sie nebst den ersterwähnten
Puncten auch die Privilegien , Rechte , Statuten und Gebräuche der
Universität gewissenhaft beobachten und aufrecht erhalten , und
dem Rector in allem , was erlaubt und rechtlich ist , Folge leisten
werden .

6) Der Rector ist bei Verlust seines Amtes gebunden , so oft er
eine Rathsversammlung berufen will , durch die Pedelle alle Perso¬
nen , die zu derselben gehören , einladen zu lassen , damit sofort jeder
geheimen , theilweisen , oder sogenannten Winkelversammlung der
Universitäts - Glieder zum Nachtheile Einzelner oder des Ganzen desto
sicherer gesteuert werde .

7) Nie dürfen Universitäts -Glieder zur Versammlung durch Eid
berufen werden , ausser wenn die vier Decane hiezu einrathen . Über¬

haupt soll der Rector in allem , was den allgemeinen Zustand der Uni¬
versität betrifft, nie etwas verfügen oder vornehmen , bevor er die
sämmflkhen Procuraforen und Decane befragt, und deren Beistimmung
erhalten hat .

8) Bei allen Universitäts -Versammlungen gebührt der Vorsitz dem
Rector , diesem zunächst befinden sich die Decane #) und die Procura -

toren , je nach dem Range ihrer Facultäten und Nationen , dann die
übrigen Mitglieder gleichfalls nach ihrem akademischen Range .

9) Hat der Rector den oder die zu herathenden Artikel vorgetra¬
gen , so ziehen sich die vier Facul täten zur besonderen Berathung zu¬
rück , und ist diese beendet , so lässt jede derselben ihr Gutachten durch
ihren Decan , oder dessen Stellvertreter , dem Rector , in Pleno , d . i . in
voller Rathssitzung , eröffnen . Hiebei macht die Facultas Artimn den
Anfang , ihr folgt die medicinische , dieser die juridische , endlich die
theologische .

10) Falls eine Facultät hei der Versammlung ganz fehlte , oder
nur zwei Mitglieder derselben , den Decan mit eingerechnet , zugegen
wären , so können sich diese nach Belieben einer anderen Facultät an -
schliessen . Beträfe jedoch die Berathung etwas ihrer Facultät Nach¬
theiliges , so siebtes ihnen frei , öffentlich einzusprechen und den Rec¬
tor zu ersuchen , dass die Berathung des Artikels nicht weiter verfolgt
werde , bis sich nicht in der Sitzung eine hinreichende Anzahl Indivi¬
duen einfänden , welche die Facultät repräsentiieu können .

#) Später erhielt den zweiten Rang der Universitäts -Kanzler , den
dritten der Superintendent der Hochschule •, jener als Repräsen¬
tant des Papstes , dieser des Monarchen .
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11 ) Finden Berathungen der Universität nach Facultälen Statt, so
hat sieh der Hector der Facultät , zu welcher er gehört , anzuschlies -
sen ; geschehen aber selbe nach Nationen , so stimmt er mit seiner Na¬
tion . Übrigens hat er in ein und dem anderen Falle stets nur ein
Votum. Eben so haben auch Decane undProcuratoren jeder nur eine
Stimme.

12 ) Wenn der Rector zu Gericht sitzt , so hat er die Meinungen
der Procuratoren einzuholen und sich ihres Gutachtens zu bedienen ;
übrigens wird zum Ralhstische , ausser den Decanen und jenen , die
etwa rechtshalber noch dazu berufen sind, Niemand zugelassen .

13 ) Bei Vollstreckung eines Rathschlusses der Universität haben
von jeder Facultät einige Deputirte gegenwärtig zu seyn , und die theo¬
logische Facultät aus ihrer Mitte einen Referenten , der den Vortrag
macht, zu bestellen . Dieser ist , im Falle derErmangelung eines taug¬
lichen Individuums , aus der Rechtsfacultät zu ersetzen , und so fort
aus der inedicinischen oder artistischen . Fände sich aber auch aus
diesen noch kein geeignetes Subject , so wäre das Referat von Seite
des Rectors an einen der vier Decane zu übertragen , der es , bei Strafe
der Ausschliessung aus der Universitäts -Versammlung oder der Sus¬
pension vom Decanate für die ganze Dauer desselben , nicht ableh¬
nen darf.

14) Promotions- Decrete , Empfehlungsschreiben , kurz Universitäts -
Erlässe aller Art dürfen nicht eher versiegelt werden , bis sie der Cor-
rector , der für gewöhnlich ein Professor derjuridischen Facultät seyn
soll , gelesen , fehlerfrei befunden , und sein Siegel beigedruckt hat .

15 ) Um endlich auch den äusseren Anstand zu bewahren , und
weil dieser gleichsam der Spiegel des inneren Menschen ist , und der
Ausdruck besonderer Macht , so wie das Anzeichen dieser oder jener
Tagendhandlung ; so soll jede Facultät sich darüber verständigen , in
welcher Kleidung ihre Amtshandlungen zu verrichten seyen , und sich
ein anständiges Coitume zu diesem Zwecke wählen .

Anhang . Über die Pflichten , Rechte und Gebühren des
Pedellen .

Bereits mit einem Universitäts -Erlasse vom 8 . August 1366 wur¬
den diese bestimmt (Schlikenrieder 1. c . p . 79— 81 ) nnd bei Kund¬
machung der Statuten bekräftiget .

Die Pflichten des Pedellen .

1 ) Der Universitäts -Pedell hat gleich bei seinem Dienstantritte
dem Rector zu schwören , dass er seine Obliegenheiten treu erfül¬
len wolle . Denselben Schwur hat er jedem neugewählten Rector zu
erneuern .

f ) Er muss bei allen Determinationen der Bacealaurcen , bei allen
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Freierklärungen der Licentiaten , hei jedem Amtsantritte der Magistro -

mm Artium gegenwärtig seyn .
3) Eben so hat er sich bei allen Versammlungen der Universität ,

bei Messen , Exequien , Offertorien, Processionen , bei allen Disputa¬

tionen , öffentlichen Universitäts -Gerichten und deren Entscheidungen

pünctlich einzufinden , und so oft der Rector in öffentlichen Angele¬

genheiten der Universität Gänge macht , selben zu begleiten , allein

auch ausserdem sich täglich ein bis zwei Mal dem Rector vorzustellen ,
um dessen etwaige Aufträge entgegen zu nehmen.

4) Er hat den Beginn der Vorlesungen und die Disputationen der

Magister in den Schulen , falls er hiezu aufgefordert werden sollte ,
öffentlich zu verkünden .

5) Er hat nur auf des Rectors alleiniges GeheissUniversitäts - Mit¬

glieder vorzufordern oder zu berufen . Wer immer sich aber auf des

Pedellen äintliche Vorforderung nicht einstellt , wird als Verächter der

Universität nach Gutachten des Universitäts -Hathes bestraft , es wäre

denn, dass er sich über sein Nichterscheinen hinlänglich rechtfertigen
könnte .

Die Rechte und Gebühren des Pedellen .

1) Wer immervon den Doctoren , Magistern oder Scholaren irgend
Jemanden vor den Rector zu fordern beabsichtet , muss sich desshalb
an den Pedell wenden , und diesem oder dessen Rothen zwei Wiener
Denar vorhinein entrichten .

2) Niemand wird immatrikulirt, bevor er an den Pedell einen Gro¬
schen abgetragen hat .

3) Jeder zum Grade eines Baccalaureus zu promovirende Artist
hat dem Pedelle bei seiner Determination 33 Wiener Denare zu bezah¬
len . Bei der Ertheilung des Uicentiats - Grades in derselben Facultät
erhält der Pedell 60 Wiener Denare , und bei Conferirung der Magi¬
ster- oder Doctorswürde jedes Mal einen Goldgulden .

4) Jeder neuerwählte Rector händigt dem Pedelle gleich am Tage
der Wahl ebenfalls einen Goldgulden ein.

5 ) Jeder determinirende Doctor, Magister , oder jeder mit erstbe¬
nannten Würden an einer anderen Hochschule Gezierte , der dem Uni¬
versitäts - Gremium einverleibt zu seyn wünscht , zahlt dem Pedelle 24

Wiener Denare .
6) Auch wird bei keiner Execution , betreffend das fünfjährige

Privilegium , Folge geleistet , bis der Pedell 24 Wiener Denare erhal¬
ten hat .

7) Bei jeder Exeqm'e der Universität bezieht der Pedell gleich¬
falls von Meile des Veranstalters des Trauergottesdienstes 14 Denare ,

8) Nur wirklich arme Universitäts -Glieder sind von Entrichtung
erstbenannter Taxen enthoben.
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B . Statuten der medicinisehen Facultät #) .
Da die Medicin , wie Ahesalt Avicenna und Isidor sagen ,

eine Kunst ist , deren edles Streben dahin abzielt , Krankheiten zu ver -
hüthen , und die Gesundheit , wo selbe Schaden erlitt ^ wieder herzu¬
stellen , und da der Mensch die Gesundheit , als das höchste aller irdi¬
schen Güter , von jeher am meisten benölhigte , und desshalb flehent¬
lich zum Himmel bat ; so hat der Herr der Gnaden und des Heils sich
seiner Noth erbarmt, und die Heilkunde , die erlauchte Himmelstoch¬
ter , in dieses Thal der Leiden herabgesendet , damit sie hei der sünd¬
haften Schwäche der menschlichen Natur, allenthalben , wo es seine
Gerechtigkeit erlaubt , Trost und Hülfe spenden möge .

Die Medicin wird von älteren und neueren Lehrern auch eine Wis¬
se n s c h a ft genannt , und das mit vollem Rechte ; denn sowohl der
theoretische , als der praktische Theil derselben sind mit Ergründung
der Ursachen der Dinge beschäftiget , und alles , was die sieben freien
Künste einzeln lehren , findet sich in ihr vereint . — Doch dieHeilkunde
ist noch mehr , sie ist einer der vornehmsten Zweige menschlichen
Wissens , da ohne ihr thätiges Einschreiten und kräftiges Mitwirken
das allgemeine Wohl der Menschheit schlechterdings weder gesichert ,
noch gefördert werden kann. Und wem in der That leuchtete diess
nicht schon bei einer selbst nur flüchtigen Durchforschung aller Stände
der menschlichen Gesellschaft sonnenklar in die Augen ? Muss nicht
alle menschliche Macht ihre Gesetze und Weisungen achten und aner¬
kennen , denselben huldigen und gehorchen , wenn ihr sonst eigenes
Glück und Gedeihen am Herzen liegt ? Ist nicht das Leben der Grossen
dieser Erde eben so , wie das Heil der Völker , ihremSchutze von Gott
an vertraut ? Durch den wirksamen Beistand derselben wachet zu unse¬
rem Heile die höchste apostolische Machtj durch ihre klugen Massre¬
geln gewinnt das römische und jedes andere Reich an Kraft und Dauer ;
durch sie werden uns die Hirten der heiligen Kirche erhalten , und was
kann wohl für die gesammte Kirche gedeihlicher seyn , als wenn ihre
Vorstände gesund sind , ihrem frommen Berufe gehörig obliegen kön¬
nen , und nicht häufig gewechselt werden müssen ? Herzoge , Grafen,
Barone, Bitter , Waffenträger , ja das ganze Volk sind ohne den Ge¬
nuss der Gesundheit , den ihnen heilkundige Grundsätze sichern , kraft¬
los , sich und andern zur Last , und durchaus unfähig, das allgemeine

* ) Chronologia diplomatica celeherrimae et antiquissimae Universtta -
tis Vindohonensis ah anno 1385— 1399, quam in Xenium offert Ja ~
c oh u $ Za ist , Vedellus juratus . Viennae. Tppis J . Th . Tratt -
n e r, 1755. 1 1'

. p . 70 et sq. Item John ( Joh . Dion,) , Lexicon der
k , k . MeUicinal- Gesctze , VI . Theil , Prag , bei Joh. Caive , 1798.
VI . Theil S , 618 u . f



Beste zn wahren und zu schützen . Ja selbst der einzelne Mensch er¬
freut sich fortan, und schon im Mutterleibe , des wohlthätigen Schirmes
der erhabenen Kunst, und nur durch Festhaltung an ihre Vorschriften
wird er befähiget , jenes Ziel froh und freudig zu erreichen , welches
die Natur seiner irdischen Vergänglichkeit vorgezeichnet .

Damit nun durch den mächtigen Einfluss der unserer Pflege anheim
gestellten hehren Wissenschaft der menschlichen Noth nach ThunJich-
keit immer mehr und mehr und wirksamer gesteuert werden möge,
haben wir Hermann Lurz *

**)

) aus Nürnberg , der Heilkunde Doc-
tor, d . Z . Decan der medicinischen Facultät in Wien , dann Johann
Gallizi aus Breslau , und Conrad von Schiverstat (aus Darm¬
stadt) , derselben Facultät Doctoren und der freien Künste Magistrr,
nach erlangter allerhöchster Genehmigung , eine , unseres Erachtens
vernünftige Ordnung und schickliche Statuten , ohne welche weder das
ärztliche Lehramt geziemend verwaltet , noch die Heilkunst zweckmäs¬
sig erlernt und zum Wohle der Menschheit geübt werden kann , für
unsere Facultät entworfen , berathen , angenommen , und verordnen
einhellig , doch mit dem Vorbehalt , dass wir in Erwägung der Unvoll¬
kommenheit menschlicher Satzungen (Welche nach Zeit undümständen ,
die vernünftiger Weise nicht vorausgesehen werden können , Ände¬
rungen erheischen ) hinzusetzen , weglassen , «lässigen , auslegen , auch
in gewissen Fällen dispensiren dürfen, folgende Ptmcfe,

aj Über die Art , Ordnung und Zeit der Princi -
pien , Disputationen und Lectionen , so wie über
die Vacanz en und die Pflichten der Baccalaureen

und Scholaren . ( Z eisl I . c . p . 75 . —
John a . a . 0 . S . 620 .)

1 ) Wenn zwischen den Magistern *^ , Licentiaten und Baccalau¬
reen der medicinischen Facultät über die Art , Ordnung und Stunden
ihrer Principien , Disputationen und Lectionen Misshelligkeiten ent¬
stehen , so haben sie sich diesenfalls jederzeit an ihre Facultät zu wen¬
den , und deren Anordnungen genau zu befolgen .

2) Obgleich für die ordentlichen Vacanz en bei der medicinischen
Facultät jährlich die Zeitfrist vom Mariengeburts -Vorabende bis zum
Festtage des heiligen Lucas (Arzt und Evangelisten ) inclusive ( d . I .
vom 8 . September bis 18 . October) an beraumt ist , so können dennoch
jene Doeenten , die während dieser Zeit lesen wollen , es unbehin¬
dert thun .

*) Wird In den lateinischen Texten auch L u r c z , L ü r z geschrieben .**) Es können hier nur die Doctores regentes oder Professoren un¬
ter dem Namen Magister verstanden seyn .
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3) Die Scholaren und Baccalaureen , denen es zukommt , die Col-
legien lleissig zu besuchen , sollen die Bücher , über welche zur Zelt
gelesen wird , mit sich zur Schule nehmen , und dieselben , so lange
die Vorlesung währet , aufgeschlagen vor sich liegen haben .

4) Jedes Zischen , jedes Gemurmel , kurz jedes ungebührliche Ge¬
räusch während der Vorlesungen , Disputationen oder sonstigen Schul¬
übungen ist ernstlich untersagt .

5) Alle Baccalaureen und Scholaren ohne Ausnahme müssen bei
den Disputationen eines jeden Magisters gegenwärtig seyn , es wäre
denn , dass sie durch triftige Gründe hiervon abgehalten würden ; in
welchem Falle sie sich jedoch stets heim Magister , der die Disputa¬
tion hält , oder beim Decane der Facultät über ihr Ausbleiben zu recht -
fertigen haben . — Ein Gleiches gilt in Bezug auf andere feierliche
Handlungen , denen sie von Anfang bis zu Ende beizuwohnen ver¬
pflichtet sind .

ft) Über die Promotion zum Grade des Baccalau -
reats in der Mediein . ( Z eisl 1. e . p . 76 . John 621 .)

1 ) Wer immer die Würde eines Baccalaureus der Mediein zu er¬
langen wünscht , muss das zwei und zwanzigste Jahr seines Alters
erreicht haben .

2) Ist . der Candidat Magister Ar Ihm , so muss er wenigstens
durch zwei Jahre , — ist er nur ttacealam evs Artium , durch zwei und
ein halb , — ist er aber bloss Scholar , durch drei volle Jahre die me-
dicinischen Collegien ununterhrochen besucht , und die Vorlesungen
über des Jaannicim Ars eommentata ganz , dann jene über den eisten
oder vierten Canon des A vice » na , und über ein Buch von der
Praktik , etwa das neunte Buch von Hhazes , von A 1 m a n s o r oder
ein anderes , von einem Doclor , von Docfore » , oder von Anderen ,die an der Hochschule öftemlieh lehren , gehört haben .

3) Auch muss er von zwei Doctoren in Gegenwart aller Docto -
ren , Baccalaureen und Scholaren , die zugegen seyn wollen , geprüft
worden seyn ( (lebet respondisse ) .

4) Hierauf wird derselbe durch den Deean der ganzen Facultät
vorgestellt , und ist er von stimmfliehen anwesenden Doctoren so¬
wohl rücksichtlich seiner gründlichen Kenntnisse , als auch seiner un fa¬
delhaften Sitten und sonstigen guten Eigenschaften des Baccalaureafs -
Grades würdig befunden worden , so wird er zur Determination *)
zugelassen . Sollten jedoch gegen seine Zulassung ein oder einige
Doctores praesentes wohlbegründeten Einspruch thwn , worüber clia

*) Ein öffentlicher feierlicher Act , ähnlich der Disputation unserer
Doctoren , welcher aber unmittelbar der Promotion voranging .



übrigen versammelten Doctoren allein zu entscheiden haben, so wäre
er abzuweisen .

5) | Nachdem auf solche Weise der Candidat von der Facultät ad-
mittirt worden , hat er längstens binnen drei Monaten zu determiniren .
Unterlässt er diess , so behauptet derjenige oder diejenigen , der oder
die zwar mit oder nach ihm zugelassen wurden , jedoch früher deter-
minirt haben, den Vorrang vor ihm , sowohl bei öffentlichen Disputa¬
tionen als bei allen andern Schulacten .

6) Die Determination und die darauffolgende Promotion geht fol-
gendermassen vor sich : Der Aspirant setzt sich auf die Bank der Scho¬
laren , und löset ein Problem (er determinirf) j hierauf beruft ihn sein
Doctor (Promotor , den er frei wählen darf) zur Kanzel der Bacca -
laureen , und bevor der Candidat dessen Frage beantwortet , legt ihm
der Pedell die Eidesformel vor , und erhält hiefür einen halben Gul¬
den ; nunmehr beantwortet der zu Promovirende die Frage , und hat
er sodann einen Gulden der Facultät erlegt und geschworen , dass er
deren , sowohl dermalige als noch künftighin zu erlassende Statu¬
ten treu und gewissenhaft beobachten , und so lange er in seinem ge¬
genwärtigen Grade verbleibt , die Heilkunst innerhalb der Mauern
Wiens nur mit Vorwissen und unter der Leitung seines (des ihn
Promovirenden ) oder eines andern Doctors der Wiener Facultät aus¬
üben wolle , so ertheilt ihm sein Doctor die Würde eines Baccalau -.
reus , und hält zu seiner Anempfehlung eine Anrede .

7) Der neu promovirte Baccalaureus gibt nun seinem Promotor
zur eigenen und der Facultät Ehre ein Geschenk (Clenodium) im
Werlhe eines Guldens , und beobachtet noch andere bei solchen
Anlässen übliche Feierlichkeiten .
c) Über die Promotion der Baecalaureen ztim Li ~
centiats - Gr ade ( Z eisl 1. e. p . 78 . John a . a . O . S . 623 .)

1 ) Ein die Würde des Licentiats nachsuchender Baccalaureus
der Mediein muss , wenn er Magister Artium ist, die Heilkunde durch
volle fünf Jahre studiert haben , nämlich zwei Jahre vor seinem Bac-
calaureate und drei Jahre nach Erlangung desselben , oder umge¬
kehrt , — ist er aber nicht Magister Artium, so kann er erst nach
sechsjährigem Studium der Mediein den Licentiats -Grad erhalten ; er
muss nämlich hier im Falle 3 — 4 Jahre vor und 2 — 3 Jahre nach dem
Baccalaureat der Heilkunde obliegen . — Ein Baccalaureats - Grad in
Artibus gleicht übrigens einer Ehrensfufe in der Mediein.

2) Auch muss der Candidat pro Licentiatu ununterbrochen zwei ,Sich selbst gewählte , Doctores regentes (Professores ) , in Ermanglung
desselben aber zwei andere Docenten der Mediein gehört , und we¬
nigstens ein Mal im Jahre , einem derselben respondirt haben , d . i.
von ihm geprüft worden seyn .

3
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3) Er muss ferner , wenigstens ein Jahr lang , mit einem Doclor

der Facultät Kranke besueht , und sich somit practische Kenntnisse in
der Heilkunst erworben haben.

4) Sodann hat er allen Doctoren , die ihn hören (prüfen) wollen ,
im Beiseyn aller Doctoren , Licentiaten , Bacealaureen und Scholaren
der Medicin , die gegenwärtig zu seyn wünschen , zu respondiren j
doch bleibt es ihm freigestellt , welchem Doctcr er zuerst , welchem
er nachher antworten will .

5) Hierauf wird er durch den Decan der ganzen Facultät vorge¬
stellt , und wenn er von allen anwesenden Doctoren einhellig oder
unter den bei Zulassung zur Baccalaureats -Determination erwähnten
Modalitäten , sowohl hinsichtlich seines Wissens als seiner Sitten und
anderer Erfordernisse , zur feierlichen Licentiats -Prüfung geeignet er¬
kannt worden , so kann er sich zu dieser einfinden.

6) Der zum feierlichen Acte Zugelassene muss sich aber demsel¬
ben binnen einem halben Jahre unterziehen . Timt er es nicht , so er¬
langt nach verstrichener gesetzlicher Zeit ein anderer Licentiat vor
ihm den Vorzug , auf ganz ähnliche Weise , wie oben bei den Bacea¬
laureen angegeben wurde .

7) Die feierliche Prüfung , welche die Gradertheilung zur Folge
hat , findet auf folgende Weise Statt :

Nach vorläufiger Zustimmung aller bei der Zulassungs -Erklärung
zum Licentiate anwesenden Doctoren wird der Licentiandus dem Kanz¬
ler der Universität oder dessen Stellvertreter durch den Decan der
Facultät aufgeführt . Der Kanzler bestimmt nun Tag und Stunde , wo
die Gegenstände , über welche der Candidat zu prüfen sey , von den
Doctoren besprochen werden sollen . Es wird geprüft über einen Apho¬
rismus desHippokrates mit seinem Commentar, und über ein oder den
andern Canon aus der Techno, Galeni. — Zu dieser Besprechung müssen
sich auf Geheiss oder Einladung des Decans alle Doctores Medicime
einfinden , bei Strafe , dass sie im Falle nicht sattsam gerechtfertigten
Ausbleibens das Recht zu prüfen oder zu disputiren (was , wie aus
dem Obigen schon erhellt , Taxen eintrug ) verlieren ( suh poena non
contradicendi) . Einer dieser Doctoren weiset nun nach Anordnung des
Kanzlers einen Aphorismus aus dem Hippokrates an , der andere einen
oder den andern Canon aus der Techno t Galeni, nachdem sich zuvor
beide eidlich verpflichtet haben , dass sie hiebei ohne List und Trug
zu Werke gehen wollen .

Über erstbedachte Puncte muss nun der Aspirant , nachdem er
vorläufig einen Gulden für Bäckereien und Wein bei der Prüfung ent¬
richtet hat , am nämlichen Tage um die Abendzeit , je nachdem es dem
Kanzler beliebt , durch alle Doctoren der medicinisclien Facultät der
Hochschule geprüft werden .

Ist er nun in seiner Wissenschaft hinreichend bewandert und des
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Licentiats -Grades entweder von allen oder dein grössten Tlieile der
anwesenden Doctoren würdig erklärt worden , und hat er auch , nach
Entrichtung von ein und einem halben Gulden an jeden der Doctoren für
ihre Mühe und zum Ersatz der für ihn gemachten Collecte *) , öffent¬
lich geschworen , dass er dem Kanzler der Universität die gebührende
Hochachtung zollen ; dem Rector der Hochschule und dem Decan seiner
Faculfät in erlaubten und ehrbaren Dingen Gehorsam leisten ; den Docto¬
ren der Medicin die schuldige Ehre erweisen ; diesen Grad an keiner
andern Universität nochmal empfangen ; die Statuten der Facultät genau
beobachten ; endlich Frieden und Einigkeit unter den vier Facultäten
und Nationen , wie auch unter den geistlichen und -weltlichen Perso¬
nen so vieldiess an ihm liegt , befördern wolle (Zeisl l . c . p . 91 . John
a . 0 . S . 633.) , so wird ihm der Licentiats - Grad ertkeilt .
<0 Über die Promotion der Licentiaten z u Docto¬

ren der M edicin ( Zeisl 1. c . p . 79 . Item John a . a .
O . S . 625 u . f.)

1 ) Jeder , der die Doctorswürde aus der Medicin erlangen will ,
muss aus ordentlicher Ehe erzeugt oder legifimirt w-orden seyn .

2 ) Er soll am Leibe durch keinen Mangel verschändet , von rei¬
nen Sitten und nnfadelhaftem Lebenswandel seyn .

3 ) Der Aspirant muss sein sechs und zwanzigstes Jahr zurückge¬
legt , strenge genommen , wohl das acht und zwanzigste Jahr seines
Alters erreicht haben .

4) Sein Aussehen sey männlich ; auch stehe seiner Beförderung
kein canonisches Hinderniss im Wege .

5) Bei all dem liegt es jedoch , selbst wenn gegen sein Wissen
nichts zu erinnern wäre , in der Willkür der Facultät , ob sie ihn zur
höchsten akademischen Würde zulassen wolle oder nicht , und es sol¬
len immer die Vorzüge seiner Person wohl erwogen werden , bevor
hierin entschieden wird .

6) Übrigens stellt es dem zum Doctorgrade Zugelassenen , der
nach drei Monaten unter sonst gleichen Verfügungen , wie die Bacca -
laureen und Licentiaten dem Acte der Promotion ( lieceptio imigniumj
sich zu unterziehen bat , frei , unter welchem Doctor der Medicin er
das Doctorat erhalten will , nur muss sein Promotor der Wiener Uni¬
versität einverleibt seyn .

7) Sonst muss noch der Doctorand vor seiner Promotion we¬
nigstens einen Doctor Medicinae kleiden , und hierzu vierzehn Ellen
Tuch von guter Qualität herbeischaffen ; will er mehrere kleiden , so
mag er dabei nach seinem Belieben , jedoch auf eine anständige Weise ,
verfahren .

*) Selbe w'urde von den Medicinern gewöhnlich nicht angenommen .
3 *
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8) Er hat ferner an seinem Doctorfeste jedem Doctor seiner Fa-

cultät ein Birett und ein Paar gewirkte Handschuhe , jedem Licentia -

ten und Baccalaureus aber ein paar gemeiner Handschuhe , wobei je¬
doch der Anstand und die Ehre der Facultät zu berücksichtigen sind ,
anzuschaffen.

9) Bevor er promovirt wird , erlegt er der Facultät zwei Gulden,
die er dem Decane einhändigef ; auch dem Pedell gibt er zwei Gulden,
oder ein anständiges Kleid .

10 ) Die Art und Weise der Erlheilung des Doctorgrades ist fol¬

gende (Zeisl l . c. p . 82 . John a. a - O . S . 627.) :
Der Doctor , welcher den Licentiaten zum Doctorate zu promovi-

ren hat , muss letzteren mit allen Doctoren seiner Facultät , die er

aufbringen kann , wie auch mit den Licentiaten , Baccalaureen und
Scholaren anderer Facultäten , die dazu besonders geladen werden
und ihm die Ehre erweisen wollen , zur St . Stephanskirche , oder zu
einem andern feierlichen Orte in festlichem Zuge begleiten ; allda
nimmt der Docforand auf der Bank , die vor der Kanzel bereitet ist ,
seinen Platz und determinirt eine Frage ans der Medicin . Diess ge¬
schehen , ruft ihn der Vorsitzende Doctor zur Magistrat - Kanzel
herbei , und der Pedell liest ihm die Eidesformel seiner Facultät vor ,
die er sodann beschwört , und wobei er noch eidlich verspricht , dass
er an der medieinischen Facultät ein Jahr lang lesen wolle , wofern
ihm nicht die Facultät desshalh eine Dispens erfheilen würde . Hier¬
auf hält der Präses eine Hede zur Anempfehlung des Candidaten, und
ertheilt demselben die Insignien der höchsten medieinischen Würde ;
sodann hält der Doctor eine Anrede zur Anempfehlung der medicim-

sclien Wissenschaft , und am Ende derselben fängt er an , ein Capitel
aus Av icenna , oder einen Canon aus der Techna Galeni, oder end¬
lich einen der Aphorismen des Hippokrates , oder sonst ein be¬
währtes Werk über Medicin, je nach Einrathen seines Docfors (Promo¬
ters ) zu erklären , und wirft hernach eine auf den Stoff der Lection

passende Frage (Quästion) auf , erörtert die Gründe für und wider ,
worauf dann ein dazu erbethener Doctor der Medicin , jedoch ohne

Replik , antworten muss . Endlich macht der Präses die Danksagung
und fuhrt den neuen Doctor mit dem ganzen Gefolge und Anderen , die
ihm diese Ehre anlhun wollen , in feierlichem Zuge nach dem Hause ,
wo der neue Doctor nach Universitäts - Sitte seine Collegen nach Mass-

gabe seines Vermögens mit einem Gastmahle zu beehren pflegt.

e) Einige besondere Verfügungen , die akademi¬

schen Grade betreffend , ( Zeisl 1. e . p . 79 . John
a . a . 0 . S . 624 .)

1 ) Wenn an der Wiener Universität schon so lange ist gelesen
worden , als zur Erlangung des Baccalaureats - oder Liceutiats -Grades
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erfordert wird , soll Niemanden mehr hinsichtlich der Hörezeit Dis¬
pens ertheilt werden , wofern nicht eine wichtige Ursache obwaltet ,
die eine solche Ausnahme hinlänglich rechtfertigen kann .

2) Sind die Sitten und der Lebenswandel eines Candidaten ta-
delnswerth , so soll auch der beste Fortgang in den Wissenschaften
nicht erklecklich geyn , um ihn zu einem Grade zuzulassen .

3) Wenn Fürsten oder andere Standespersonen Fürsprache ein -
legen , um einem Candidaten , der es nicht verdient , einen Grad zu
erwirken , so soll man sich stets auf die Statuten und den Eid bezie¬
hen , unter welchem man die Beobachtung erster « angelobet hat .

4) Wer immer die Facultäls - Verordnungen Übertritt , oder sich
sonst ungehorsam oder trotzig und halsstarrig gegen die Doctoren
beträgt , oder öffentlich Unzucht treibt , soll nicht eher promovirt wer¬
den , bis er , sich nach Ermessen der Facultät vollkommen gebes¬
sert hat .

f) Wie die Baeealaureen der Medicin fremder
Universitäten bei hiesiger Facultät aufzuneh¬

men seyen . ( Z e i s l I. e . p . 83 . John a. a . 0 . S . 628 .)
1) Wenn ein Baccalaureus Medicime einer fremden Universität

bei der Wiener med . Facultät aufgenommen werden will , so muss
er unter einem Docfor , den die Facultät eigens dazu bestellt , eine
feierliche llesponsion auf eine medicinische Quaestion in Gegenwart
aller Doctoren , die dabei erscheinen wollen , besonders aber im Bei¬
sern aller Doctoren und Scholaren der Medicin , halfen .

2) Sodann hat er den Decan der Facultät zu ersuchen , dass er
die Doctoren zu seiner Aufnahme in eine Facultäts - Versammlung zu-
sammenberufen wolle , vor welcher Versammlung er seine Bitte um
die Aufnahme Vorbringen und durch glaubwürdige Zeugen , Eid , oder
ein Diplom der Facultät jener Hochschule , an welcher er das Bacca -
laureat erlangte , seinen Grad erweisen muss . Willigen alle Doctoren
in seine Aufnahme ein , hat er ferner der Facultät einen Gulden und
dem Pedelle einen halben Gulden erlegt , und geschworen , dass er
sowohl die bestehenden , als die noch in der Folgezeit zu erlassenden
Statuten achten ; der Facultät in erlaubten und ehrbaren Sachen ge¬
horchen ; den Doctoren derselben die gebührende Ehre und Hochach¬
tung erweisen wolle : so nimmt ihn der Decan im Namen der Facultät
in die Reihe deren Baeealaureen auf . Sollten jedoch ein oder mehrere
Doctoren gegen dessen Aufnahme gegründete Einwendungen machen ,
so darf dieselbe nicht Statt finden .

3 ) Der Neuaufgenonimene nimmt unter den Baeealaureen der Fa¬
cultät ; den letzten Platz ein , und sind einer oder mehrere vorhanden ,
der oder die früher aufgenommen worden sind , so geht er oder ge¬
hen sie , falls sie innerhalb drei Monaten determinirt haben , dem
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gedachten fremden Baecalaureus am Range vor , im widrigen Falle
aber nicht.

V) Wie fremde Doctoren in die Wiener Faeultät

aufzunehmen seyen . ( Z e isl 1. e . p . 85 . John
a . a . 0 . S . 629 .)

1 ) Wenn ein Doctor von einer auswärtigen Universität bei hie¬

siger Faeultät aufgenommen werden will , so muss er eine feierliche

Repetition über einen Canon aus dem Avicenna , über einen Apho¬
rismus von Hippolc rat es , oder über einen Canon aus der Techna
Galenl halten , und eine Quästion mit Gründen für und wider selbe

vortragen , auf welche ein Baecalaureus Medicinae zu antworten hat.
2) Nachdem sich hierauf die Faeultät versammelt , muss der Aspi¬

rant seine Doetorswürde durch angesehene und glaubwürdige Zeugen
oder mittelst eines Eides , oder durch das Diplom von der Faeultät

jener Universität , an welcher er promovirte , erweisen ; worauf es
ihm gestattet ist , die Faeultät um Aufnahme unter ihre Mitglieder zu
bitten . Findet nun gegen seine Aufnahme keine gegründete Einwen¬

dung von Seite der anwesenden Doctoren Statt, hat er überdiess zwei
Gulden der Faeultät und einen dem Pedelle entrichtet , und geschwo¬
ren , dass er die Statuten beobachten , der Faeultät treu seyn , den
Doctoren Hochachtung bezeugen , und wofern er bei keiner auswär¬
tigen Faeultät gelesen hätte , an hiesiger Universität ein Jahr lang ,
wenn aber ersteres der Falt war , noch ein halbes Jahr lesen veolle
(wovon ihn jedoch die Faeultät dispensiren kann) so erhält er un¬
ter den Facultäts - Doctoven den letzten Platz .

3) Sind von der Faeultät ein oder mehrere Licentiate vorhanden,
der oder die binnen drei Monaten von der Zeit der Zulassung zum
Doctorafe an die Magistral - Insignien erhalten hätten , so steht der
fremde , hier aufgenommene Doctor auch ihnen am Range nach, sonst
aber nicht.

Auf eine ähnliche Weise , wie die Baccalaureen und Doctoren ,
mussten auch die Uicentiafen (von denen diessfällig nichts weiter in
den Statuten erwähnt wird) , wenn sie von einer andern Universität
herkamen und in die medicinische Faeultät aufgeriommenwerden woll¬
ten , ihren anderswo erhaltenen Licentiatgrad erhärten.

Die bisher erwähnten Vorschriften in Bezug auf Zulassung wer¬
den, nach ausdrücklicher Weisung der Statuten , so strenge beobach¬
tet , dass , wenn jemand bei der Wiener Universität anders , als auf

obbesehriebene Art zu einem Grade der Medicin gelangte , oder, falls

er anderswo promovirt hatte , er anders , als auf die angegebene Art ,
hier aufgenommen wurde , der ganze Act seiner hiesigen Craderthei -

S3T3 & *



hing oder Aufnahme ungültig war , und er weder als Mitglied der
Wiener medicinischen Faeultät betrachtet , noch viel weniger zu den
öffentlichen Handlungen derselben zugelassen werden durfte.

10 Über die Wahl und die Pflichten des D ec an s

( Zeisl I . c. p . 90 . John a . a. 0 . S .)
1) Der Decan der medicinischen Faeultät wird jedesmal (wie be¬

reits oben angedeutet wurde) an demselben Tage , wo der Rector
gewählt .

2 ) Damit die Decanats - Würde nicht stets bei einem Individuum
verbleibe , und hiedurch andern Abbruch geschehe , soll der Decan
von den Doctoren der medicinischen Faeultät jederzeit durch Stim¬
menmehrheit ( pluralitas vocum) gewählt werden , und sein Amt nicht
über ein halbes Jahr behalten , ausgenommen , er würde nach Ablauf
dieser Zeit von neuem gewählt ,

3 ) Der Decan muss wenigstens Doctor medicinae seyn ; wäre
jedoch an Doctoren Mangel , so mag das Decanamt auch ein Lieentia ^

bekleiden .
4) Ist der Decan ein Doctor , so hat er unter den Doctoren der

medicinischen Faeultät bei den Universitäts - und Facultäts -Sitzungen ,
so wie bei allen andern Universitäts - und Facultäts - Feierlichkeiten ,
den ersten Rang.

5) Ihm steht es zu , die Doctoren der Medicin in Fällen , welche
die Faeultät oder deren einzelne Glieder betreffen , zusammen zu be¬
rufen , und diese müssen , bei Strafe von Verlust ihres Rechtes zu
prüfen und zu disputiren ( sub poena non contradicendi) , seiner Ein¬
ladung piinctliche Folge leisten , können auch im Falle ihres Nichter¬
scheinens , wenn sie sich hierüber nicht durch triftige Gründe zu recht-
fertigen im Stande wären , mit einer Geldstrafe belegt werden , welche
jedoch das Quantum eines halben Guldens nicht überschreiten darf.

6 ) Zum Facultäts - llaüie darf der Decan weder einen Licentiaten ,
noch einen Baccalaureus , noch sonst jemand , der nicht Doctor ist ,
zulassen ; es wäre denn, dass Mangel an Doctoren einträte , oder dass
die Faeultät aus besondern Gründen sonst ein Individuum zu ihrer
Rathssitzung einzuladen für gut fände. — Dasselbe gilt jedoch selbst
von jedem neu promovtrten Doctor der Medicin , so wie von jedem
Doctor einer fremden Universität , der hier aufgenommen wurde , be¬
vor ein und der andere in die Hände des Decans im Namen der Fa-
cultät geschworen , dass sie zur Ehre Gottes und der Faeultät be-

ratlischlagen , und die berathenden Mitglieder in gehässigen oder prä-
juüicielien Fällen keineswegs verrathen , auch die Geheimnisse der
Faeultät treu bewahren wollen . Ein Gleiches trifft die Licentiaten ,
Baccalaureen , Scholaren oder andere , die der Rathsversammlung der
Faeultät bisweilen beigezogen werden dürften.
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Schliesslich wird noch verordnet *.
1 ) Dass die Statuten der mediciniscben Facultät jährlich ein Mal ,

und zwar den nächsten Festtag nach Verlesung der Universitäts -
Statuten , in den Schulen der Mediciner vom Decane oder seinem
Substituten öffentlich verlesen , und dazu alle Doctoren , Lieentiateu ,
Baccalaureen und Scholaren , unter Androhung einer Geldstrafe , die
der Decan aufzulegen hat , berufen werden sollen .

2) Dass die Übertreter der Statuten und Facultäts -Verordnungen ,
wenn sie diess aus Verachtung thuu , oder sonst auf erfolgte Mahnung
sich nicht bessern , für meineidig und der Facullät Ungnade ver¬
fallen erklärt , wohl auch nach Gutdünken derselben selbst mit an¬
dern Strafen belegt werden sollen .

3) Dass , wenn in der Theologie , oder in den geistlichen oder
weltlichen Rechten die Doctorswfirde ertheilt wird , der medicinische
Pedell den Candidaten die Ehre anthun solle , ihnen den Stab vor¬
auszutragen ( Virga praecedere) , auch während ihrer Doclors -Feier
zugegen zu seyn und sie zu bedienen 5 wofern er nicht etwa auf
des Decans Befehl in Facultäts - Geschäften begriffen oder sonst ver¬
hindert wäre .

Diese gämmtlichen sowohl die Universität im Ganzen , als die me¬
dicinische Facultät insbesondere betreffenden Statuten wurden nebst
jenen der andern drei Facultäten revidirt , corrigirt , confirmirt , und
den 1 . April 1389 von nachstehenden Deputirten der Hochschule
unterfertigt :

Magister Gerhard V i s chb eck , Domherr zu Wien und Ösen-
bürg , d . 7j , Rector der Universität }

Heinrich v . Hessen f
Heinrich y . Oyta (

Thalo/iae i

Heinrich v . Odendorp , Doctor l
Johann Reutter , Licentiat l ’
Johann Gallizi j Doctoren der Medicin u .
Co n r. y . Schiverst at , aus Darmstadt | Magislri in Arfibus ;
Peter (Pfarrer zu Pilichdorf ) j Magislri in Arlihus und Theo ~
L g m b e r t (von Geldern) j logiae Maccalaurei .

Den 4 . April desselben Jahres erhielten diese Statuten die Ge¬
nehmigung des Herzogs Albert III, **)

Wenngleich schon durch Herzog Alberta Freiheitshrief vom
Jahre 1384 den Angelegenheiten der Hochschule aller mögliche Vor-

*) Es scheint demnach , dass jede Facullät ihren eigenen Pedell
hatte , und der Pedell der Artisten - Facultät zugleich Universi¬
täts-Pedell war .

**) Das Placet des Papstes Urban VI . erfolgte erst int J . 1395-
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scbub geleistet wurde , und von dieser Epoche an der öffentliche Un-
(erricht sonder Zweifel eines besseren Fortganges sich zu erfreuen
hatte , auch die Verwaltung der Hochschule einen weit geregelteren
Gang nahm , als ehedem , — wie denn auf ersteres aus dem Umstande
zu schliessen ist , dass bereits im J . 1385, dem Wunsche des Herzogs
gemäss , Baecalaurei der freien Künste nach vorläufiger Prüfung zu
Licenfialen in ArUhus befördert wurden ; letzteres aber aus der mm-
mehro regelmässigen Wahl der Rectoren *) , und wahrscheinlich **)
auch der Decane und Procuratoren hervorgehen mag : so lernen wir
aus den Acten dieser Zeiten doch nur wenige Doctoren der Mediciu
kennen , worunter nebst den bereits genannten (L u r z , G a 11 i z i ,
S chi verstat und Hermann v. Treysa ) bloss HeinriciiWol -
donis aus Mailand ( Comp, hisL Univ. Vienn. T . I . , p . 60 .) , dann

*) Die Rectoren der Hochschule vom J . 1385 — 1395 waren :
1385 J o h a n n , Pfarrer zu Morgen ( Meygen ) und Domherr

zu Passau und Wien , — und Heinrich v. Odendorp ,Licent . der Rechte.
1386 Graf v . Hochenberg II , (das zweite Mal ) , — und Col¬

in an n Kolb III.
1387 He rmann L u r z , aus Nürnberg , Med . Dr. , Theologiae

Baccalaureus und Rector der Pfarre zu Hohlfeld in der Bam¬
berge r Diöcese , — undF r ie dr i ch v. Gö r s (Gar s ) , Baccal ,
der Rechte .

1388 Peter , Pfarrer zu Pilichdorf , Baccal und Domherr zu
Wien , — und Gerhard Vischbeck II .

1389 Johann Galllzi , aus Breslau , Med . Dr. , — und Lam¬
bert v . Geldern , Mag . Artium .

1390 Gisier Doberkoiv , Licent . des canonischen Hechtes , —
und Her m an n Lu r z 11.

1391 Stephan v . Enzen dorf (Entzersdorff ) , Jiacc. Theol. ,— und Johann v . Ruspach , Bacc . Theologiae und Dom¬
herr zu Wien .

1392 Marqnard v . Randegk , Dr. der Decrete ( weltl . Rechte)
und Lector Ordin . decrelatium . Domherr zu Eichstädt , Wien
und Augsburg , — und Hermann v , Treysa , Med . Dr.
und Domherr in Wien .

J393 Andreas v . Langenstein , genannt v . Hessen , Dom¬
herr in Wien , — und Heinrich v . Langenstein ,
auch v, Hessen genannt , erster Prof , der Theologie in
Wien .

1394 Leonhard Schauer , Dr . der Decrete , — und Joh .
Galizi ( d . Z . Leibarzt ) II ,

1395 Wolfhard Mayr , fJcent . Artium , Pfarrer in Tirol , Dom¬
herr In Wien , — und Colmann Kolb IV, , Pfarrer zu
Prohstdorf und Domherr in Wien .

**) Wir sagen wahrscheinlich , weil die Decani und Procuratoren
jener Epoche , mit Ausnahme von dreien, in den Acten nicht ver¬
zeichnet sind , obgleich aus mehreren Daten doch wieder zu
schliessen ist , dass deren Wahl Statt gefunden habe .
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Conrad und Nicolaus v . U t z i m o *) . Es scheint demnach ,
dass der eigentliche medicinische Unterricht erst nach Veröffentlichung
der Statuten im J. 1389 , daher nicht eher als 24 Jahre nach Grün¬

dung der Hochschule , begonnen habe. Diese Ansicht wird noch mehr
dadurch erhärtet , dass wir vor dem J . 1395 weder von Ertheilung
eines Baccalaureafs - , noch eines Licentiats - oder Doctorgrades der
Medicin etwas in den Acten voriinden.

Verschiedene Umstände konnten in jener Periode der Kindheit
unserer Hochschule auf ihre Angelegenheiten störend und mitunter
hemmend eingewirkt haben . Wir rechnen hieher , nebst dem Streite
der beiden Herzoge Albert und Leopold über die Theilung ihrer
Länder , welcher bis zum J. 1379 währte : 1) die Schwierigaeit der

Organiurung eines so complicirten Institutes , wie das einer Univer¬
sität schon an und für sich ist ; 2) die Neuheit der Einrichtung in
Deutschland ; 3) die beim ersten Zusammentreten so vieler und so
verschiedenartiger Mitglieder zur Förderung eines gemeinschaftlichen
Zweckes unvermeidlichen Heibtingen #*) . Solche fanden wirklich

J o a n . Jac . Frenndt de W e y e n b e r g , Syltog . iUiistrium in
re medica virorum , gui in Archilycaeo Vienn. tum Universitatis f
tum Facult . gubernacula tennere- Viemwe 1724 , V u .

Wir wollen hier nur ein Paar aus den Acten der damals zahl¬
reichsten Facultas Artium entlehnte diess fällige Beispiele an füh¬
ren , welche über den »Stand der ganzen Universität in jenen Zei¬
ten einiges Licht verbreiten können . — Wie bereits oben er¬
wähnt wurde , äusserte der auf das Gedeihen der Hochschule un¬
ablässig bedachte Herzog Albert im Jahre 1385 den Wunsch ,
dass denn einmal eine Graderlheilung an der Universität Statt
finden möge , und es erhielt desshalb der damalige llector Jo¬
hann , Pfarrer von Mergen , den Auftrag , die Magistros Artium
durch ihren Decan Stephan , Pfarrer zu Mosbach , versammeln
und'auffordern zu lassen , dass sie wohlverdienten Baccalaureen
aus ihrer Mitte nach vorläufiger strenger Prüfung den Licentiats -
gratl ertheilen möchten - Die Facultas Artium war nicht abgeneigt ,
dem Wunsche des Herzogs zu willfahrenj da jedoch schon lange
zwischen ihr und dem damaligen Kanzler der Universität , Probst
zu St . Stephan , Georg v . Liechtenstein , wegen des Hech¬
tes die Magister , welche die Licentianden prüfen sollten , zu
wählen , eine Spannung obwaltete , so erklärte die erwähnte Fa-
culfät in Gegenwart des öffentlichen Notars , dass sie zwar für
diessmal aus Hochachtung für den Herzog dem Kanzler nachge¬
ben und diesen gewähren lassen wolle , allein für die Zukunft
die freie Ausübung ihrer durch die päpstliche Bulle gesicherten
Privilegien und Rechte sich Vorbehalte. Mittlerweilen besprachen
sich Jo hau n v . Hu spach und Johann v - B remis , Domher¬
ren zu Wien , mit dem Decane der Artisten- Facultäf Stephan
( v . Enze rsdort ) über die Art und Weise , wie diese Angele -»
genlieit geschlichtet und der Streit mit dem Kanzler auf gütlichem
Wege beigelegt werden könne . Es gesellte sich ihnen auch der
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Statt mit dem Kanzler der Universität , Probst Georg v . Liechten¬
stein (in den Jahren 1385 nnd 1386) ,und mit dem Rector Colmann

berühmte damalige Prof , der Theologie , Heinrich v. Hessen ,
zur desto sicherem Erreichung des beabsichtigten Zweckes bei.
Man kam überein , dass der Kanzler den nächtsfolgenden Dinstag
zur Prüfung anberaumen und einen Prüflings- Abgeordneten (Ten-
tatorem) bestimmen solle , der sodann die Geprüften (Tentatos)
persönlich der Fac . Artium vorzustellen habe , damit diese sie
approbire und dem Kanzler anempfehle . Den darauf folgenden
8 . Mai wurden die Examinatoren ernannt, welche bestimmte, von
ihnen bei der Prüfung zu beobachtende Statuten im Beiseyn des
Decanes beschworen , und dann die Bacealaureos pro Licentiatu
prüften , worauf letzteren den 31 . Mai d . J . in Gegenwart Hein¬
richs v . Hessen , als Stellvertreter des Kanzlers , der Licen -
tiat- Grad ertheilt wurde , und somit die erste Gradertheilung
an der Wiener Hochschule vor sich ging . — Doch derselbe Streit
erneuerte sich im nächsten Jahre (1386) wieder , als abermals
Jiaccalaurei Artium licenzirt werden sollten , er wurde aber durch
Einschreiten des Bischofs von Freisingen , Berth o Id Wecli i n-
g e r , ehemaligen Zögling der Hochschule und Alaff . Artium ,
im Beiseyn Heinrichs v . Hessen , schnell beendigt , und
beschlossen , dass künftighin die Facultas Artium ihre Bacealau¬
reos zusammeuberufen , und jene , welche das Licentiat nachsu-
Chen , aiiffordern solle , sich öffentlich zu melden , hierauf soll sich
der Decan mit einigen Magistern der Facultät zum Kanzler be¬
geben , und diesen ersuchen , die Prüfung der ihm zu gleicher
Zeit vorgestellten Baccalaureen anordnen zu wollen . Der Kanz¬
ler solle dann aus den vier Nationen eben so viele Magistros e<r,a-
minatores wählen , welche , nachdem sie geschworen , dass sie
bei der Prüfung der (Kandidaten freu nnd ehrlich zu Werke gehen
wollen , diese in Gegenwart des Facultäts - Decans zu prüfen
hätten.

Ein anderer noch weit ernstlicherer Streit erhöh sich im Jahre
1387zwischen der Facultas Artium und dem damaligen llector C o 1-
tuaiiH Kol b wegen eines Scholaren der Facultas Artium , den
der Rector durch bewaffnete Laien aus der Burse der Facultät
wegnehmen und in den Carcer werfen liess , trotz der wiederhol¬
ten Bitte des Decans und der Magister nicht frei lassen wollte ,
und selbst dann , als man ihn hierauf ersuchte , die Universität
zu versammeln , urn diese Angelegenheit , zu schlichten , der Fa¬
cultät kein Gehör lieh . Die Folge solchen Benehmens war , dass
der Decan der Artisten , Mag. Ludolph , sich int Namen seiner
Facultät an die übrigen drei Decane und an die vier Procurafo -
ren der Nationen wandte , und bei ihnen die Zusammenhernfung
des Uuiversitäisrathes gegen des Rectors Einwilligung durch¬
setzte . In dieser Versammlung wollte mm der obenerwähnte De-?
can der Artisten nachstehende Klagepuncte gegen den Hecfor Vor¬
bringen : 1) dass er Laien beauftragt habe , einen Studierenden
der Artisten - Facultät mit bewaffneter Hand aus der Faculläts -
Bttrse wegzunehmen ; 2 ) dass er sich bei Gericht , ganz den Sta¬
tuten zuwider , des Batbes fremder Individuen bediene , und die
Decane und Procuratoren übergehe ; 3 ) dass er obbedachten Sehü-



-v
; \

- *•

44

Kolh (1387) , woran freilich die Facultas Artium den grössten An -
theil hatte , wobei jedoch auch die übrigen Facultäten nicht ganz
müssige Zuschauer blieben . Übrigens selbst nachdem man diesen Rei-?
billigen durch kluge Massregeln , die mehrere verdiente Universitäts -
Glieder entworfen hatten , zu steuern gesucht , und auch für den Fall
möglicher Erneuerung derselben vorgedacht hatte , konnte dennoch
der zum heilsamen Betriebe der Wissenschaften sosehr ersehnte Friede
an unserer Hochschule nicht bleibend errungen werden , und selbst
die Einführung der Statuten im April 1389, welche min zum erwünsch¬
ten Gedeihen der Universität am meisten beitragen sollte , wurde lei¬
der mir zu bald Anlass zu neuen , für jeden damaligen Verehrer der
Wissenschaften höchst betrübenden Auftritten ; da sich einige nicht
unangesehene Magistri Artium so weit vergassen , den weisen Verfü¬
gungen der auf das Wohl der Hochschule so klug berechneten Sta¬
tuten mit frecher Stirne Trotz zu bieten , und selbst der, zwar Jeder¬
mann , doch vor Allen den Gelehrten so sehr zierenden Moral Hohn
zu sprechen *) . Aber auch diessmal gelang es einigen um unsere Uni-

ler gleichfalls ohne Vor wissen der erstbenannten Universitäts -
Beamten habe verhaften lassen ; 4) dass er dessen Freilassung
selbst dann verweigert habe , als die Facuttät für ihn Bürgschaft
zu leisten versprach ; 5 ) dass er den Scholaren ungerechter Weise
und aus blossem Eigensinn eingekerkert hätte , da dieser wegen
Schulden von einem Gulden zu ihm ( dem Rector) beschieden,kei¬
neswegs aus bösem Willen , sondern bloss darum nicht erschie¬
nen sey , weil er durch Krankseyn abgehalten wurde , — und
dass somit der Ilector auf eine mannigfaltige Weise die Privile¬
gien der Hochschule , die zu achten er doch eidgemäss verpflich¬
tet sey , aus strafbarem Eigensinn verletzt habe. — Der ernste
Schritt des Artisten -Decanes verfehlte seine Wirkung nicht , der
Studierende wurde vom Rector alsobald und noch bevor sich der
Universitätsrath versammeln konnte , in Freiheit gesetzt . Der
Friede war somit hergesteüt , indess wurde doch Gottfried de
W i I a , der auf des Rectors Geheiss die oberwähnte Burse mit
den bewaffneten Laien betreten hatte , für die Dauer eines hal¬
ben Jahres von allen Eacultäts- Aeten suspendirt . —■ Dieselbe , wie
man sieht , in jenen Zeiten den Ton angehende Facultas Artium
verfügte im J . 1388 unter ihrem Decane Georg Ster nh erg ,dass hinführo sowohl Magistern alsBaccaiaureen erlaubt seyn soll ,die Bursen oder Studentenhäuser zu regieren , doch mit der Beding -
niss , dass die Baccalaurei vorläufig die Erlaubniss der FactiRät
nachsuchen sollten . —■ Die nämliche Massregel scheinen auch die
übrigen Facuitäten adoptirt zu haben. —■Auch die Juristen - Fa-
cultät fing an , sich in dem J , 1388 zu erheben , und erhielt durch
die Gunst des Herzogs Albert ein grosses Gebäude zum Ge¬
schenk , welches naehhero das Jurisfen -Hans genannt wurde .
Der Fall war folgender : Es wurde ein gewisser Magister Wil¬

helm , genannt Augüous , beschuldigt , dass er : 1) ungeach -*



45

versit 'dt hochverdienten Männern , den ärgerlichen Streit } wen « auch
nur für kurze Zeit , zu beschwichtigen .

tet wiederholter Ermahnungen und selbst Ahndungen eidverges¬
sen fortfahre , Geheimnisse , die im Facultäts - Rathe verhandelt
wurden , zu veroffenbaren ; 2) dass er ohne Vo wissen der Fa-
cultiit Schülern den Mangel der vorgeschriebenen Lehrbücher
nachgesehen ; 3) dass er , ohne den vorgeschriebenen Eid gelei¬
stet zu haben , Schüler pro Baccalaureatu geprüft habe ; 4) end¬
lich , dass er in einer Rathssitzung mit verborgenen Waffen er¬
schienen sey . Da diess alles hinreichend erwiesen war , so
wurde über Mag . W i 1 h e 1 m die Strafe der Ausschließung
verhängt , falls er der Facultät für die so schwere Verle¬
tzung ihrer Statuten nicht Genugthuung leistete . Diess versprach
Wilhelm in Gegenwart des öffentlichen Notars , und es traten
nebstdem zwei Magistri , Conrad v . Schiverslaf , Med . ür . ,
und Colmann Kolb als Gewährsmänner für ihn auf , und ver¬
standen sich sogar , für den Fall , dass Wilhelm seine Ver¬
sprechungen nicht erfüllen sollte , zur eigenen Ausschliessung
aus der Facultät und zu einer Geldstrafe von 100 Pfund W D . ,
deren eine Hälfte der Universität , die andere der Facultäts - Casse
Zufällen sollte . Magister Wilhelm wurde hierauf in die Facul¬
tät wieder aufgenommen , doch weder er noch seine Gewährsmän¬
ner dachten weiter an Erfüllung ihrer eingegangenen Verpflich¬
tungen , und Colmann Kolb entblödete sich sogar nicht , öffent¬
lich zu behaupten , Wilhelm sey ungerechter Weise verur -
f heil t worden . Als diess zur Kenntniss der Facultät gelangt war ,
schloss sie alsolrald sowohl W i 1h e 1 in als Kolb aus ihren Ver¬
sammlungen aus , undliess Conrad v. S c h i v e r s t a t aulfordern ,
die obbedaehte Geldsumme abzutragen . Während diess alles in der
Sitzung (16 *Mai 1389) verhandelt wurde , erschienen in derselben
die Professoren der Theologie , Heinrich v . Hessen und
Heinrich v. Oyta , nebst Heinrich v. Odendorp , beider
liechte Doctor , und baten die Facultas Artium inständig , dieselbe
möge Wilhelm und Colmann Kolb die gegen sie verhäng¬
ten Strafen , »wenn auch nicht ganz , doch zum Theile erlassen .
Da in diese Bitte auch der Bischof von Freisingen mit einstimmte ,
so beauftragte die Facultät drei ihrer Magister , namentlich Jo¬
hann de Bremis , Heinrich v . Treysa und Nicolans
Ho h e n h a r tzki re he n , die Angelegenheit mit obbedachten
drei Doctoren ahzuschliessen . Die Verhandlungen zogen sich bis
zur Mitte des Jahres 1390 hinaus ; um diese Zeit endlich kam
Heinrich v . Hessen in die Versammlung der Arlislen - Fa -
cwltäf , und bat , die Facultät möge Colmann Kolb rücksicht¬
lich seiner um die Universität als mehrmaliger Rector erworbe¬
nen Verdienste wieder aufnehmen , zumal er durch solange Aus -
schliessung aus ihren Bathsversammlungen hinreichend bestraft
sey ; zur Unterstützung seiner Bitte «heilte er des Bischofs von
Freisingen gleichlautenden Wunsch mit Die Facultät stimmte un¬
ter der Bedingniss ein , dass Kolb ihr öffentliche Abbitte in Pleno
der Facultät leisten solle ; da jedoch Colmann Kolb sich hier¬
zu nicht verstehen wollte , so blieb die Sache imerledigt , und er
selbst fortan excludirt .
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Den 13 . Juni desselben Jahres 1389 unter dem Rectorate des Doc-
tors der Medicin Johann Gallizi wurde in öffentlicher Versamm¬
lung der Hochschule die Ordnung festgesetzt , in welcher bei der
nächst abzuhaltenden Frohnleichnams - Proeession , welcher nach Her¬
zog Alberts Wunsch auch die Universität in feierlichem Zuge bei¬
wohnen sollte , die Mitglieder derselben einander zu folgen hätten.
Sie war folgende : die ersten nach der Fahne gingen die Baccalaurei
Artium mit ihren Schülern , diesen folgten auf dieselbe Weise die
Baccalaurei Medicinae , dann die Baccalaurei Juris und jene der Theo¬
logie . Unmittelbar nach allen Baccalaureen und Scholaren kamen die
Magistri Artium mit ihren Licentiaten , dann auf gleiche Weise die
Doctores Medicinae , hierauf die Doctores Juris , endlich die der Theo¬
logie . An letztere hatte sich unmittelbar der niedere und hohe Adel
angeschlossen .

Wenn wir Eder CE der Georg ) , Catalogus Rectorum Vniv .
ViennO , Sorbait ( Sorbait Paul ) , Catalogus Rectorum etc, , illu-
strium virorum Archiggmnasii Viennensis. Viennae 1670. 4 .) ,Z e is I
(Zeisl , 1. c . p . 3 .) Glauben beimessen wollen , so ist anzunehmen ,
dass die ersterwähnte Ordnungsbestimmung Anlass zur Festsetzung
des Ranges der benannten Universitäts - Glieder gewesen sey . Diese
Ranges -Festsetzung wird auch von allen drei erstgenannten Schrift¬
stellern unserer Universität mit dem altherkömmlichen Namen Rotu -
1 us bezeichnet .

Zeisl gibt uns folgende Rangbestimmung der Universitäts - Glie¬
der jener Zeiten an , welche durch eigene Deputirte der Facultäten
entworfen und vom Universitätsrathe angenommen worden seyn soll :
Obenan steht der jeweilige Rector ; diesem folgt in erster Rang¬
ordnung der Decan der theologischen Facultät mit seinen Magistris
regentibus und non regentibus und Licenliatis , — in zweiter Ord¬
nung der Decan der Rechtsfacultät, — und in der dritten jener der
Medicin : beide mit ihren JDoctoribus regentibus und non regentibus
und Licenliatis . In der vierten Rangordnung steht der Decan
der Artisten- Facultät mit seinen Magistris regentibus ; diesen schlies -
sen sich in derselben Cathegorie an : die Baccalaurei Theologiae , Ju¬
ris canonici et Decretorum, so wie jene der Medicin , wenn sie sämmt-
üch Magistri Artium sind , jedoch so , dass sie eine Stelle einnehmen,
die ihnen gebühren würde , wenn sie Magistri Artium regenles wären .
In der fünfte n Rangordnung befinden sich die Baccalaurei Theo¬
logiae , die nicht Magistri Artium sind , oder wenn sie es auch wären,
der Wiener Fac . Artium noch nicht einverleibt wurden ; ferner die
Baccalaurei Juris Canonici und Decretorum , und die Baccalaurei Me¬
dicinae , beide unter ganz ähnlichen Verhältnissen , wie die vorge¬
nannten Baccalaurei Theologiae / endlich die Magistri Artium non re-
gentes und ihre lAcentiati , doch so , dass diese Artisten mit den Bac-
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calaureen der drei höheren Facultäten , welche mit ihnen gleichen
Bang haben , abwechseln , dergestalt , dass erst ein Baccalmireus Theo-
logiae non Magister , dann ein Magister Artimn non regens gesetzt wird ;
diesem wieder ein Bacealaureus Theologiae und dann wieder ein Mag .
Artium folgt , und sofort mit den Baccalaureen der Hechte und der
Medicin . Sollte jedoch die Zahl der Magistrorum non regentimn der
Artisten jene der Baccalaureen und Magister der anderen Faculläfen
überwiegen , so sind die überzähligen nach ihren speciellen Verdien¬
sten und nach den Statuten ihrer betreffenden Facultäten zu reihen . Die
sechste 11 an go r d n u n g ist die der Baccalaureen in Artibm , mit
welchen besonders verdiente , ausgezeichnete Schüler der Theologie
und der Hechte abwechseln , je nach Gutdünken der die Bangeinthei -
luug beaufsichtigenden Mitglieder . In die siebente und letzte
Rangordnung endlich gehören die Schüler der einzelnen Facul¬
täten , und zwar sowohl nach dem Bange ihrer Facultät als auch nach
ihren besonderen Verdiensten , gleichfalls nach Ermessen derjenigen ,
die mit der Classirung beauftragt sind .

Übrigens finden hinsichtlich des Adels Ausnahmen Statt . Söhne
von Herzogen lind Grafen schliessen sich den Magistern der Theologie
an , die von minder hohem Adel den Doctoren der Rechte , die von ge¬
meinem Adel den Doctoren der Medicin .

Die einzelnen Doctoren , Magislri , Licentiati und Baecalaurei der
Facultäten werden im Botulns , je nach ihrem akademischen Alter an
der Wiener Hochschule eingereihf . Ein Gleiches gilt von den imma-
triculirten Schülern .

Die Procuratoren betreffend , wird verfügt , dass , wenn einer der¬
selben mit dem ihm nach obiger Reihung zukommenden Range nicht
zufrieden wäre , es ihm frei stehe , sich den Baccalaureen jener Fa -
cultät anzuschliessen , welcher er angehört .

Im nämlichen Jahre 1389, und zwar in derselben Sitzung , wurde
auch beschlossen , ein Verzeichnis » auserwählter Männer der Hoch¬
schule (nach Reiche n a u iConsp . Aist . Unit). Vienn. T . 1- p , 52} ,
gleichfalls Ho tu Ins *) genannt ) an die römische Curie abzusenden ,

*) Da nun die Schriftsteller hinsichtlich der Bedeutung des Wortes
H otnlüs nicht übereinstimmen , so dürfte es hier nicht am Unrech¬
ten Orte seyn , desshalb in der Geschichte der alten Universi¬
täten nachzuforschen , um endlich das Wahre an der Sache aus -
zumitteln .

Bulaens erzählt uns in seiner Bistoria Unimrsit . T . IV
den Ursprung dessen , was man in den ersten Zeiten des Uni¬
versitäts - Wesens R o tu 1 ti s nannte , foigendermassen : Bereits
Papst Alexander III . forderte Fe fern , Cardinal von St .
Chrysogon auf , ihm ein Verzeichniss gelehrter Männer der Pa¬
riser Hochschule (R o f n 1 u s genannt ) einzusenden . Doch kam die
Sitte , derlei Verzeichnisse an die römische Curie zu übermitteln ,
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um der Universität vom neu erwählten Papste Bonifaz IX . , Nach¬
folger des eben abgelebten Urban VI . , weitere Begünstigungen und
Privilegien zu erwirken , und besonders den Genuss der geistlichen
Präbenden für die Lehrer und Schüler der Hochschule zu erlangen .
Doch erst im Jahre 1390 kam der erste Hotulus zu Stande , und ging
dann auch wirklich nach Ilom ab , nachdem vorläufig viel darüber ge¬
stritten wurde , oh der oder die Überbringer des Hotulus (Nuneins
oder Nuncii ) im Namen und auf Kosten der ganzen Universität abge¬
schickt werden und die Sache aller vier Facultäten zugleich vertre¬
ten sollen , oder oh jede Facul tat für sich und auf eigene Kosten einen

erst zur Zeit des Papstes Johann XXII . (J . 1316 — 1332) in
Aufnahme $ denn obwohl schon frühere Päpste gewohnt waren ,
Männer von angepriesener Gelehrsamkeit von Zeit zu Zeit zu
befördern und zu belohnen , so geschah diess doch nur ausnahms¬
weise , auch nicht zu einer festgesetzten Zeit und auf eine genau
vorher bestimmte Weise , da die Ertheilung der mittelst des Ho¬
tulus zu erlangenden Beneticien nicht vom Papste allein abhing .
Bonifaz VIII . versuchte es zwar , sich dieses Hechtes zu be¬
mächtigen , doch sein Versuch misslang . Was mm aber Bonifaz
nicht erringen konnte , das gelang Johann XXÜ . , und seit der
Regierung dieses Papstes gewann die Sitte , jenes Verzeichnis »
abzufassen und dem Papste einzusenden , dauerhaften Bestand . An¬
fangs wurde solche Sitte nur beim Regierungsantritte eines jeden
Papstes beobachtet , später aber der Hotulus alte zwei Jahre und
endlich alle Jahre eingeschickt , und die Einsammlung der nü-
thigeu Gelder jedesmal im December begonnen und in der Regel
gegen Ende des darauffolgenden März beendet . — Bei Abfassung
des Hotulus wurde folgeudermassen verfahren : Zuerst wählten
die einzelnen Nationen und Facultälen aus ihren Reihen je zwei
sogenannte Ordinatores Rotulorum , bisweilen auch deren drei und
vier , welche bei ihrer Ernennung schwören mussten , dass sie
das abzusendende Verzeichniss der Magister gewissenhaft ab fas¬
sen und keinen Minderwürdigen dem Würdigeren voransetzen
wollen . Sodann reihetensie die Magister in dem Hotulus nach de¬
ren akademischem Alter ( Antiquität ) , nach ihrer Dienstleistung
( llegenthi ) und nach ihrer Gegenwart ( Praesentia ) . Jene , die
gradu antiquiores , actu regentes und praesentes waren , er¬
hielten unter sonst gleichen Verhältnissen vor den übrigen den
Vorzug . Den sofort abgefassten , Hotulus musste jeder Ordinator
seiner Nation oder Facultät zur Prüfung und Bestätigung verle¬
gen , und die genau geprüften und gutgeheissenen Rotuli wurden
endlich mit den betreffenden Facultäts - oder National - Siegeln ver¬
schlossen , durch eigens dazu beauftragte Geschäftsträger ( Nun-
eins ) der einzelnen Rofulorum , mit Beistimumng der Universität
an einem bestimmten Tage nach Rom abgeschickt . Diese zu Pa¬
ris bereits lange vorher bestandene Sitte ging auch auf die Wie¬
ner Hochschule über . — Da nun in den älteren Acten der Univer¬
sität nichts vorkommt , was für E d e r’s , S o r b a i t’s und Z eis Fs
Ansicht in Bezug auf das Wort Hotulus spräche , so pflichte ich
Ileiehenatüs Ansicht bei.



Abgeordneten zu bestellen habe , der sodann gemeinschaftlich mit sei¬
nen Collegen zum Besten der Universität und insbesondere seiner Fa-
cultät wirken solle . Die juridische und die medicinisehe Pacultät spra¬
chen sich für die erstere Ansicht aus , doch die theologische und ar¬
tistische für letztere , und so konnte es bei gleich getheilten Meinun¬
gen lange zu keinem Entschlüsse kommen . Endlich vereinigten sich
beide Parteien darüber, dass sie die Ausgleichung des streitigen Punc-
tes an den Bischof von Freisingen übertrugen . Dieser fasste nach An¬
hörung der beiderseitigen Gründe folgenden Beschluss : 1) dass die
Facnltäten , welche einen Nnncium oder Nuncios nach Rom senden
wollten und könnten , diess nach ihrem Belieben thun mögen ; 2) dass
aber diese Nuncii als der Gesammt- Universität angehörig betrachtet ,
und ihre Pflichten von der ganzen Universität bestimmt , auch ihr
in diesem Sinne der Eid vor ihrer Abreise abgenommen werden solle ;
3) dass im Falle ein oder die andere Facultät einen eigenen Nim-
cius nicht absenden wollte oder könnte , es ihr unbenommen bleibe ,
sich einer andern , die Nuncios abfertiget , anznschliessen , an wel¬
che Facultät sie aber dann die von ihren Mitgliedern zum Zwecke
der Mission erhobenen Gelder abzuliefern habe ; 4) dass jede Facul -
tät den Kostenaufwand ihrer Sendung aus eigenen Mitteln bestreiten
solle .

Nach einhelliger Annahme dieser Ptmcte wurden die ltolulatores
aus den vier Nationen gewählt , und jefder derselben angewiesen , das
erforderliche Geld von den Mitgliedern seiner Nation einzusammeln ,
und die Namen der Geber aufzuzeichnen .

Der Eid , den die Rotulmtores schwören mussten , war folgender :
1 ) dass sie das benöthigte Geld von den Magistern, Baccalaureen und
Scholaren ohne List und Trug fleissig einsammeln , und einzig zum
Nutzen ihrer Facultät und zum Behufe des Rotulus aufbewahren , —
2 ) den Stellvertreter eines Baccalaureus oder Scholaren bei der Ro¬
tulirung nur in seiner Gegenwart einzeichnen , und von anwesenden
Mitgliedern zwei , von abwesenden drei Gulden einfordern , die von
der Entrichtung der Gebühr in Folge Facultäfs - Beschlusses Enthobe¬
nen aber auf keine Weise belästigen , — 3) das eingesammelte Geld
stets zur Verfügung der Facultät bereit halten , und ohne deren Er¬
laubnis weder auf eigenen Nutzen verzinsen , noch anderen vor-
schiessen , — 4) zur Rechnungslegung von der Facultät aufgeforderf ,
jederzeit binnen drei Tagen hiezu bereit seyn , und über alle ihre Ein¬
nahmen und Ausgaben genaue und gewissenhafte Auskunft geben
werden .

Auch die Nuncii mussten vor ihrer Abreise , welche bereits im
Monate Februar 1390 erfolgte , schwören , dass sie : 1 ) das ihnen an-
vertraute Geld nur zum Zwecke ihrer Sendung verwenden , und ob¬
gleich sie den Vorfheü ihrer Facultät zunächst im Auge behalten ,

4
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doch auch das gemeinsame Interesse aller Facuitäten nie ausser Acht
lassen , — 2) im Verhinderungsfälle des einen durch Krankheit oder
sonstigen Zufall , der andere dessen Geschäfte übernehmen und dar¬
über der betreffenden Facultät Rede stehen , bei all dem aber nicht
mehr als einen Diener halten , — 3 } längstens einen Monat nach ihrer
Rückkunft jeder Nuncins Rechnung legen und seinen Überschuss an
die Gasse der Facultät abtragen , — 4) wenn nach gemeinschaftli¬
cher Übereinkunft einer die Geschäfte der übrigen übernehmen , und
so allein die ganze Universität in Rom vertreten sollte , die Rück¬
kehrenden jeder für sich Rechenschaft erstatten , — 5 ) dies » auch
jeder derselben , der nach beendigtem Botelus - Geschäfte in eigener
oder fremder Angelegenheit im Rom zurückbliebe , nicht verabsäu¬
men , — endlich 6) keiner seine Reise ohne Noth , etwa bloss zu ei¬
genem Vortheile verlängern , noch für seine Kleidung aus den Rotu-
lus - Geldern mehr als 32 Gulden verwenden wolle .

Während die Universität nach abgegangenem Rotulus sich be¬
reits freudigen Hoffnungen in Bezug auf den Erfolg ihrer Sendung
hingab , kehrten schon im Monate Juni desselben Jahres zwei ihrer
Kunden (Magister Gerhard , Domherr zu Wien,und Mag. Lam¬
bert von der Fac . Artium) nach Wien zurück , und ihre nicht befrie¬
digenden Berichte waren Anlass zu einer neu eingeleiteten Geld-
sanimlung zu gleichem Zwecke .

Doch auch noch anderweitige unangenehme Ereignisse trübten in
diesem Jahre den so sehr erwünschten Frieden unserer Hochschule ,
und am 12 . October d . J . hatte der damalige RectorHermann Lurz
in öffentlicher Sitzung der Universität über von Seite des Stadtrich¬
ters und mehrerer Bürger Wiens gegen Studierende verübte Gewalt -
tbätigkeiten zu klagen *) , in Folge dessen der Universitätsrath sich
veranlasst sab , den Rector nebst einigen angesehenen Mitgliedern zu
beauftragen , ihre Beschwerden sowohl dem Bischöfe von Freisingen ,
als dem Herzoge Albert selbst ehrerbietigst vorzutragen , und um
Abhülfe und künftige Sicherstellung ihrer Mitglieder zu bitten . Ihr
Ansuchen fand beider Ortengnädiges Gehör, und wurde vom gewünsch¬
ten Erfolge gekrönt .

Neue Streitigkeiten brachen wieder im J . 1391 zwischen dem
Wiener Capitel und der Artisten -Facultät aus , weil der die Kanzler-

*) Es wurden mit Vorwissen des Stadtrichters von mehreren Bür¬
gern die Thüren einer Studenten - Burse erbrochen , und aus sel¬
ber mehrere Studierende weggenommen , mit Ketten belastet und
in den Stadtkerker geworfen , anbei ein Schüler , der seinen Col¬
lege » zu Hülfe eilen wollte und am Eise niederfiel , unter den
Augen des Stadtrichters mit mehreren Dolchstichen ermordet, die
Reclamationen des Rectors aber gar nicht beachtet,
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stelle an der Universität vertretende Domherr bei der Wahl der Exa¬

minatoren pro Licentiatu die sächsische Nation übergangen und

hiedurch schwer beleidiget hatte l doch wurde durch Einschrei¬

ten Heinrichs v. Hessen der Friede hergestellt . Der Streit er¬

neuerte sich im Jahre 1392 , als der neue Kanzler , Probst Anton ,
bei ähnlichem Anlasse , wie das Jahr vorher, zwar alle vier Nationen
beachtete , doch einen Magister non regens zum Examinator ernannte ;
was nach Ansicht der Artisten - Facultät dem Sinne von Papst Ur¬

bans VI . Bulle gänzlich entgegen war . Dieser neue Streit , der

sich bis in das Jahr 1393 hinauszog , wurde endlich dadurch zu Ende

gebracht , dass man im Universitätsrathe beschloss , die beiden strei¬

tigen Parteien mögen , da jede derselben den Sinn der päpstlichen
Bulle für sich deutete , ihre Nuncios nach Rom senden , um daselbst

Erläuterungen über den Pu net des Anstosses einzuholen ; was aber
einstweilen beide unferliessen

Es waren Baccalaurei Artium zu Licentiaten zu promoviren ,
und weil damals die Probststelle zu St . Stephan erledigt war ,
hatte das Capitel gemäss der Bulle Urban VI . zum Vertreter des
Frohstes in der Kanzler - Würde der Universität seinen Dechant
gewählt . Nachdem dieser die Baccalaureen gesehen hatte, ernannte
er zwar in Einklang mit dem zwei Jahre früher eingegangenen
Vertrage , die vier Examinatoren , doch nahm er , mit Überge¬
hung der sächsischen Nation , zwei Examinatoren aus der öster¬
reichischen . Hieraus entspann sich ein lebhafter Streit . Die Arti¬
sten - Facultät entsandte ihre angesehensten Mitglieder , um den
Dechant und das Capitel zu anderen Gesinnungen zu vermögen ,
doch ohne Erfolg . Es wurden hierauf selbst Drohungen nicht ge¬
spart , und die Facultas Artium erklärte , sie wolle bei solchem
Stande der Dinge hioführo gar keine Baccalaureen mehr zur Prü¬
fung pro Licentiatu zulassen , doch auch diese Drohung war ver¬
gebens . Endlich willigte die Facultät , auf Einrathen Heinrichs
v . Hessen , und auch weil die sächsische Nation der Zeit wirk¬
lich keinen Magister Artium regens hatte , in das Examen der Li-
centianden für diessmal ein , doch mit dem Vorbehalte ihrer Rechte ,
einer feierlichen , diessfälligen Erklärung in Gegenwart des öf¬
fentlichen Notars und mit der Bedingniss , dass sich der künftige
Probst zu einer mit der Facultät gemeinschaftlich zu verabreden¬
den neuen Wahlart der Examinatoren verstehen möge.

"*) Im Jahre 1392 (6 . Febr .) missfiel der Artisten -Facultät die Wahl
eines Magister Artium non regens , und sie wollte dessliall * die

t Examinatoren zum üblichen Eide nicht zulassen . Da aber der
Probst bei seiner Wahl verharrte , so kam die Angelegenheit vor
den Rector Manjuard v . Randegk , Domherr zu Eichstädt ,
und indem die Facultas Artium auch die Magister und Doctoren
der Theologie um ihren Beistand an ging , suchte sie ihre Angele¬
genheit zu einer gemeinsamen Sache auch der andern Facultäten
zu erheben . Der Streit wäre noch heftiger geworden , hätte nicht
Heinrich v . Hessen durch vieles Bitten endlich die Facultas
Artium dahin vermocht , dass sie für diessmal , aus besonderer

4 *
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auch ihrer Würde , selbst im Angesichte ihres hochverehrten Wohl¬
täters , nicht vergessen.

Bei so kluger und so gemessener Haltung konnte auch trotz den
Hindernissen , mit welchen sie als eine erst neu heranstrebende An¬
stalt noch von allen Seiten umgeben war , an ihrem sicheren Fort¬
gange und fröhlichen Hinangereichen zu einem dauerhaften ehrenvol¬
len Standpuncte in der gesitteten Welt nicht mehr gezweifelt wer¬
den , was denn auchdie nachfolgendenJahrhunderte sattsam bewährten.

Und in der That , schon in jener kurzen Epoche ihres Bestandes
hatte unsere Hochschule mehrere durch Wissenschaft und Tugend
ausgezeichnete Männer in ihren lleihen gezählt, wie wir sie bereits
aus dem Vorausgeschickten zur Genüge kennen lernten , und denen
wir noch Johann de Venetiis , einen berühmten ltechtsgelehrten
und ordentlichen Professor der Rechte an unserer Universität beifü¬
gen wollen . Unter den ersten Zöglingen der Hochschule hat uns die
Geschichte jener Zeiten insbesondere nachstehende Namen aufbe¬
wahrt : Albert Fürst von Anhalt; Graf von Ascanien ; Geb¬
hard Graf v . Mansfeld , später Thesaurar und Domherr zu Mag¬
deburg ; Wilhelm Graf v . Montfort ; Paul v . Polhaim , nach¬
mals Domherr zu Passau ; Johann Graf v. Ziegenhain , später
Domherr zu Mainz und Trier ; J oh. Dominik v . Scharffen -
berg , nachm . Domherr zu Passau ; Günther v. Ryffenberg ,
später Domh . zu Mainz und Speyer ; Hartmann Graf v . Kyburg ;
Nicolaus v. Warner , später Suffragan zu Passau u . a. m.

So sah aber auch der unserer Hochschule so väterlich wohl¬
gewogene Herzog Albert noch in der letzten Zeit seiner dreissig«
jährigen , durch edle Thaten ausgezeichneten , segensreichen Herr¬
schaft , die Saaten prachtvoll keimen , die er mit so vieler Liebe
und Hingebung und mit so überaus freigebiger Hand zum dereinsti-
gen Glücke seines treuen Volkes gesäet hatte.

Noch wollte er im letzten Jahre seines Lebens einen Beweis
seiner Huld der Hochschule dadurch geben, dass er ihrem Rector die
Auszeichnung erlheilte , im Rathe der Regierung sitzen zu dürfen. *)

Der gütige Fürst starb den 29 . August 1395 zu Laxenburg, all¬
gemein beweint , nachdem er noch wenige Stunden vor seinem Hin¬
scheiden seinem einzigen Sohne , nachmals Albert IV. , nachdrück-
liclist anempfohlen , die von ihm und seinen Brüdern Rudolph und
Leopold gegründete Hochschule stets in Gnaden zu halten , ihren

vom J . 1381 — 1390 Georg v . Liechtenstein , nachmals
Bischof von Trient ;

» » 1390 — Anton .
Locher , Synopsis hislor. eoentunm Unin. Yiennensis , heisst es :

»Soli Hectori in amplissiimRegiminis consilio sedere integrum e$t K
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Lehrern jährliche Gehalte ( Annita stipendia) zu bewilligen , und die
Hechte und Freiheiten der Universität zu schützen und zu mehren. —
— Er wurde zu St. Stephan in der Gruft der Herzoge neben seinem
Bruder Rudolph beigesetzt .

III . Stand der Hochschule vom Tode Alberts III . bis zura
Regierungsantritte Kaiser Maximilians I . (J . 1395 — 1490 ) .

Aus den bisher gelieferten , auf die öffentliche Bildung sich bezie¬
henden Daten erschliesst sich uns auf das Klarste jener Standpunct ,
aus welchem man in den damaligen Zeiten die wissenschaftliche Bil¬
dung , daher das Universitäts -Wesen , autgefasst hatte : es war der
theologische . Diess muss nun um so natürlicher erscheinen , als
die Gründung der Hochschulen in jenen entlegenen Zeiten im streng¬
sten Sinne des Wortes von den Päpsten abhing , die Iheils znr Wahrung
der Interessen der katholischen Kirche , theils auch als oberste Vor¬
stände der Gelehrten, die damals grösstentheils dem geistlichen Stande
angehörten , die Oberaufsicht über die wissenschaftliche Bildung mit
vollem Rechte für sich in Anspruch nahmen . Sie konnten diess um so
mehr , als in jenen Zeiten des Ritterthums die ganze Aufmerksamkeit
des Adels den Waffen und dem Kriege zu gewandt , am friedlichen
Betriebe der Wissenschaften wenig Behagen fand. Die Richtung ,
welche unter so bewandten Umständen das Unterrichtswesen nahm ,
konnte daher auch keine andere seyn , als die , welche dem theologi¬
schen Studium , als Hauptgegenstand , am meisten zusagte, — das
Lehrprincip , kein anderes , als das dogmatische , — die Lehrme¬
thode keine andere , als die analytische .

Und desshalb finden wir auch die medicinische Facultät unserer
Hochschule im XIV . und XV . Jahrhunderte ganz im erstbedachten Sinne
organisirt . Die Schriften der Griechen und Araber bilden den beinahe
ausschliesslichen Gegenstand des öffentlichen Unterrichts , und das
mehr oder weniger spitzfindige Commentiren derselben ist an der Ta¬
gesordnung . Wenngleich schon hierdurch allein jeder Art tieferen
wissenschaftlichen Forschung einigermassen Stillstand geboten war }
und das Tpse dixit als höchstes Argument obenan stand und an und
für sich hinreichte , jeden woher immer geholten Einwurf niederzu -

*) Über das Todesjahr des Herzogs Albert III . finden sich in meh¬
reren Schriften irrige Angaben . Gebhard Iloo nennt das Jahr
1390 , Piespord das J . 1389 , Cuspinian 1398 , Lazius
1397 das letzte Lebensjahr Alber t ’s ; doch die Acten setzen
das Jahr 1395 als das wahre Sterbejahr des Herzogs ausser Zwei¬
fel . — Herzog Leopold III . war im Jahre 1386 in der Schlacht
hei Sempach gebliehen , und wurde im Kloster Fürstenfeld be¬
erdigt .
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schlagen ; so kann doch nicht geläugnet werden , dass die Kindheit ,
in der sich noch zu jener Epoche die Naturwissenschaften befanden ,
oder vielmehr das tiefe Dunkel , welches die meisten derselben noch
umhüllte , in einem andern Sinne eingeleiteten Forschungen in der
Medieiu unbezwingbare Hindernisse gesetzt haben würde , und es da¬
her einstweilen doch noch immer zweckmässiger war , an den Erfah-
rungssätzen der hellsehenden Griechen und deren treuer Nachahmer ,
der Araber festzuhalten , als den gewagten Weg eigener , nicht wohl
zu begründender Ansichten zu verfolgen . Übrigens muss zugestanden
werden , dass dem einmal angenommenen dogmatischen Principe ge¬
mäss streng logisch verfahren ward , wesswegen wir denn auch in
jenen Zeiten , im wissenschaftlichen wie im sittlichen Thun und Trei¬
ben , folgerechtes Denken und folgerechtes Handeln allenthalben vor¬
walten sehen .

Vor allem war in jenen Zeiten an unserer Hochschule der Grund¬
satz festgestellt , dass gehörige Ausbildung in den das practisehe Le¬
hen zunächst berührenden Zweigen des menschlichen Wissens , als
Theologie , Jus , Medicin , schlechterdings nicht zu erlangen sey , wenn
nicht vorläufig die propädeutischen Fächer auf das Sorgfältigste ge¬
pflegt und betrieben worden waren . Und desshalb begegnen wir denn
auch keinem damaligen Theologen , Juristen oder Mediciner , der nicht
vor Antritt des höheren Facultäts - Studiums alle Klassen der vorberei¬
tenden Künste und Wissenschaften mit gutem Erfolge durchgewan¬
dert hätte , ja wir treffen oft bei ein - und derselben Person mehrere
akademische Grade vereinigt , wie diess aus dem oben gelieferten Ver¬
zeichnisse der Rectoren sattsam hervorgeht ..

Den Grundstein zu jeder höheren wissenschaftlichen Bildung legte
der Elementar - Unterricht , diesem folgte der klassische im Gymna¬
sium , nach beendigten Gymnasialklassen kam das Umversiläts -

*) Für beide wurde , wie bereits zu Eingang unserer Geschichte
angegeben ward , unter Kaiser Friedrich dem II . vorbedacht . Zur
Zeit Alberts III . hatte das Gymnasium wahrscheinlich vier Klas¬
sen , wie diess aus dem vom ebenbenannten Herzog im J. 1384
ertheilfen Freiheitsbriefe erhellt , worin es heisst : Ämplius quo-
que in antiquis scholis ad S . Stephanum Artes liberales etiani pu¬
blice legi staluimus per 4 praecipue Magistros Arlium
eorumque wmm ibidem esse Rectorem puerorum $ ipsos etiani 4 so-
lariari perpetuo per oppidanos et communitatem dictae viltae no -
slrae Viennensis; sic videlicet , qnod illi , qui Rector puerorum
fuerit 9 annuatim 32 lihrae praeter accidentia chori 8 . Ste¬
phani , reliquis rem tribus? singulis I <! lihrae Denariorum Vien -
nensium persolcantnr . Praeterea idem Rector ScholmHum 8 , Ste¬
phani gaudeal nihilominnsjuribus et consuetudinibns praesmlandi
aut constituendi Rectorem Schotarmm ad 8 . Michaelem et in Ho-
spilaliy nec non et quibuscnnquealiis eo modo , quo alias id fteri
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Studium an die Reihe , und der Jüngling betrat die Collegien der Fa¬
cultas Artiam, als nächste Vorbildungsschulen für die höherenFacul -
täts- Studien ; in der Facultas Artium oblag er den sieben freien Kün¬
sten und Konnte in denselben nur nach mehrjähriger fleissiger Ver¬
wendung und mehreren strengen Prüfungen den Magistergrad er¬
langen ; nach vollendetem Artisten- Studium wandte er sich erst zu

est cmismtum , dummodo paci et honori Universitatis non derogent
praelibatae . — Weiter unten heisst es : Caeterum ne supradictis 4
Magistris per importunas forte preces aut alias quomodolibet in-
trndi valeant futuris iemporibus personae inutiles, sic disponitmts,
ut quando unus eontm defecerit, Magister Civium ac Consules Rec-
toris ( Universitatis ?) aut aliorum 4 Seniorum de 4 Nalionibus vel
4 Procuratorum comilio utantur , de Magistro in locutn vacantem
subrogando, et qui praedictis , Magistro Civium et ConsuMbus , con-
silio praehabito , placuerit , iste hebet absque contradictione as-
summi. ( Comp hist . T I . p . 33 , 34. )*) Das Studium in der Facultas Artium war zweijährig ; die vor¬
geschriebenen Lehrgegenstände waren : die 1 . und 2 . pars doc-
trinalisj die pars 2 . Graecismi und ein Buch der Rhetorik , Um den
Baccalaureatns Artium zu erlangen , musste man
überdiess in den öffentlichen Schulen der Wiener oder einer an¬
dern Universität (an der wenigstens d , Z . drei Magistri regentes
lehrten ) folgende Vorlesungen gehört haben : Die Summulas Petri
Hispani , die Suppositiones , Ampliationes und Appellationes , die
Obligationes , Insolitbilia und Consequentias , die Ars Veterum ,
Priorum , Posteriorum , Elenchorum , Phgsicorum , ferner de Ani¬
ma, dann über die Sphaera , den Algarismus , das erste Buch von
Euelides oder andere ähnliche . Man musste ferner in öffent¬
lichen Disputationen der Magistern sechsmal geprüft worden seyn
und wenigstens dreimal ordinarie geantwortet , auch allen Exer -
citien der Physiker , der Ars veltis und priorum pünctlich und von
Anfang bis zu Ende beigewohnt haben , endlich der Universität « Ma¬
trikel einverleibt seyn , — Zur Erlangung des Licentiats -
Grades der freien Künste war erforderlich , dass der Bac-
calaureus in öffentlichen Schulen der Wiener oder einer andern
Universität von wenigstens drei Magistris regentibus gehört habe :
die Vorlesungen über die Bücher de coelo et mundo , de gene -
ralione et corruptione , dann jene über die Libras Meteorum, über
die Theorie der Planelen , die fünf Bücher von Euelides , die
Perspectina communis, ferner eine Abhandlung über die Propor¬
tionen , eine über die Latiludines formarum . eine über Musik und
eine über Arithmetik , die sechs Bücher der Elhiker , der Meta¬
physiker und Topiker . Er musste in Magistral- Dispufationen sechs¬
mal (wenigstens dreimal ordinarie) nach Erlangung des Baccalau-
reats -Grades respondirf , und nach eben dieser Graderlangung
noch ein Jahr an der Universität studiert , überdiess aber noch
den Exercitiis Magistrorum , bei Disputationen über Fragen der
Priorum und Posteriorum der Phgsicorum , dann de Generatione ,de Anima, aus den fünf ethischen Büchern des Aristoteles heigewobnt
haben j es wäre denn , dass er wegen besonderer Verdienste für ein -



den höchsten wissenschaftlichen Fächern , als Theologie , Jus oder Me -
dicin , und musste auch hier wieder mit Rücksicht auf seine früheren
Leistungen eine kleinere oder grössere Zahl Jahre verweilen , bis er end¬
lich das Ziel seiner wissenschaftlichen Laufbahn erreicht hatte , und
der höheren akademischen Würden theilhaftig werden konnte . Von
der Ertheilung eines medieinischen oder chirurgischen Grades , oder
einer Berechtigung zur Ausübung der Heilkunst ohne Erfüllung obi¬
ger Bedingnisse , namentlich mit Umgehung des Gymnasiums und der
Facultät der Artisten , konnte in jenen Zeiten keine Rede scyn , auch
hatte hievon Niemand weder Ahnung noch Begriff.

Wie nun unsere Hochschule auf der ihr vorgezeichneten Bahn zum
Woble der Wissenschaft , des Vaterlandes , der Menscheit vorge¬
schritten •, welche Umstände ihrem segensreichen Gedeihen förderlich ,
welche demselben hinderlich gewesen ; wie sie , das Schicksal alles
Menschlichen erfahrend , oft bei den erfreulichsten Fortschritten durch
plötzliche , unerwartete Ereignisse gehemmt worden sey , und wie sie
gegen dieselben bald mit glücklichem bald mit unglücklichem Erfolge
angekämpft habe : diess alles , sowohl in Bezug auf die Gesamintheit
der Facultäten , als auch insbesondere auf jene der Medicin, actenge¬
treu mitzutheilen , sey nun unsere nächste Aufgabe.

A . Allgemeine Angelegenheiten der Hochschule ,
a) unter A1 b e r t’s IV . und Wilhelms Regierung (J . 1395 — 1406) .

Nach dem Hinscheiden des allgemein verehrten zweiten Gründers
und Wohlthüters der Wiener Hochschule , Herzog Albert ’s II1 - hatte
besonders das nach mehrjährigen Stürmen allseitig gefühlte Bedürf-
niss der Ruhe , des guten Einvernehmens und des freundschaftlichen
Zusammenwirkens sämunlieber Glieder , um dem vorgesteckten Ziele
desto sicherer und gewisser zuzusteuern , auf den Gang der Angele¬
genheiten unserer Hochschule einen überaus wohlthätigen Einfluss ge¬
übt . Die erste Folge hiervon war der allenthalben erwachte Geist
einer gegenseitigen Aussöhnung , der das Andenken an früheres Un¬
recht zu verwischen suchte ; die zweite , ein kluges , vorsichtiges
Benehmen nach aussen .

Der Wunsch nach Aussöhnung gab sich vor allem dadurch kund ,
dass endlich der mehjübrige Streit zwischen der Facultas Artium und
dem Magister Colman Kolb durch Verwendung des allgemein
geachteten Heinrich von Hessen beigelegt wurde . Erstbenannle
Facultät Hess dem bereits mehrere Jahre hindurch aus ihrer Innung

zelne Fächer von der Universität Dispens erhalten hätte. Er musste
emtlihh von rechtmässiger Ehe , kein Sclave , nein Freigelassener ,kein öffentlich Infamirter , kein Verletzer der Universitäts -Sta¬
tuten , und matricuiirt seyn . (Consp , hist . 1. c .)
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ausgeschlossenen Kolb , aus Rücksicht seiner anderweitigen Ver¬

dienste um die Hochschule , Verzeihung mit vollkommener Verges¬
senheit seiner begangenen Fehltritte angedeihen und nahm ihn wieder

in ihre Gemeinschaft auf . (Consp . hist . T . I . p . 63 .) Kolb seinerseits

machte aber zwei Jahre später sein in der Nachbarschaft der Juri¬

stenschule gelegenes Haus der Universität zum Geschenk , mit dem

Beisatze , dass es lünführo zur Aufnahme zweier Magister Artium und

eines Caplans dienen , und sofort bei dem täglich zunehmenden An¬

drang der Schüler die Unterrichtsmittel erweitert werden mögen . Da

es übrigens den Statuten der Hochschule zuwiderlief , neue Schulen

ohne des Rectors Genehmigung zu errichten , in diesem Jahre aber

Kolb selbst Rector war , so liesser bedachte Genehmigung durch das

Universitäts - Consistorium ertheilen , welches auch seinem Wunsche

gerne und mit aufrichtigem Danke entsprach . (Consp . hist . T . I . p . 65 .)
— In demselben Jahre ( 1397) erreichte auch der langgeführte Streit

zwischen dem Kanzler und der Facultas Artium , wegen des Rechtes ,
die Examinatoren für die Licentianden der freien Künste zu ernennen ,
sein erwünschtes Ende . Es waren im vorhergehenden Jahre von Seite

der Artisten - Facultät Nunci ! nach Rom entsendet worden , um Auf¬

klärungen über den wahren Sinn der Bulle Urbans einzuholen . Ob

rum in Folge der päptlichen Entscheidung oder durch friedliches Über¬

einkommen der Parteien der Streit geschlichtet worden sei , ist aus

den Acten nicht ersichtlich ; so viel geht übrigens aus denselben her¬

vor , dass im J . 1397 hei Gelegenheit der Licentianden - Prüfungen
der Kanzler nur zwei , die Artisten -Facuttät dagegen vier Examina¬

toren durch freies Scrutinium ernannt habe ; ferner dass von nun an

nur Magistri regentes ( Professores ) zu Prüfern gewählt wurden , als

nämlich jene , die , mit den wissenschaftlichen Fortschritten der Candi -

dafen mehr als andere vertraut , über deren reelle Kenntniss ein

richtigeres Urtheil zu fällen im Stande waren . (Consp . hist . T . Lp . 64.)
—■Doch ein neuer Streit mit dem Kanzler erhob sich in demselben Jahre

wieder , und zwar wegen des Universitäts -Siegels . Der Theologiae
Doefor Andreas de Hispania wünschte seinem Diplome das Uni¬

versitäts - Siegel beigedruckt ; der Kanzler aber , in dessen Verwah¬

rung dasselbe sich befand , verweigerte ihm diese Auszeichnung . Da

nun die Gewährung des Ansuchens seihst dann noch nicht erfolgte ,
als die Universität , sich auf ihre Privilegien berufend , dessenihal -

ben die Vermittlung des Bischofs von Freisingen und des Herzogs

angesprochen batte ; so begaben sich in Folge Consisforial -Beschlusses

der llecfor , einige Magistri Artium und zwei Notarii zum Kanzler ,
legten feierlichen Protest gegen dessen Benehmen ein , und erklärten ,
dass wenn das nachgesuchte Sigill nicht baldigst herausgegeben wer¬

den würde , alles was hinführo unter Beidrückung desselben verfugt
und verordnet werden sollte , in den Augen der Universität für null und
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nichtig zu gelten habe j auch beklagten sie sich über die der Univer¬
sität wegen Verweigerung des Siegels erwachsenen Nachtheile und
Auslagen . Der Streit schloss endlich damit , dass sich die Universität
ein neues Siegel anfertigen Hess , zu dessen Anschaffung die Facul¬
tas Ariium 4 , die theologische und juridische je 3 , die medicinische
2 Pfund Wiener Denare herbeischossen . (Consp. hist . T . I . p . 66 .)

Ihr kluges und umsichtiges Benehmen nach aussen bewährte die
Universität besonders bei zwei Anlässen . Das erste Mal gleich nach
Alberts III . Tode (J. 1395) . Als nämlich die Universität , gemäss dem
Albertinischen Freiheitsbriefe , dem neuen Herzog ihre Huldigung dar¬
bringen sollte , beschloss sie , diesen Schritt einstweilen zu vertagen ,
weil es noch ungewiss war , wer Alberts Nachfolger werden würde ,
ob dessen Sohn Albert IV , oder aber Wilhelm , Sohn des im J . 13S6
in der Schlacht bei Sempach gegen die Schweizer gebliebenen Leo¬
pold 111 . ( Consp. bist . T . I . p . 62 .) — Eine andere Gelegenheit , wo¬
bei die Universität auf gleiche Weise ihre Umsicht zu beurkunden
hatte , ergab sich bald nachher , noch in demselben Jahre . Die Pari¬
ser Hochschule hatte sich bereits seit Jahren ermüdet , die bestehende
ärgerliche Kirchenspaltung beizulegen und so den schon lange ver¬
geblich ersehnten Kirchenfrieden wieder herzustellen . Da übrigens
alle ihre bisherigen Anstrengungen an dem unbeugsamen Starrsinn der
streitigen Parteien gescheitert waren , so beschloss sie endlich , auch
die übrigen Hochschulen zur diessfäiligen Mitwirkung aufzufordern.
Sofort geschah es denn auch , dass Abgesandte der Pariser Hochschule
nach Wien kamen , um den Beistand der Magister und Doctoren un¬
serer Hochschule zur Erreichung obgedachten Zweckes zn erlangen .
Die Unserigeu zeigten sich hierüber sehr erfreut, lobten da » edle Be¬
streben der Pariser Hochschule , und dankten ihr für das in sie gesetzte
Vertrauen . Es wurde am nächsten Tage im Beiseyn sämmtlicher Uni¬
versitätsglieder ein feierliches Hochamt abgesungen und hierauf De-

putirte an die regierenden Herzoge Albert IV . und Wilhelm entsen¬
det , um ihre diessfäiligen Weisungen einzuholen und sie zur Mit¬
wirkung zu bestimmen . Die Fürsten erfheiiten der Universität den
Bescheid , dass sie die Vorschläge des Königs von Frankreich und der
Pariser Hochschule dem Papste Bonifaz IX. mittheilen und ihn zur An¬
nahme derselben oder aber anderer annehmbarer Bedingnisse zur Her¬
stellung der Kircheneinheit , zu bewegen suchen wollten , und forder¬
ten zugleich die Universität auf , sich ihnen diesenfalls anzuschlies -
sen . In Folge dessen entschied die Universität , keine Schritte zu
thun , die den Hechten des Bonifaz , den sie für den rechtmässigen
Statthalter Christi anerkannte , Abbruch thun könnten ; auch wurden
aus den Facultäten Magistri gewählt , welche ein Antwortschreiben
an die Pariser Hochschule entwerfen sollten ; schliesslich wurde noch
festgesetzt , dass man ruhig ab warten solle , bis die von Seite der
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Herzoge an Bonifaz abgegangenen Nuncii zurückkehren würden . Da
aber letzterer Papst zur Nachgiebigkeit nicht im mindesten geneigt
schien , so geschah nichts weiter , und die Angelegenheit der Friedens -
Stiftung war allmälig verschollen .

Nebst diesem Geiste der Versöhnung und des klugen Benehmens
wirkten auch noch zwei andere Umstände sehr günstig auf das Ge¬
deihen der Hochschule , und zwar die von Seite Bonifazens im J.
1395 erfolgte Bestätigung ihrer Privilegien und Statuten ; was sie vor¬
züglich den Bemühungen Marchards von Draudens verdankte $
dann der Umstand, dass sie sich im J . 1397 auf Anrathen des Bischofs
von Freisingen vom uiederösterreichischen Landesmarschall die Gnade
erbat, die Stelle eines Conservators ihrer Privilegien zu übernehmen.
In demselben Jahre erhielt sie auch von ihrem neuen Conservator ei¬
nen Unterrichter weltlichen Standes , der über schwerere Vergehen
der weltlichen Studenten richten sollte .

Inmitten der freudigen Aussichten erlitt aber unsere Universität
zwei überaus schmerzliche Verluste durch das Dahinscheiden zweier
ihrer ausgezeichnetsten Mitglieder , der beiden ersten Professoren der
Theologie , Heinrich v . L an g e n s te i n , genannt von Hessen , und Hein¬
rich von 0 y t a . Beide aus Norddeulschland gebürtig (Oyta war ein
Friese ) , beide ehemalige Professoren zu Paris , beide ausgezeichnet
durch seltene Gelehrsamkeit und hochberühmtdurch ihre wissenschaft¬
lichen Leistungen , waren beide in den Zeiten schwerer Stürme , die
unsere Hochschule zu vernichten drohten , die Friedens - und Ret-
fungsengel derselben , — beide wandelten , nachdem sie ihre Tage
in ungetrübter freundschaftlicher Einheit durchlebt, in demselben Jahre
und schnell nach einander , einer bessern Heimafh entgegen .

Ira J . 1399 war der Andrang der Studierenden so bedeutend, dass
man zu deren Aufnahme bei den Bürgern um neue Häuser ansuchen
musste , indem Privatwohnungen nur gegen ungebührlieh hohe Preise
zu erhalten waren . Es wurden auch desshaib Deputirte der Universi¬
tät an die Herzoge abgesandt , um Abhülfe des dringenden Übelstan¬
des zur erwirken . Doch ehe noch Hülfe kam oder kommen konnte , war
sie auch schon wieder überflüssig geworden ; denn die noch im Laufe
dieses Jahres mit seltener Wuth ausgebrochene Pest verscheuchte in
Bälde eine grosse Zahl Schüler , veranlasste selbst die Sperre der
Collegien und die Suspension aller Universitäts - und Facultätsacfe ,

Doch auch ein anderes Übel drohte unserer Hochschule zu glei¬
cher Zeit gänzlichen Untergang : es war der Mangel an den nöthigen
Fonds . Die Lehrer erhielten bereits seit längerer Zeit entweder nur
sehr wenig oder auch gar keinen Gehalt , und die von den beiden
Gründern zugewiesenen jährlichen Einkünfte der Universität , welche
zur Aufrechthaltung ihres guten Rufes und zur Deckung ihrer mehr¬
seitigen Bedürfnisse dienen sollten , flössen nur sehr sparsam , und



61
nie vollkommen zu ; ja die Universitäts - Kasse wurde allmälig so
sehr erschöpft , dass sie bereits im J , 1395 ausser Sfand war , die Ko¬
sten der für die hochseligen Herzoge Rudolph und Albert alljährig ab¬
zuhaltenden Exequien zu bestreifen , wesshalb denn auch den 21 . Sept .
d . J . im Universitätsrafhe beschlossen wurde , hinführo diese Feier
zwar alljährig und an den bestimmten Tagen , jedoch ohne alles Ge¬
pränge in der St . Stephanskirche abzuhalten . Als die Klagen der Doc-
toren immer lauter , die Noth immer dringender wurde , da fand sich

^ der Universitäfsrath endlich bemiissigt , ein Bittgesuch an die regie¬
renden Herzoge zu richten und sie um Hülfe und Beistand anzuflehen .
Man hiess die Universifätsglieder guten Muthes seyn und trug ihnen auf ,
die Ausweise über dierückständigen Solde , so wie über die noch nicht
behobenen jährlichen Einkünfte der Universität , dem Kanzler der Hoch¬
schule zu überreichen ; es geschah , doch es erfolgte für diessmal kein
weiterer Bescheid . (Consp . hist . T. I . p . 69 .) — Im Jahre 1404 wurde
dieselbe Bitte , doch eben so fruchtlos , erneuert ; einzelne Glieder tha-
ten Schritte auf eigene Rechnung , doch wurde ihnen diess vom Uni-
versitätsrathe untersagt , bis die Universitäts -Kasse erst befriedigt seyn
würde , da Wohl und Vortheil des Einzelnen dem Wohle und Vorfheile
des Ganzen weichen müsse .

Im Jahre 1404 starb Albert IV . *) , nachdem er kurz vorher die
Universitätsglieder , die man bei einer grossen Stenereinhebung in
Mitleidenschaft ziehen wollte , von jeder diessfälligen Obliegenheit

* • freigesprochen hatte .
Im J . 1405 ging ein Rofulus nach Rom an Papst Innocenz ab . Die

Nuncii waren : Johann d e Ven etiis , Doctor der weltlichen Rechte ,und Nicolaus Dinklspichl , Magister Artiitm und Baccalaureus
Theologiae (letzferer zugleich im Namen der artistischen Facultäf ; die
med . Facultät enfsandte diessmal keinen Nuncins ) . ( Consp . hist . T.
I . p - 77.) Die Abgesandten erlangten alle nacbgesuchten Gnaden
und Begünstigungen , da sowohl Innocenz als seine ganze Partei der
Universität sehr gewogen war . Unter diesen Begünstigungen waren :
die Ermächtigung der Hochschule , sich seihst , mit Beistimmung des
Herzogs , ihre Superintendenten (gleichsam die Hüter und Verfechter
ihrer Privilegien ) zu wählen ; dann die Erlaubniss , dass Studierende
an der Universität , auch im Falle sie durch einen Zufall ahgehalten
würden , in Wien zur erforderlichen Zeit einzulreflen , oder dass sie
in den Ferien abwesend wären , die ganzen Einkünfte ihrer Benefi-
eien gemessen könnten .

*) An Gift , das ihm die Schiechtheit seiner Feinde zu Znaym bei¬
gebracht hatte .
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Im J . 1496 (und nicht 1404 , wie Sorbait irrig angibt) den 15 .

Juli starb Herzog Wilhelm . Er verlieh der Universität noch im sel¬
ben Jahre aus den Ybser Mauthgefällen jährliche 800 Gulden zur bes¬

seren Besoldung ihrer Lehrer , und trug hierdurch bei , die Hochschule
vor ihrem gänzlichen Verfall zu retten, wesshalb ihm auch der heisse
Dank särnmtlicher Mitglieder noch in das Grab nachhallte .

B) Allgemeine Angelegenheiten der Hochschule unter der Regierung
Herzog Alberts V . (v . J . 1406 — 1439 .)

Nach Herzog Wilhelms Tode wurde die Regierung der öster¬
reichischen Länder mittelst Landtagsbeschluss der Stände an Herzog
Albert V. , Albert des IV . Sohn , übertragen . Da jedoch der neue
Regent noch unmündig war , so übernahm dessen Onkel und Vormund
Leopold , Wilhelms Bruder , die Regentschaft . Diess missfiel
Ernsten , Leopolds jüngerem Bruder, und er erlangte durch Dro¬
hungen , dass Leopold die Regentschaft mit ihm dermassen theilte ,
dass sie einen Monat um den andern wechselweise , offenbar zum
grossen Nachtheile des Landes , die Geschäfte leiteten . (Consp. hist .
T . I . p . 78.)

Viele Mühe gab sich in diesem Jahre die Wiener Universität , um
den bedauernswürdigen Streit zwischen Papst Gregor XII . und
dem Gegenpapst Benedict gütlich beizulegenj doch während sie ,
auf den Beistand der Herzoge und der Grossen Österreichs zählend ,
schon dem erwünschten Ziele nahe zu seyn wähnte , brach ein anderer
noch traurigerer Zwist zwischen den beiden die Regentschaft Öster¬
reichs führenden herzoglichen Brüdern Leopold und Ernst aus.
Es sey wahr oder nur ausgestreut gewesen , man beschuldigte Leo¬
pold der Habsucht. Ernst benützte die Gelegenheit , eilte nach
Wien , gewann für sich Mehrere vom Adel , erlangte , besonders mit
Friedrich von Waise e ’a Hülfe , die alleinige Vormundschaft über
Albert , und schloss den , gerade zu dieser Zeit auf einem Streif¬
zuge gegen Strassenräuber von Wien abwesenden , Leopold aus der
Stadt aus . Dieser ging nach Wiener -Neustadt , warb mit Hülfe des
Freisinger Bischofs Truppen , und erklärte seinem Bruder und der
Stadt, Wien den Krieg . Die Universität blieb lange unschlüssig , wes¬
sen Partei sie ergreifen sollte , schloss sich aber endlich doch Ernst 'en
an , der Wien behauptet hatte, und bat , den Dominicaner Franz Retz a,
Dr . der Theologie , an ihrer Spitze , den Herzog in feierlicher Anrede
um die Bestätigung ihrer Privilegien . Ernst nahm die Deputation
gnädig auf, versicherte die Universität seiner fortdauernden Huld, und
gab ihr Friedrich von Wa I see , aus Österreichs vornehmem Adel,
zum Superintendenten und Conservator ihrer Privilegien , (Consp hist.
1. c . p , 80 .)
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Im Jahre 1408 hatte Christoph C z ers t o r ffe r , ein Bürger

Wiens , für den Fall , dass sein einziger Sohn unmündig stürbe , all
sein Vermögen der Universität mit dem Beisatze überschrieben , dass
aus demselben fortan zehn Studierende der österreichischen Nation
ernährt werden mögen . Aus diesem Vermögen wurde , nachdem es in
Folge wirklichen Ahsterbens von Czerstorffer ’s Sohn der Uni¬
versität zugefallen war , ein Haus angekauft , welches zuerst die
Sprenger ’sehe, später die Lamm - Burse fÜHrs« agni) genannt
wurde , und bestimmt war , im Sinne des Stiftbriefes zehn österrei¬
chische Jünglinge aufzunehmen . (Consp. hist . 1. c. p . 82 .)

Gross waren in diesem Jahre die Unruhen in Österreich , zumal
sich in der Angelegenheit der sich feindlich gegenüberstehenden her¬
zoglichen Brüder das Volk für Leopold , der Bürgerrath und der
Adel aber für Ernst erhob. Die Universität war eitrig bemüht , den
Frieden herzustellen , und es gelang endlich ihren unausgesetzten Be¬
mühungen , den Streit zu beenden und die Herzoge zur Niederlegung
der Waffen zu vermögen . Leopold pnd Ernst hielten hierauf zur
allgemeinen Freude ihren feierlichen Einzug in Wien , und entfernten
sich nach kurzem Aufenthalt hierselbsf , der erstere nach Wiener - Neu¬
stadt, der letztere nach Steiermark . Die Ruhe wäre von Dauer gewe¬
sen , wenn nicht Leopold durch übermässige Besteuerung der Bürger
Wiens , diese zum Aufstand veranlasst hätte , und das Feuer der
Zwietracht durch ein- und auswärtige Feinde fortan angefacht wor¬
den wäre . Dörfer und Schlösser Österreichs wurden in Folge dieser
Unruhen verheert , ohne dass Ernst seinem Bruder Leopold Hülfe
zu bringen vermocht oder vielleicht gewollt hätte. (Consp. hist l . c . p 83 .)

Mitten unter diesen Unruhen in Österreich hatte auch eine andere
wichtige Angelegenheit die Thätigkeit der Mitglieder unserer Hoch¬
schule in Anspruch genommen . Frankreich hatte beiden rivalisirenden
Päpsten den Gehorsam versagt . Gregor , hierüber nicht entmutlügt, er¬
nannte neue Cardinäle •, diess erbitterte jedoch so sehr die Gegenpar¬
tei , namentlich die von ihm wegen ihrer Bemühungen , den Kirchen -
frieden herzustellen , abgesetzteu oder excommunicirten Cardinäle ,
dass sie zu einer Kirchenversammlung appellirten und sieb nach Pisa
entfernten . Gleichzeitig entsendeten sie ihre Deputirten sowohl an die
verschiedenen europäischen Regenten , als auch , und vorzüglich an
die Universitäten , und luden diese mündlich und schriftlich zur thä-
tigen Mitwirkung , ja selbst zur Theiinahme an der in Pisa abzuhal¬
tenden Kirchenversammlung ein . Der damalige Rector Heinrich Kiz -
büchl berief daher die Mitglieder der Hochschule zu einer Versamm¬
lung , und Johann Abzyher , Magister Artimn und Professor des
canonischen Rechtes , legte als Beauftragter der Cardinäle den Wiener
Magistern folgende Wünsche von Seite der Cardinäle vor : 1) dass sie
dem Papst Gregor den Gehorsam entziehen , 2 ) den zu Pisa sich ver-
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sammelnden Cardinälen ihren Beistand gewähren , 3) auch die Doc-

tores und Magisfros anderer Universitäten , und selbst auswärtige Pür¬
sten zur Theilnahme am Concilium ermuntern mögen . Der Rector fügte
bei , der Herzog Leopold habe bezüglich seiner Einladung zur be¬
dachten KirchenVersammlung erklärt , dass er diesentalls ganz den
Rath der Universität befolgen wolle . Alsobald wurden Rüdiger von
Rürmond , Johann Verwart , Niklas Dincklspichl , Pe¬

ter von Pulka , Peter Se gl au er und Peter Deckinger ,
sämmtlicb Magistri Artium, nebst Theodorich von Hamei b erg ,
d . z . Decan der Artisten , beauftragt, die wichtige Angelegenheit in reif¬
liche Erwägung zu ziehen . Auf ihren Rath erging nachstehender Uni¬
versitätsbeschluss : Es soll baldigst durch eigens zu bestimmende
Nuncios den Cardinälen eröffnet werden , dass die Wiener Universi¬
tät hinsichtlich des 2 , und 3 Punctes dem Wunsche der Cardinäle
recht gerne , so weit es nur in ihren Kräften liegt , willfahren wollej
hinsichtlich der Entziehung des Gehorsams dem Papst Gregor sie je¬
doch , die Gefahren , welche solcher Schritt herbeiführen dürfte , be¬
herzigend , noch weiter in Gemeinschaft mit dem Fürsten und mit dem
Ordinarius (des Passauer Bischofs ) berathen zu müssen glaube , ob
auf solche Weise der kirchliche Friede wirklich hergestellt werden
könne oder nicht . Auch Herzog Leopold wurde von der Hochschule
ersucht , seine Antwort an die Cardinäle in gleichem Sinne abzufas¬
sen . (Consp. hist . 1. c. p . 84 und 85 .)

Gleichzeitig sandte sie auch Johann Verwart sowohl zum Her¬
zog Ernst als zu den Bischöfen in Salzburg und Passau , um sie für
die Sache der Cardinäle, wo möglich , zu gewinnen . Der Passauer Bi¬
schof Georg Graf von Hohen flamm bedeutete bald hierauf der
Universität , sie möge sich mit seinem Official in Wien , Leonhard ,
in diessfäHiges Einvernehmen setzen , und da er selbst so eben vom
römischen König Rupert zum Reichstage berufen wurde , so er¬
bat er sich als Begleiter zwei Mitglieder der Universität , deren
einer in der Theologie , der andere im canonischen Rechte wohl be¬
wandert wäre . Nach eingeholfer Erlaubniss Leopolds sandte ihm
die Universität den Theologen Lambert und den Domherrn Mag .
Gerhard , letzteren als geistlichen Rechtsgelehrten . (Consp . hist .
1. c . p . 85 .)

Im Monate December desselben Jahres kehrte Verwart vom
Herzoge Ernst zurück und iiberbraehte von demselben ein Schrei¬
ben, worin er der Universität für ihren Eifer den Kirchenfrieden her-
zustelten dankte und sich über die Art und Mittel, wie er zu gleichem
Zwecke hinwirken solle , die Wohlmeinung der Hochschule erbat.
Um dem Wunsche des Herzogs baldigst nachzukommen , wurden ei¬
nige Doctores und Magistri beauftragt , die Mittel und die Art und
Weise , wie die Einheit der Kirche am füglichste » wieder erzielt wer -
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den könne , gemeinschaftlich zu herathen und hierüber dem Herzog .
Ernst zu berichten .

Im J . 1409 kamen die Abgesandten der Universität (Rupert und
Kizbichl ) an die Vorsteher der geistlichen Orden sowohl in Öster¬
reich als in den benachbarten Provinzen zurück , und berichteten , dass
sich die Gemüther nach erlangter Hoffnung , die Einheit der Kirche
werde bald hergestellt werden , beruhigten , und der Wunsch laut
sej , es möge ein oder der andere Bischof aus den österr . Landen und
auch einige Doetores der Universität , als Repräsentanten letzterer ,
an das bevorstehende Concilium abgesandt werden . Der römische
König Rupert und König Sigmund von Ungarn waren der An¬
sicht , dass das Concilium auf günstigere Zeiten verschoben und an¬
derswo als zu Pisa abgehalten werden sollte . Der Bischof von Freisin¬
gen theilte diese Ansicht S i gmun d ’s der Universität mit , doch sie
wurde verworfen , und man beschloss , es mit den bereits zu Pisa ver¬
einigten Cardinälen zu halten , um die verderbliche Kirchenspaltung
desto schneller zu beheben . Die Universität sandte auch ohne Aufschub
Franz de 11 e t z a aus dem Prediger - Orden, einen ausgezeichneten
Lehrer der Theologie , und Paul Deckinger , Magister Artium und
im Kirchenrechte wohlbewandert , als ihre Abgeordneten zur Kirchen-
Versammlung, und da die Geid -Collecte der Universität zur Absendung
beider nicht genügte , so wurden die Herzoge um Beisteuer gebeten ,
welche sie auch im reichlichen Masse leisteten . ( Consp. hist . 1. c . p . 87 .)

Den 29 . März wurden die Gesandten der Universität in Eid ge¬
nommen, und sie beschworen folgende Aufträge : 1 ) dass sie in Pisa an -
gelangt , ihre Beglaubigungsschreiben dem Collegio Cardinalium vor¬
weisen , auch sich ihrer sonstigen Aufträge an Andere , an welche die
Universstät schrieb , entledigen und allenthalben den Zweck ihrer
Sendung ohne Rückhalt angeben ; 2 . ihre Mitwirkung zur Erzielung
des Kirchenfriedens mit Rath und That den Cardinälen angeloben j 3 .
selbe mit Hintansetzung aller ihrer eigenen oder sonstigen Geschäfte
an den Tag legen j 4 . allenthalben mit Vorsicht und Überlegung zu
Werke gehen , sich anderer Gesandten lobenswerthen Anträgen und
Handlungen anschliessen , und dieselben zur eigenen und der Uni¬
versität Ehre kräftigst unterstützen ; 5 . sich , wenn sie insbesondere be¬
fragt werden sollten , jedenfalls , und zwar im Kamen ihrer Univer¬
sität , an den Ausspruch des heiligen Collegiums halten , und wenn
durch Beschluss des Concils ein Papst erwählt werden sollte , diesen als
rechtmässigen Vorstand der Kirche anerkennen , auch demselben , gleich
den anderen Gesandten der Universitäten und der Fürsten , Gehorsam
leisten ; 6 . bis Ende des Conciliums zu Pisa verbleiben , und sich von
dannen , so lange noch Gesandte anderer Universitäten daselbst Zu¬
rückbleiben werden , nicht entfernen ; 7. falls bei wider Vermutfien
langer Dauer des Concils . die ihnen zugewiesenen Verwendungsgeb -
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der nicht ausreichen sollten , sie dies« der Universität bei Zeiten be¬
richten und deren Antwort abwarten , endlich 8 . ohne ausdrückliche
Beistimmung oder Geheiss der Universität keine Aufträge von irgend
Jemanden übernehmen wollen.

Da Herzog Ernst den Wunsch äusserte , dass die Universitäts-
Gesandten auch in seinemNamen verhandeln möchten , so wurde diess
zwar gestattet , doch den Deputaten eingeschärft , sich trotz dem aller
Orten, sowohl auf ihrer Heise als beim Concil , stets nur als Gesandte
der Universität zu präsentiren . (Consp . hist, 1. c. p . 88 .)

Bald hernach berichteten die Deputirten aus Pisa , dass die beiden
Prätendenten des Papstthums , Gregor und Benedict , vom Con¬
cil für Begünstigter des Schisma, für eidbrüchige, für Ketzer und we¬
der zur päpstlichen noch zu irgend einer andern kirchlichen Würde
fähig erklärt , und sämmtliche Christen des Gehorsams gegen sie ent¬
bunden worden seyen j ferner , dass die Cardinäle am St. Veits-Tage
ins Conclave zusammengetrefen waren , um einen neuen Papst zu
wählen j endlich dass sich 800 Doctoren und Magistri als Abgesandte
von Seite der Universitäten , der Prälaten und der Fürsten zu Pisa
eingefunden hätten.

Gleich nachdem der Rector Fl uck diesen Bericht am 2 , Juli den
versammelten Universitäts-Doctoren vorgelesen hatte , geschah auch
die Mittheilung desselben an die Fürsten . Diese liessen durch den
Bischof von Freisingen antworten , dass sie alsobald Nuncios mit Auf¬
trägen nach Pisa entsenden werden , indess aber die Universitäts-Ge¬
sandten beim Concil verbleiben mögen .

Den 16 . Juli verkündeten letztere der Universität , dass den 86.
Juni 28 Cardinäle einstimmig Peter von Candia , nachmals
Alexand er V . , den grössten Theologen jener Zeit , zum Papst ge¬
wählt hätten , und riethen zugleich, die Universität möge baldigst ei¬
nen Hotulus nach Rom abgehen lassen , auch die Regenten Öster¬
reichs für den neuen Papst stimmen , zumal dieser und auch die Car¬
dinäle sieh der Universität besonders gewogen zeigten. Beides ge¬
schah. — Der Rotulus ging ab , und es wurde beim neuerwählten
Papste um Aufrechthaltung der Privilegien der Hochschule, dann we¬
gen Abwesenseit der Beneficiaten , Erweiterung der Gerichtsbarkeit
des Rectors und Ausdehnung derselben auf alle Universitäts-Zöglinge,
namentlich aber jene aus dem geistlichen Stande, gebeten. Heinrich
von Kizbichl , Mr . Artium und Dr. des canonisclien Rechtes , ward
als Kuncius abgeschickt und erhielt Mathias v. Walsee zum Be¬
gleiter .

Eben so wie zur Behebung des Kirchenspaltes , war die Univer¬
sität auch bemüht, die Unruhen , welche der Bruderzwist der Her¬
zoge in Österreich erzeugt hatte, auf gütliche Weise beizulegenj was
sie denn auch mittelst weisen Rath des Bischofs von Trient , Baron
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Georg von Liechtenstein , ehemaligen Universität «- Kanzlers , der
selbst in Wien auf Herzog Friedrich ’s Befehl gefangen sass , zum
Wohle des Vaterlandes glücklich ausführte .

Mittlerweilen kam ein Schreiben von den Baronen von Liech¬
tenstein und anderen böhmischen Grossen , welche die Universität
inständig baten , dass sie die Befreiung des Bischofs von Trient aus
seiner Haft bei den Fürsten erwirken möge . Es wurden alsogleich
Johann Verwart und PaulDeckinger beauftragt, diessfällige
Schritte zu tlnm , doch konnten sie von Seite Friedrich ’s durchaus
nichts erlangen .

Im Jahre 1410 starb Papst Alexander V . Sein Nachfolger
Balthasar Coxus aus Neapel , nachher Johann XXIII . ,
machte der Universität seine Ernennung durch eiu eigenes Schrei¬
ben kund , ermahnte sie , zur Einheit der Kirche fortzuwirken und
verbiess ihr seine Gnaden. Es wurde sogleich ein Rotulus beschlos¬
sen . Doch kam es hierbei zu einem Streit zwischen den Facultäten .
Die Artisten - Facultät wollte , auf Pariser Sitte , auf mehrjährige
Übung und besonders auf einen frühem Ausspruch des Freisinger
Bischofs gestiizt , einen von ihr allein gewählten Nuncius abgesandt
wissen , während die anderen B'acultäton darauf bestanden , Gelder
von den Nationen und Facultäten gemeinschaftlich einzusammeln , in
das Universitäts -Ärar niederzulegen und einen Nuncius nach Gutdün¬
ken und im Namen der ganzen Universität abzufertigen . Endlich ward
beschlossen , dass für diessmal zwar die Facultas Artium den Nun¬
cius wählen und für die Auslagen fiirsorgen , auch der Nuncius nur
der Facultät und nicht der Universität Rechnung legen , das Geld je¬
doch, welches von den anderen Facultäten eingehen würde , zum Be¬
sten der Universität , namentlich zur Erwerbung von Privilegien und
anderen Bedürfnissen verwendet werden sollte , und falls es nicht ge¬
nügen würde , oder der Nuncius für die Zwecke der Universität län¬
gere Zeit , als es die Angelegenheit des Rotalus erheischt , in Rom
verweilen müsste , die diessfälligen Auslagen der Universität , nicht
aber der Artisten-Facultät , zur Last fallen sollten . — Die Facultas
Artium wählte zum Nuncius den Mg. Johann Verwart , dem sich

Mg. Andreas Mauser , eigener Angelegenheiten halber , beigesellte .
(Consp. hist . I . c . p . ,94. )

Während diess vorging , tauchte in Wien neuerdings die Pest
auf und wüthete hier , wie in ganz Österreich , mit ungemeiner Hef¬
tigkeit , wesshalb auch die Universität vom grössten Theile der Stu¬
dierenden verlassen wurde und die Stadt verödete .

Im Jahre 1410 ward Al bert V . grossjährig , und es starb bald nach¬
her Leopold , dessen Vormund. Die Kaiserwürde überging dieser
Zeit nach Ableben des K . Rupert und seines Nachfolgers , J o d oc 1»’s
Markgrafen von Mähren , auf Sigmund , König von Ungarn,

5 *
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lim «fotffe 1411 , in welchem die Ruhe durch einen grossen Rauf-

hanqleHzwischen den Studenten und den Gerbern , doch nur vorüber¬

gehend , gestört wurde , drangen die Lehren von Wiclef und Huss
(von Prag aus) in Wien ein , und griffen , zumal unter den Bürgern ,
stark um sich . Es wurden dessbalb einige derselben vom Offieiale des
Passauer Bischofs eingekerkert , andere denuncirt . Unter ersteren be¬
fand sich auch ein gewisser Giess er , wessenthalben der Stadt-

Magistrat sich das Gutachten der Hochschule erbat. Es wurde näm¬
lich erstbenannter Bürger , obgleich er Husseins Lehre wieder ab¬
geschworen , vom Passauer Official dennoch , mit Ketten belastet , im
Kerker gehalten . Die Universität gab ihren Bescheid dahin , dass im
Falle kein Rückfall Giesser ’s zu erweisen wäre , seine Entlassung
unvenveiit vom Official erwirkt und nöthigenfalls beim Bischöfe selbst
verlangt werden sollte ; worauf die Freilassung erfolgte . Doch nahm
der Official , der die Stelle eines Inquisitors der Ketzer allhier be¬
kleidete , das Gutachten der Universität sehr übel auf, er beschuldigte
sie des Vergehens gegen das li . Inquisitions - Gericht, schalt sie eineBe -

günstigerin der Ketzerei , und bedrohte sie , im Falle sie auf solchem
Wege noch ein Jahr fortfahren sollte , mit der Excommunication ;
nachdem er jedoch dessenthalben vom Rector vor den Doctoren zur
Rede gestellt wurde , läugnete er alles oder widerrief es doch inso¬
weit , dass die Sache , wenigstens für dicssmal , friedlich beigelegt
wurde . (Consp. hist . 1. e. p . 97 .)

Im Jahre 1412 gelangte ein Schreiben von Papst Johann XX11I .
an die Hochschule , worin sie aufgefordert wurde , die Herzoge von
Österreich zu vermögen , an dem , gegen König Ladislaus von Apulien
beabsichtigten Zuge Th eil zu nehmen. Die Universität willfahrte dem
Wunsche des Papstes , doch der Zug unterblieb .

Im Jahre 1414 kam neuerdings den 24 . Juli ein Schreiben des
Papstes zur Universität , wodurch diese zur bevorstehenden Kirchen-
versainmlung zu Kosfnitz eingeladen und zugleich beauftragt wurde ,
auch die Prälaten Österreichs einzuladen und ihnen iiberdiess zu be¬
deuten , dass sie , im Falle sie nicht persönlich erscheinen könnten ,
ihre Gesandten dahin absenden mögen . Die Universität sammelte
hierauf von den Magistern und Scholaren Geld ein , um die Aus¬
lagen für die Absendung einiger ihrer Mitglieder zu bestreiten . Auch
begab sich der Rector Fluck mit einigen Doctoren zum Herzog Al¬
bert , um ihn im Kamen des Papstes zu bitten , dem Concilio Bei¬
stand zu leisten und Gesandte zu demselben abzufertigen ; was er auch
that. Hierauf wählte die Universität den 29 . September zu ihren Stell¬
vertretern beim Concilio : Peter von P u 1 c k a, Dr, der Theologie , und
Caspar Meisist ein , Dr . der Decrete und Prof , des canonischen
Rechtes ; anbei wurde auch anderen Magistern und Doctoren freige¬
stellt . sich auf eigene Kosten zur Kirchenversammlung zu begeben ,



nur sollten sie , gleich den Gesandten , gewisse , von der Universität
zu bestimmende Aufträge beschwören >;c). Endlich wurde das Conci -
lium zu Kostnitz , nachdem Papst Johann XXIII . daselbst angelangt
war , den 1 . November mit einem feierlichen Hochamte eröffnet. Da
jedoch König Sigmund und viele Prälaten noch fehlten , so began¬
nen die Verhandlungen erst den 5 . März 1415. — Hier wurde bekannt¬
lich H u s s e n’s Angelegenheit verhandelt , welche dessen Feuertad
zur Folge hatte. (Consp. hist . 1 . c . p . 100 et sq,~)

\ Ein netter Streit erhob sich dieses Jahr zwischen der Universität
und Magistrate . Der Stadtrichter betrat nämlich eines Tages ohne
des Rectors Vorwissen mit Bewaffneten eine Studentenburse und nahm
einen Cleriker fest . Da weder Bitten noch Ermahnungen der Docto -
ren die Freilassung des Eingekerkerten zu erwirken vermochten , so
konnten die herbeigeeilten bewaffneten Studenten nicht mehr zurück¬
gehalten werden und überfielen die Bürger, doch ohne ihren gefangenen
Mitschüler befreien zu können . Man verhandelte nun wiederholt , der
Gefangene wurde aber dennoch nicht entlassen , vielmehr misshandelt
und verschmachtete zuletzt im Kerker . Sobald die Universität diess er¬
fahren hatte , begab sich der Beetor mit seinem Bath zum Herzog Al¬
bert und bat um Aufrechthaltung der Privilegien der Hochschule , wi¬
drigenfalls die Doctoren entschlossen seyen , die Universität sammt
und sonders zu verlassen . Der Herzog äusserte hierauf den Wunsch ,
dass ihm die Universität ihre Freiheitsbriefe zur Einsicht vorlegen
möge ; w*as sie auch in treuer Abschrift that . Während nun die zu
Papier gebrachten Klagen beider Parteien beim Hofrathe erörtert wur¬
den , behandelte die Universität den Stadtrichter wie einen Excom-
municirten , und erklärte , bei den Feierlichkeiten zu St. Stephan
nicht erscheinen zu wollen , wenn der Richter mit seinen schuldigen
Bürgern sich daselbst befände ; — endlich kam es aber doch zur fried¬
lichen Ausgleichung .

Eine neue Verlegenheit suchten unserer Universität beim Conciiio
zu Kostnitz die beiden Abgesandten des Passauer Bisthnms zu berei¬
ten , die sich schon vorhinein brüsteten , allen deutschen Universitä¬
ten , welche sie nur Privatanstalten nannten , mit Einem Schlage den
Garaus zu geben . Sie beschuldigten , indem sie von dem , durch die
Universität im J . 1412 gegen König Ladislaus von Apulien zu predi¬
genden Kreuzzug ihren Anlass hernahmen , unsere Hochschule der

Über mehrere am Conciiio vorzutragende Gegenstände hatte sich
die Universität mit dem Passauer Bischof und mehreren Prälaten
Österreichs in einem Provinzial -Concilio vorläufig berathen, Ihre
Repräsentanten hierbei waren : Mathias von Wals ec , Ul¬
rich von Passau und Tlieodorich von Hamelherg .
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Ketzerei and des Ungehorsams gegen den heiligen Stuhl. Doch die
Universität rechtfertigte sich , auf ihre Privilegien hinweisend, gegen
eine so ungerechte und böswillige Anklage , wobei Herzog Albert
sie thätigst unterstützte . Die Folge war , dass nun die ganze Last
des ihr drohenden Ungewitters auf das Haupt ihrer Verleumder fiel .
(Consp . hist. 1. c . p . 1050

In demselben Jahre erwirkte die Universität vom Herzog Albert
ein Schreiben an das Concil , wodurch gebeten wurde , dass dem Rec¬
tor die Gerichtsbarkeit über sämmtliche studierende Cleriker einge¬
räumt werden möge . Auch wurde die Hochschule vom Herzoge Al¬
bert ermächtiget , sich einen Unterrichter (Subjudex) zu wählen ,
der jene Laien , welche es wagten sollten , akademische Glieder keck
zu beleidigen , richten und bestrafen könne. Er selbst sollte die Frei¬
heiten eines Universitätsgliedes gemessen. |Eben gö erlangte die Uni¬
versität im J . 1416 beim Herzoge die Gunst, d&ss er den Bürgern, weil
sie mehrere Schüler verwundet hatten , das Tragen von Waffen zu
verbieten versprach.

Im Jahre 1417 erhob sich ein Streit zwischen den Juristen und
Medicinern , weil erster « ihre Licentiaten den Docforen der Medicin
bei öffentlichen Anlässen vorangehen Hessen. Herzog Albert ent¬
schied , dass hinführo die Docforen nach dem Range der Facultäten
einander zu folgen hätten , und erst nach diesen wieder auf dieselbe
Weise die Licentiaten und die Magistri Artium an die Reihe kommen
sollten . (Consp . hist. 1. c. p . 108.)

In eben diesem Jahre wurde auch die Universität von ihren Ge¬
sandten zu Kostnitz ermuntert , einen Itotulus an den neugew -ählten
Papst Martin V. abgehen zu lassen ; was jedoch erst im folgenden
Jahre geschah.

Um dieselbe Zeit starb zu Wien Dr. Johann Schroff , genannt
de Val le 0 eni , ein vortrefflicher Lehrer der Medicin , zu mehre¬
ren Malen Deean derselben Facultät lind zuletzt auch Superintendent
der Universität. Da nun Lambert von Geldern , der gleichfalls
das Superintendenten- Amt bei der Hochschule bekleidete, zu Conslanz
abwesend war , so bat der Rector den Herzog , dass er der Univer¬
sität erlauben möchte , nach Gebrauch in den früheren Jahren sich
zwTei Superintendenten zu wählen , welche gemeinschaftichdie Rechte
des Fürsten und die Privilegien der Hochschule wahren und verthei-

digen sollten . Der Fürst ging jedoch hierauf nicht ein , und w'ählte
sich seinen eigenen Superintendenten in der Person Peters , Pfar¬
rer zu Mergen. Die Universität ernannte ihrerseits zu gleicher Stelle
Paul von Wien , aus der Jurisfen-Faeultät . In der Folge winden
letztere Superintendenten der Reihe nach aus den verschiedenen Fa-

eulläten genommen . (Consp . hist . 1. c . p . 111 .)
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Als im Jahre 1418 um Ostern das Concil zu Ende ging , und der
Papst nach Rom ahreisen sollte , dachte unsere Universität an Absen¬
dung des Rotulus . Doch erhob die Juristen - Facultät einen Streit in
Betreff der Nuncienwahl , ob nämlich jede Facultät einzeln oder alle
gemeinschaftlich die Nunoien wählen und jede auf ihre eigenen oder auf
gemeinschaftliche Kosten dieselben absenden sollte . Der Streit währte
lang , bis endlich Herzog Albert dem Rector zu erkennen gab , wie
unangenehm ihm derlei Zerwürfnisse der Facultäten seyen , und selbst
Drohungen für den Fall beifügte , dass sich die Facultäten binnen we¬
nigen Tagen nicht vereinigten und für allemal festsetzten , wie hin-
fiihro bei Absendang der Nuncien zu verfahren sey . Der Streit endigte
damit , dass verfügt wurde , jene Facultät , welche die Kosten zu tra¬
gen im Stande wäre , möge allerdings einen Kundus wählen , doch
dieser solle nicht bloss in ihrem , sondern in der Gesammt - Univer¬
sität Namen abgehen und wirken . Die Facultas Artium ernannte hier¬
auf Mag. Heinrich von Hammelburg zum Nuncius , der also «
gleich nach Kostnitz eilte . Er erlangte für die Universität für dieses
Jahr das Privilegium der Behebung geistlicher Pfründen , und für den
Rector die Obergerichtsbarkeit über sämmüiche Zöglinge der Hoch¬
schule .

Im Jahre 1419 wurde beschlossen , dass hmführo beim Ableben
des Rectors der Decan der Facultät , welcher der Verstorbene ange¬
hörte, dessen Stelle einstweilen zu versehen habe, vorausgesetzt jedoch ,
dass er auch sonst geeignet wäre , das Rectoramt zu bekleiden . (Un¬
ter die hiezu nicht geeigneten gehörten damals noch die Ordensgeist¬
lichen und sämmtliche verehelichte Doctores und Magisfri .) Sollte be¬
dachter Decan zur Bekleidung des Rectoramtes nicht geeignet seyn ,
so hätte die Rectors - Stelle der älteste Doctor oder Magister praesens
und regem (Professor ) derselben Facultät zu übernehmen. — Stürbe
der Decan einer Facultät , so sollte seine Stelle pro tempore gleichfalls
von einem der ältesten der Doctorum oder MagistrorumpraesenUum und
regentium supplirt werden . Ein Gleiches wurde für den Fall des Ab¬
lebens eines der Procuratoren festgesetzt , die dann durch einen der
ältesten der Doctorum oderMagistrorumpraesenUum und regentium von
der Nation, welche ihren Procurator verlor , und falls die Nation weder
einen Doctor noch Magister hätte , durch den ältesten Baccalam-
rem , und wenn auch ein solcher fehlen würde , durch einen ehrsamen
Schüler derselben Nation zu ersetzen war . (Consp. hist. 1. c. p . 115.)

Als in demselben Jahre die theologische Facultät der hinreichen¬
den Zahl Magistrorum regentium entbehrte , die Fac . Artium aber
Überfluss an selben hafte , suchte erstere heim Herzog Al bert nach,
dass den drei actu in der theologischen Facultät lesenden , im Solde
der Facultas Artium stehenden Magislris Artium und Theologiae Bac -
calaurm noch drei andere beigegeben werden möchten. Hie Artisten-
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Facultät stimmte zwar diesem Anträge bei , doch mit dem Vorbehalt ,
dass diese Lehrer fortan der Fac . Artium untergeordnet und alle son¬

stigen Obliegenheiten , gleich den übrigen Magistris regentibm der

Artislen -Facultät , treu zu erfüllen , namentlich wenn sie zum Dispu-

tiren oder Examiniren berufen werden sollten , Folge zu leisten hätten,
und überhaupt keine von der Fac . Artium ihnen auferlegte Arbeit ab¬
lehnen dürften. Die theologische Facultät ging hierauf ein , und es
wurde sofort dieser Vertrag auch vom Herzoge bestätiget .

Im Jahre 1420 wurde die Universität rücksichtlieh ihrer Verdien¬
ste beim Kosfnitzer Concil vom Papste Martin V . mit Gnaden über¬
häuft. Sie erhielt das Hecht , über Schuldige die Strafe der Excommu-

nication , so wie auch andere Kirchenstrafen , zu verhängen und auch
nach Gutdünken wieder zu erlassen .

Als sich im Jahre 1421 die Lehre der Hussitenin Österreich stark ver¬
breitete , und auch die Hussitenkriege bis hieher verpflanzten , beschloss
die Universität , dass ihre sämmtlichen Mitglieder durch einen Eid sich
verbinden sollen , sowohl Wicleff 's als Buss ’ens Lehren zu ver¬
werfen und der katholischen Religion treu zu bleiben j was sie auch
alle ungesäumt thaten.
i Im nij îritchen Jahre wurden die Juden aus Österreich ver-

»fiebetpf ' ihre Synagoge zerstört , und das dabei gewonnene Material
dKriJniversifät zur Aufführung eines grösseren Gebäudes , in welchem
mehrere Vorlesesäle und auch eine grössere Aula academica herge¬
stellt werden sollte , zugewiesen . (Consp . hist . 1. c . p , 119.)

\ Wegen häufigen Zänkereien zwischen Bürgern und Schola -

ren\ verji*!̂ e in diesem Jahre die Universität , dass hinführo Nie¬
mand der Privilegien eines Akademikers theilhaftig seyn solle , der
nicht in einem Collegio oder in einer Burse unter Aufsicht eines Ma¬

gisters oder Baccalmtrem , oder in einem der Universität gehörigen
und ihm vom Rector zugewiesenen Gebäude , oder endlich im Hause
eines von der Universität dazu ermächtigten Bestandverlassers wohnte .
Letzterer musste sich , für die Erlaubnis , Studierende zu beherbergen ,
feierlich verpflichten , für alle Vergehungen seiner sonstigen Clienten und

Hausgenossen , die sie etwa gegen Studierende verüben sollten , der

Universität strenge verantwortlich seyn und ihr jederzeit Rede und

Antwort stehen zu -wollen . Auch wurde in Einem den Decanen neu

ein geschärft , die Bursen , die von Studenten bewohnten Häuser , wie

auch die Collegien öfter zu besuchen und über strenge Beobachtung
der Statuten von Seite der Facultätsglieder zu wachen . (Consp . hist.
I. c . p. 120.)

An der Hochschule studierte zu dieser Zeit Ernst , des verstor¬
benen Herzogs Ernst Sohn , und übertrat eben in diesem Jahre von
der Artisten - Facultät zu jener der Rechte , weil ihm erstere keinen

anderen als den in Gemässheit der akademischen Gesetze znkommen-
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den Hang zuerkennen wollte , wozu sieb aber die Juristen -Facultät
bereitwillig zeigte . (Consp. hist . 1. c. p . 180.)

Im Jahre 1482 wurde das Haus der medic . Facultät , welches ihr
ein Jahr früher der Medic . Doctor und ihr mehrmaliger Decan , Nico¬
la us von Herb ers to rff , geschenkt hatte , von der Servitut der
Bürger befreit .

Auch wurde in diesem Jahre das vom Breslauer Domherrn , Ni¬
colaus Glewi z , im Jahre 1420 gekaufte und zur schlesischen Burse
bestimmte Haus , nach Wunsch des nunmehr verblichenen Stifters ,
Doctoren der Theologie und Magistern der Künste einberaumt , und
die zwei Mitglieder der Juristen - Facultät , Johann von Graz und
Stuckler , die es ganz widerrechtlich und ohne der Universität
Beistimmung für ihrer Facultät Zwecke in Besitz genommen hatten ,
daraus verwiesen .

Im nämlichen Jahre hatte Johann Gmunden , damals berühmter
Mathematiker, astronomische Tabellen herausgegeben und selbe der
Artisten - Facultät gewidmet .

Im Jahre 1423 begann die Facultas Artium den Bau des aus den
Trümmern der jüdischen Synagoge zu errichtenden Universitätshau¬
ses . Schon lange vorher hatte die Universität das sogenannte Alt-
Kremser’sche Haus sammt den angränzenden Hofräumen an sich gekauft ,
um für jede Facultät geräumigere Vorlesesäle ( Lectorkt) und eine an¬

ständige Aula academica herzustellen , in welch letzterer alle feierliche
Acte derUniversität vollzogen werden sollten ; auch wollte man daselbst
die Bibliotheken der einzelnen Facultäten untergebracht wissen . Doch
die Facultäten konnten sich hierüber lange nicht verständigen , da jede
ihrem Privatvortheile nachhing . Diese Uneinigkeit missfiel abermals
dem auf die Ehre und das Gedeihen der Hochschule eitrigst bedach¬
ten Herzog Albert , er berief daher den Abt von Melk Nicolaus
von Matzen , nebst Nicolaus Dinklspiehl (wird auch Dinckl -
s p ü c h 1 geschrieben ) und Caspar M e i s 1 s t e i n zu sich , und trug ih¬
nen auf, die Facultas Artium in seinem Namen aufzufordern, dass sie
bedachtes Universitätshaus unter billigen Bedingnissen auf ihre Ko¬
sten aufführen möge . Nachdem diese Facultät hierein gewilligt halte ,
erfolgte unter Vermittlung Nicolaus D in kls pi e hl ’s , als Bevollmäch¬

tigten des Herzogs , nachstehender Vertrag :
1 ) Die Facultas Artium übernimmt die Baustelle und das Bauma-

feriale und besorgt den ganzen Bau.
2) Die Universität liefert hiezu der erstbenannten Facultät 160 Pf.

W . Denare alter Münze, und damit der Bau alsogleicb beginnen könne ,
wird der Fac . Artium alles in der Universiiälslade vorfindlicbe oder
auch sonst wo immer hinterlegte Geld der Hochschule zur Verfügung
gestellt , auch sollen ihr alle noch künftig eingehenden Gelder der Uni-
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versität so lange angewiesen werden , bis obige Summe von 160 Pf.
W . D . abgetragen seyn wird .

3) Der ganze Vordertbeil des aufznführenden Gebäudes gehört
der Facultas Artium, der Hintertheil ist der Universität Eigenthum .

4) Im Umkreise des Universitätsgebäudes dürfen keine Gebäude
aufgeführt werden , die das für die Hörsäle nöthige Lieht beschränken
oder rauben könnten .

5) Das Universitätsgebäude soll mit Ziegeln gedeckt werden .
6) In dem, der Gesammtuniversität angehörigen Theile des Gebäu¬

des sollen unterhalb drei Lectoria , je eines für die theologische , die
juridische und medicinische Facultät , oberhalb aber ein geräumiger
Saal für die Actus publicos angebracht werden . Die ersteren drei Hör¬
säle können jedoch , wofern sonst das Bedürfniss der übrigen Facul -
täten befriedigt ist , auch von der Artisten -Facultät , wenn die ihr ge¬
hörigen Räume etwa nicht hinreichten , angesprochen , und eben so der
im obern Stockwerke befindliche geräumige Saal auch für andere feier¬
liche Acte , als Convente , Congregationen u . s . w . , wo die Mitglieder
aller Facultäten zusammenzutreten haben, so wie zu Determinationen ,
Disputationen u . dgl . benützf werden . Ausser den bisher bezeichne -
ten Facultäts - und Universitätsacten , steht der grosse Saal bloss der
Artisten - Facultät zu Gebote.

7) Für jedes der drei kleineren Lectorien sollen vier Bänke mit den
dazu gehörigen Pulten auf gemeinsame Universitätskosten herbeige -
schafft werden . Sollte jedoch ein oder die andere Facultät noch beson¬
dere Gegenstände für ihre Zwecke im Hörsaale benöthigen , so möge
sie dieselben aus eigenen Mitteln bestreiten .

8) Alle zum Gebäude selbst gehörigen Stücke , als Thören , Fen¬
ster , Öfen u . s . w . hat die Artisten - Facultät herzustellen . (Consp.
hist . 1. c . p . 183.)

Im Jahre 1423 wurde die Universität eingeladen , Abgeordnete zur
Synode von Siena abzuschicken ; sie timt es aber nicht, weil es ihr an
den nöthigen Fonds gebrach.

Im Jahre 1424 wurde des Rectors Obergerichtsbarkeit über alle
Universitälsdoctoren und Zöglinge , welche er durch Gunst des Pap¬
stes bereits mehrere Jahre ausübte , öffentlich verkündet und erhielt
dauernde Gesetzkraft .

In demselben Jahre wurde auch das neue Universitätsgebäude feier¬
lich eröffnet ; die theologische Facultät erhielt ihren Hörsaal gegenüber
der Kirche des Prediger - Ordens (der Dominicaner ) , zunächst befand
sich der juridische , neben diesem der medicinische Hörsaal . Doch wur¬
den die Collegien wegen der heftig grassirenden Pest bald wieder ge¬
schlossen und blieben es vom 28 . August bis 9 . December .

Im Jahre 1426 fertigte Papst Martin V . Gesandte an den Reichs¬
tag zu Nürnberg ab , um die zwischen Herzog Albert V . und dem
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Passauer Bischof Leonhard (den Albert nicht anerkennen wollte ,
weil er gegen seinen Wunsch gewählt wurde ) obwaltenden Differen¬
zen beizulegen . Albert sprach in dieser Angelegenheit die Vermittlung
der Universität an . Erst nach einigen Jahren wurde auf Verwendung deg
Salzburger Erzbischofs der Streit beendet und Leonhard auch von
Albert anerkannt.

Im Jahre 1430 kamen Abgeordnete der Pariser Universität nach
Wien , um die unselige zur Mitwirkung aufzufordern , dass das beab¬
sichtigte Baseler Concilium baldigst zu Stande komme. Doch ehe
letzteres erfolgte , starb Papst Martin V . Ihm folgte Eugen IV.
Als sich hierauf unsere Universität bereits zur Absendung von Depu¬
taten nach Basel anschickte , wurde von Papst Eugen die Übertra¬
gung des Concils nach Bologna verfügt , doch die Gegenvorstellungen
des Cardinais Jul i a n , und Kaiser Sigmun d ’s ernster Wille er¬
wirkten , dass die Kirchenversammlung zu Basel verblieb . Der Papst
widerstrebte und befahl die Auflösung des Concils , Sigmund aber
stemmte sich gegen diesen Beschluss und setzte sein Vorhaben durch.
Erst jetzt (um Ostern des Jahres 1432) sandte die Wiener Universität
ihren Abgeordneten nach Basel , es war diess Thomas von HasIbach ,
Doctor der Theologie . Auch Albert V. sandte seine Deputaten eben
dahin. Sie waren Nie olaus Bischof von Freisingen und Johann
Hymmel , Professor der Theologie . Dem Papst Eugen , der noch
immer widerstrebte , ward endlich vom Concil aus erklärt , dass , wofern
er nicht binnen drei Monaten beim Concil erschiene , er seiner Würde
entsetzt werden sollte . Diess im Vereine mit den Bitten und Vorstellun¬
gen der Wiener Universität stimmte Eugen zur Nachgiebigkeit , und
er bestätigte sofort die bis dahin erfolgten Satzungen des Concils .

Im Jahre 1437 starb Sigmund . Albert V. wurde nun zum Kai¬
ser erwählt , doch nahm er diese Würde erst auf eindringliches Zure¬
den unserer Universität an .

Ein neuer Zwiespalt entstand in demselben Jahre zwischen den
Mitgliedern des Baseler Concils und Papst Engen , welch letzterer
eine allgemeine Kirchenversammlung , zu welcher er auch sämmtliche
Vorsteher der orientalischen Kirche einlud , in Ferrara abhalten wollte .
Die Mitglieder der Baseler Versammlung wünschten , dass diess in
Avignon geschehe , doch die Abgesandten der orientalischen Kirche
hielten sich an den päpstlichen Ausspruch . Albert betrug sich hierbei
sanunt den Kurfürsten neutral , und fuhr fort, den Papst als rechtmäs¬
siges Oberhaupt der Kirche anzuerkennen , obgleich letzterem das Ba¬
seler Concil den Gehorsam versagt hatte, hielt es jedoch auch mit dem
Baseler Concil , bei welchem er seine Deputirten fortwirken liess .

Während im Jahre 1439 der Erzbischof von Salzburg mit unserer
Universität über die Art und Weise , wie der Friede und die Einig¬
keit zwischen Papst und Concil hergestellt werden könne , unterbau-



7ß

delte , starb Albert in Ungarn , wohin er von den Vornehmen die¬
ses Landes mit seinem Heere berufen ward, um ihnen gegen die an-
riickenden Türken hülfreichen Beistand zn leisten . Das Lagerfieber ,
welches viele von seinem Heere wegraffte , hatte auch den trefflichen
Fürsten befallen , und er erlag demselben den 27 , October obbenann¬
ten Jahres . Albert ’s Tod war ein um so härterer Schlag für die Wie¬
ner Hochschule , als er , bei seinen sonstigen höchst lobenswertlien
Eigenschaften , auch ein grosser Verehrer der Wissenschaften uudein

gütiger und aufrichtiger Gönner der Gelehrten war .

c) Allgemeine Angelegenheiten der Hochschule während der Zeiten
Friedrichs IV . (J. 1440 — 1490) .

1) Ereignisse bis zu König Ladislaus Tod.

Der mächtige Schutz , den der erhabene Gönner der Wissenschaf¬
ten , Herzog , nachmals Kaiser Albert II . unserer Universität bei
jeder Gelegenheit angedeihen liess , und das stete Wohlwollen , ja
die unablässige Fürsorge , mit welcher er auf das allseitige Fortblü¬
hen derselben bedacht war , boten für die kommenden Zeiten um so
erfreulicheren Aussichten Baum, §,Is auch die bereits mehr als sieben -

zigjährige Dauer der Hochschule und die während dieser Periode ge¬
machten Erfahrungen nur zu desto grösseren Hoffnungen für die Zu¬
kunft berechtigen konnten . Doch gleich anfangs entstandene Zer¬
würfnisse verschiedener Art, und in der Folge die durch unglückliche
Kriege herbeigeführte missliche Lage Österreichs vereitelten alle ,
selbst die gegründetsten diessfälligen Erwartungen .

Der hochherzige Bruder Albert ’s , erst Herzog , dann Kaiser
Friedrich , der die verwitwete Kaiserin Elisabeth sammt ihrem nach
Alberta Tode den 22 . Februar 1440 zu Presbtirg gebornen Sohn
Ladislav , nachdem sie sich von letzterem Orte nach Wien geflüchtet ,
liebreich aufnahm und ihr mit dem edelsten Biedersinne Schutz und
Schirm gewährte , auch mit seltener Grossmuth selbst die ihm an gebo¬
tene Krone Böhmens zu Gunsten seines Neffen ausschlug , war un¬
serer Hochschule nicht in dem Masse , wie sein hochseliger Bruder ,
gewogen . Und obwohl er sich gleich anfangs seiner Begierung der
Universität gnädig und wohlwollend zeigte , und bei Annahme der
ihm zu erkannten Kaiserwürde den Becfor der Hochschule mit je ei¬
nem Mitgliede von jeder Faeultät zu sich nach Wiener - Neustadt ent¬
bot , damit sie den aus erstbedachtem Anlässe um die Osterzeit da¬
selbst Statt findenden Feierlichkeiten beiwohnen möchten $ sie , nach¬
dem sie erschienen , auf das herablassendste empfing ; auch mit Zu¬
sicherung seiner Gnade entliess : so scheint doch ein noch in demsel¬
ben Jahre Statt gehabtes Ereignis « ihn der Hochschule entfremdet zu
haben , (Consp. hist . T . I . p . 150.)
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Der Anlass dazu war folgender : Das Baseler Concil hatte , wie gesagt ,
im J . 1438 Papst Eugen IV » seiner Würde entsetzt . Diess billigte Fried¬
rich , und stand daher auf Seite der Ligue der Cardinüle , nicht aber bil¬

ligten es Kaiser Albert und viele Fürsten Deutschlandsj man beschloss
endlich , Deutschland solle sich in dieser Angelegenheit neutral ver¬

halten, — was dem Concil eben so sehr als dem Papste Eugen missfiel .
In Folge dessen hatte nun der Erzbischof von Salzburg , als Primas
von Deutschland , bereits im J . 1439 die Wiener Universität ersucht ,
ihm ihr Gutachten über diese Angelegenheit mitzutheilen , doch auf
sein Ansuchen erfolgte keine Antwort . Als nun Friedrich zur Kai¬
serwürde gelangt war , liess er die Doctoren der Universität mittelst
eines eigenen schriftlichen Erlasses auffordern , dass sie mit den Bi¬
schöfen von Passau und Freisingen , als seinen Hofräthen , zusammen -

treten und in reifliche Erwägung ziehen möchten , was bezüglich auf
die Ligue und die ausgesprochene Neutralität Deutschlands in obiger
Angelegenheit zu thun , was zu halten und welche Antwort auf das ,
Jahres früher gemachte Ansuchen des Salzburger Erzbischofs zu er -

theilen wäre . Die Universität leistete zwar der kaiserlichen Auffor¬

derung in so ferne Folge , als sie mit genannten Bischöfen Rückspra¬
che pflegte und sich auf eine Berathung einliess , indess kam es trotz

längerem Hin - und Herreden zu keinem Beschluss , da die Theologen und
Artisten sich gegen die Ligue , die sie als verderblich für den Kir¬
chenfrieden bezeichneten , unumwunden aussprachen,während die bei¬
den andern Facultäten entgegengesetzten Sinnes waren ; wodurch
des Kaisers Wunsch unerledigt blieb . (Consp . bist . 1. c . p . 151 .)

Noch in demselben Jahre wurde die Universität von einem gewis¬
sen Königshoven , der einige Jahre früher durch Reetorats - Be -

sehluss relegirt wurde , vor dem Baseler Concil schwer angeklagt .
Sie entsandte in Folge dessen Mag . Johann Hymme l , als ihren Ver -

theidiger , nach Basel , der sich seiner Aufträge so geschickt und so
glücklich entledigte , dass er nicht allein jede Schuld von der Hochschule
abwälzte , sondern nebst Bestätigung ihrer Privilegien , auch die

Rechtsgewalt des Rectors über alle Zöglinge der Universität , ohne Un¬
terschied , erwirkte . (Consp . hist . 1. c. p . 151 .)

Im J . 1441 ermahnte Kaiser Friedrich neuerdings die Universität ,
sie möge einige ihrer Doctoren der Theologie und der geistlichen
Rechte zum Reichstage nach Frankfurt absenden , welche , mit be¬
stimmten Instructionen versehen , den Fürsten Deutschland « mit Ratb
und That an die Hand gehen und sich mit ihnen über die Mittel zur

Herstellung des Kirchenfriedens verständigen möchten . Der Kaiser
bezeicbnete Mr . Thomas von Hastbach als seinen Abgeordneten
und fügte bei , die Universität möge ihre Wohlmeinung in Betreff der

Ligue und der Neutralität Deutschlands seinem Abgeordneten mitthei -

len . Diess gab Anlass zu heftigen Debatten , nach welchen sich sämmt -
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liehe Universitäts - Glieder dahin vereinigten , dass man weder dem
kaiserlichen noch den Universitäts - Abgeordneten irgend einen Auf¬
trag ertheilen oder eine Mittheilung machen solle , aus welchem ein Gut¬
oder Nichtgutheissen der Neutralität und der Ligue ihrerseits abge¬
leitet werden könnte ; was wieder sicherlich nicht im Wunsche des
Kaisers lag . (Consp. hist . 1. c . p . 152 .)

Im J . 1442 wurde am ungarischen Landtage zu Presburg über
den Frieden zwischen Wladislaw von Pohlen und Ladislaus , Kaiser
Albert’s Sohn, unterhandelt , wozu auf Ansuchen der Königin - Witwe
und mit Gutheissen der ungarischen Landstände unsere Universität zwei
Abgeordnete , Mag. Narcissus , Theolog . Dr-, und Johann Pol z-
mach er , ord. Prof, der Rechte absandte . Die Kosten der Sendung
wurden , da sie der Königin - Witwe schwer gefallen wären , von
den Facultäten bestritten . Die Verhandlungen hatten übrigens keinen
günstigen Erfolg , so zwar , dass es die Königin , um den Nachstel¬
lungen ihrer Feinde zu entgehen , gerathen fand , sich sammt ihrem
Sohne und den Reichs - Insignien nach Wiener -Neustadt zum Kaiser
Friedrich zu flüchten , wodurch sogleich die beabsichtigte Krönung
Wladislavs vereitelt wurde . (Consp. hist . 1. c. p . 153.)

Den 28. December desselben Jahres wurde die Universität vom
Kaiser abermals aufgefordert , zu dem in Nürnberg am 2 . Februar
kommenden Jahres abzuhaltenden Reichstag , worin über eine , gegen
den Willen Papst Eugens in Deutschland zu pflegende Kirchenver-
sammlung , um den Frieden herzustellen , berathen werden sollte ,
Deputirte zu senden ; die Universität aber weigerte sich dessen , in¬
dem sie Mangel an den nölhigen Fonds zur Tragung der Kosten vor¬
schützte . (Consp. hist . 1. c . p, 154.)

Im J. 1443 gab es arge Händel zwischen den Studierenden und
einem öst . Adeligen , der, umgeben von seinen Dienern und in einer en¬
gen Strasse reitend , daselbst einer Zahl Studenten , die von einem
Lustgelage in der Vorstadt zurückkehrten , begegnet war , vom Pferde
fiel , diesshalb von einzelnen derselben verlacht wurde , und hierauf
zornentbrannt , seinen Dienern , auf die Studierenden einzuhauen be¬
fahl . Beim somit entstandenen Gemenge fanden sich mehrere Bürger
ein und leisteten dem Adeligen Beistand , und so kam es denn , dass
die Studenten den Kürzeren zogen , einer derselben am Platze blieb ,
ein anderer tödtlieh und mehrere leicht verwundet wurden . In Folge
dieses Ereignisses begab sich der Rector sammt den 4 Decanen , da
der Kaiser abwesend war , zu den Landesvorständen , dem Bischof
von Freisingen und dem österreichischen Kanzler , sich über den ge¬
schehenen Frevel bitter beklagend . Die beiden Landesvorstände such¬
ten jedoch die That des Adeligen zu entschuldigen , und riethen , auf
die Verdienste seiner Ahnen hinweisend , von jedem weiteren Ein¬
schreiten gegen denselben ah . Hiermit stellte sich jedoch der Rec-
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tot Johann Grössl von T i t fmaning nicht zufrieden und be¬
schwerte sich nebst Joh . Hymmel , der ihn begleitete , über die man¬
nigfaltigen Verletzungen der Universitäts - Privilegien seit Alberts Tode ;
sie drohten mit augenblicklicher Auflösung der Universität und Aus¬
wanderung sämmtlicher Doctoren , die ohnehin schon zu wiederhol¬
ten Malen von auswärtigen Fürsten diessfällige Einladungen unter
sehr ehrenvollen Bedingnissen erhalten hätten , wenn sie gegen ähn¬
liche Angriffe keinen Schutz höheren Ortes erhalten sollten . Die bei¬
den obgenannten Regierungsvorsfände über eine so unerwartete und
in so gemessenem Tone gegebene Erklärung beunruhigt , versprachen
die Klagen der Universität im Itegierungsrathe vorzutragen und baten
den Rector , die Sache einstweilen auf sich beruhen zu lassen , bis der
Kaiser selbst nach Wien zurückkehren würde ; sie gaben zugleich die
Versicherung , ihrerseits nichts unterlassen zu wollen , um die Wieder¬
kehr ähnlicher Auftritte zu verhüten . ( Consp. bist . 1. c . p . 155.)

Im J . 1444 stellte die Pest grosse Verheerungen in Wien und ganz
Österreich an , wesshalb denn auch die Universität bis zum Colomanns¬
feste (13 . October) geschlossen blieb.

Im J. 1447 entstand neuer Streit , weil der Stadtrichter einen stu¬
dierenden Cleriker in den Kerker warf , und trotz den Reclamatio -
nen des Rectors nicht herausgeben wollte . Die Universität verhängte
aus solchem Anlasse über den Stadtrichter die Strafe der Excommuni -
cation und erklärte , dass beim feierlichen Frohnleichnams -Uingange
kein Doctor erscheinen würde , wenn der Stadtrichter davon nicht
wegbliebe oder den gefangenen Studenten alsobald entliesse : die
Drohung verfehlte ihre Wirkung nicht . (Consp. hist , 1. c. p . 157.)

In demselben Jahre starb Papst Eugen IV . , den Kaiser Fried¬
rich ein Jahr früher als rechtmässigen Papst anerkannt hatte , nach¬
dem letzterer seine Einwilligung zur Abhaltung einer Synode in
Deutschland gegeben hatte. Ihm folgte in der höchsten kirchlichen
Würde Nico laus V . Um nun den Kirchenfrieden schnell möglichst
herzustellen , beschloss der Kaiser , den neugewählten Papst un ver¬
säumt anzuerkennen , und liess auch die Universität durch den Bi¬
schof von Chiems und Herrn von Neiperg hiezu ermuntern . Die Uni¬
versität war jedoch der Meinung , dass es bei einem so schwierigen
Puncte Zeit und Überlegung brauche , und insoferne ihre Glie¬
der verschiedenen Parteien anhingen , es zu grossen Uneinigkeiten ,
ja selbst zur Auflösung der Universität führen dürfte , wenn man in
dieser Angelegenheit sich alsogleich für eine bestimmte Person aus¬
sprechen würde . Man kam daherüberein, Mitglieder zu ernennen , welche
darüber beratben sollten , ob es nicht zweckmässig wäre , den Kaiser
zu bitten , dass er die Universität in Bezug auf fraglichen Gegen¬
stand ganz ausser Spiel lassen möge . Doch die Meinungen wa¬
ren getheilf ; die juridische und die mediciuisehe Facultät stimmten
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unbedingt des Kaisers Wunsche bei , die theologische wollte diess
nur für den Fall , dass der Kaiser mit der obbedachten Bitte der Univer¬
sität nicht zufrieden gestellt werden sollte , die Artisten -Faeultät aber
bat den Rector , er möchte in einer Angelegenheit so schwieriger Art,
die der Universität leicht Verlegenheiten bereiten könne , keinen be¬
stimmten Entschluss fassen . Doch bald hierauf wurde der Universi¬
tät in einer Versammlung ihrer sämmtliclien Mitglieder durch den
Rector des Kaisers Befehl kund gemacht , welcher dahin lautete , dass »
sie bei Verlust ihrer sämmtliclien Beneficien , Stipendien , und bei Ver¬

hängung sonstiger Strafen der feierlichen Anerkennung Papst Nico¬
laus V . durch den Kaiser beizuwohnen habe. Es wurde nun von dem
Universitäts -Rathe, ungeachtet der Reclamationen mehrerer Mitglieder ,
besonders ans der Artisten-Faeultät , der Beschluss gefasst , dass sämmt-
liche Glieder bei namhafter Geldstrafe dem kaiserlichen Befehle Folge
leisten sollen . Übrigens gab der Artisten - Decan vor dem öffentlichen
Notar im Angesichte der ganzen Universität im Namen seiner Facultät
die Erklärung , dass die Artisten - Facultät durch Befolgung des al¬
lerhöchsten Befehls keineswegs den Schein auf sich laden wolle , als
hätte sie etwas direct oder iudirect gebilligef , was der heiligen Kirche
zum Nachtheil gereichen , oder gegen deren Bestimmungen und Erlässe ,
zum Schaden des apostolischen Stuhles oder eines der Prätendenten
für letzteren , verstossen könnte ; sie wolle sich auch weder für noch

gegen Nicolaus erklären , und überhaupt nichts gutheissen , was durch ,
üble Deutung der Facultät Nachtheil bringen könnte . ( Consp. hist . 1. c . p .
158 ) Im J . 1449 wurde jedoch nach Abdication des Gegenpapstes Felix ,
Nieolaus V. allenthalben als rechtmässiger Papst anerkannt .

Im Jahre 1451 Hess Kaiser Friedrich auf Anklage einiger Bürger
zwei Magistros (Lehrer) der Universität nebst einem Schüler einker¬
kern und von den Bürgern bewachen . Es wurden von Seite der Uni¬
versität alsogleich die Vorlesungen eingestellt und beim Kaiser über
Verletzung der Privilegien der Hochschule Beschwerde geführt. Der
Kaiser versprach , diese Angelegenheit mit den Ständen berafhen und

jedenfalls so handeln zu wollen , dass die Ehre der Universität keinen

Eintrag erleide , man möge nur getrost die literarischen Arbeiten an
der Hochschule fortsetzen .

Doch mittlerweilen erlaubte sich der Wiener Pöbel grobe Belei¬

digungen gegen verschiedene Universitäts - Zöglinge und selbst gegen
Lehrer und Vorstände derselben . Ja es kam so weit , dass , als einst der '

Decan der Artisten mit den vier Procuratorcn zum Landes -Marschall
von Österreich sich begehen wollte , tun die Beschwerden der Univer¬
sität wegen der zwischen Bürgern und Studenten täglich sich meh¬
renden Zwistigkeiten zu erneuern , sie ganz in der Nähe des Ilegierungs -

pallastes von bewaffneten Bürgern plötzlich im Rücken angefallen , ein
Schüler , der sie begleitete , zu Boden geworfen und verwundet , die
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Procuratoren in die Flucht geschlagen , und der Decan trotz seinen Er¬
mahnungen , Gegenvorstellungen und Bitten ergriffen und arg miss¬
handelt wurde , bis endlich zwei ehrbare Bürger , die den Misshan¬
delten aus seiner Tonsur für einen Geistlichen erkannten , sich ins
Mittel legten , den schwer Verwundeten und beinahe Leblosen den
Händen der Wüthenden entrissen und in ein benachbartes Haus rette¬
ten . Die Misshandlung war so bedeutend , dass der Beschädigte erst
nach langer Zeit und nur durch die emsigste ärztliche Hülfe wieder
hergestellt werden konnte . Sobald dieser entrüstende Vorfall bekannt
wurde , trat alsogleich der Universitätsrath zusammen und beschloss ,
dass der llector nebst Thomas von Haslbaeh und anderen ange¬
sehenen Universitäts -Gliedern sich ungesäumt zum Kaiser verfügen ,
ihre Klagen Vorbringen , indess aber sämmtliche Vorlesungen sus -
pendirt , die Schulen geschlossen werden und es so lange bleiben
sollten , bis der Universität für so schwere Beleidigungen von Seite
der Bürger völlige und feierliche Genugthuung geleistet , und Friede
und Buhe hergestellt seyn würde . Da die Deputaten heim Kaiser, der
Geschäfte halber sie zu hören gehindert war , nicht vorgelassen wur¬
den , so trugen sie ihre Klagen den bei Hofe versammelten Landes¬
vorständen vor und erklärten aufs feierlichste , dass , wenn ihren Be¬
schwerden keine Folge gegeben werden sollte , sämmtliche Lehrer und
Schüler fest entschlossen seyen , Wien ungesäumt zu verlassen und
so die Universität aufznlösen . Thomas von Hasl bacli ’s bei die¬
sem Anlasse gehaltene eindringende Rede erwirkte von Seite der Lan¬
desvorstände das Versprechen , es solle kein Mittel versäumt wer¬
den , um so gerechten Beschwerden nachdrückliche Abhülfe zu leisten
und die erwünschte Buhe schleunigst herzustellen . Man forderte zu¬
gleich die Universität auf , vier Glieder aus ihrer Mitte zu wählen , die
mit drei andern von des Kaisers Wahl an einem der nächsten Tage im
Hause des Dompropstes sich versammeln und über die Art und Weise
den Frieden herzustellen und für die Zukunft zu sichern , sich bera-
then sollten .

Während dieses Geschäft mit einiger Saumseligkeit betrieben
wurde , traf ein am Donauufer sich ergehender Schüler der Univer¬
sität auf einen Bürger , der über die Doctoren und Magistros der Uni¬
versität arg loszog und sie mit Unbilden und Schmähungen aller Art
überhäufte . Der Schüler ermahnte ihn bescheiden zur Buhe , da aber
diess nicht half , und der Bürger von seinen Lästerungen der Univer¬
sitätsglieder nicht abiiess , selbe vielmehr nur noch mehrte, so brachte
ihm endlich der hierüber entrüstete Schüler eine Wunde bei.

Kaum war diese Thaf ruchbar, als die Bürger samrat und sonders
zu Fuss und zu Pferde aufbrachen , und scharf bewaffnet auf alles ,
was Universitäts - Mitglied hiess , Jagd machten . Es wurden auf des
Rectors Geheiss , um grösseres Unglück zu verhüten , äugen hl ick-
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licl ) sämmfliche Sfndenten -Häaser (Bursen) geschlossen , doch der wü ~

Ihende Pöbel durchzog nichtsdestoweniger alle Strassen und hielt

endlich in der Riemerstrasse vor einer Studenten -Burse an . Die Be¬

wohner derselben stellten sich zur Wehre und schossen ein und den

andern Pfeil auf die Bürger ab ; das Haus wurde jedoch zuletzt vom

Pöbel erstürmt , sieben Studenten ergriffen , auf das Stadtgericht ge¬

schleppt , vom Richter zum Tode verurlheilt , und das Todesurtheil

würde auch an ihnen unfehlbar vollzogen worden seyn , wenn nicht

Herr von Pien tp erg (N eiperg ) und andere von des Kaisers Rö¬

then herbeigeeilt , durch Bitten und Drohungen Richter und Bürger
beschwichtiget und von ihrem Vorhaben abgehalten hätten . Indes»
konnten sie doch nicht verhindern , dass die sieben Gefangenen durch
die Strassen der Stadt geschleift und in einen tiefen , nur für die ver¬
ruchtesten Verbrecher bestimmten Kerber geworfen wurden . Den an¬
dern Tag ging jedoch der bereits besänftigte Stadtrichter , zugleich
mit dem Artisten -Decan , selbst in den Kerker , führte, gleichsam seine
frühere That bereuend , die Studenten in sein eigenes Haus , Hess sie
daselbst speisen und hielt sie von nun an in anständigerer Gewahrsam.

Indessen versammelten sich die Grossen des Hofes (Attlae Proceres ) ,
der Rector und die Universitäts - Doctoren , mul letztere klagten mit
mehr Erbitterung als je über die den Mitgliedern der Hochschule wi¬
derfahrenen Unbilden . Sie drangen auf Bestrafung der Urheber des
Aufstandes ; verlangten , dass es zur desto sicherem Verhütung ähn¬
licher Vorfälle dem Pöbel verboten würde , mit Messern bewaffnet
einherzugehenj sie dt iickten ferner den Wunsch aus , dass es für die Zu¬
kunft Universitäts - Gliedern vom Kaiser untersagt werden möge , vom
Universitäts -Gerichte zum apostolischen Stuhle zu appelliren , endlich
baten sie um Entlassung sämm(lieber gefangenen Studenten aus dem
städtischen Gefängnisse und Überantwortung derselben an das Uni¬
versitäts -Gericht. Nur letzterer Punct wurde jedoch der Universität

zugestanden , die anderen blieben unerledigt : die beiden ersfefen , weil
der Kaiser selbst den Bürgern wenig traute und gegen sie mit Strenge
zu verfahren nicht gerathen fand ; der dritte , weil er sich gleichfalls
scheute , etwas zu verfügen , was dem apostolischen Stuhle missfal¬
len konnte . So viel geschah indess doch, dass von beiden Theilen das

Versprechen erreicht wurde , sich einstweilen ruhig zu verhalten und
des Kaisers zum öffentlichen Frieden abzweckende Anordnungen ab¬
zuwarten . (Consp . hist . 1. c. p . 164 u . f .)

Als Kaiser Friedrich in demselben Jahre mit seinem Neffen La -
dislav nach Italien zog , forderte er vor seiner Abreise (den 12 . Deo .)
die Universität auf , dass während seiner Abwesenheit dieselbe weder
in corpore noch ein einzelnes ihrer Mitglieder mit seinen Gegnern
aus dem Adel und den Bewohnern Österreichs , welche den noch un¬
mündigen Ladislav zu ihrem Regenten verlangten , gemeim -^ aflliche
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Sache machen möchten $ wofür er ihnen in Gnaden erkenntlich zu seyn
versprach . Die versammelte Universität hörte diese Aufforderung des
Kaisers an und ging auseinander , ohne über diese Angelegenheit weiter
zu berathen oder irgend einen Beschluss zu fassen . (Consp. hist . 1. c .
p 168.)

Da der Kaiser auf seiner Heise nach Italien sich von Thomas von
Haslbach begleiten liess , so beauftragte letzteren die Universität ,
bei der römischen Curie zu erwirken , dass ihre Mitglieder künftighin
in Angelegenheiten , welche Sitten und Disciplin beträfen , nicht zum
apostolischen Stuhle appelliren dürften , sondern ein Prälat innerhalb
den Stadtmauern Wiens bestellt werden möge , an den sie sich bei
Anlässen , wo sie sich beschwert fänden und durch den Universitäts -
Beschluss nicht zufrieden gestellt würden , wenden konnten . Die bis¬
herige Übung , der zufolge von der Universität unmittelbar zum apo¬
stolischen Stuhle appellirt werden konnte , gab nur zu oft Anlass zu gros¬
sen Störungen und Unordnungen . (Consp. hist . 1. c . p . 16 » ,)

Im Jahre 1452 kehrte Kaiser Friedrich samint Ladislav und der
Kaiserin Eleonora aus Italien zurück , nachdem er daselbst vom
Papst NicOlaus dein V . zu Born den 15 . März mit der eisernen und
goldenen Krone zum Kaiser gekrönt worden war . Doch kaum in Wie¬
ner- Neustadt angelangt , wurde er von den Ständen Österreichs ange¬
gangen , die Regentschaft des Landes an Ladislav , als den rechtmäs¬
sigen Nachfolger Alberfs , zumal derselbe schon mündig geworden
sey , abzutreten . Der Kaiser widerstrebte und äusserte unumwunden ,
diess erst dann fhun zu wollen , wenn er Ladislav zum Regieren voll¬
kommen geeignet finden würde . Hierauf folgte eine Empörung , bei
welcher die Mährer und Ungarn den österr . Ständen Hülfe leisteten ,
so zwar , dass Eriedrich von 24,000 Bewaffneten (worunter 4000 Wie¬
ner) zu Neustadt belagert wurde . Während diess geschah , waren die
Stände unter Ulrichs von Cilly Leitung darauf bedacht , in Wien
Ordnung und Ruhe zu erhalten , um den Krieg gegen Friedrich mit
desto mehr Nachdruck führen zu können . Sie wandten sich desshalb
auch an die Universität und forderten sie auf, für Erhaltung der Ruhe
unter ihren Mitgliedern Sorge zu tragen . Anbei zeigten sich die Bür¬
ger gegen die Mitglieder der Hochschule sehr willfährig . Letztere blie¬
ben ruhige Zuschauer der um sie vorgehenden Auftritte . Der hartbe¬
drängte Friedrich überlieferte endlich Ladislaven dem Grafen von
Cilly , der ihn in Triumph nach Wich führte. (Consp. hist . 1. c,
p . 169 ii . f )

Im Jahre 1453 starb Johann von Linz , ein berühmter Mag. Ar-
tium und Licentiat der geistlichen Rechte , der seine grosse Bibliothek
der Artisten-FacuUät zum Geschenk vermachte . — Im Jahre 1454 rächte
sich Kaiser Friedrich an Österreichs Ständen und Bevölkerung dadurch,
dass er am Reichstage zu Frankfurt , allwo auf Antrieb Johann Ca «
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pistran ’s und Aeneas Sylvius , der Gesandten Nicolaus V . , ein
Kreuzzug gegen die Türken beschlossen und zur Bestreifung der Ko¬
sten desselben eine allgemeine Kriegssfeuer ausgeschrieben wurde ,
Österreich , trotz aller Gegenvorstellungen Laüislav ’s und der Stände ,
hart belastete .

Im nämlichen Jahre brachen neue Unruhen zwischen der Univer¬
sität und der Bürgerschaft aus . Der Bürger - Magistrat , der in den Zei¬
ten der Noth gemachten Verheissungen nicht mehr eingedenk , liess
einen wohlverdienten und allgemein geachteten Medieinae Doctor aus
geringfügigem Anlass einkerkern ; dasselbe widerfuhr mehreren Uni¬
versitäts -Zöglingen , ohne dass des ltecfors diessfällige Reciamatio -
nen gehört worden wären . Die Universität führte desslialb ungesäumt
Klage hei den Ständen , und selbst bei Ladislav , doch die in hohem
Grade erbitterten Studenten warteten den Bescheid nicht ab , rotteten
sieb in der Aulaacademica zusammen und beschuldigten ihre Vorstände
der Fahrlässigkeit in Aufrechthaltung der Privilegien der Hochschule .
Thomas von Haslbach , Theologiae Professor und Decan der Arti¬
sten , suchte sie zu beschwichtigen und versicherte , die ganze Ange¬
legenheit sey bereits bei Ladislav anhängig und der Bescheid nahe .
Dasselbe that der Rector . Doch hierauf erhob einer der versammelten
Studenten seine Stimme , und klagte in deutscher Sprache fwas bis
dabin nie üblich war ) Uber die vielen , den Studenten beinahe tag¬
täglich von Seiten der Bürger widerfahrenen Beleidigungen . Densel¬
ben Abend versammelten sich die Studierenden von neuem in der Uni¬
versitäts -Halle und verlangten mit grossem Geschrei von» mit mehre¬
ren Doctoren herbeigeeilten Rector , dass man ihnen die Freiheils¬
briefe der Universität vorlesen möge ; widrigenfalls sie entschlossen
wären , Gewalt za gebrauchen und sich dieselben selbst hervorzuho¬
len . Erst spät Abends gingen sie auseinander . Den andern Morgen
versammelte der Rector CZechenter , Lic . Juris ') den Universitätsrath
und es wurde beschlossen , einige Mitglieder an die Studentenver -
sammlung abzuordnen , welche ihr zu Gemüthe führen , wie viel bis¬
her immer die Doctoren zur Aufrechthaltung der Privilegien der Hoch¬
schule gethan hätten , und sie beruhigen sollten . Doch die Studenten , nicht
zufrieden gestellt , erwählten Mag . Leonhard von Perckingen zu
ihrem Procurator , der vom Uuiversifäts -Rathe in» Namen der Studen¬
ten die Erfüllung nachstehender vier Puncte verlangte :

1 . Dass den nächtsfolgenden Sonntag bei einer allgemeinen Uni¬
versitäts -Versammlung die Privilegien und Statuten der Hochschule
in Original ! nebst den päpstlichen Bestätigungen vorgelesen werden
mögen .

2 » Dass der seit Jahren bestehende Vertrag mit den Bürgern wi¬
derrufen werde .

3 , Dass die gefangenen Studenten aus den Stadlkerkern befreit
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und vom Rector und dessen weltlichem Unterrichter in Gewahrsam
genommen werden .

4 . Dass die Studenten , welche den Versammlungen beigewohnt und
diese Beschlüsse verabredet , von der Fac . artium nicht mit der ange¬
drohten Relardation des akademischen Grades bestraft werden mögen .

Der Universitäts -Rath willigte in die Vorlesung der Privilegien ,
doch nicht der Originalien , sondern treuer Copien, und zwar für den
nächsten Samstag 5 wendete gegen den zweiten Punct ein , dass kein
hinreichender Grund zur Gewährung desselben obwaltej nahm endlich
den dritten und vierten ungeschmälert an : womit die Ruhe und der
Friede unter den Mitgliedern der Hochschule wieder hergestellt war .
(Consp . hist . p . 173 u . f.)

Im Jahre 1456 , als Ladislav nach Ofen zog , hat ihn die Uni¬
versität , dass er in seiner Abwesenheit einen der Vornehmen des Ho¬
fes zum Wächter ihrer Privilegien bestellen möge : was er auch gnä¬
digst versprach .

Im Feldzuge dieses Jahres gegen Mahomet II . reiheten sich zum
ersten Male viele Studenten Wiens unter die Fahnen des Kreuzes , und
nahmen unter des tapfern Johann von Hunyady ’s weiser Leitung thä-
tigen Antheil an dein heldenmüthigen Kampfe , welcher dem raschen
Strome der Eroberungen des sieggewohnten Sultans einen kräftigen
Damm entgegensetzte , Belgrad und zugleich Europa rettete , das feind¬
liche Heer in schmähliche Flucht schlug , und der fanatisch - räuberi¬
schen Wufh der Türken für viele Jahre Einhalt that . — Alle Facultäten
der Hochschule steuerten zu diesem Feldzuge , das Wohl Europa '« und
der gesammten Christenheit tief beherzigend , nach Kräften bei . (Consp.
hist . I . c. p . 177.)

Den 4 . Juni desselben Jahres geriethen einige Studenten der Uni¬
versität mit den Hauern von Klosterneuburg in Streif , wobei einer der
ersteren gefö'dfet wurde . Denselben Tag erneuerte sich der Streit mit
den Hauern zu Nussdorf , in dem wieder ein Baecalaureus getödtef ,
mehrere Studenten verwundet , andere gefangen und vom dasigen
Ortsrichter an den Landeshauptmann Wolfgang von Wal see über¬
liefert wurden , der sie , ohne auf die Reclamationen der Universi¬
tät zu achten , aburtheilen und bestrafen wollte . Man verfügte von
Seite der Hochschule die Einstellung der Vorlesungen , doch noch
denselben Tag langte aus Baden Herzog Sigmund an , der Rector
wendete sich mm an diesen und erwirkte die Auslieferung der ge¬
fangenen Universitätsglieder .

Den 29 . Juni versammelte sich der Universifltsrath um die hohen
Ortes erflossenen Verfügungen anzuhören . Es wurde der Universität
aufgetragen : 1 ) dass der Rector unter Verhängung schwerer Strafen
die Seimgen zur Ruhe und Frieden mit Jedermann , besonders den
Hauern, verhalten möge 5 was auch ihrerseits die Landesstelle besor-
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wodurch der Gang der Angelegenheiten dieser Faeultät vielseitige Hin¬

dernisse erfuhr. Um nun einem solchen , zum offenbaren Nachtheile
des Ganzen gereichenden Übelstande wirksam zu steuern , beschloss

endlich die Faeultät , dass hinführo neu creirte Magistri nicht mehr

ohne Unterschied , wie bis dahin, zum Faculfätsrathe zugelassen wer¬

den sollen , sondern erst nach vorläufiger Wahl und nicht eher als

nach Ablauf einiger Jahre ihrer akademischen Würde , damit sie vor¬

läufig die nöthige Zeit und Müsse hätten, über das was der Faeultät

frommen und nicht frommen könne , reichlicher nachzudenken , sich

die nöthigen Erfahrungen zu sammeln, und überhaupt den so wichtigen

Geschäftsgang bei Leitung der Angelegenheiten kennen zu lernen - Die

durch solche Massregel betroffenen jüngeren Magistri stellten sich

aber hiermit nicht zufrieden , beschwerten sich desshalb heim Rector ,
und wussten es dahin zu bringen, dass dieser für den 7. Jänner fol¬

genden Jahres einen Universitätsrath einberief , um fraglichen Gegen¬
stand in reifliche Überlegung zu ziehen .

Bei der in Folge erstbedachten llectorafsbeschlussessfattgehabteii
Versammlung der Universitätsglieder wurde mm folgender Vergleich
zwischen den älteren und neueren Mayistris Ärtium in Vorschlag

gebracht :
Es sollen auch hinführo , wie bisher zwar alle neu ereirten Magistri

Ärtium, sobald sie den üblichen Eid geleistet , den Versammlungen und

Berathungen der Universität und ihrer Faeultät beiwohnen dürfen, doch

sollen sie die ersten sechs Jahre nicht mitstinimen , sondern nur zu¬

hören und aufmerken , um sich somit Kenntnisse und Erfahrungen im

Geschäftsgänge zu erwerben Fände es indess einer oder der andere

angemessen , in der Faeultäts -Sitzung irgend etwas anzurathen oder

gegen irgend einen Beschluss Einwendungen zu machen , so könne

er diess zwar tlmu, jedoch nicht eher als nach erlangter di essfälliger
Erlaubuiss von Seite des Decans und der vier gegenwärtigen Senio¬

ren . Nach Ablauf von sechs Jahren solle aber ein jeder Magister be¬

fähiget sevn , ganz im Sinne der Statuten und seines geleisteten Eides ,
das ist durch Sitz und Stimme , an den Berathungen der Faeultät

Theil zu nehmen , vorausgesetzt , dass gegen sein bisheriges Betragen
nichts einzuwenden wäre ; übrigens soll er bei Ausübung seiner Hechte

die den älteren Magistris schuldige Achtung nie vergessen . Hätte sich

jedoch ein Magister Ärtium innerhalb der obbedachten sechs Jahre durch

schlechten Lebenswandel , durch Besuch von Tabernen oder anderen
unschicklichen Orten , oder durch sonstiges ungebührliches Benehmen

entehrt ; so stehe es der Faeultät frei , ihn ans ihrem Rathe zeitweilig
oder für immer auszuschliessen , oder auch mit noch anderen durch
Recht und Sitte zulässigen Strafen zu belegen .

Dieser Vorschlag halte den vollen Beifall der drei höheren Faenl -

tälen , nicht aber jener der Artisten , welche sich über Eiabttss ihrer



Hechte beklagte , indem ihres Bedünkens Satzungen , welche ihre
speciellen Angelegenheiten betrafen , nur von ihr allein ausgehen und
nicht durch gemeinsamen Universitätsbeschluss erlassen werden soll¬
ten ; was aber bei obigem Beschlüsse nicht der Fall war . Desshalb legte
denn auch der Artisten -Decan öffentlichen Protest ein und bat den
ltector , er möge in fraglicher Angelegenheit keinen Beschluss fassen .
Da jedoch der Rector trotzdem der Satzung beistimmte und sogar die
Mitglieder der Artisten -Facultät feierlich zum Gehorsam aufforderte , so
erklärte der Artisten -Decan , nach vorläufiger Berafhung mit seinen
Magistern , vor dem öffentlichen Notar und im Angesichte der ganzen
Universität , dass seine Facultät nichts von ihren Rechten und Frei¬
heiten vergeben nnd daher dem Aussprüche des Rectors keine Folge
leisten könne , noch wolle , vielmehr gesonnen sey , den streitigen Ge¬
genstand vor den Richterstuhl des Papstes zu bringen , an dessen Be¬
stimmungen allein sie sich hinfiihro zu halten gedenke . Um dieser Erklä¬
rung desto kräftigeren Nachdruck zu geben , wurde auch in der That
auf einstimmigen Beschluss der Facultäts - GIieder Magister Augustin
Elbing aufgefordert , ungesäumt nach Rom abzugehen , um daselbst
die Rechte der Facultät zu verfechten . — Solch entschiedene Berufung
auf die römische Curie schreckte nicht wenig die übrigen drei Facul -
täten , man fürchtete von diesem Schritte Nachtheil für die Universität ,Gefahr für ihren guten Ruf .

Als daher den 29 . Jänner d . J . die Artisten sich neuerdings ver¬
sammelt halten , um in Betreff der erstbedachten Sendung weiter zu
beratschlagen , erschienen in ihrer Mitte Magister Thomas von
Halsbach , Dr . der Theologie , Magister Conrad von Haistadt
und Michael v . Schrick , letzterer Med . Docfor , und suchten durch
Bitten und Vernunftgründe dahin zu wirken , dass die beabsichtigte
Sendung unterbliebe . Die Facultas Artium von den Gefahren , in wel¬
che ihre Unternehmung die Hochschule versetzen konnte , endlich über¬
zeugt , dankte den drei Rednern für ihre Sorge für die gemeinsameEhre der Universität , und schlug ihrerseits folgende Artikel zur Her¬
stellung des Friedens unter ihren Mitgliedern vor :

1 . Da es aus triftigen Gründen nicht zweckgemäss erscheine , dass
alle Magistri der Artisten -Facultät ohne Unterschied an den Berathun¬
gen derselben Theil nehmen , so sollen hinführo nur einige aus der
Zahl der älteren ( aliqui Seniores ) zum bedachten Facultäts -Rath zu¬
gelassen werden , welche jedoch vorläufig ihr diessfälliges Bittgesuchan die Facultät einzureichen und ihr den Eid zu leisten hätten .

2 . Diese Zulassung solle nie eher als nach Ablauf von vier Jah¬
ren , von Erlangung des Magisfergrades an gerechnet , erfolgen , und
selbst dann sollen noch die Zugelassenen ein volles Jahr hindurch
keine Stimme hei den Berathungen erhalten , damit sie während dieser



Zeitfrist die Sitten und Gebräuche der Facultät kennen zu lernen Ge¬
legenheit hätten .

3 . Auch soll derlei Auszeichnung mir Magisfris zu Theil werden ,
die sich während der ganzen früheren Dauer ihrer Magisterwürde
stets ehrbar und schicklich benommen , sich anständig gekleidet (mit
Caputium und Mitra , oder Caputium und Birret ) ; kurz Magistern ge¬
ziemende Sitten an den Tag gelegt und alles erfüllt haben , wozu der
Magister -Eid Jedweden bindet ,

4 . Übrigens bleibe es der Facultät unbenommen , in Betreff eben¬
berührter Puncte , je nach ihrem Gutdünken , entweder Dispense zu
ertheilen oder aber Prorogirungen zu verfügen .

Mit Annahme dieser Vorschläge hatte der Streit sein Ende , und
der Beschluss der auf ihre Rechte eifersüchtigen Artisten gewann
sich auch den Beifall der übrigen Facultälen . ( Consp . hist . 1. c .
pag . 182 u . f.)

Den 6 . August d . J . starb Papst Call ixt III . , ihm folgte Aeneas
Sylvius aus Siena unter dem Namen Pius II . Dieser bezeugte der
Universität durch ein eigenes Schreiben sein herzliches Wohlwollen
und versicherte sie seines fortdauernden Schutzes .

Als im Jahre 1461 Erzherzog Albert von den , mit Friedrichs
Regierung höchst unzufriedenen Ständen nach Niederösterreich beru¬
fen wurde , um sich an ihre Spitze zu stellen , und mit einem schnell
gesammelten Heere mehrere Städte einnahm und selbst Wien bedroh¬
te , wrurde die Universität von dem Bürgermeister im Namen des
Kaisers Friedrich und der Wiener Bürgerschaft aufgefordert ,
zur Vertheidigung der Stadt mitzuwirken ; die Universität beschloss
jedoch , dass ihre Mitglieder sich in ihren Wohnungen ruhig verhalten
sollen , weil sie des Studiums , nicht aber des Kampfes halber da wären ;
sollte es jedoch die Noth , welche kein Gesetz kennt , erheischen , so mögen
sie nach Eingabe des heiligen Geistes handeln ; auch bleibe es ihnen
unbenommen , zur Zeit einer etwaigen Belagerung und Bestürmung der
Stadt , Feuersbrünste abwehren und löschen zu helfen . Mittlerweilen
hatte sich jedoch der in Wien eben anwesende päpstliche Gesandte , Car¬
dinal Bessarion , mit mehreren Doctoren der Universität zum Erz¬
herzog Albert verfügt , um ihn zum Frieden zu bewegen . Der wa¬
ckere Fürst antwortete : die Friedenstörung gehe von Kaiser Fried¬
rich , nicht von ihm aus ; durch Friedrichs Schuld sey das Land
zerrüttet , durch Raubzüge verwüstet , an den Rand des Abgrundes ge¬
bracht ; er selbst habe die Waffen nur ergriffen , um Österreich vom
Untergänge zu retten ; seine Waffen , seine ganze Habe , sein Leben
selbst seyen dem gefährdeten Vaterlande gewidmet , das unfehlbar die
Beute fremder Fürsten werden müsse , wenn Friedrich fortfahre ,
nach seiner gewohnten Weise zu regieren . — Durch Vermittlung



Georg Podiebrad ’s kam endlich der Friede zu Stande . (Consp . hisf .
I . c . pag . 191 .)

Als in demselben Jahre Erzherzog Sigmund von Österreich we¬

gen Gefangennehmung und Einkerkerung des wider seinen Willen
vom Papst Pius II . zum Bischof von Brixen eingesetzten Cardinais
Nicolaus Cusanus in den Bann gelegt wurde , nahm er zu unserer
Universität seine Zuflucht , und bat sie um ihren Beistand . Die Uni¬
versität sagte diesen im Allgemeinen zu , gab jedoch keine bestimmte
diessfällige Erklärung von sich , um nicht auf irgend eine Weise gegen
den Papst zu verstossen . (Consp . hist . 1 . c. pag . 192.)

Im Jahre 1462J wurde Kaiser Friedrich nebst seinem Sohne
Maximilian und seiner Gemahlin Eleonore von den in Folge
mannigfaltiger Bedrückungen empörten Bewohnern Wiens in seiner

Burg hart belagert . Die Universität übernahm das Geschäft der Friedens¬

stiftung , und es begab sich der Rector nebst Deputir ten der Facultä -

ten zum Bürgermeister , um ihn zur Niederlegung der Waden zu ver¬

mögen . Dieser antwortete nach vorläufiger Berathung mit seinen Bür¬

gern , dass , wofern Friedrich seine aus Steiermark , Kärnthen und
Krain gezogenen Soldaten nebst den böhmischen Hiilfstruppen , welche
Österreich räuberisch verwüsteten , aus dem Lande entfernen wolle ,
sie bereit seyen , mit ihm über den Frieden zu unterhandeln . — Doch
der Kaiser machte Einwendungen und suchte Ausflüchte , weil er auf
fremde Hülfe rechnete , wodurch sich aber die Sache verzögerte lind
endlich die Noth in der Burg aufs höchste stieg .

Mitten in dieser drückenden Lage des Hofes zeichnete sich ein Schü¬
ler der Universität , Namens Cronberger , durch eine edelmüthige ,
seine Herzensgüte und treue Unterthanenliebe auf gleich schöne Art be¬
währende Handlung aus . Als sich nämlichC ron b er g er ausser Stande
sah , den hart belagerten Fürsten , deren trauriges Geschick ihn tiefrührte ,
auf eine erspriesslichere Weise seine aufrichtige Zuneigung zu be¬
weisen , und er in Erfahrung brachte , dass Erzherzog Maximilian
während der Belagerung seine Lieblingsspeise , das Wildpret , so sehr
entbehre , so brachte er um thenres Geld erkauftes Wildpret mit gröss¬
ter Lebensgefahr mitten durch den aufrührerischen Pöbel in die Burg .
— Der nachmal ige Kaiser Maximilian vergass diese edle Hingebung
Cronberger ’s nicht , sondern zeichnete ihn bei jeder Gelegenheit
aus , beförderte ihn , da er sich dem geistlichen Stande widmete , zum
Canonicate , und schlug ihn selbst zu den höchsten geistlichen Wür¬
den vor .

Georg Podiebrad von Böhmen befreite endlich Friedrich
durch Go \ , alt der Waffen . Hierauf kam zu Korneuburg der Friede
zwischen den kaiserlichen Brüdern zu Stande , dem zu Folge Erzher¬

zog Albert acht Jahre hindurch Österreich ob und unter der Enns
verwalten sollte , Friedrich aber Wiener - Neustadt nebst jährlichen



91

14,000 Ducaten erhielt . Nach Ablauf ers (benannter Zeitfrist oder bei

einem mittlerweile erfolgenden Ableben Alberts sollte ganz
Österreich Friedrich und seinen Erben zufallen . (Consp . hist .
1. c . pag . 194 .)

Im Jahre 1463 nahm sich Papst Pius II . des von ihm begünstig¬
ten Kaisers an und beschloss , am Volke Wiens wegen der Jahres
früher dem Kaiser Fr i e d r i c h zugefiigten Beleidigungen Ilache zu neh¬

men . Er beauftragte desshalb den Erzbischof von Salzburg , die Wie¬

ner durch Kirchenstrafen auf das strengste zu züchtigen . Die Uni¬

versität erhielt nun von Erzherzog Albert die Weisung , ihr Mög¬
lichstes zu thun , um den erzürnten Papst zu besänftigen . Sie that

Schritte , doch nur ungern , weil sie Pius II . Ungnade und Fried¬
richs Rache fürchtete , indess war sie aber dazu wieder andererseits
theils durch die Bitten theils durch die Drohungen Alberts , der

damals Wien beherrschte , gezwungen . Ihre Vermittlung hatte den ge¬
wünschten Erfolg , und man beschloss , die Sache an einem zu Tulln

abzuhaltenden Landtage auszugleichen ; doch ehe dieser zu Stande

kam , staib Albert den 2 . Dccember d . J . , nicht ohne Verdacht bei¬

gebrachten Giftes . Ganz Ober - und Unterösterreich kam nun unter

Kaiser Friedrichs Herrschaft . (Consp . hist . 1. c. pag . 197.)
Im Jahre 1461 , als Friedrich die Regierung der österreichi -

sehen Länder antrat , forderte er jene Lehrer der Universität , welche

jährliche Gehalte bezogen , auf , ihm den Eid der Treue zu leisten . Die

Universität glaubte jedoch , sich kraft ihrer alten Privilegien in die¬

ses Ansinnen nicht fügen zu müssen und beschloss , über diesen Punct
den Rath der gerade zu der Zeit in Wien anwesenden päpstlichen Le¬

gaten und Räthe des Kaisers , Dominicus Chorcellanus und

Iludolphus Laventinus , einzuholen . Es begaben sich desshalb

Magister Alexius Turner von Trosendorf und Paul von Melk ,
ersterer ein berühmter Prof , der Rechte , letzterer ein ausgezeichneter
Lehrer der Theologie , dann Doctor Wolfgang von Herzogen -

h u r g, Mag . Hermann von Rottenburg und Johann S c h r i -

cke r von Hi t te n d o r f zu bedachten Herren Legaten , welche ihnen
nach aufmerksamer Anhörung den Rath ertheilten , die Universität

möge in Betreff dieser Angelegenheit nur für den Fall Depufirte nach

Neustadt zum Kaiser entsenden , wenn sie für dieselben sicheres Ge-
** leit erlangen würde , im widrigen Falle aber mit dem Kaiser schrift¬

lich unterhandeln . Man war Willens den Rath zu befolgen und be¬

stimmte Mag Georg von Giengen und Mag . Wolfgang von

Herzogen bürg zu Deputirten , die Abreise derselben wurde je¬
doch verschoben , weil die Strasse nach Neustadt durch Räuber und

herumirrende Soldaten unsicher gemacht wurde . Mittlerweilen ent¬
sendete die Universität Mag . I nnocenz aus dem Predigerorden mit
einem Schreiben an den Kaiser , worin sie die Ursachen auseinander



.setzte , warum sie bis dahin den Eid der Treue zu leisten Anstand ge¬
nommen habe . Diese waren folgende : 1) Weil sie dermassen nicht die
Freiheiten genösse , deren sich andere Universitäten , namentlich die
Pariser , deren sie doch nur eine Tochter wäre , zu rühmen hätte ;
2 . weil man sie derTreulosigkeit zeihen könnte ^ 3 . weil sie auch dann
nicht mehr wie bisher die Rolle einer Vermittlerin bei schwierigen
Angelegenheiten , die das Wohl des Staates und der Religion beträfen ,
zu übernehmen befähiget wäre $ 4 . weil dann die Genossen ( Supposita )
keinen freien Zu - und Rücktritt bei der Universität mehr gemessen
könnten , ohne der Gefahr von Plünderung oder Gefangensetzung zu

unterliegen $ 5 . endlich , weil dennoch bloss nur die im öffentlichen Solde
stehenden Lehrer den Eid der Treue dem Monarchen zu leisten hätten ,
hieraus aber eine Spaltung in den Facultäten entstehen könnte , und bei

Berathungen über Angelegenheiten der Hochschule , wobei der Kaiser

hetheiligt wäre , die besoldeten , durch den Eid der Treue gebundenen
Lehrer sich alles Votirens en fsch lagen und die Sitzung verlassen müss¬
ten , um nicht etwa gegen ihre dem Kaiser schuldigen Pflichten einer - , die
Interessen der Hochschule aber andererseits zu verstossen . — Der Kaiser
erkannte die Triftigkeit dieser Gründe durch ein allerhöchstesRescript
und enthob die Universitätsglieder der Eidesleistung . (Consp . bist . I . c.

pag . 200 u . f .)
Im Jahre 1464 starb zu Wien der berühmte Professor der fr . Künste

und der Theologie Thomas Eliten dorfer von Has Ibach , Pfarrer
zu Berehtoldsdorf , Domherr zu St . Stephan , dreimaliger Rector der
Universität und ihr Abgesandter am Baseler Concil ; er war berühmt
durch seine theologischen Schriften .

In demselben Jahre starb auch Papst Pius II . , ein ausgezeichne¬
ter Gelehrter seiner Zeit und grosser Gönner der Wiener Hochschule ,
im 58. Jahre seines Alters , dem 6 . seiner höchsten Kirchenwürde . Ihm

folgte im .Jahre 1465 PetrusBarbus aus Venedig , nachmals Paul II .,
der die Ornamenta Cardinalium und das Tragen des rothen Birrets
einführte , und die mit drei Kronen gezierte und mit Edelsteinen reich¬
besetzte päpstliche Tiare (Regniim genannt ) für 120,000 Gulden an¬

fertigen Hess .
In Wien war um diese Zeit die Universität in eine grosse Con-

troverse verwickelt . Es wurde bereits von Herzog Rudolph IV . , dem
Gründer der Collegiatkirche zu St . Stephan , festgesetzt , dass an der¬
selben die Hälfte der Domherren stets aus dem herzoglichen Collegium
der Artisten , mit Rücksicht auf deren Dienstalfer (Senium ) , entlehnt
werden solle . Als später die Zahl dieser Domherren beschränkt wurde ,
verordnete Albert HI . , dass fürderhin acht Domherrenstellen und
Präbenden , so oft sie nur immer erledigt würden , durch Magisters
aus obbenannlem Collegium besetzt werden sollen . Diese Anordnung
wurde fortan piuictlich befolg ), und erst im Jahre 1464 Hess man sich ’s



beifallen , ihr mit der ungebundensten Willkür enfgegenzuhandeln .
Als nämlich in diesem Jahre ein Canonicat durch den Tod des 31ag.
Nicolaus von Puttern erlediget ward , erhielt dessen Stelle Johann
Grössl von Tittmaning , zwar Magister Arfium und Theologiae
Doctor , doch nicht aus der Zahl der 12 Col 'egiaten der Artisten . Über

diese Verletzung ihrer Privilegien war nun die Artisten - Facultät in

hohem Grade entrüstet . Sie brachte ihre diessfällige Klage zuerst vor
den üniversitätsrath , erhielt aber von diesem den Bescheid , sie möge
mit Grossl ’n selbst verhandeln , damit er freiwillig zurücktrete . Sie

that es , doch Grössl wies diesen Antrag zurück , und versprach bloss ,
er wolle sich beim Passauer Bischöfe dahin verwenden , dass durch

dieses letztem Fürbitte die nächst zu erledigende Domherrnstelle einem
der Coüegial - Artisten verliehen werden möge . Hiermit nicht befrie¬

digt , wandte sich die Artisten - Facultät an den Kaiser selbst , und
sandte zu demselben nach Neustadt Andreas v. Pottenbrun ,
einen der Collegiaten , der zur eben erledigt gewesenen Stelle , die

Gros s l’n zu Theil ward , hätte befördert werden sollen , mit einem

Bittgesuche um Aufrechthaltung ihrer so wohl begründeten Rechte .

Der Kaiser liess nach Durchlesung dieses Gesuches durch seinen Ge¬

heimschreiber (Vicedominus ) , den Bischof von Gurk , die Antwort er-

theilen : er sey vollkommen geneigt , die Collegial - Artisten zu be¬

schützen und ihre Privilegien aufrecht zu erhalten , nur möge sich aber

auch das Collegium ihm eidlich verpflichten , dass es hinführo seine

Angehörigen anders regieren wolle als bisher ; der Kaiser sey geson¬
nen , hinführo bei ähnlichen Anlässen stets auf die Ergebenheit Rück¬

sicht zu nehmen , welche ihm die Artisten - Facultät beweisen würde .

(Consp , hist . T . II . p . 1 .)
Im Jahre 1466 glänzten in der Matrikel unserer Hochschule Na¬

men , welche ihr durch nachherige Berühmtheit Ehre machten ; sie wa¬

ren : Peter v . Pu seil , nachmaliger Bischof von Neustadt (al 1wo

das Bisthum im Jahre 1470 von Friedrich creirt wurde ) ,; Georg v.

Altenötting , in der Folge Bischof von Lavand ; Christoph
Schachner aus Ried , nachheriger Bischof von Passau ; Wigileus
Fr öschl , aus haierischem adeligen Geschlecht , Schach ner ’s Nach¬

folger im Bisthum ; Achaz Schriacher , später infulirter Abt zu

Triest ; endlich die Herzoge Georg und Sigmund v. Anhalt ,
Grafen von Ascanien , deren letzterer im Jahre 1471 das Amt eines

Procurators der sächsischen Nation an unserer Hochschule bekleidete .

Zur wirksamen Stillung der Unruhen , welche in Österreich im

Jahre 1467 durch den böhmischen König Georg von Podiebrad und

einige Vornehme Österreichs unterhalten wurden , hatte der Kaiser

den Bürgern Wiens eine Steuer auferlegt . Diese wollten hierbei auch

die Universitäts - Glieder in Mitleidenschaft ziehen , und suchten d ess¬

halb letztere , als einer gegen den Kaiser angezettelten Verschwörung
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theilhaffig , bei ihm zu verdächtigen ; sie erlangten hiedurch auch wirk¬
lich die Ermächtigung , den Universitätsgliedern von jeder Fuhr Most
einen Gulden Mauthgebühr abzunehmen ; nachdem jedoch die Univer¬
sität über diese Verletzung ihrer Privilegien Klage geführt , wurde sie
von der ihr angesonnenen Last wieder befreit .

Im Jahre 1470 halte Friedrich bei Papst Paul It . die Seligspre¬
chung Leopolds IV . von Babenberg , Markgrafen von Österreich , an¬

gesucht , welche auch im Jahre 1485 wirklich erfolgte
In eben demselben Jahre 1470 leimte Pancraz Creuzer aus

Traismauer , der Mediein Doctor , das ihm übertragene Reeforamt von sich
ab , indem er folgende Gründe seiner Weigerung anführte : 1 . fühle
er sich zu wenig erfahren , um einer so grossen und so sehr Achtung
gebietenden Körperschaft , wie die Universität , mit Ehren vorstehen
zu können ; 2 . sej er Lehrer bei der medicinischenFacultät , im Solde
des Landesfürsten , und daher verpflichtet , seine ganze Zeit und Müsse
dem Lehramte zuzuwenden , könne folglich das Rectoramt nicht mit
geziemendem Fleisse und zum Nutzen der Hochschule verwalten ; 3,
hätte ersieh eine Entehrte ( corruptam ) zur Gattin gewählt , und könne
überdiess als verheirathet dem bestehenden Gesetze gemäss nicht Rich¬
ter der Cleriker und desshalb auch nicht Rector seyn . — Nach Anhörung
dieser Gründe beschlossen sämmtliche anwesende Doctoren , dass Mag .
Creuzer weder für geeignet noch für ungeeignet zum Rectorate er¬
klärt , sondern nur schlechtweg von diesem Amte dispensirt werden
soll , und wählten dann Nicolaus de Ratisbona , der freien
Künste und der Mediein Professor , zu ihrem Rector . (Consp . hist .
T . II . p . 12 .)

Im Jahre 1471 starb Paul II . , ihm folgte in der Papstwürde
Franz lluvereus , nachmals Sixtus IV . Dieser machte durch
ein eigenes Schreiben sowohl dem Kaiser als der Universität seine Er¬
wählung kund , und forderte letztere auf , sie möge eitrigst dahin
wirken , dass der Kaiser nach Beilegung der Angelegenheiten der
Christen einen Feldzug gegen die Türken unternehme

Grosse Streitigkeiten erhoben sich in diesem Jahre zwischen den
Universitätsgliederu . Es war altherkömmliche Sitte , dass den Facul -
täts - Decaneu hei ihrem Amtsantritte die Statutenbücher , die Siegel ,
die Lade ( LctdulaeJ , kurz alles , was während der Amtsführung in
ihrer Gewahrsam zu seyn hatte , feierlich übergeben wurde . Dieser
Sitte geradezu entgegen bandelte diessmal Mag . Augustin v . El¬
bing , Doctor der weltlichen Rechte , der bei Niederlegung seiner
Decanais - Stelle sämmtliche Insignien dieser Würde bei sich zurück¬
behielt , und sich so weit vergass , dass er jene , die es wagen wür¬
den , sich seinem Ansinnen zu widersetzen , mit Proscription bedrohte .
Der nenge wählte Juristen - Decan Kilian , Doctor der weltlichen
Rechte , hierüber nicht minder als die gesammte Rechtsfacultät ent -
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rüstet , führte desshalb Klage beim Universitäts - Consistorinm , und
rief auch die anderen drei Facultäten zur Unterstützung seiner Sache
auf . Die Folge war , dass das Benehmen E1 b i n g’s höchlich missbil -

' ligt , und obgleich der neue Rector Nicol , de R ati s b o n a gegen den
Beschluss der Facultäten Protest einlegte , demnach noch die alte Sitte
aufrecht erhalten wurde . (Consp . hist . T . II . p . 14 .)

Bald darauf hatte die Universität eine neue Differenz mit AI brecht ,
Markgrafen von Brandenburg , der in Wien Statthalter des Kaisers

war . Er verlangte von ihr , dass sie einen Mörder , der sich in ihrer

Haft befand (es war diess ein Baccalaureus Artium ) freigebe . Die Uni¬

versität weigerte sich dessen , indem sie sich auf ihre Rechte berief .
Bald hierauf erwirkte jedoch Albert vom Kaiser ein Schreiben , wo¬
durch die Entlassung des Gefangenen aus dem Universitäts - Kerker
anbefohlen wurde . Die Universität leistete nun Folge , doch mit der

Erklärung : dass die Entlassung des Mörders für diessmal nur auf
ausdrücklichen Befehl des Kaisers und daher durch Zwang erfolgt sey .

(Consp . hist , 1. c . p . 15.)
Auch die Rectors wählen führten dieses Jahr , und zwar zu beiden

Malen , zu Misshelligkeiten zwischen den Universitätsgliedern . Bei
der ersten Wahl ( im April ) masste sich Mag . Augustin Elbing ,
Procurator der sächsischen Nation , gegen alles Reeht und Sitte , die

erste Stelle unter den Wählern an . Die übrigen widersetzten sich je -

^ doch dieser Anmassung , fheils weil der sächsischen Nation der erste

Rang unter den Nationen nach herkömmlicher Sitte nicht gebührte ,
theils auch weil Elbing wegen der zur Zeit seines Rectorates be¬

gangenen Vergehen zu keinem Universitäts - Amte fürderhin geeignet
war . Als hierauf Elbing nicht entblödete , seine Gegner Lügner
zu schelten , empörte er durch diese Unverschämtheit alle Gegenwär¬
tigen in so hohem Grade , dass er augenblicklich gezwungen ward ,
seine Stelle niederzulegen und die Beleidigten um Verzeihung zu bit¬

ten . Seiner statt wurde Herzog Georg von Anhalt , Graf von As-

canien , zum Procurator der sächsischen Nation gewählt . Diesem

räumten nun die Nationen freiwillig den ersten Platz unter den Pro -

curatoren ein , doch unter dem Vorbehalt : dass hieraus kein Beispiel
und keine Norm oder Folgerung für die Zukunft zu erwachsen habe .
— Im zweiten Halbjahre wurde Mag . Paul v . Melk zum Rector ge¬
wählt . Dieser war jedoch weder bei der Wahl gegenwärtig , noch

"** nahm er die ihm zugedachte Würde an . In Folge dessen beschlossen
die Facultäten : Paul solle nochmal gesetzlich aufgefordert werden ,
die llectorssfelie zu übernehmen , und im Falle er sich dessen neuer¬

dings weigern würde , zur Leistung der durch die Statuten festge¬
setzten Geldstrafe verhalten , dann aber zu einer neuen Wahl ge¬
schritten werden . Diese Drohung nebst eindringlichem Zureden von
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Seite der Deputirten bewogen endlich Pani , das Rectoramt dennoch
anzutreten . (Consp . hist . 1. c. p . 15 u . f.)

ln demselben Jahre wurde , nach Eder , die Universitäts -Biblio¬
thek eingerichtet ( instaurata ) , wozu der Tyrnauer Priester , Mag.
Jacob v . Yban , 100 ungarische Gulden herbeischoss .

Bereits im Jahre 1468 hatte Papst Paul II . den Kaiser Friedrich

ermächtiget , in Wien ein Bisthum zu errichten . Doch Ulrich , Bi¬
schof von Passau , zu desen Diöcese damals Wien gehörte , suchte
solches Vorhaben auf alle mögliche Weise , selbst noch im Jahre
1472 , zu hintertreiben , ja er ging so weit , dass er zu diesem Behufe
selbst die Mitwirkung der Universität ansprach : er äusserfe nämlich

gegen selbe den Wunsch , sie möge einige Mitglieder ernennen , die in
Gemeinschaft mit seinen Abgeordneten den Kaiser von solchem Schritte
abmahnen sollten . Die Universität fand es jedoch ihrem Interesse weit

angemessener , auf dieses Ansinnen des Passauer Bischofs nicht ein¬
zugehen , und ihr Beschluss ging dahin aus : man solle den Antrag
geradezu ablehnen , theils weil der Universität die Gründe nicht be¬
kannt wären , welche Ulrich gegen die Errichtung eines Bisthums in
Wien geltend zu machen beabsichtige ; theils weil sie dem Grundsätze
anhänge , keine Versuche zu machen , die ihr so gut wie andern leicht
misslingen könnten ; theils weil sie gegen des Kaisers Willen nicht
verstossen wolle , zumal sie in seinem Solde stehe ) theils endlich weil
der Bischof von Passau unter den Universitätsgliedern mehrere Unter¬
gebene , z . B . Pfarrer , zähle , die er immerhin in seinem Namen zum
Kaiser senden könne , um die Angelegenheiten des Passauer Bisthums
zu vertreten . (Consp . hist . 1. c . p . 17.)

In demselben Jahre 1472 verbat sich neuerdings das Rectoramt
Jacob Hausmann , ein ausgezeichneter Gelehrter , der fr . Künste
und der weltlichen Rechte Doctor , und entschuldigte sich durch fol¬
gende Gründe : 1 . sey er kränklich ) 2 . sey er Vicar der Propstei zu
St . Stephan , und werde durch die dasigeu wöchentlichen Consiston 'al -
Sitzungen viel zu sehr in Anspruch genommen , als dass es ihm mög¬
lich wäre , auch an den Sitzungen des üniversitäts - Consisfornims
Theil zu nehmen ; 3 . sey der Fall einer Berufung ( Appellalio ) von
einer zur andern dieser Raths Versammlungen denkbar , wodurch er
in Collision mit sich selbst gerathen könne ; 4 , habe er als Vicar das
Chor von St . Stephan zu überwachen . — Obgleich diese , und na¬
mentlich die ersteren Gründe der Universität nicht gewichtig genug
erschienen , um desshalb das llectoramt abzulehnen , so gab sie doch
endlich den dringenden Bitten des Dr . Hausmann nach . (Consp .
bist . 1. c . p . 17.)

Im Jahre 1474 weigerten sich abermals bei beiden Rectors¬
wahlen die Gewählten , diese Stelle anzunehmen . Es waren diese
Mag . Michael Lochmayr v . Hay d egg , Licentiat der weltli -
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chen Rechte , und Mag . Martin Heinzl v . Memingeh , Profes¬

sor der Theologie . Beide wurden zu dem durch die Statuten bestimm¬
ten Pönfall verhalten , wodurch eingeschüchtert , sie sich zur Annahme
herbeiliessen . Um jedoch ähnliche Auftritte fürderhin zu verhüten ,
wurde in Einem beschlossen , dass jeder , der sich hinführo welch

immer für ein akademisches Amt anzunehmen weigern würde , ipso

facto ausgeschlossen und zu allen ferneren Ämtern seiner Facultät so

wie zu allen Nutzniessungen bei derselben , unfähig seyn soll . (Consp .

hist . 1. c . p . 10 .)
Im Jahre 1475 schloss Friedrich mit Herzog Carl von Burgund

Frieden . Es wurde bei diesem Anlasse die einzige Tochter Carl ’s , Ma¬

ria , mit Maximilian von Österreich , Friedrichs Sohn , verlobt , und

zugleich festgesetzt , dass im Falle Carl ohne männliche Erben stürbe ,
Maximilian der Erbe seiner Länder werden solle , — was denn auch in

der Folge wirklich geschah .
Bevor der Kaiser nach diesem Friedensschlüsse nach Wien zurück¬

gekehrt war , wurde die seit Jahren bestandene Sitte , die Zehenten

der Weingärten in der Umgebung Wiens durch Studierende der Uni¬

versität verzeichnen zu lassen , abgeschafft , weil bei derlei Anlässen

häufig Excesse vorfielen . Jedem Scholar oder Baccalaureus wurde

hei Strafe der Retardation seines akademischen Grades und Bewoh¬

nern der Bursen nebstdem bei Strafe der Exclusion verboten , sich

hinführo mit obigem Geschäfte zu befassen .
Gemeinden und Private hatten sich in diesen Zeiten hoher Ach¬

tung , welche die Wiener Universität allenthalben genoss , öfters an

dieselbe gewendet , und sich in schwierigen Angelegenheiten deren

Bath erbeten . So treffen wir unter andern in den Acten der theologi¬
schen Facultät ein Schreiben an Herrn Nicol . Liechtenstein von

Mur .au , worin ihm über den streitigen Besitz des Schlosses Dürren¬

stein (.Tierenstein ) Bescheid erlheilt wird . — So finden wir auch

eine Anfrage des Nürnberger Magistrates : Ob im Falle , dass Ju¬

den gegen Christen wegen nicht bezahlter Schuld vor Gericht Klage
führten , und die vorgewiesenen Schuldscheine nichts von Statt ge¬
habten Wucher gewahren Hessen , man zum VorUieile der Juden

entscheiden solle ? Die Beantwortung dieser , von den Theologen unse¬

rer Hochschule gründlich erörterten Frage ist in den Acten der philo¬

sophischen Facultät enthalten . (Consp . hist . 1. c . p . 19 .)
Als Wien im Jahre 1477 von König Mathias von Ungarn belagert

wurde , fanden sich auch die Studierenden der Hochschule in namhaf¬

ter Zahl unter den Vertheidigern ein , und errichteten Schanzen am

Wienflusse vor dem Stubenthore . Wien wurde . für diessinal gerettet .

(Consp . hist . 1. c. p . 24 .)
Im Jahre 1480 wurde die Wiener Collegiatkirche , die seit dem

Jahre 1360 als solche bestand , zum Bisthume erhoben , nachdem hie -
7
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zu Friedrich bereits im Jahre 1468 von Papst Paul II . und neuer¬
lich wieder im Jahre 1475 von Sixtus IV . ermächtiget worden war . Mit
diesem Acte wurde auch die Universität der Oberherrlichkeit des Pas -
sauer Bischofs entzogen . Der erste Bischof Wiens wrar Leo von
Spalier , aus vornehmem Tyroler Geschlechte entsprossen , hochge¬
ziert durch Tugend und Gelehrsamkeit ; er hatte früher eine Pfarre in
der Nähe Wiens verwaltet . (Consp . hist . 1. c . p . 31 .)

Im Jahre 1482 grassirte die Pest , dann erneuerte sich der Krieg
mit Mathias Corvinus von Ungarn . Als Wien während dieser Zeit
schwer bedrückt war , schoss die theologische Facultät 15 , die ju¬
ridische 6 , die medicinische 7, die philosophische 50 ungarische Gul¬
den herbei , um zur Erleichterung der dringenden Noth einigermassen
beizutragen . (Consp . hist . 1. c. p , 37.)

Im Jahre 1484 starb Papst Sixtus IV . , ihm folgte den 23 . August
d . J . Johann Baptist Ci ho , nachmals Innocenz VIII .

Um das Jahr 1484 wurde nach Eder die Paulsburse ,
von Magister Paul wan de Kennrat , Theologiae Doctor und
Domherr zu St . Stephan , gegründet . Sie ward wieder im Jahre 1518
veräussert , und statt ihrer ein anderes Haus angekauft , welches die
Bursa gentium oder auch die Haidenheimbs - Burse genannt
wurde . (Consp . hist . 1. c . p* 40 .)

3 ) Ereignisse an der Wiener Universität zur Zeit der ungarischen
Herrschaft (J . 1485 — 1490.)

Nachdem Österreich durch die w iederholten Einfälle von Mathias
Corvinus im Innern zerrüttet , Wien auf das härteste bedrängt war ,
auch die Hungersnoth bereits überhand genommen , iiberdiess das un¬
garische Heer die Stadt nicht allein heftig beschossen , sondern selbst
die Vorstadt vor dem Stubenthore erobert hatte , und unter so trauri¬
gen Umständen jede Aussicht auf w irksame äussere Hülfe geschwun¬
den war , nahmen die Bürger Wiens , wie bei jeder früheren Gelegen¬
heit des Bedrängtseyns , ihre Zuflucht zur Universität und baten sich
deren llath und Wohlmeinung aus .

In Folge dessen versammelte sich den 13 . Mai 1485 der Univer¬
sitätsrath , den llector Leonhard Fruman , Artium Magister und Li -
centiutus Theologiae an der Spitze . Vor diesem schilderte nun der
damalige Bürgermeister Stephan 0 e n n mit grellen Farben die äus -
serste Noth und Hülflosigkeit der Stadt und bat zugleich im Namen
der Bürgerschaft inständig , die Universität möge sich herbeilassen ,
den König Mathias um Gnade an zu flehen und mit ihm wegen derüber -
gabe der Stadt auf billige Grundlagen zu unterhandeln . Der Rector ,
einige Doctoren und der Wiener Official , Leopold Franz , bega¬
ben sich hierauf zu des Kaisers Statthalter in Wien , Magister Johann
Keller , stellten ihm die Noth der Bürger vor und fragten ihn , was



Rathes mm sey . Er antwortete ihnen kurz : er könne sich dem Wun¬
sche der Bürger nicht widersetzen , wolle ihnen auch in Bezug auf
das , was zu thun wäre , weder etwas befehlen noch verbieten $ er
selbst befürchte nur das Schlimmste , und wenn die Universität dem
Ansinnen der Bürger willfahre , so halte er diess für keine Sünde .

Hierauf berief der Rector neuerdings den 14. Mai 6 Uhr Morgens
die Universitätsglieder zusammen , und warf folgende drei Fragen auf :

1 ) Ob man dem Ansuchen der Bürger Gehör geben , und in Folge
dessen die Universität in Gemeinschaft der in Wien anwesenden Prä¬
laten den König Mathias schriftlich angehen solle , um sicheres Ge¬
leit zu erhalten ? Alle Anwesenden antworteten mit Ja .

2) Ob einige Mitglieder der Universität an den König Mathias
abzusenden seyen , um ihn zu besänftigen , und welche ? — Auch hierin
willigte man ein , und es wurden zu solcher Sendung durch Stimmen¬
mehrheit Mag . Leopold Franz , Official und Mag . Wolfgang Stad¬
ler , beide Doctoren des canonischen Rechtes , auserkoren .

3 ) Ob erstbenannfe Deputirte nach Besänftigung des Königs sich
den Bürgern anschliessen und Namens der Universilät an den Unter¬
handlungen wegen Übergabe der Stadt Theil nehmen sollen ? — Auch
dieses wurde bejaht .

Nachdem dieser dreifache Beschluss des Universitätsrathes dem
Stadtmagistrate hinterbracht worden war , begaben sich des letzteren
Deputirte nebst dem Propste von St . Dorothee und dem Prior der Car -
meliter noch denselben Tag zum Könige , wurden von diesem gut
aufgenommen und kehrten den andern Tag mit der Versicherung der
königlichen Gnade sowohl für die Universität als die Stadt zurück .
Mittlerweilen wurden die Übergabsartikel entworfen , und insoferne
sie auf die Aufrechthaltung der Freiheiten , Sitten und Rechte der
Bürger , der Prälaten und der Universität Bezug hatten , wurden sie
auch im akademischen llathe vorgelesen . Anbei warf auch der Rector
nochmals die Frage aut : ob den Bürgern , welche mit der Unterhand¬
lung beauftragt werden würden , auch Universitätsglieder , als Mit-
unterhändler , beizugeben seyen ? Während dieser Antrag von den Fa -
cultäten erörtert wurde , erschienen im Universitätsrathe zwei Bür -

gerräthe , Namens N . Hornberger und N . L eu b enpö ck , und
baten um Beschleunigung der Berathung . Sie wurde zugesagt und
alsogleich nach gefasstem Beschlüsse auf Antrag des Rectors die bei¬
den Decane der Theologen und Artisten abgesandt , um den Bürgern
zu eröffnen , dass die Universität den Übergabe - Entwurf gutheisse ,
und bei der Unterhandlung den Bürgern wirksamen Beistand leisten
wolle . Doch als die Decane im Rathe der Bürger angelangt waren ,
bedeutete ihnen ein Herr Perm an im Namen der Bürger , man he-

nölhigte von nun an keines akademischen Beistände » mehr , der Kö¬

nig sey Willens nur mit den Bürgern allein zu unterhandeln und
7 *
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nicht mit Gelehrten Worte zu wechseln , da er diess nicht gelernt
habe . Die Universität war durch diesen unerwarteten Bescheid zwar
einen Augenblick betroffen ; sie freute sich aber bald nachher , auf eine
so einfache Weise , gleichsam wie durch Fügung des Schicksals , der
Gefahr eines so schwierigen Geschäftes enthoben zu seyn .

Nach beendigten Unterhandlungen hielt der König den 1 . Juni
seinen feierlichen Einzug in Wien . Die Universität , auf ihre Freihei¬
ten bedacht , machte dem Könige ihre Aufwartung , und nachdem ihr

Organ , Magister Nicolaus von Creuzenach , Theologiae et Juris
canonici Doctor , an Mathias treimiithige Worte gerichtet und ihm die
Hochschule zur Gnade empfohlen hatte , antwortete dieser ; er wolle
auf die Aufrechthaltung der so wohl erworbenen , von dem erhabenen
Gründer als theures Gut hinterlassenen Hechte und Freiheiten der Uni¬
versität unablässig Bedacht nehmen ; dieselben nicht nur nicht beein¬

trächtigen , sondern vielmehr zum Gedeihen der Wissenschaften nach
Thnnlichkeit mehren , und mit aller Sorge dahin streben , dass die Uni¬
versität wieder auf ihren früheren Glanz - und Büithepunct gebracht
werde . Diess und Ähnliches sprach der König in schönem klassischen
Latein , im Chor zu St . Stephan ; alle Anwesenden standen .

Ganz Niederösterreich wnrde non all mal ig erobert , und so
ging Erzherzog Albert ’s Prophezeiung in traurige Erfüllung . Kaiser
Friedrich zog mit 800 Reitern von dannen , unvermögend das Land
zu schützen , geschweige wieder zu erobern . Er tröstete sich mit dem
Spruche : »Summa feltcitas est , rerum irrecuperabilium oblivio ', « der
auch später sein Wahlspruch wurde . (Consp . hist . 1. c . p . 40 u . f.)

Als hierauf den 24 . Juni desselben Jahres dem Könige Mathias
der Eid der Treue zu leisten war , und hiezu vom Bürgermagistrate
auf des Königs Befehl auch die Universität entboten wurde , schien
ihr solches Ansinnen unwürdig und mit der akademischen Verfassung
in schroffem Widerspruch . Sie beschloss daher in vollem ßathe ein¬
stimmig : man solle dem Könige eröffnen , so etwas sey bei der Uni¬
versität , die grösstentheils aus Clerus bestehe , nicht Sitte , habe auch
bisher nie Statt gefunden ; sollte jedoch der König trotz dem bei der
Eidesleistung von Seite der Universität fest verharren , so sey Se .
Majestät um einen Freigeleilsbrief zu bitten , damit alle jene Univer¬

sitätsglieder , die sich weigern würden , den Eid zu leisten , frei abzie¬
he n könnten . Dieser Beschluss der Universität wurde den 23 . Juni
durch den Rector Fruman , den Decan der Theologen Creuzen¬
ach , Mag . Georg SehöbJ , Stellvertreter des medicinisehen Decans ,
Mag . Wienner , Decan der Artisten , und zwei Procnratoren dem
Thesau rar des Königs , Bischof von Raab , mitgetheilt und in Einem
die nicht geringe Verlegenheit der Universität geschildert , welche
sich an den Rand des Abgrundes versetzt finde . Der gleich weise
und gütige Bischof übernahm es , unsere Hochschule von solcherYer -
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legenheit zu befreien und ihre Angelegenheit beim Könige auf das

eifrigste zu vertreten ; was er denn auch treu erfüllte und mit Glück

vollbrachte . (Consp . hist . 1. c. p . 44 .)
Mitten unter so niederschlagenden Ereignissen wurde Wien und

ganz Österreich durch die von Rom aus erhaltene Kunde der Heilig¬

sprechung ihres hochseligen Markgrafen , Leopold IV . von Babenberg ,
erfreut . Selbe erfolgte den 6 . Jänner 1485 durch Innocenz VIII .

Im Jahre 1485 starb der erste Bischof Wiens , der obgenannte

Spauer . Ihm folgte durch Kaiser Friedrichs Ernennung Bernhard

von Rhor , ehemals Archimyst zu Salzburg , der das Wiener Bis¬

thum seitdem Jahre 1483 , in welchem Spauer abdankte , verwaltet

hatte , im Jahre 1485 nach Einzug der Ungarn aber verlor und es Ur¬

ban , Bischof von Erlau , überlassen musste . (Consp . hist . 1. c . p . 45 .)

Im J . 1486 ging Österreich die Morgenröthe einer froheren Zu¬

kunft durch die Erhebung Erzherzog Max im il i ans auf , der den

16 . Februar am Reichstage zu Frankfurt zum römischen König ausge¬
rufen und den 9. April darauf zu Aachen als solcher gekrönt ward .

Im Jahre 1487 wurde diese stille Freude durch die Gefangense¬

tzung Maximilians von Seite der aufrührerischen Bürger Brugge ’s

getrübt , doch die baldige Befreiung desselben durch Kaiser Fried¬

rich zerstreute bald jede weitere Besorgniss . In demselben Jahre

wurde die Absendung eines Rotulus nach Rom beschlossen . — Auch

erbot sich Innocenz VIII . den Frieden zwischen Mathias und Frie¬

drich herzustellen , Mathias forderte aber für die Rückgabe Öster¬

reichs von letzterem 70,000 Goldstücke , wozu sich Friedrich nicht

herbeilassen wollte , und zwar um so weniger , als er bei der fort¬

währenden Kränklichkeit des Ungarkönigs auf dessen baldigen Tod

und dann Rückgewinnung Österreichs ohne Lösegeld rechnen konnte ;
worin er sich auch , wie es der Erfolg bewies , nicht geirrt hatte .

Es wurde aber dennoch der Friede im J . 1489 zu Ofen abgeschlossen
und es sollte eine Unterredung zwischen beiden Monarchen Statt fin¬

den , die aber wegen Mathias Krankheit und Jahres darauf erfolgtem
Tode unterblieb . ( Consp . bist . 1. c . p . 47.)

Miülerweilen hatte die Universität oft und viel wegen des Ge¬

haltes ihrer Lehrer , welcher nur sparsam und zeitweise gar nicht floss ,
mit dem Könige zu verhandeln , da ihr gänzliche Auflösung drohte .

Im Jahre 1488 w urde sie Indess hinsichtlich dieser Angelegenheit aus

dem Ofner Ärar io einigermassen befriedigt . (Consp . bist . 1. c. p . 47 .)

Doch auch während der kriegerischen Regierung von Mathias

fehlte es nicht in Wien an reicher Gelegenheit wissenschaftlicher Aus¬

bildung , und während dieser Zeit vollendeten hier ihre wissenschaft¬

liche Laufbahn nebst vielen andern : Sigmund von Holen eck , nach¬

maliger Erzbischof von Salzburg , als Doctor der weltlichen Hechte ;
Thomas von E rke t , später Grauer Erzbischof und Cardinal ; Balthasar
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Baron von Stubenberg , Doctor beider Rechte , in der Folge Dom¬
herr zu Salzburg ; Georg von Neudegg , nachmals Bischof von
Trient und österreichischer Kanzler ; Nicolaus Graf von St . Geor¬
gen und Pössing ; Matthäus Lang von Wellenburg , nachheri -
ger Bischof von Gurk , später Erzbischof von Salzburg , endlich Car¬
dinal . Die Zahl der Rectoren 5'5) , welche die Wiener Hochschule vom
Jahrel395bis 1490 verwalteten , beläuft sich auf 190,die der Kanzler auf 8.

*) Die Reihenfolge der Rectoren war folgende :
1396* Colomannus de Nova Villa , Art . Mag . und Pfarrer

zu Lauchse , Rector der Schulen zu St . Stephan ; — Mar¬
tin von Walsee , Mag . Artium und Med . Doctor .

1397 Colman Kolb V . ; — Stephan von Entzendorf , Art .
Magister , Rector der Pfarre zu Arzpach , Wiener Dom¬
herr II .

1398 Conrad von Pewrn , Dr . der Decrete ; — Hermann
von Treysa II .

1399 Peter Deckinger aus Wien , Art . Mag . ; — Lambert
von Geldern , Art . Mag . II .

1400 Caspar von Mayselstein , Baccal . der weit . Rechte ,Lector Sexti ; •— Johann Silber , von St . Pölten , Art .
Mag . und Med . Doctor .

1401 Nicolaus von Maczen , Art . Mag . ; — Johann Ber -
wart v . Wiltingen , Art . Mag, , ßacc , Theologiae .

1402 Gisler Doberkow , Art . Mag . und Decr . Doctor II . ; —
N i c o l aus von Fürstenfeld . Med . Doctor , Domherr
zu Wien .

1403 Johann B erwart II . ; — Peter von Treysa , Art .
Mag . , Theol . Doctor . (Beide wurden ein Jahr später Wiener
Domherren .)

1404 Peter Deckinger , Domherr und Schul - Rector zu St .
Stephan , Pfarrer zu St . Veit II . ; — Lambert von Gel¬
dern , Art . Mag . und Theol . Prof . III .

1405 Conrad Se gl au er , Art . Mag . , nachmals Wiener Dom¬
herr ; — Niclas von D i n ckels p u ch el , Art , Mag . , Bace .
Theol . , Domherrin Wien .

1406 Heinrich Bernstein , Dr . der Decrete ; — Herrn , von
Treysa III .

1407 Peter Tzech von St . Bernhard , auch de Pulcka genannt ,
Wiener Domh . , Bacc . Theol . -, — Rüdiger Dole , aus
Rürmond , Mag , Art -, Bacc . Theol ., Domherr in Wien , Pfar¬
rer zu Schrelling , berühmt durch die Com . vom Buche Job .

1408 Hein r . K ü t z p ü e h e I , Mag . Art .. , Doct . Decret . , Dom¬
herr zu Freisingen , Pfarrer zu Manswerth ; — Joh . Sin -
drarai , Doct . Decret . , Pfarrer zu Wansdorf .

1409 Job . Fluck von Pfullendorf , Art . Mag . , Bacc . Theol . -,— Mich . Suchen schaz , Mag . Art . , Theol . Prof . , Dom¬
herr in Wien , berühmt durch die Commenfaria in Evan -
gelia etc .

1410 Peter Deckinger , w . o . Pfarrer zu Hedreins III ; —
Hermann von Treysa IV .

1411 Johann Witt ich , Art . Mag . ; — Petr . Tzech , Theol .
Dr II .



So weit es nun aus der ganzen bisher gelieferten Skizze der

Zeitperiode vom Jahre 1395 bis 1490 zur Genüge erhellt , war dieser

1412 Gottfr . Harscher , Dechant z . li . Augustin ; — Joh .
Aygel , von Korneuburg ( Neob . forense ) , Art . Mag . und
Med . Doct .

1413 Theod . Rudolph von Hamelburg , Mag . Art . und Bacc .
Theol . ; — Joh . Fluck von Pfullendorff , Theol . Prof .}
Wiener Domh . II .

1414 Peter D eckinger , w . o . Vice -Kanzler , IV . ; — Niel . v .
Herbersdorff , Art . Mag . und Med . Doctor .

1415 Ulrich v . Pas sau , Mag . Art . , Bacc . Theol . , nachm .
Wiener Domh . ; — Zachar . Ilidler von München , Mag .
Art . , Bacc . Theol .

1416 Joh . v . Westphalen , Decret . Doct . ; — Joh . Rock ,
Art . et Med . Doctor .

1417 Joh . An g rer v . Müldorf , Mag . Art, , Propst zu Gur -
niz in Kärnthen ; — Theod . R u d . v. Hamelburg ,
w . o . II .

1418 Joh . Sindrami , II, ; — Ulrich Grünwalder Mag .
Art . und Med . Dr .

1419 Mich . Falkonis , Art . und Med . Doct . , Decret . Baccal . ,
Pfarrer zu Tiver (erw . d . 5 . Jänner statt das verst . Grünwalder ) ;
— Georg Wetzel v . Hora w , Theol . Doct . , ein Jahr spä¬
ter Domh . in Wien . (gew . d . 10 . April ) j — Lambert v.
Geldern IV . , gewählt d . 13 . Oct . ; nach dessen Tod Chri¬
stian von Kö nigingr äz , Mag . Art . , Theol . Bacc - (gew .
d . 22 . Dec .) .

1420 Paul Päurl aus Wien , Licent . der Decrete , Art . Mag . -,
— Stephan Spezhard , Art . und Med . Doct . , ein aus¬
gezeichneter Gelehrter .

1421 Joh . Zink von Herzogenburg , Art . Mag . , Bacc .
Theol . • —~Peter T zech v . Pulcka III . , durch hintergelas¬
sene Schriften berühmt .

1422 Joh . Seid , Doct . Decret . ; — Ileinr . S toII von Hamei -
purg , Art . und Med . Doctor .

1423 Nareiss Herz , von Perking , Art . Mag . , Theol . Bacc . ; —
Thomas Ebendorffer von Haslbaeh , Art . Mag . ,
Theol . Dr . , Wiener Domh . , Pfarrer zu Perchtoldsdorf , ein
ausg . Gelehrter .

1424 Paul Päurl aus Wien , Decr . Dr . II . ; — Joh . v . Pa tun -
gar ten Art . et Med . Doctor .

1425 Joh . Himmel von Weits , Art . Mag ., Bacc . Theol . -, —
Pe t . Reicher von Pir eben wart , Art . Mag . , Theol .
Bacc . , dann Domh . zu St . Stephan .

1426 Conr . v . Hallstatt , Decr . Dr . ; — Erasmus Rieder
von Landshut , Art . und Medic . Doctor .

1427 Urban v . Melk , Art , Mag . , Bacc . Theol . ; —' Joh ,
Geuss von Teyning , Art . Mag . , Bacc . , dann Dr . Theol .,
Domh . in Wien und Dechant .

1428 Joh . Seid II . ; — Joh . v. Pa umgarten II .
1429 Joh . Angrer von Müldorf , nachh . Pfarrer zu Mosldr -

eben II ; — Thoin . Ebendorffer von Haslbaeh , Theol .
Prof . II .
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ganze Zeitraum eine schöne Reihenfolge der Rechtlichkeit , des Bie¬
dersinnes , des wechselweisen Vertrauens der Mitglieder unserer

1430 Conr . v . Hallstatt II . ; Paul Päurl w . o . III.
1431 N arciss Herz , Wiener Doinh. II . ; — P e t. Reicher ,

w . o . II.
1432 Conr . v . Hallstadt w . o . III .; — Andr . v . Weytra ,

Mag . 4 rt . , Bacc . Theol.
1433 Jod och Wey ler von Halprun, Art . Mag ., Theol. B . ; —

Stephan v . Egenpurg , Art . Mag ., Bacc . Theol. , dann
Wiener Domherr.

1434 Paul Päurl w . o . IV. ; — Ditmar Hindernpach , Art .
und Med . Doct . , Domh. zu Passau .

1435 Urban v . Melk w . o . II . ; — Job . Geuss , Wiener
Domherr II ,

1436 Conr . v . Hallstatt w . o . IV. ; — Joh . Grössl von
Tiümaning , Art . Mag . , Theol. Bacc .

1437 Ni das v . G r e z , Art . Mag . , Theol Bacc . , Domh. in Wien ,berühmt durchnachgel . Schriften ; —Joh . Hi m me 1 v . Weits
w . o . II . , Art . Mag . , Theol. Bacc ■, Prof , des canon . Rech¬
tes , Alberts Gesandter am Concil . zu Basel , berühmt durch
seine hinterl . Schriften .

1438 Jos . Polzmaclier , Dr . Decr . , Art . Mag . ; — Pancraz
Kreutzer , Art . und Med . Doclor .

1439 J o d o o h Weiler w . o . II . ; — Andr . von Weytra
w . o . II .

1440 Conr . v . Hallstadt w . o . V . ; — Ditmar Hindern -
pach w . o . II .

1441 Jodoch Gärtner , Art . Mag . , Theol. Bacc . ; — Joh .
Himmel w . o . III .

1442 Conr . v. Hallstatf , Pfar. zu Haistetten VI . ; — Thomas
v . Wu 1 dersto r ff , Art . Mag -, Theol. Bacc .

1443 Joh . Grössl w . o . II . ; — C h r i s t i a n v . II nrben , Art,
Mag. , Theol. Prof . , Domh. in Wien , dann Decanus ?

1444 Niclas v . Gloz , Decr . Dr . ; — D i tm . Hindernpacli
w . o . III.

1445 Jodoch Gärtner w . o . II ; — T h o m . Ebendort -
fer von Haslbach w . o . III .

1446 Jodoch Hausner von Neumarkt , Art . Mag . , Decr , Bacc . ;
— Joh . Schwendin , Art . und Med . Prof.

1447 Ja c . v . Wuldersdor f, Art . Mag ., Theol. Bacc . ; — Jo
doch Weiler w . o . III.

1448 Niel . Gloz w . o . II . ; — Joh . Widmann v . Dünke l-
spuchel , Art . Mag ., Theol. Licent . , Domherr in Wien .

1449 Niel . v . Au ln , Art . Mag . , Theol. Bacc . , Domherr in
Wien ; — Friedrich v. Eschenbach , Art . Mag . , Theol,
Prof.

1450 Conr . v . H a 11 s t a 11 w . o . VII . ; — Joh . Knaber , Art,
Mag . , Beeret . Licentiatm .

1451 Jodoch Gärtner 111. ; — Paul Leubmann von
Melk , Art . Mag . , Theologiae Prof . , Domh. in Wien .

1452 Nicol , v . Gloz , nach dessen Tode am 8 . Sept . Con r,
v . II all stadt VIII . ; — Joh . Huber , Doct . der weltl .
Rechte zu Freius tat , Wiener Domh.
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Hochschule , so wie des Gefühles innerer durch keine äusseren Wi¬
derwärtigkeiten zu erschütternder Würde . Rectoren , Kanzler und

1453 Georg Tudel von Giengen , Art . Mag ., Theol. Bacc . ; —
Jacob v . Wuldersdorff II .

1454 Jodo ch Hausner II . ; — Georg Mai r , Art . Mag . , Med .
Docf . , welchem als er am 2 . Nov . das Rectoramt nieder¬
legte , gefolgt war : Caspar Frue von Tettnang , Art .
Mag . , Medic . Doctor .

1455 Mich . Zehenter aus Wien , Licent . Decret . ; — J o h .
Grö s sl III .

1456 Conr . v . Hallstatt IX . ; — Marquart v . Wissach ,
Art . et Med . Dr.

1457 Thom . Wölfl v . Wuldersdorff ; — PaulLeub manu
von Melk , Prof , der heil . Schrift II,

1458 Joh . Symler von B re theim , Art . Mag,, Decr . D . ; — Cas¬
par Frue II .

1459 Nicol . A ul n II . ; —» Lud w . S c h 1 i c h e r von Ulm, Art.
Mag . und der heil . Schrift Professor .

1460 Mich . Kl i n gen s t e i n , Doctor der Decrete , Wiener
Domh. ; — Herrn . Haym von Ilottenburg , Art . et Med.
Doctor .

1461 Conr . Selder von Rotnacker , Art . Mag . , Theol. Bacc, ;
— Paul Leubmann , Dechant zu St . Stephan IV.

1462 Joh . Symler II . ; — Georg Tudel von Giengen , Prof,
der heil . Schrift II .

1463 Stephan B re theim , Art . Mag . , Decr . Licent . , Domh.
in Wien ; — Thom . Wölfl von Wuldersdorff , Domherr
in Wien . II .

1464 Jo d o c h Hausner , Domherr in Wien ; — Cas p . Griesn -
peck , Art . et Med . Doctor .

1465 Leonh . Egerer von Persching , Caplan des aposf . Stuh¬
les und Pfarrer zu Grünthal , Art . Mag . ; — Joh . Grössi ,
Domherr III.

1466 Wolfgang v . Herzogen !) urg , Doctor der canoni -
schen Rechte , ord. Lector zu Ingolstadt ; — Nicol , de Ba -
tisbona, Art . und Medic . Doctor .

1467 Joh . Harrer von Haylprun , Art . Mag . , Licent . der bei! .
Schrift ; — Wo l fg . von E ggen b u rg , Art . Mag . , Prof , der
heil . Schrift , Wiener Domherr.

1468 Nicol , v . Kreutzenach , Art . und Theol. Doct . , Licent .
Decret . ; — Casp . Gries npeck II .

1469 Ruprecht W eissenburger von Pruck , Art . Mag . ,
Licent . der heil . Schrift ; — Andr . v . Potenpran , Ärf .
Mag . , Prof , der heil . Schrift , Wiener Domherr.

1470 Augustin v . Elbing , Art . und Decr . Doct . ; — Nie . de
Ratisbona w . o . II.

1471 Joh . G ol du er , Art . Mag . ’, — Paul Leubmann v.
Melk , Wiener Domh. und Dechant IV.

1472 Joh , Hu her , w . 0 . II . ; — Herrn . Haym w . 0 . II .
1473 Pet . de Corona , Art . Mag ., Licent . der heil . Schrift ; —

Nico 1. v . Kreutzenach w . o . II .
1474 Mich . Lochmayr von Haydegk , Art . Mag, ’, — Martin

Heinz ! von Memmingen, Art . Mag , und Theol. Professor .
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sämmtliche Milglieder der Universität wetteiferten in Erfüllung ihrer
Pflichten , und trugen Sorge fiir Aufrechthaltung ihrer wohlerworbe -

1475 Leonh . Fr u mann aus Hirschau , Art . Mag ., Theol. Bacc . ;
An dr . von Potenprun , w . o . II.

1476 Leopold P ran z , Dr. der Decr . ; — Mich . M a-
nesdorffer , Art . et Med . Doctor .

1477 Barthol . T ichtl aus Greyn , Art . Mag . , Theol. hie . j— Joh . Harrer , w . o . , Domh, in Wien II.
1478 Joh . Huber w . o . , Domh. in WienIII . ; —• Bernh . Per -

g e r aus Stantz , Bacc . der weltl . Rechte , Rector d . Schu¬
len zu St. Stephan.

1479 Joh . Goldperger ans Wien , Art . Mag . , Theol. Bacc . ;— Joh . v . Pforzheim , Art . Mag . , Prof , der heil . Schrift ,Wiener Domherr.
1480 Joh . Kalte nmarkter , aus Salzburg , Theol, Bacc ., Li -

cent. des canon . Rechtes ; — Brictius Preprost von
Cilly , Art . Mag . , Theol. Licentiatus .

1481 Paul v . Stockerau , Art . Mag . , Theol. Licent . ; — Nie .
von Kreutzenach w . 0 . III.

1482 Martin Wö 1 fei aus Sitzendorf , Art . und Juris canon.
Dr . , Theol. Bacc . ; — Paul Urssenbeck aus Teckn-
dorff, Art . et Med . Doctor .

1483 Oswald Ludovici aus Weickersdorf , Theol. Bacc . ; —■
Mich . Lochmayr w . 0 . , Passauer und Wiener Domh. II .

1484 Kilian Horn , Decr . Dctr. , Wiener , Bamberger und Pas -
sauer Domh . $ — Paul Urssenbeck w . 0 . II .

1485 Leonhard Frumann w . 0 . II. ; — Johann Harrer
w . 0 . III .

1486 Joh . Kaltenmarkter w . 0 . , Domh, in Wien ; — Ul¬
rich Eberhard ! , aus Klosterneuburg , Art . und Med .
Professor .

1487 Bart h . Tichtl , Domh. in Wien und nach Hinscheiden
des früheren Rectors im Jänner erwählt II . ; — Thomas
W ien n er , aus Korneuburg , Art . Mag . und Wiener Dom¬
herr ; — B a r t h . Tichtl w . o . III .

1488 Hier , Hollenbrnner aus W ien , Art . und Juris canon» Dr . ,Wien . Domh. ; — Friedr . Gräsl aus Heidenhaim , Art .
und Med . Doctor .

1489 Leonh . Müllner aus Korneuburg , Art . Mag . , Theol.
Bacc ., Wiener Domh. ; — J 0 h . Harrer w . 0 . IV.

1490 Joh . Kaltenmarkter w . 0 . , Theol. Dr . , Wiener u . Pas-
sauer Domh. , und der Passauer Curie im Lande unter der
Enns General - Oßlcial III. ; — Barth . Steher , Art . et
Med . Dr.

Superintendent während Kaiser FriedrichsIV . Regie¬
rung war Aegid Seharauer .

Kanzler der Universität waren binnen obigem Zeitraum .
v . J. 1390 — 1406 Anton .

1406 — 1439 W i 1 h . T 11r s 0 seuTwrs , aus adeligem ö . Geschl . :
1439 — 1442 Conr . Z ei d ei er .
1442 — 1444 Alex . Herzog v . Massovien , Kaiser Friedr .

des IV . Onkel, Patriarch v . Aqaiileja.
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nen Rechte , für Handhabung guter Sitten und Sicherung reeller wis¬
senschaftlicher Fortschritte , und wenn ihnen auch zeitweise Hindernisse
entgegen traten , so wussten sie stets dieselben durch vereintes Wirken
zu besiegen und sich in Achtung gebietender Stellung zu behaupten . Bei
so weiser Leitung der Angelegenheiten war auch das Gedeihen der
einzelnen Facultäten möglich . Inwieferne nun die medicinisohe im
obbedachten Zeiträume ihrer auf Sicherung des allgemeinen und be¬
sonderen Gesundheitswohles abzielenden Bestimmung entsprochen habe ,
wollen wir im nächsten Abschnitte so umständlich , als es zu unserem
Zwecke dienen kann , besprechen .

B . Angelegenheiten der medicinischen Facultät vom J . 1395 bis 1490.

Nachdem die Statuten unserer Facultät , gemäss dem Bedürfnisse
jener Zeiten , mit aller Umsicht und , so viel möglich , im Einklänge
mit denen der Pariser Hochschule abgefasst und mit Genehmigung
Herzog Alberts III . in Ausübung gesetzt worden waren , bewegte sich
der mcdicinische Lehrkörper Wiens lange Jahre mit der grössten Ge¬
wissenhaftigkeit in der ihm vorgezeichneten Bahn , ohne es zu wagen ,
von derselben abzuweichen . — Und allerdings war die Abhängigkeit
von Aristoteles in der Natur -, — von Galen und den Arabern in der
Heilkunde noch viel zu gross , dabei aber die Mittel wissenschaftli¬
cher Fortschritte , zumal der wechselseitigen Belehrung und Aufklä¬
rung , bei der noch nicht gekannten Buchdruckerkunst , noch viel
zu gering , als dass man eine gegründete Hoffnung hätte nähren können ,
gegen die , Jahrhunderte lang unbestrittenen Satzungen hochgefeier¬
ter Auctoritäten mit Erfolg anzukämpfen , und auf den Trümmern des
alten wissenschaftlichen Gebäudes ein neues , gegen alle die drohen¬
den Stürme kommender Zeiten haltbares aufzuführen .

So wie man demnach die Heilkunde im Jahre 1390 der Weisung
der Statuten gemäss zu lehren und zu pflegen begonnen hatte , eben
so fuhr man hierbei noch eine geraume Zeit hindurch fort , ohne sich
die mindeste Änderung zu erlauben , — und wir sehen daher den Scho¬
lar , den Baccalaureus , den Licentiatus , den Doctor Medicinae des J .
1490 noch ganz in derselben Gestalt , noch mit ganz denselben Bü¬
chern , Kenntnissen und selbst Sitten ausgestattet , wie wir ihn im
Jahre 1395 verlassen haben .

Wenn aber auch die Heilkunde Wiens , als Wissenschaft und
Kunst , aus erstberührten Zeiten keine wesentlichen Fortschritte auf -

1444 — 1471 Albert Graf v . Sch au mb arg , int Alter von 14
Jahren von Kaiser Friedrich zum Doiupropst ernannt .

1471 — 1476 war die Kanzlerstelle unbesetzt .
1476 — 1480 Johann , Erzbischof von Gran .
1480 ■— 1491 Thomas de Cilia .
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zuweisen hat , so ist doch schon ihr heilsamer Einfluss auf das öffent¬
liche Wohl unverkennbar , und eine Reihe weiser Erlässe von Seite
unserer Facultät , welcher damals auch die Sorge für die öffentliche
Gesundheit oblag , liefern uns,ehrenvolle Beweise , wie sehr sich un¬
sere achtungswürdigen ärztlichen Vorfahren das körperliche Heil ih¬
rer Mitbürger angelegen seyn Hessen , und mit welch ’ eifriger Sorg¬
falt sie auf Förderung desselben unablässig bedacht waren .

Diese Erlässe scheinen uns von um so höherer Wichtigkeit , als sie
den Grundstein unserer heutigen Medicinal -Verfassung bilden , und uns
mehrfache Aufschlüsse über gar so manche Thatsache geben , deren Ur¬
sache und Begründung wir ohne genaue Kenntniss unserer Geschichte
nicht enträthseln könnten .

Von der Wahrheit des eben Gesagten durchdrungen , theilen wir
hier den geehrten Lesern in möglichst treuer Übersetzung Alles mit ,
was wir in solchem Bezüge in den altehrwürdigen , noch ungedruck¬
ten Acten unserer Facultät vorgefunden , und liefern es in der Rei¬
henfolge , in der wir es überkommen .

ln der festen Überzeugung , dass bei einer erfolgreichen Besor¬
gung einer so wichtigen Angelegenheit , wie das öffentliche Gesund¬
heitswohl der Staatsbürger , nur vielseitige , nüchterne , gediegene
Erfahrung als sicherer Leitstern dienen könne ; in der festen Über¬
zeugung ferner , dass eine so geartete Erfahrung wohl nie das aus¬
schliessliche Eigenthnm eines einzelnen seyn , sondern nur aus einem
gewissenhaften und emsigen Zusammenwirken vieler tüchtiger Kunst¬
genossen erwachsen könne , hielten es unsere Vorfahren für zweck -
gemäss , mehrmal des Jahres mit einander zu berathschlagen , damit
bei einer so wichtigen Angelegenheit , wie die Anwendung ärztlicher
Wissenschaft und Kunst auf die öffentliche Gesundheitspflege , keine
nützliche Stimme miissig oder unbeachtet bleibe , sondern jedem er¬
fahrenen Arzte Gelegenheit geboten werde , nach seinem besten Wis¬
sen und Gewissen zur Förderung eines so wohlthätigen Zweckes mit¬
zuwirken . In dieser Ansicht der Dinge sind jene häufigen Facultäts -
versammlungen begründet , von welchen wir in den alten Acten un¬
serer Facultät so viele interessante Berichte vorfinden .

Um nun einerseits ihre sämmtiichen Handlungen vor der Mit-
und Nachwelt zu rechtfertigen , und zugleich die , theils bereits erlasse¬
nen theils noch in der Folge zu erlassenden Verfügungen im Fache
der Medici » zur Einsicht stets gegenwärtig zu halten und an die Nach¬
kommen unverfälscht zu überliefern , andererseits aber das Beispiel
wohlgeordneter Geschäftsführung zu hinterlassen und auch in Einem
die gefeierten Namen wohlverdienter Vorstände und Faculfätsglieder
in immerfort regem Andenken zu erhalten , beschloss die Facultät in
ihrer im Jahre 1399 am Vorabende vor Christi Himmelfahrt gehalte¬
nen Sitzung Cwelcher die Magistri Artium , dann Doctores und l*ro(esso-
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res Medicinae , Conrad von Schiverstatt aus Darmstadt , Galea -
t us de S . Sophia aus Padua , Johann S ch ro f f aus dem Innthaie
und Johann Silber aus St . Pölten beiwohnten *) und in welcher der
letztere zum Decane gewählt wurde ) , dass ein eigenes Buch
angeschafft werden solle , in welches alle Actus Fa ~
cultatis ein zu tragen sejen . In diesem Buche sollten auch
alle Doctores , Licentiati und Baccalaurei Medicinae , und zwar so¬
wohl die in Wien promovirten als auch die in die Facultät aufge¬
nommenen Fremden , verzeichnet seyn , damit jederzeit eingesehen
werden könne , wer wirklich zur Facultät gehöre und die Hechte ei¬
nes Mitgliedes derselben geniesse , wer aber nicht . **)

Im Jahre 1402 unter dem Decanate Schroff , hatte der Facul -
tätsrath bestimmt , dass hinführo die Facultäfsgelder in einer eigenen
Truhe (Gasse ) aufbewahrt werden sollen , und jeder Decan am Schlüsse
seines Amtes der Facultät genaue Rechnung über den Empfang und
die Verwendung dieser Gelder zu legen habe ; weigerte er sich des¬
sen , so sey er ipso facto aus der Facultät ausgeschlossen . Bedachte
Truhe sollte mit drei Schlössern versehen seyn , und einen dazu ge¬
hörigen Schlüssel der Decan , die zwei andern aber je zwei der älte¬
sten Faeultätsglieder in Verwahrung haben . Die Truhe sollte an dem¬
selben Orte , wo die der Universität und der übrigen Facultäten un¬
terbracht werden . — Schroff bezeugt eigenhändig , dass er diesen
Beschlüssen der Facultät noch in demselben Jahre pünctlich nachge¬
kommen sey und in die Gasse zwei Gulden niedergelegt , die er von
Mag . Nie . Fürsten leid , Med . Dr . , als Taxen erhalten habe .

Im Jahre 1404 zur Zeit des Decanats von Mag. Nicol ans von
Hebersdorf (wird auch HerberstoriF geschrieben ) ward am 4. Jän¬
ner in öffentlicher Faculiätssifzung Mag . Andr . Pu rin an n , aus Wien ,
nachdem er urkundlich erwiesen , dass er Baccalaureus der Hoch¬
schule von Montpellier war , in gleicher Eigenschaft in die Facultät
aufgenommen . Ein anderer Schüler , Namens Hart mann , wurde
zur Prüfung pro Baccataureatu Medicinae zugelassen , nachdem er
sich vorläufig die Nachsicht der Facultät darüber erwirkt hafte , dass
er : 1 , die Schulbücher nicht , wie es die Statuten geboten , zu den
Vorlesungen mit sich genommen , und 2 . gegen den ausdrücklichen
Verbot med . Praxis innerhalb der Mauern Wiens ausgeübt habe . Be¬
vor ihm hierauf der Grad ertheilt wurde , musste er sich eidlich ver -

*) Eines früheren Professors der Medicin vom Jahre 1396 Namens
Martin von Walsee erwähnt Sorbait (̂Catalog . Beciormn et UL
vir er . Archigynm . Vienn. Viennae 1670) , der aber im Jahre 1390
nicht mehr in den Acten verzeichnet ist .

** ) Acta facult . med- Yindoh. L . I . fol . 1 .
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pflichten , die Praxis weder innerhalb der Mauern Wiens , noch aus¬
serhalb derselben im Umkreise von zwei Meilen zu üben , es wäre
denn , dass er von der Faeultät ausdrückliche Erlanbniss hiezu er¬
halten sollte , oder es dringende Fälle (wofür aber die Beweise zu lie¬
fern wären ) geböten .

In derselben Versammlung , bei der die Magistri Galeatus de
S . Sophia , Hermann de Treysa , Joh . Enthärt aus dem Inn¬
thal e , Joh . Silber , Nie . v . Fürstenfeld , sämmtlich Medicinae
Doctores und Professores , unter Vorsitz des Decans und zugleich
Professors Nicol , von Hebers dorf zugegen waren , wurde ein¬
stimmig beschlossen , dass in Zukunft jeder Doctor Medicinae ,der sich es beifallen Hesse , Kranke , die von einem seiner Col-
legen behandelt werden , ohne des letzteren freiwillige Zustimmung
( spontaneo consensu ) und ohne dessen vollkommene und gebührende
Befriedigung ( plenaria et competenti satisfactione laboris ipsius ) zur
Fortsetzung der Kur zu übernehmen , gehalten sey , einen Ducaten
als Strafgeld binnen Monatfrist an die Gasse der Faeultät zu entrichten ;im Weigerungsfälle sollte er aus dem Gremio ausgeschlossen werden .

Gleichzeitig wurde auch festgesetzt , dass wenn es sich hinführo
ein Scholar oder Baccalaureus Medicinae erlauben sollte , der beste¬
henden Ordnung zuwider , Praxis unbefugt auszuüben , er hiedurch
untüchtig werde , irgend einen höheren Grad in der Medicin zu er¬
langen ( ab omni promotione facultatis ejusdem penitus excludatur ) .
I . c. f. 2.

Am 19 . Jänner d . J . wurde in einer Facultätsversammlung , zu
welcher sich nebst dem Decane die Doctoren und Professoren Treysa ,Schroff , Silber und Fürstenfeld einlanden , verordnet , dass
kein Respondens (Lehrer ? Doctor ?) Medicinae in Zukunft im Falle
einer Prüfung sich eines Zettels oder einer Schrift , sondern nur des
Buches bedienen dürfe , aus welchem examinirt wird . ( Nullus respon¬dens in medicina , in casu examinis , in examine aliquo modo cedula aut
scripto uti postmodum audeat , nisi libro , si placet , e quo examinatur . )— Anbei wurde eingeschärft , keine Dispensen bei Gradertheilungen
zu gestatten und bei den Prüfungen mit gehöriger Strenge zu verfah¬
ren ( in examine debitus rigor observetur ) .

Im nämlichen Jahre wurden zu Anfang der Fasten im Stadtkran¬
kenhause (durch acht Tage ) öffentliche anatomische Demon¬
strationen gehalten ( per Dom . Doctores Facultatis medicae et Scho¬
tares solemniler celebrata est anatomia in hospitali ViennensiJ .

ln der bald hierauf (den 11 . März ) Statt gehabten Facultäts - Si-
tzung hatte man beschlossen , dass für die Faeultät ein eigenes Sie¬
gel angeschalft werden solle . Die Kosten sollten aus der Facultäts -
casse und dem Zuschüsse bestritten werden , welchen M . Galea¬
tus de S . Sophia bei seinen anatomischen Demonstrationen ge -



iil
sammelt und in die Facultätscasse zum Nutzen derselben niederge¬
legt hatte . CI. c. fol . 3 .)

Den darauffolgenden Samstag wurde Mag . Wenzel Hart pro
gradu Baccalmireatus geprüft und zugelassen . Er beschwor nach üb¬
licher Weise die Statuten der Facultät und machte sich verbindlich ,
durch zwei volle Jahre alle Doctores legentes der roedic . Facultät
hören und die vorgeschriebenen Schulbücher jedesmal mit sich ins
Collegium nehmen , auch ohne Erlaubniss der Facultät weder in
der Stadt Wien noch in deren Vorstädten selbstständige Praxis aus¬
üben zu wollen . Anbei wurde ihm bedeutet , dass falls er sich inner¬
halb bedachter zwei Jahre aus Wien entfernen würde , um seine Stu¬
dien anderswo fortzusetzen oder daselbst die Heilkunst zu üben , er
nicht mehr hoffen dürfe , bei seiner etwaigen Rückkehr wieder in
die Facultät aufgenommen zu werden , selbst wenn er anderswo einen
akademischen Grad erlangt hätte . — Ähnliche Strafen wurden auch
gegen sonstige Verletzer der Statuten verhängt . — Schliesslich brachte
man noch Einiges in Bezug auf Apotheker , Empiriker , und andere
die Heilkunst,unbefugt ausübende Individuen in Anregung , und be¬
sprach sich über die Art und Weise , wie solchem Unfuge zur Ehre
der Facultät und zum Nutzen des Staates wirksam zn steuern wäre . —
Näheres über diesen Punct enthalten die Acten an dieser Stelle nicht .

Den 24. November d . J . fand die Wahl des Mag . Nie . v. Für¬
stenfeld zum Decane Statt . Es wurde bald hiernach ein Facultäts -

Insiegel , geziert mit dem Bildnisse des heil . Lucas , an geschafft . Es
steuerten dazu , Silber 4 11. , He bersdorf ebenfalls 4 fl . und 1 Pf.
W . Denare bei.

In der am 4. Jänner 1403 einberufenen Versammlung kamen die
Statuten der Facultät zur Sprache ; es wurden bei diesem Anlasse
einige Abänderungen in denselben , so wie manche Zusätze beantragt .
In Rücksicht dessen ernannte die Facultät einige Mitglieder , welche
die bestehenden Statuten prüfen , und darüber ihr wohlbegründetes
Gutachten abgeben sollten . Die mit solchem Geschäfte Beauftragten
waren : Nie . v. Fürstenfeld , Job . Schroff und Job . Silber .
— Auch wurde in dieser Sitzung ein alljährig zu feierndes Facui -
tätsfest besprochen .

In demselben Jahre , als der austretende Decan Job . de S u s a t o den
28 . Octob . über seine Amtsführung Rechenschaft ablegte , wurden einige
wichtige Verfügungen bezüglich aut die Apotheker getroffen , (f , c . fol . 3 .)
Vor allem wurde bestimmt , dass in Zukunft die Apotheken Wiens
wenigstens zweimal im Jahre vom Decane und zwei Facultäfsmifglie -
dern untersucht werden sollen , und Niemanden gestattet sey , eine Apo¬
theke zu halten , der nicht selbst Arzneinen bereiten kann ; ferner
sollte hinführo kein Apotheker seine Kunst ausüben , ohne vorläufig
von der Facultät hiezu ermächtiget zu seyn ; endlich jeder derselben
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eidlich verpflichtet Werden : die Arzneipräparate selbst anzuferfigen ,
und nach Umständen alle Jahre zu erneuern ; grössere Receptformeln
nur gegen ärztliche Vorschrift zu expediren ; nicht quid pro quo zu ver¬
abfolgen , sondern die Arzneien genau zu bereiten ; weder heroisch¬
wirkende Arzneien noch Laxirtränke ohne Geheiss eines Arztes an
Parteien abzusetzen ; die Arzneien nicht willkürlich zu taxiren ; end¬
lich die ärztliche Praxis in keinem Falle und unter keinem Vorwände
ausznüben . Die Übertreter dieser Verordnungen sollten dem Stadt -
rath ( Consilium Civitatis ) zur Bestrafung angezeigt werden .

Im Jahre 1406 wurde der Mag . Artium Theodor Danczk unter
dem Vorsitze des Decanes Hebersdorf von den Professoren
Schroff , Silber und Fürstenfeld pro gradu Baccalaureatus
geprüft und zu schwach befunden ; er wurde desshalb nur gegen das
eidliche Versprechen zugelassen , dass er das Versäumte im Sinne
der Statuten nachholen und ja um keine diessfällige Dispens einschrei -
ten wolle .

Im Jahre 1409 unter dem abermaligen Decanate Hebersdorf
ward ein Quacksalber wegen unbefugter Ausübung der Jleilkunst vom
Officiale des Passauer Bischofs und dem Abte der Schotten feierlich
excommunicirt . Diess geschah kraft einer diessfälligen schriftlichen
Ermächtigung von Seite des Passauer Bischofs , zu dessen Diöcese
Wien gehörte , (t. c. fol . 11 .)

Im Jahre 1411 unter dem Decanate Susato ’s wurde den 28 . Dec .
Ulrich Grünwalder in die Faeultät aufgenommen , nachdem er
authentische Beweise seines erlangten Doctorgrades beigebracht und
den Anforderungen der Statuten Genüge geleistet hatte .

In derselben Sitzung bat Wenzel Hart um Zulassung zuin Li -
centiats -Examen , wurde jedoch mit dem Bedeuten abgewiesen , dass
er die Doctores legentes noch weiter hören , mit mehr Fleiss den Stu¬
dien obliegen , seine Sitten bessern und sich nicht wieder vor Ablauf
der kommenden Ostern zur Prüfung melden möge . (f. c. fol . 14.)

Den 27. März 1412 wurde neuerdings allen Unbefugten die ärzt¬
liche Praxis aufs strengste untersagt , und nachdrücklichst und bei
Androhung schwerer Strafen eingeschärft , dass Niemand , der nicht
der Faeultät einverleibt ist , es sey Doctor , Licentiat , Baccalaureu *
oder Scholar , Apotheker oder Chirurg , Mann oder Weib , Christ oder
Jude , sich mit ärztlicher Praxis befassen solle . — Gleichzeitig wurde
der Bannbrief des Erzbischofs von Salzburg gegen Quacksalber in
den Kirchen von St . Stephan und St . Michael von der Kanzel feier¬
lich herabgelesen .

ln dieselbe Epoche fällt auch der erste Erlass gegen den Gift¬
bande ] (1. c . fol . 15), der dahin laufet , dass es hei schwerer Strafe
Niemanden ausser den Apothekern gestattet sey , Gifte oder andere
die Gesundheit leicht gefährdende Substanzen , namentlich Arsenik ,
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heftig wirkende Wurzeln , derlei Samen , Kräuter u . s . w . an Par¬
teien abzusetzen . — Die Apotheker wurden in Einem ermahnt , bei
Dispensirung heroischer Arzneien mit aller Aufmerksamkeit und Vor¬
sicht zu verfahren , und sie wurden für jedes aus diessfälliger Un¬
achtsamkeit oder Fahrlässigkeit erwachsende Unglück streng ver¬
antwortlich gemacht .

Den 30. Aug . d . J . wurde Mag . Berthold , Leibarzt Alberts ,
in die Fac . aufgenommen , nachdem er 4 fl . als Taxe erlegt hatte .

In der Faculläts - Versammlung vom 30. September 1412 kam eine
den Rang der Faculläts - Mitglieder betreffende Verhandlung an die
Reihe . Es bestand nämlich an der Wiener Universität bereits von den
ersten Jahren ihrer Gründung her die Sitte , dass bei öffentlichen An¬
lässen , z . B . dem Frohnleichnamsumzuge , die Licentiaten der Rechte
den Doctoren der Medicin voratigingen . Letztere fanden sich durch
diese Sitte um so mehr zurückgesetzt , als Ähnliches bekanntermassen
an anderen Universitäten , namentlich zu Paris , Bologna , Padua , Mont¬

pellier , nicht Statt fand , wo überall die Doctores Medicinae unmittel¬
bar den Doctoren der Rechte folgten . Aus solchem Grunde ward dem¬
nach in der am obgenannten Tage abgehaltenen Facultäts - Sitzung der
Decan beauftragt , bei der nächst erfolgenden Universitäts -Versamm¬

lung Beschwerde zu führen , lind auf Abstellung bedachter Unzu -
kömmlichkeit , so wie auf Einräumung des den Doctoren der Medicin
nach anderweitiger Universitäts - Sitte gebührenden Ranges zu drin¬

gen . (1. c . fol . 16 .)
Den 3 . Februar 1413 kam man in einer Facultäts - Versammlung

überein,der Decan solle sich nebst Mag . Schroff zu B e r <h o 1 d , den
Leibarzt des Herzogs , verfügen und diesen ersuchen , er möge sich
nebst N i c. Hebersdorf und andern Haus - Officianfen beim Herzoge
darob verwenden , dass der Facultät für ihre Bedürfnisse ein eigenes
Haus zu Theil werde . Woraus denn erhellt , dass die »nedic . Facul¬
tät damals in den ihr zugewiesenen Räumlichkeiten zu sehr beengt war .
( 1. c . fol . 16 .) — Es scheint nicht , dass erstbedachtem Wunsche will¬
fahrt worden sey , da weiterhin in den Acten keine Rede mehr da¬
von ist .

Im Jahre 1414 hatte am Vorabende des Frohnleichnamstages eine
Universitäts - Versammlung Statt , in welcher der am folgenden Tage
zu haltende Umgang besprochen wurde . Die medicinische Facultät er¬
klärte bei diesem Anlasse , dass , wenn die Licentiaten der Rechte
fortan den Doctoren der Medicin vorschreiten sollten , letztere an der
Feierlichkeit nicht Theil nehmen , sondern sich entfernen w ürden , und
da sich des andern Tages die Licentiati juris ihr bisher behauptetes
Recht nicht nehmen lassen wollten , so zogen sich die Doctores medi¬
cinae bei begonnener Procession sämmtlich zurück und nahmen an

8
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derselben in der Reihe der Universitätsglieder keinen Theil . ( i . c .
fol . 21 .)

In der am 13 . August d . J . gehaltenen Facultäts - Sitzung wurde
gegen die Umtriebe mehrerer Afterärzte und Arzneiwaarenüändler
( Truffalores ) Beschwerde geführt und beantragt , den Bischof von Pas -
sau zu vermögen , dass das der Fac . ertbeiUe Privilegium und der
Verbot unbefugter Ausübung der Arzneikunst von den Pfarrern am
Lande von der Kanzel herab verkündet und eingeschürft werden möge ;
auch wurde beschlossen , den Rector noch einmal auzugehen , dass
er bei der nächsten Universitäts - Versammlung den billigen Forderun¬
gen der medic . Facultät bezüglich auf den Rang ihrer Doctoren Gehör
verschaffen möge , und um ihren Klagen desto mehr Nachdruck zu ge¬
ben , kamen sämmlliche Doctores Medicinae in der bald darauf , den
28 . August Statt gehabten Facultäts - Sitzung überein , dass wofern sich
die übrigen Faculiäten nicht ernstlich damit befassen sollten , für das den
Doctoren der Medicin von Seite der Juristen geschehene Unrecht Ge-
nugthuung zu verschaffen und ihnen den gebübrenden Rang zu erwirken ,
es im Falle der Erkrankung eines Doctor oder Licentialus dieser Fa -
cultäten keinem Doctor Medicinae hei Strafe von zwanzig Gulden er¬
laubt sey , denselben ärztlichen Beistand zu leisten . ( 1. c . fol . 21 . )

In der am 21 . April 1416 gehaltenen Facultäts Sitzung kam aber¬
mals der Rangstreit in Berathung , und es wurde beschlossen , in der
nächst bevorstehen den Universität - Versammlung den übrigen Facul -
täfeii neuerdings kräftige Vorstellungen über das den Medicinae Doc¬
toren zugefügte Unrecht zu machen . — In derselben Facultäts - Sitzung
wurde verfügt , dass im Falle die Licentiati trotz der bereits am 26.
Februar vorigen Jahres an sie erlassenen und nun verschärften Er¬
mahnung fortfahren sollten , die Actus doctorales , als da sind : Dis¬
putationen , Promotionen u . s . w . ohne wohlbegrüudete Ursache nach¬
lässig zu besuchen , sie , ausser der ahres vorher gegen derlei Üb er -
Iretungen verhängten Strafe , auch eine Relardation des akademischen
Grades erfahren sollten . — Auch wurden die Fahrlässigen jm Bezahlen
der Facnltäis -Taxen an ihre Pflicht erinnertj — endlich noch beschlos¬
sen , alle die Apotheker betreffenden Facultäts -Beschlüsse dem herzog¬
lichen Kanzler zur Genehmigung vorzulegen . Diese Genehmigung von
Seite des Herzogs Albert V . fand auch wirklich Stall und die Facul -

läl ward hiervon den J5 . Mai d . J . verständiget .
In der am 1 . Mai abgehaltenen Facultäts - Sitzung wurde beschlossen ,

dass die vorgehabte Einverleibung von Licentiaten so lange vei schoben
wei den solle , bis alle Doctoren sich versammelt haben würden (queus -

(jve Doctores cssentomnes cot gregati ) , w abrscbeinlich aus dem Grunde ,
damit wenn einer der letzteicn gegen die Einverleibung etwas ein -

zuw enden hätte , diess Singel origen Orte und noch zur rechten Zeit

geschehen möge .
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ln der am 19 . Mai hierauf erfolgten Universitäts -Sitzung erreichte
endlich der bereits seit zwei Jahren dauernde Rangstreit der Facul -
täten sein Ende , und es wurde festgesetzt , dass hinführo die Docto -
ren der Theologie , der Rechte und der Medicin einander unmittel¬
bar zu folgen , nach diesen die Licenfiaten der drei eben genann¬
ten Facultäten auf gleiche Weise ihre Stellung zu nehmen , und erst
nach diesen die Magistri und Licentiati Artium u . s . f. an die Reihe
zu kommen hättenj jeder bei den einzelnen Körperschaften sollte
nach Alfer und Statt gehabter Aufnahme in die Facultät sich ein¬
reihen .

Den 7. December d . J , bat ein Chirurg um ein Diplom ( litera
promotorialis ) , und führte zur Begründung seines Gesuches an , dass
er im Steinschnitte und in der Bruchoperation ( in exscindendo lapide et
incidendis herniis) wohlgeübt und erfahren sey . Die Facultät fand je¬
doch solch ein Ansinnen ungewöhnlich und verwegen (petilio inso-
lita et attemptata ) , und wies den Bittsteller ab . (1. c , fol . 25 .)

Wegen einer , mehreren Doctoren der Medicin angethanen Belei¬
digung von Seite des Itechtslicentiaten Konrad Röchling , bei Ge¬
legenheit der Katharinen- Procession beimPredigerorden , d . i . den Do¬
minicanern (es wollte Röchling den Doctoren der Medicin vorange¬
hen) , wurde in derselben Faculiäts - Sitzung beschlossen , dass sich
der Decan der Facultät (Grünwalder ) und der Mag . de Volle Oeni
( Schroff) zum Rector verfügen , daselbst Klage führen und zugleich im
Namen der Facultät eröffnen sollten , dass wenn in der Zukunft die
Magistri und Doctores der medicinischen Facultät bei ähnlichen Anläs¬
sen nicht erscheinen würden , man diess nicht einem Ungehorsam ih¬
rerseits , sondern lediglich nur dem Wunsche beimessen möge , neue
Scandale zu vermeiden . Diese Erklärung erfolgte am Vorabende des
Festes von Mariä Empfängnis « in Gegenwart des Rectors , des Notars und
des Pedelles der Juristen .

Auch wurde beschlossen , dass jeder Doctor vor Eröffnung seiner
Vorlesungen die Schüler durch einen Anschlagzettel an dem Universi -
fäts - Thoie hiervon in Kenntniss setze , er übrigens bei seinem öf¬
fentlichen Vortrage keiner Bücher oder Schriften sich bediene , die

nicht dem Decan vorläufig angezeigt und von der Fgcultät gebilligt
Wurden.

Bald hierauf wurde eine Facultäts - Versammlung wegen vorzu -

nehmender anatomischer Demonstrationen gepflogen ( pro anatomia

celehrandaJ und der Decan beauftragt , den Tag der zu eröffnenden

Vorlesungen durch Anschlagzettel an den Thören der CoIIegien und
der Schulen der Ärzte bekannt machen zu lassen , damit an diesen Demon¬
strationen alle , die es wünschten , Tbeil nehmen könnten (1. c . fol . 25 .)

ln der am 19 . December desselben Jahres Staff gefundenen Facnl -

täts-Versatnmlung baten die Magistri Theoderich Hammelburg
e *
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uml Johann Zink im Namen ihrer College « , dass ihre obenberührte
Streitangelegenheit mit den Juristen (wegen der ihnen von Seite Röch -
iing ’s widerfahrnen Unbilden ) vor die theologische und Artisten -Fa -
cultät gebracht , und diese ersucht werden mögen , dieselbe zu schlich¬
ten . Die medicinische Facultät wollte dem Wunsche der Magister
willfahren , fasste jedoch , da sie die genannten beiden Facultäten zu
compromittiren fürchtete , in einer nachfolgenden Sitzung den Be¬
schluss , sich in fraglicher Angelegenheit unmittelbar an den Landes¬
fürsten zn wenden , damit durch dessen Einschreiten endlich der
medic . Facultät Recht verschafft , und der Erneuerung ähnlicher Auf¬
tritte , wie heim Katharinenfeste , vorgebeugt werden möge . Obgleich
nun der damalige Rector Job . Rolik , Mitglied der Juristen - Facul -
tät , dagegen Einsprache that und behauptete , man müsse sich bei
ähnlichen Anlässen zunächst an ihn als Universitäts - Vorstand wen¬
den und seinen diessfälligen Ausspruch ahwarten , ehe man höhe¬
ren Ortes einschreite , so beharrte doch die med . Facultät bei ihrem
Vorhaben , nnd that in Folge neuerlichen Beschlusses , in der Sitzung
vom 18 . Mai 1417 unter dem Decanate Eygl ’s von Korneuburg ,
Schritte bei den Kanzlern des Herzogs , um ihr nachgesuchtes Recht
zu erwirken . Der Erfolg dieses Schrittes war günstig , und es wurde
der Facultät in der am 85 . Mai d . J . einberufenen Versammlung der
Allerhöchste Entschluss Herzog Albert ’s kund gemacht , demge¬
mäss den Doctoren der Medicin für immer der Rang gleich nach den
Doctoren der Rechtsfacultät eingeräumt wurde . Die diessfällige al¬
lerhöchste Verordnung , in deutscher Sprache abgefasst , ist den Ac¬
ten unserer Facultät 1. c . fol . 27 wörtlich inserirt .

Wenngleich sich die med . Facultät durch Erwerbung dieses
Rechtes den Hass der juridischen Fac . und besonders den Unwillen
des Rectors II o h k zuzog , der sie diesenfhalb und wegen einiger anderen
Puncte , wodurch ersieh zurückgesetzt glaubte , in der Facultäts - Sitzung
den 8 . Juni , an der er selbst Theil nahm , rnit Vorwürfen überhäuf¬
te , so behauptete sie doch ihr Recht , und hei dem nächsten Frohn -
leichnams - Umgänge fanden sich in der durch das herzogliche De¬
ere ! festgesetzten Reihenfolge zwei Doctores Theologiae , eben so viele
von der Rechtsfacultät und sieben von der Medicin ein , nebst den
Licentiaten , Baccalaureen und Scholaren ( 1. c . fol . 85—28. )

Den 21 . Februar 1418 hatten abermals anatomische Demonstra¬
tionen an menschlichen Leichnamen Statt , nnd wurden bis zum 28.
desselben Monats fortgesetztj wer sie gehalten , wird diessmal nicht
angegeben , sondern nur bemerkt , dass an denselben mehrere Doc¬
toren und Scholaren der Facultät , so wie auch Magistri Artimn ,
ApothekerundC h irurgen Theil nahmen . — Den letztem Tag feierte
die Facultät im Wiener Hospitale Exequien für ihre verstorbenen
Mitglieder .
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Den 12 . April d . J . wurde Dr . Michael Kalconis , graduirt zu
Montpellier , auf die statutenmässige Art der hiesigen inedic . Facul¬
tät einverleibt . 1. c. fol . 29 . — Er wurde den gleich darauf kommenden
October zum Decan der Fac . erwählt .

Im J . 1419 unter dem Decanate Grünwalder ’s Iiess in der
am 8 . Jänner abgehaltenen Fac . Sitzung der Bischof von Passau
durch seinen Kanzler und Dr . Hammel bürg die Facultät ersu¬
chen , sie möge einen gewissen Mag . Sebald , der bereits mehr¬
mals für sich diessfällige Schritte bei ihr , obgleich vergeblich , tliat ,
zur medicinischen Praxis zulassen . Die Facultät erklärte , sie werde
keinen Anstand nehmen , dem Wunsche des hochwürdigen Bischofs
zu willfahren , sobald der Bittsteller nach Vorschrift der Statuten er¬
wiesen haben würde , dass er wirklich im Besitze des Licentiatsgra -
des sey . Da nun aber diess Sebald in dem Augenblicke nicht konn¬
te , so wurde er dahin beschieden , sich den 16 . d . M . wieder bei der
Facultäts - Sitzung einzufinden und seine geforderten Belege mitzubrin¬
gen . In der am letztbezeicbneten Tage Statt gehabten Fac . Versamm¬
lung setzte nun Dr . Job . Hammelburg , Abgeordneter des Bischofs ,
auseinander , wie sehr Mag , Sebald vor erwähntem Hr . Bischof sich
lheils mittelst Urkunden theils durch andere Belege (Signis ) uberseine
Kenntnisse ausgewiesen und aufs klarste dargethan hätte , dass er
wirklich Licentiatus medicinae sey , und wie sehr es benanntem Prä¬
laten daran liege , dass Sebald in die Wiener medic . Facultät auf¬
genommen und zur freien Ausübung der Praxis admittirt werden mö¬
ge . Trotzdem ertheilte die Facultät Herrn Hammel bürg neuer¬
dings den Bescheid , dass sie zwar Seb al d ’en , obgleich er sich
durch verschiedene , und mitunter bedeutende Excesse solcher Ehre
unwürdig gemacht habe , aus dem Hrn . Prälaten schuldiger !! Rück¬
sicht in ihre Innung aufnehmen und zur Praxis ermächtigen wolle ,
doch nicht eher , bis er durch tbatkräftigere Beweisgründe ( signis eri -
dentioriims ) , als die bisher geltend gemachten , ausser Zweifel gesetzt
haben würde , dass er wirklich den Licentiatsgrad der Heilkunde be¬
sitze (1. c . fol . 33 .)

In demselben Jahre wurde Wien durch eine epidemische Seuche
( Lues epidemica ) verheert ;.

Im Jahre 1420 unter dem llectorate des Med . Dr . Spetzhard
wurde die Universität durch Papst Martin V . zur freien und abge¬
sonderten Gerichtsbarkeit ermächtiget . Sie hatte von nun an das un¬
bestrittene Hecht durch das Organ ihres Consistoriums , den Rector
an der Spitze , über alle innerhalb der Mauern Wiens befindliche
Mitglieder , welchen Grades und Banges sie auch seyn mochten , in
Civil - und Crinünal - Rechtsfällen abzuurtheilen und selbst über Le¬
ben und Tod nach den bestehenden Landesgesclzen zu richten . fSor -
hait . Catal , Rectonun . )
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Im Jahre 1421 unter dem Decanate Susato 's hatte der Medic .
Doctor und mehrmalige Decan , Nicol , v. Hebersdorf (auch Her¬
bersdorf , Herberstorff ) sein in der damals sog . Weichenburg - (heute
Weiburg -) Gasse in der Stadt Wien gelegenes Haus , nebst seiner
reichhaltigen Büchersammlung (wie bereits erwähnt wurde ) der med .
Facultät zur Erbschaft binterlassen . Die diessfällige , in deutscher
Sprache , dd . Freitag nach St . Urban , abgefasste Urkunde befindet
sich in Abschrift am Blatte 38 des mehrmals citirten 1 . Bandes der
Fac . Acten . Dasselbe Haus wurde im Jahre 1423 von der Dienstbar¬
keit der Bürger befreit . ( 1. c. fol . 44 .)

Im Jahre 1428 wurde Wien durch die Pest verheert ; im
Jahre 1429 das Fest der Facultäts - Patrone , Cosmas und Damian
zum ersten Male gefeiert .

Im Jahre 1430 ward der Universität die Erlaubniss zu Theil ,
ihre Doctoren in der St . Stephanskirche zu promoviren .

Im Jahre 1433 dd . 16 . October , bezeugt der Decan mittelst Bei-
drückung des Fac . Siegels , dass sämmtliche Professoren , gemäss
der Anordnung des Landesfürsten und der Universität , trotz der
strengen Sommerhitze von Pfingsten bis Michaeli , ihren Dienstoblie¬
genheiten mit Genauigkeit und Fleiss nachgekommen seyen .

Derselbe Decan lud sämmtliche Doctores , Licentiatos , Bacca -
laureos und Scholares durch öffentlichen Anschlag an den Universi¬
tätspforten , zur Procession am Festtage der Facultäts - Patronen , bei
strenger Ahndung im Falle nicht gerechtfertigten Ausbleibens , ein ;
auch schärfte er letzteren ein , sich täglich mit Ertönen der Abendglocke
nach Hause zu begeben und nicht auf öffentlicher Strasse erblicken zu
lassen ; endlich ermahnte er alle , den jedesmaligen Exequien für ver¬
storbene Faeultätsgiieder pünctlich beizuwohnen . (Act . T . II . fol . I .)

In demselben Jahre hatte die Facultät ihren neu aufgenommenen
Pedell Georg Popfinger beeidigt . ( J acobiFreundt de Weyen¬
berg Sylloge illustr . in re medica virornm etc . Viennae 1724. p . 16 . )

Im Jahre 1433 unter dem Decane Erasmus Bieder v . Lands¬
hut wurde in der Sitzung vom 16 . Februar die Ergänzung der Statu¬
ten berathen , und das genauere Einträgen aller Fac .- Beschlüsse in die
Acten verfügt .

Auch wurde Mag . Aigel (Eygl ) zum Lector Anatomiae einstim¬
mig ( concorditer ) erwählt , und Mag . Voizian zum Geschäftsfüh¬
rer (Notar ?) der Facultät bestellt .

Weiter wurde noch in der nämlichen Sitzung beschlossen , dass
die Apotheker , Martin und Michael , für den nächsten Sonntag zum
Decane mit der Weisung vorgefordert werden sollten , die Dispensa -
toria , nach welchen sie die Arzneien bereiteten , mitzubringen , da¬
mit dieselben der Decan noch an dem nämlichen Tage den versammel¬
ten Facultätsdocloren (ohne Beiseyn der Apotheker ) zur Einsicht vor -
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legen könnte . Und so geschah es . — Man fand bei dieser Gelegenheit
alle Receptformeln , sowohl die von Mesue als von Nicolai in die Dis¬

pensatorien genau eingetragen , kein Präparat übergangen , keines ent¬
stellt . — Auch mussten benannte Apotheker ihr Taxen - Register vor¬
weisen , allwo die Preise sämmtlicher Arzneien , die sie zum Verkauf
bereit hielten , verzeichnet waren . Die Facultät beauftragte hierauf
die Magister Cristan und Vo 1 z ia n den Tax- Courant der Apotheker
sorgfältig zu prüfen und denselben nöthigenfalls nach Grundsätzen der

Billigkeit zu ermässigen . Nachdem dieser Auftrag vollzogen und der

diessfällige Vorschlag der beiden Magistri genehmigt war , erhielten
die Apotheker die ernstliche Weisung , sich an die von der Facultät so¬
wohl für die einfachen als zusammengesetzten Arzneien festgesetzte
Taxordnung genau zu halten , und von derselben bei strenger Ahn¬

dung ohne vorläufige Ermächtigung von Seite der Facultät ja nicht
abzuweichen , indem man wünsche , dass Jedermann Recht wider¬
fahre , und weder die Apotheker einer - , noch das Publicum ( reich
und arm ) andererseits beeinträchtiget oder auf irgend eine Weise ver¬
kürzt werde . (Act. Fac . T . II . fol . 2 )

Im Jahre 1438 führten die Ärzte und Apotheker Klage wider die
vielen in Wien die Heilhunst ausübenden Kurpfuscher , worunter Ju¬
den , Quacksalber , alte Weiber u . dgl . Man beschloss , dass sich die
Facultät desshalb an den Sfadtmagistrat wenden , und auf die Abstel¬
lung solchen Unfuges dringen solle .

Den 17. März 1440 wurde der Körper eines mit dem Stricke liin-
gerichteten Diebes , zu anatomischen Demonstrationen bestimmt , auf
die Universität überbracht , alhvo er jedoch noch lebend befunden ,
durch die Bemühungen der Ärzte wieder hergesteilt und dann mit hö¬
herer Genehmigung freigelassen wurde .

Im Jahre 1442 hielten Dr. Michael Puff v . Schreck und Gr es l
anatomische Vorlesungen ; die Facultät hatte sie hierzu in der aut Col-
mannsfesle Statt gehabten Sitzung aufgeforderl . In demselben Jahre
wurde über ein Local , wo die Bibliothek der Facultät uutergebraoht
werden sollte , berathen . — Neuerdings wütbete in diesem Jahre zu
Wien die Pest .

Im Jahre 1445 unter dem Decanate Mich . Puffs von Schreck
wurde aus den Geldern der Facultät ein silbernes Scepter ( Pedum fa -
cultaiia) für dieselbe angeschafft . ( I. c . fol . 17.)

Im Jahre 1446 wurden Exequien für die verstorbenen Fac . Mit¬
glieder abgeh alten ; auch kam wieder die Unterbringung der Fac.
Bibliothek zurSprach e.

Den 12 . Febr . 1447 wurde Dr. Pancras Kreutzer aus
Traismauer zum Superintendenten der Facultät erwählt , der ihre In¬
teressen und Rechte höheren Ortes wahren sollte . — Den 20. Juni des¬
selben Jahres flüchtete eine zum Scheiterhaufen verurtheilte Weibs -
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sieb erlaubt hätten ? Man bestimmte hierauf , es sollen von der Fa -
cultät 2 oder 3 Doctores Medicinae delegirt werden , die mit eben so
vielen Mitgliedern des Stadtratlies sich über die Apothekertaxen zu
besprechen und die Preise der Arzneien nach den Grundsätzen der Bil¬
ligkeit festzusetzen hätten .

Den 31 . Mai wurden hierauf vom Bürgermeister sämmtliche Doc¬
tores und Apotheker zum Stadtrath beschieden , wo obige Klagepuncte
neuerdings zur Sprache kamen , nebst dem Vorschlag bezüglich auf
Taxe -Revidirung . Hiermit wurden beauftragt : der Deean und Mag . Joh .
Kirchan von Seite der Faeultät , und von Seite des Bürgerrathes Chri¬
stian W i s s i n g , Thomas S y k e r s, Joh . Purkhan und Egid Pauer ,
überdies » Nicolaus , der längere Zeit den Apothekern ihre Droguen
von Venedig aus geliefert hatte . Es wurde hierauf um Pfingsten eine
Apotheken - Visitation gehalten .

Sodann wurden sämmtliche Statuten für die Apotheker - Innung
entworfen , welche in deutscher Sprache abgefasst , sich in den Acten
( T . II . fol . 41 u . f.) vorfinden . Sie lauten folgendermassen :

1 . » Dass keiner halte eine Apotheke , ausser er kann selbst darin
arbeiten all ’ Nothdurft , und dass er auch kann sein Buch lesen und
verstehen , und dass es bewährt worden von den Doctoribus der Arz¬
nei und den anderen Apothekern , dass er genugsam (in seiner Kunst
bewandert ) sey .

2 . Dass alle Apotheker dispensiren und machen ihre Arznei nach
einem Register , ihnen gegeben von den Doctoribus , damit die Arz¬
neien nicht stärker noch anders gemacht werden in einer Apotheke ,
denn in der andern .

3 . Dass kein Apotheker darf eine Arznei anders geben noch ma¬
chen , denn sie der Docfor schreibt , und dass sie nicht geben eine
Arznei für die andere , die verschrieben hat der Doctor .

4 . Dass kein Apotheker sich unternimmt , Arznei zu treiben im
geheimen Wege .

5 . Dass sie keinerlei Arznei verkaufen , ausser wenn sie ver¬
schrieben wurde von einem bewährten Doctor hier von der Schule .

6 . Dass sie auch keine Arznei machen oder geben nach einer
Vorschrift , die von der Schul - und Faeultät der Arznei zerrieben ,
verboten und nicht bewährt ist .

7. Dass sie keinem Fremden oder Umlaufer , der sich Arznei un¬
ternimmt zu treiben , im Geheimen auf halfen , noch einem Arznei rei¬
chen oder machen , der von der Schule nicht aufgenommen und be¬
währt ist , weil aus dem oft grosse Beschwerung der Leute hervorge -
gangen ist .

8 . Dass sie keine Arznei mit Zukerl machen , die mit weissem
Zucker gemacht soll seyn .

.9 . Dass die Apolheken alle Jahr einst (einmal ) oder sonst als oft



es Noth werdet , beschaut werden , damit dass nicht , verlegene und
schädliche Arzneien den Menschen gereicht werden .

10 . Dass sie ihre Wässer und alle anderen Arzneien geben in
eine Flasche (und diese bezeichnen ?) dass sie wohl zu kennen und
den Kranken nicht schwer sey (durch Verwechslung Nachtheil er¬
wachse ?) , und dass der Kauf gesetzt werde von den , die von dem
Käthe zu Wien und der Schule der Arznei dazu geschaffet worden .

11 . Dass alle Arznei zu rechter Zeit gewechselt und auch recht
Statt gehalten werde .

12 . Dass kein Bürger , kein Treiber Arznei oder fürders nicht
feil habe noch verkaufe , weil aus dem grosser Schaden den Leuten oft
hervorgegangen ist , und besonders schwangeren Frauen und Kindern .

13 . Dass auch die Mitglieder des llaths keinerlei Arznei hier zu
Wien (aus (heilen ?) und auch nicht Männer oder Frauen , die nicht von
der Schule der Arznei dazu verlaubt sind ; denn daher geschah es , dass
viele Leute betrogen worden an Leih und an Gut ; auch sind be¬
währte Doctores hier genug , die niemals beschwäzen an Geld , wie
Fremde und Umlaufer oft gethan haben . «

Diese säinmtlichen Artikel wurden vom Bürgermeister Nicolaus
Teschl und dem ganzen Kath , so wie vom Decane der Facultät gut¬
geheissen .

Den 20. Juni fand eine Facnltäts -Sitzung Statt , in welcher über
die vorgenommenen Apotheken -Visitationen Bericht erstattet wurde .
Von der Apotheke eines gewissen Nicolaus Lay n hach hiess es ,
dass sie nichts tauge , und weder die geforderten taxirten Arzneien
alle enthalte , noch sich sonst als zweckmässig bewähre ; über die an¬
dern Apotheken hatte man nicht zu klagen .

Im Jahre 1458 wurde Magister Johann Kirchan , Chirurgiae *) und
Meuicinae Doclor , im April zum Decane gewählt . Dieselbe Würde
fiel im Monate October dem Mag . Michael Schrickh , Artimn et
Medicinae Professor , zu . Während des letzteren Decanates wurden
wieder anatomische Demonstrationen gehalten , welche vom 22 . Fe¬
bruar 1459 bis 12 . März d . J . währten . Als Lector tungirte Dr . Pan -
craz Creutz , als Dissector Dr . Job . Birchhammer . (Act . Fac .
T . 11. p . 45 .)

Unter dem Decanate des Mag . Caspar Fme , im ersten Halb¬
jahre 1459 (vom 13 . April — 13 . Ocf.) wurde in der am Tiburts - und
Valeriana - Tage gehaltenen Facultäts - Sitzung berathschlagt , wel -
chermassen man Vetiätimdern der Facultät wirksam zusetzen sollte .
Es wurde nämlich von Mag . Birchhammer geklagt , der Steinmetz
Job . Himperger habe am Vorabende des St . Georg - Tages im Car -
meliler - Kloster beim Abendessen der medicinischen Facultät übel

Der erste Chirurgiae Doctor , dessen in den Acten erwähnt wird .
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nachgeredet und alle Doctores derselben und besonders ihn ( Birchham -
mer ) , der gerade gegenwärtig war , Betrüger CTruffittores ) geschol¬
ten . Die Facultat beschloss , dass sich Mag . Job . Kirchaa und Mag .
Conrad von Milldorf zum Stadtrichter verfügen und daselbst im Na¬
men der Faeultät Beschwerde führen sollten . Dieser beschied sie je¬
doch zürn Bürgermeister , der sie nach Anhörung der Klage aufforderte ,
den Thatbestand durch Zeugen zu erhärten . Sofort wurde Mag . B i r c h -
haminer herbeigerufen , der den ganzen Vorgang erzählte ; der hier¬
auf vorgeforderte Hirn per ge r läugnete aber Alles rund weg , und
kam mit einer blossen Warnung davon . Ein anderer Verläutnder , Na¬
mens Johann Entli , der Mag . Job . Mursinger verunglimpfte ,
wurde der Tbat überwiesen , und vom Stadtrichter und mehreren Bür¬
gern in Gegenwart zweier Doctoren der Faeultät verurtheilt , dem Be¬
leidigten öffentliche Abbitte in Gegenwart der ganzen Faeultät zu lei¬
sten $ wass denn auch geschah ( 1. c . p . 45 ) .

Den 18 . April 1460 unter dem DecaaateHay m vonltothenburg
wurde in der Fac . Sitzung nach Abdankung des Pedellen Popfinger von
Nördlingen , Conrad Ederman ans N' ürnherg gewählt . Es hatten um
diese Stelle mehrere Baecalaurei Artium angesneht ( 1. c . p . 45 ) .

Den 35 . Juli d . J . wurde gegen den Quacksalber ( Empiricus ) Ha -
ker im Lederhof geklagt . Die Faeultät fasste den Beschluss , der De-
cau möge den Apothekern im Namen der Faeultät bedeuten , dass , wenn
sie fortfahren würden , allem liecht und aller Sitte zuwider , auf H a-
ker ’s Anordnungen Medicamente zu verabfolgen , sie des Facultäls -
Schutzes verlustig gehen , kein Facultäts - Mitglied mehr bei ihnen
irgend eine Arznei unfertigen lassen , und die Faeultät für einen eige¬
nen Apotheker Vorsorge treffen würde fquod Facultas providere velit
de proprio Apolhecario } ( 1. c . p . 45 ) .

Da Haker seinem Unwesen dennoch kein Ende machte , so be¬
schlossen die Facultäts - Mitglieder unter Vermittlung des Gurker Bi¬
schofs beim Kaiser Friedrich die nöthigen Schritte zu thun , damit
die Vertreibung bedachten Empirikers durch den Bürgermeister Aller¬
höchsten Ortes veranlasst werden möge .

Im Jahre 1460 starb am Vorabende vor St . Nicolaus der Professor
der Medicin , Mag . Caspar Frue . Die Schüler (es waren deren 12
Magistri und 2 Baecalaurei Artium ) schritten hitilicb heim Kaiser ein ,
um ihnen einen neuen Lehrer zu bestellen . Nach Ablauf von sieben
Wochen kam vom , damals in Wiener -Neustadt residireuden Kaiser
Friedrich der Bescheid , er wolle keinen besoldeten Lehrer ( Lector
stipendialus ) anstellen , den nicht vorläufig die Faeultät gut geheissen
hätte . In Folge dieses Allerhöchsten Bescheides versammelten sicii der
damalige llecior , Med . Dr . Hermann Hayttt v . Hotten b u r g , der
Decan Mag . Frau n a u , dann die Magistri Müller , C re u t z , B i r c h -
h am in e r , M » ! d or f und sämmlliehe oberwähnte Schüler , um den neuen
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Lector zu wählen . Die Wahl fand mittelst Abstimmung durch Wahl -
zetlel Statt . Jeder der Anwesenden schrieb nämlich den Namen des¬
sen , dem er die Professur verliehen wünschte , auf einen Zettel und
gab diesen in eine Mütze ( Mitram ) . Nach Ablesung der Stimmen er¬
gab sich die Mehrzahl für Mag . Thomas Haslpaeh , Theol . und Med.
Docior , und dieser wurde sofort vom Decane zum Professor ausge¬
rufen . Die Bestätigung nebst Zuweisung des Gehaltes von Seite des
Kaisers erfolgte ungesäumt fl . c . p . 48) .

Im J . 1461 bat der Bruder des ohne Testament verstorbenen ehe¬
maligen Professors der medicinisehen Facultät , Mag . Caspar Prue ,
dessen Bibliothek Statuten gemäss der Facultät anheimfiel , um Her¬
ausgabe einiger theologischen Werke , die den Facultäts - Mitgliedern
wenig , ihm aber , da er Theolog sey , viel nützen könnten . Die Fa -
cultät willfahrte seiner Bitte (1. c. p . 49) .

Im Jahre 1464 unter dem Decanate Mag . Praun von Müldorf er¬
hoben sich neuerdings Klagen gegen die Apotheker , wegen Verabfol¬
gung von Arzneien gegen Vorschriften von Unbefugten , oder selbst
bloss auf das Verlangen der Parteien . Es wurde in der am St . Col-
mans - Tage abgehaltenen Sitzung beschlossen , dass jedes Facultäts -
Mitglied , dem eine derlei Übertretung von Seife der Apotheker zu
Ohren käme , solche ungesäumt (und zwar bei Strafe der Exclusion
bezüglich auf Doctoren , und bei Strafe der Refardation oder Suspen¬
sion eines höheren akademischen Grades bezüglich auf Licentiaten
oder Baccalaureen ) der Facultät anzuzeigen hätte . — Anbei verfügte
die Facultät zu Gunsten der Apotheker , dass kein Facultäts - Mitglied
irgend einer Partei aurathen solle , Arzneien bei Dürrkräutlern ( apud
llerhulai ’ios) zu nehmen , und unterstützte das Gesuch der Apotheker ,
um beim Kaiser die Abstellung des Dürrkräutler -Unfuges zu erwirken
( 1. c . p . 57) .

Im Jahre 1465 unter dem Decanate Griessenpeck fand sich
die Facultät in der am 20 . Mai Statt gehabten Sitzung neuerdings ver¬
anlasst , beim Stadtrath gegen die Kurpfuscher Beschwerde zu führen .
Da aber der Unfug kein Ende nahm , so wurde der am 25 . Juli 1460
gefasste Entschluss der Facultät , demzufolge kein Facultäts -Mitglied
hinüihro aus einer Apotheke etwas verordnen sollte , die Kurpfuschern
Vorschub leistet , erneuert ( 1. c . p . 59) .

Im J . 1468 wurde eine Quacksalber in , Namens Cranan , in den
Bann gelegt , und Mag . II a k e r ernstlich ermahnt , seine unbefugte Praxis
einzusfellen . Bald hierauf erschien das Verbot des Passauer Bischofs ,
Georg v . Hohen loch , wodurch allen nicht in Wien promovirten
Ärzten , was immer für Grades , wenn sie nicht in die Facultät aufgenom -
men waren , die ärztliche Praxis innerhalb der ganzen Passauer Diö-
cese , und besonders in Wien , streng untersagt wurde ( I. c . p . 68) .

Im Jahre 1469 am Tiluirtstage forderte die Facultät de » Uni -
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versitäts - Recfor auf , höheren Ortes einzuschreiten , dass obgerügter
Kurpfuscher Haber fesfgenommen und bestraft werden möge . Der
Rector versprach es , (hat aber nichts fl . c . p . 68) .

Den Samstag vor Pfingsten desselben Jahres erschien die excom -
municirte C r a n an vor der Facultät , und bat um Verzeihung , dass
sie durch unerlaubtes Ansüben der Heilkunst die Facultät schwer be¬
leidigt und sich gegen Gott und die Welt versündiget habe . Sie sagte ,
dass sie ihre Sünden in Rom gebeichtet und zur Absolution und Wie¬
deraufnahme in die Christengemeinde an den Wiener Official zurück¬
gewiesen worden sey . Die römischen Beichtiger hätten sie nicht ihrer
Sünden entbinden gewollt , bevor hierzu die Beistimmung der verletz¬
ten Partei und des excommunicirenden Officials erfolgt wäre . Die Fa¬
cultät beschloss , der Decan möge sich nebst Mag . Caspar Griessen -
peck zum Passauer Official verfügen und ihm eröffnen , sie wolle der
Cranan unter folgenden Bedingungen Verzeihung an gedeihen lassen :

1 . Dass benannte Alte auf ihre Kosten eine Urkunde ( Instrument
tum) ausstelle , in der sie bekenne , gegen ihr Seelenheil schwer ge¬
fehlt , die Heilkunst lange ausgeübt , das Volk betrogen und an Leib
und Seele gefährdet zu haben , — und zugleich verspreche , hinfiihro
bei Strafe neuer Excommunicafion und körperlicher Züchtigung nie
wieder , weder öffentlich noch geheim , Kranke behandeln zu wollen .

2 . Dass Cranan , inwiefern sie die Facultät verunglimpft und
die Doctoren Unwissende genannt habe , in Wien , Klosterneuburg ,
Tulln , St . Pölten und Melk auf ihre Kosten von der Kanzel herab
verkünden lasse , dass sie Gott durch Ausübung der Heilkunst , die
sie nie erlernt , schwer beleidigt , die Menschen betrogen und viele
an Leib und Seele beschädiget , diess alles in Rom gebeichtet , doch
keine Vergebung ihrer Sünden erhalten habe , sondern mit oberwähn¬
tem Bescheid nach Wien zurückgesendet worden sey .

3 . Sie sollte ferner bei Berührung des Evangeliums schwören ,
dass sie in Zukunft die Heilkunst weder mittel - noch unmittelbar ,
weder öffentlich noch geheim ausüben , noch je gegen die Facultät sich
vergehen wolle .

4 . Dass sie , weil sie öffentlich gesündigt , auch öffentlich bestraft
werde , und zwar dass sie eine oder eine halbe Stunde hindurch an
einer Erhöhung ( cippo ) des Friedhofes von St . Stephan an einem Fest¬
tage vor der versammelten Menge stehen sollte , damit sie Jedermann
erkennen möge .

Als diess dem Official in Gegenwart der Cranan eröffnet wurde ,
fragte er sie , ob sie sich All dem unterziehen wolle , da er sie eher
nicht absolviren könne . Sie ging auf Alles ein , mit Ausnahme des
letzten Punctes , von dem abzustehen sie kniefällig bat . Die Facultät
Hess aber von ihrem Anträge nicht ab , und so blieb die Angelegenheit
für diessmal unerledigt .
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Zwei Tage vor dem Frohnleichnamsfeste liess die C ran an durch
einen Edelmann , Namens Ruckendorffer , die im Hause Mag.
Schrickh ’s versammelte Facultät um Gnade bitten , doch die Fac .
verharrte bei ihrem Beschlüsse .

Endlich erschien wieder erwähnte Cranan den 7 . Juni , und bat um
Absolution . Der Vicar von Tulln schrieb zugleich an den Official , wel -
chermassen er die Schuldige durch Ausstellung im dortigen Friedhof vor
der versammelten Menge bestraft habe . Die Facultät willigte nun in
die Absolution ein , drang jedoch auf vorläufige Erfüllung der ersten
drei Puncte von Seite der Cranan . Diese versprach Alles , als sie je¬
doch ihrer Strafe entledigt und wieder in die Christengemeinde auf¬
genommen war , weigerte sie sich , die Kosten der Urkunde zu be¬
zahlen , da sie hiezu kein Geld habe . Der Official wollte nun , die Fa¬
cultät möge diese Auslagen auf sich nehmen , sie wollte es jedoch
nicht thun , und so endete denn die Sache . (1. c . p . 69 et sq) .

Mittlerweilen wurde auch ein Priester , Namens Rützel , nach
erlangter Erlaubniss des Officials , Kurpfuscherei halber vor die Fa¬
cultät beschieden und ernstlich und mit Androhung strengerer Ahn¬
dung im Wiederbetretungsfalle ermahnt , sich hinführo nur mit An¬
gelegenheiten seines Berufes , nicht aber zugleich mit der praktischen
Heilkunst zu befassen . ( Ibidem ) .

Im J . 1469 versammelte sich den 11 . Juli die Facultät , um nebst
anderen das Gesuch zweier Doctoranden zu vernehmen , welche ba¬
ten , dass ihnen die Docforwürde zugleich mit dem Licentiatsgrade
verliehen werden möchte . Ihr Gesuch fand williges Gehör . Die bei¬
den Bittsteller waren : Mag . Joh . Goldperg und Mag . Conrad M eng -
ler von Kietzing . Jeder derselben erlegte zur Facultäts - Kasse zwei
ungarische Gulden . (Art . Fac . T . II . p . 71 .)

In derselben Sitzung kamen auch wieder die Umtriebe des Kur¬
pfuschers Hak er zur Sprache , und man vereinigte sich dahin , den
Itector abermal anzugehen , dass er zur Abstellung des Unfuges hin¬
wirken möge , dem Haker selbst sollte von Seite der Facultät mit
der Strafe der Excommunication , wie selbe der Cranan widerfuhr ,
gedroht werden (1. c . p , 71 ) .

Den 16 . Juli d . J , wurde beim Universitäfs - Consistorium das kai¬
serliche Schreiben abgelesen , in welchem Se . Majestät Kaiser Frie¬
drich IV . seinen ernstlichen Wunsch ausdrückte , dass die Anordnun¬
gen und Statuten der medicinischen Facultät aufrecht erhalten , und
Niemand zur ärztlichen Praxis zugelassen werden solle , der sich die
Ermächtigung hiezu von der Facultät nicht eingeholt hat . — Die Fa¬
cultät erbat sich bei dieser Gelegenheit eine Abschrift erstbedachten
kaiserlichen Erlasses , und drang darauf , dass auch diesem Erlasse
gemäss verfahren werden möge ; schliesslich wurde noch beschlossen ,
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dass die erfolgle kaiserliche Anordnung durch Anschlag an das Uni -
versitäfsthor zur öffentlichen Kenntniss gebracht werde (1. c . p . 71 ) .

Samstags nach Maria Geburt fand eine Facultäts - Sitzung Statt ,
in welcher ein neues Statut in Vorschlag gebracht wurde , demgemäss
in Zukunft Niemand in die medicinische Facultät aufgenommen wer¬
den sollte , der nicht zugleich Artium et Medicinae Doctor wäre . —
In derselben Sitzung miethete Mag . Nicol . Molitor de R a t i s bona
das Haus der Facultät um den jährlichen Zins neun ungarischer
Gulden , doch mit der Bedingniss , dass er die dabei benöthigten Aus¬
besserungen der Fenster , der Öfen , des Herdes und Ziehbrunnens aus
eigenen Mitteln zu bestreiten habe . — Nebstdem wurde beschlossen ,
dass Uran und Swantomir , welche trotz der Ermahnung der Fa -
cultiit von unbefugter Ausübung der Heilkunst nicht ablassen wollten ,
vor dieselbe berufen werden sollten . Auch wurzle der Procurator der
Facultät beauftragt , sich mit dem Pedelle zum Prediger - und zum
Carmeliter - Orden zu verfügen , und daselbst anzusuchen , dieselben
möchten ihren Mitgliedern vollen Ernstes untersagen , ärztliche Praxis ,
den Statuten und Privilegien der Facultät zuwider , auszuüben . Ähn¬
liches wurde auch bezüglich auf die Nonnenorden veranlasst und bei¬
gefügt , dass wenn die Nonnen forttahren sollten , Arzneien auszuthei¬
len , sie hei ihren Nothfällen auf den Beistand der Facultät nicht zu
rechnen hätten (I . c . p . 71 ) .

Im J . 1472 in der Sitzung vom 31 . Jänner bat Mag . Wisenhofer
aus Ingolstadt um gleichzeitige Erlheilung des Licentiats - und Doctor -
Grades , wie diess bereits imj J . 1469 zwei anderen Baccalanreen
gestaltet wurde . Auch er fand Gehör , und wurde den 7. Februar d . J ,
in der St . Stephanskirche feierlich promovirt ( 1. c. p . 75 ) .

ln der am 29 . Juni 1474 abgehaltenen Facultäts - Versammlung
wurde bestimmt , dass jeder Doctor , der Mitglied der Facultät ist , falls
er von der Facultäts - Bibliothek Gebrauch machen wollte , sich nach
vorläufiger Beislimmung des Decanes einen Schlüssel auf eigene Ko¬
sten anfertigen lassen möge , um die Büchersammlung jeden Augen¬
blick nach Belieben benützen zu können ; nur sollte jeder beim Ein -
und Ausgehen die Bibliothek schliessen ( intrando et exeundo librariam
claudat ) . Dasselbe Recht , Schlüssel für die Bibliothek zu haben ,
wurde jedoch den Schülern und Baccalanreen der Facultät nicht zu¬
gestanden , auch durften sie ohne ausdrückliche Erlaubniss der Docto -
ren diesen Ort nicht besuchen (1. c . p . 78).

In demselben Jahre am 10 . September wurde von den versammel¬
ten Doctoren Mag . Christoph Creutz aus Wien zum Lector bei der
Facultät erwählt .

Im J . 1475 am 22 . Juli miethete der damalige Decan Magister
Hermann Hajin v . Bofhenbnrg das Haus der Facultät um neun un¬
garische Gulden jährl . Zins . — In derselben Sitzung wurdeein Bacc ,
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Medicinae aus Cracau , Namens Joh . v. Münsterberg , ein braver
Astronom , zur Rede gestellt , weil er , obgleich Hörer der hiesigen
Vorlesungen , sich weigerte , dasBirret öffentlich zu tragen ; er wurde
bei etwa wiederholter Vernachlässigung dieser akademischen Sitte
mit der Exclusion bedroht ( I. c . p . 79).

Im J . 1479 am 39 . Juni wurde abermals eine alte Quacksalberin
excommunicirt .

Im J . 1481 ward am 26 . Juni ein Superintendent der Universität
gewählt ; es sollte diese Stelle bloss einjährig seyn , und jedes Jahr
von einer andern Facultät aus besetzt werden . Dieser Superintendent
sollte sich dem Rector eidlich verpflichten :

1 ) Dass er seinen Amtspflichten treu obliegen und wenn er bei
einer Facultät irgend ein Gebrechen entdecken würde , solchem unge¬
säumt begegnen ( obviet) ; 2 ) die Universitäts - Gehalte ohne Verschub
allen jenen , denen sie zukommen, durch die Decane ausbezahlen las¬
sen ; 3 . Niemanden ohne wrohlbegrüudete Ursache seine Besoldung
vorenthalten ; 4. Keinem , dem es nicht gebührt , einen Gehalt anwei¬
sen ; 5) die übrig gebliebenen Gelder nach dem Willen der Stifter
verwenden , und über seine Amtsführung genaue Rechnung legen
wolle .

Im J. 1482 erhielt den 18. Juni Mag. Paul U rsenpeck den
Licentiats - und Doctorgrad der Medicin ; den 5 . September d . J . starb
Dr. Michael Mänestaff , aus Wien gebürtig , Lector der Medicin.
Statt seiner wurde Dr. Georg Sthebl aus Vesingen durch die ver¬
sammelten Doctoren zum Lector gewählt .

Den 20 . September d . J . wurde an die Stelle des Mag. Christoph
Creutz , der seine Professur ( lecturam suam) den 11 Febr . d . J. in
die Hände Seiner Majestät niederlegte , Doctor Johann Tichtl aus
Grein von den versammelten Doctoren erwählt , und legte öffentlich
seinen Eid in die Hände des Kaisers ab (praesenlibus omnibus Caesareae
Mdjestatis consulibus suam dextram Caesareae Majestatis dextrae com-
ponendo prae slitit juramentum et die sequenti Sancti Malhiae Apostoli
legere incepit) .

Im J. 1484 wurde bestimmt , dass hinführo die anatomischen De¬
monstrationen , welche bis dahin jährlich im Wiener Hospitale Statt
fanden , in dem medicin . Facultäts - Gebäude gehalten werden soll¬
ten , da am früheren Orte im Friedhöfe secirt wurde , wo Lehrer und
Schüler in der Winterszeit allein Ungemach der Witterung ausgesetzt
waren . Die diesjährigen anatomischen Vorlesungen hielt Mag. Con¬
rad Pr an n . (1. c . p . 105) .

lni J . 1487 erklärte der Schottenabt dem Universitäts -Rector , dass
er das Haus der medic . Facultät , für welches bereits seit Jahren die
Lebensteuer nicht bezahlt worden sey , einziehen wolle ; die Facultät
könne es jedoch nach Belieben auslosen Die Facultät wunderte sich
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über dieses Vorgehen des Schottenabtes ; au mal ihr weder ein Steuer -
zetlel ( postida census ) noch eine Ermahnung zugekommen war . Sie
beschloss daher , letzteres dem Abte mittelst des llectorats kund zu
thun . Der Rector brachte einen Vergleich zu Stande . Es wurden 50
Denar als von J . 1461 her rückständige Schuld bezahlt (es zahllealso
die Facultät jährlich 2 Denar Steuer ) ( I . c. p. 109—ILO) .

Im J . 1488 den 25 . Februar wurde in einer FacultätsVersamm¬
lung das Horarium oder die Vorlesestunden der Professoren , die ehe¬
dem von der Willkür der Lectoren abhingen und zu manchen Streitig¬
keiten Anlass gaben , geregelt , und jede Abweichung von der Vor¬
leseordnung auf das strengste untersagt .

Im J . 1489 am Dienstage vor dem Palmsonntage hatte man an die
Stelle des gebrechlichen Faculfäts - Pedelies Friedrich , aus Sfeyer
gebürtig , einen neuen , genannt S t e p h an , in Eid genommen . Wegen
seiner Verdienste sollte der alte Pedell seinen Gehalt fort beziehen ,
doch die Sporteln der neue erhalten ( I . c . p . 113 ) .

Im J . 1490 wurde Martin S tai n p e i ss , nachberiger ausgezeich¬
neter Professor der Wiener Schule , den 23 , Septem her für den Li-
centiatsgrad geprüft . (1. c . p . 118) .

Der ganze Zeitraum vom J . 1395 — 1490 bietet uns hinsichtlich
der Heilkunde in Wien als Wissenschaft keine erheblichen Fort¬
schritte dar , woran wohl die damaligen Verhältnisse der Hochschule ;
der streng dogmatische Geist , der die Heil Wissenschaft noch be¬
herrschte und keine Abweichung von den Lehrsätzen der Griechen und
Araber gestattete ; das wenig geregelte Lehrsystem , endlich seihst
die politischen Zerwürfnisse in jenen Zeiten die Schuld gewesen
seyn mochten .

Die hervorragendsten ärztlichen Persönlichkeiten jener Zeiten in
Wien , welche sowohl dem Lehrfach vorstanden als auch auf die Sa¬
nitäts - Angelegenheiten wesentlichen Einfluss hatten , lernen wir gröss -
fentheils aus den Decanats - Verhandlnngen kennen ; denn die Indivi¬
duen , die sich damals mit dem Unterrichte , namentlich als ■hegenles
Stipendiati befassten , waren auch in der Itegel im wechselnden Be¬
sitze des Decanafsamtes *) .

Wir lernen aus den Facultäts -Acten nachstehende Decane in den
berührten 90 Jahren kennen :
1399 (von welchem Jahre an unsere Facultäts - Acten unlieben )

waren Decane : Job . Silber 1 (von April —Ocf. ) und 0 o n r .Schi versiatt I (Ocf. —April 1400) .
1400 Conrad Schiverstatt O — Nicolaus von Fürstenfeld i .
1401 Galeazzo de S , Sophia — Job . Silber H .
1402 Joh . Schroff 1 — Nicolaus von Fiirstenfcld 11.
1403 Job . Schroff II ~~ Nie . v . Heberstorf 1.
1404 Nie . v . Ilebersforff II — Nie. v . F ii r * le nfel .l III .
1405 Christian de Susatp l »loh . Schroff HI .

9



130

Den Decanatslistcn , so wie den verschiedenen in den Acten verkom¬
menden Daten nach au schliessen , versahen das Lehramt im ersten

1406 'Nie . v . Heberstorf III - Joh . Schroff IV .
1407 Joh . Silber III — Nie . v . Heberstorf IV .
1408 Chr . de Susato II — Joh . Schroff V.
1409 Nie . v . Fürstenfeld IV — Nie . v, Heberstorf V.
1410 Chr . de Susato III — Joh . Schroff VI.
1411 Nie . v . Heberstorf VI — Chr . de Susato IV .
1412 Ulrich Grünwalder I — Derselbe II .
1413 Joh . Aygel (Eigl ) I — Derselbe II .
1414 Joh . v. Hamelburg , nach dessen Tod Ulr . GrünwalderIII ,

- Joh . Schroff VII .
1415 Chr . de Susato V — Nie v . Heberstorf VII .
1416 Joh . Aygel III — Ulr . Grünwalder IV .
1417 Joh . Aygel IV — Nie . v . Heberstorf VIII .
1418 Chr . de Susato VI — Michael Falco aus Montpellier .1419 Ulr . Grünwalder V — Joh . Aygel V.
1420 Steph . Speahard I — Joh . Aygel VI .
1421 Chr . de Susato VII — Heinrich Stoll I .
1422 Steph . Speahard II — Joh . Aygel VII .
1423 Chr . de Susato VIII — Jac . v. Stockstall .
1424 Joh . v . PaumgartenI — Heinr . Stoll (Leiharat etc . Al¬

bert « V) II .
1425 Joh . Aygel VIII — Derselbe IX .
1426 Peter Volaian l — Joh . Paumgarfen II .
1427 Heinr . Stoll III — Derselbe IV .
1428 Chr . de Susato IX — Erasm . Bieder L
1429 Ditmar Hindernpaeh I — Derselbe I .
1430 Sebald v . Bavensburg — Joh . Aygel X .
1431 Peter Volaian II — Derselbe III .
1432 Joh . v , Paumgarten III — Erasm . Bieder II .
1433 Heinr . Stoll V — Peter Volaian IV .
1434 Joh . Aygel XI — Joh . v . Paumgarten IV .
1435 Mich . Puff aus Schrick I — Er . Rieder III .
1436 Peter Volzian V — Derselbe VI .
1437 Joh . v . Paumgarten V — Johann Zeller I.
1438 Pankraz Kreutzer aus Traismauer I — Mich . Puff II.
1439 Joh . v . Schwendm I — Peter Volzian VII .
1440 Heinr . Stoll VI — Job . v. Paumgarten VI .
1441 Joh . ZellerII — Pank . Kreutzer II .
1442 Mich . Puff III - Peter Volzian VIII .
1443 Heinr . Stoll VII — Joh . v . Paumgarten VII .
1444 Joh . Zeller III — Pank . Kreutzer 111.
1445 Pank . Kreutzer IV — Mich . Puff IV
1446 Martin Guldet' n I — Peter Volzian IX.
1447 Joh . v . Schwendin II — Joh Zeller IV .
1448 Pank . Kreuzer V — Mich . Puff V .
1449 Martin Guidein II — Herrn . Haym (aus Rottenhurg ) I .
1450 Joh . Neumann (aus Braunau ) 1 — Joh . von Kirchain I .
1451 Peter Volzian X - Mich . Puff VI .
1452 Joh . Zeller (Leibarzt Ladislaus ) V — P . Kreutzer VI.
1453 Martin Guidein III — Joh . Neumann II .
1454 Joh . v . Kircham II — Mart . Guidein IV ,
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Decennio de » 15 . Jahrhunderte » : Schiversfatf , Fürstenfeld , St . So¬
phia , Silber , Schroff , Heberstorf , Susato ; itn II . Decennio : Schroff , He¬
berstorf , Susato , Griiinvalder , Aygei , Falco , Spezliard ; im III . De¬
cennio : Susato , Aygei , Spezhard , Stoll , Paumgarten , Volzian , Rie¬
der , Hindernpacb ; ini 1Y. Decennio : Aygei , Stoll , Paumgarten ,
Volzian , Rieder , Puff , Zeller , P . Kreutzer , Schwendin ; im V . Decen¬
nio : Stoll , Paumgarten , Volzian , Puff , Zeller , P . Kreutzer , Sehwen -
din , Guidein , Haym , Neumann , Kircham ; im VI . Decennio : Vol¬
zian , Puff, Zeller , P . Kreutzer , Guidein , Haym , Neumann , Kircham ,
Praun , Frue ; im VII . Decennio : Puff, P . Kreutzer , Haym , Kircham ,
Praun , Griessenpeck , Spardorfer , Molitor , Seligenstadt j im VIII .
Decennio : P . Kreutzer , Haym , Griessenpeck , Spardorfer , Molitor ,
Seligenstadt , Christ . Kreutzer . Mannersdorfer , Schöbly ; im IX . De-

1455 Marquard v . VVissack — Conr . Praun (aus Müldorf ) I .1456 Mich . Puff VII — Pank . Kreutzer VII .
1457 Mart . Guidein V — Job . Neumann 111.
1458 Joh . v . Kircham III —- Mich. Puff VIII .
1459 Casp . Frue aus Titmaning — Pank . Kreutzer Vlll -
1460 Herrn . Haym II — Joh . Neu mann IV .
1461 Joh . v . Kircham IV — Casp . Griessenpeck 1.
1462 Conr . Praun II — Job . Spardorfer I .
1463 Mich . Puff IX — Pauk . Kreutzer IX .
1464 Herrn . Haym 111 — Conr . Praun III .
1465 Casp . Griessenpeck II — Job . Spardorfer 11.
1466 Nie . Molifor de Ratisbona I — Mich PuffX .1467 Pank . Kreutzer X — Casp . Griessenpeck III .
1468 Joh . Spardorfer III — Nie . Molifor II .
1469 Job . v . Seligensladt I — Herrn . Haym IV .
1470 Mich . Puff XI — Pank . Kreutzer XI .
1471 Casp . Griessenpeck IV — Joh . Spardorfer IV.
1472 Nie . Molifor 111 — Joh . Seligenstadt II .
1473 Christ . Kreutzer 1 — Nie Molifor IV .
1474 Mich - Mannersdorfer I — Pank . Kreutzer Xll
1475 Herrn . Haym V — Nie . Molitor V .
1476 Joh . v . Seligenstadt 111 — Christ . Kreutzer II .
1477 Herrn . Haym VI — Mich . Mannersdorfer II .
1478 Nie . Molitor VI — Georg Schöbly 11. (aus Thessingen ) .
1479 Chr . Kreut zer III — Herrn . Haj in VII .
1480 Joh . von Seligenstadt IV — Georg Schöbly II .
1481 Chr . Kreutzer IV — Mich . Mannersdorfer III .
1482 Joh . Tichtl (aus Grein ) I — - Herrn . Haym VIII .
1483 Joh . v . Seligenstadt V — Herrn Haym IX .
1484 Georg Schöhly III — Joh . Tichtl II .
1485 Paul Wessenbeck — Friedr . Graul ( aus Ilaydenheim ) I .
1486 Joh . v . Seligenstadt VI —- Georg Schöhly IV .
1487 Joh . Tichtl 111 - Friedr . Grasl II .
1 ) 88 Joh . v . Seligenstadt VII - Georg Schöhly V .
1489 Joh . Tichtl IV Andr . Voberg 1.
1490 Friedr . G Casl III Joh . v . Seligenstadt VIII .

9 *
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cennio endlich : Haym , Seligenstadt , Christ . Kreutzer , Mannersdor -
fer , Schöbly , Tichtl , Grasl , Voherg , Mänestaff , Stebhl , Praun .

Die genaue Zeit des Dienstantrittes eines jeden dieser Lehrer ,
■0 wie die Zeit , wo sie das Lehramt verliessen oder mit Tod abgin¬
gen , ist nur bei wenigen aus den Acten ersichtlich , lässt sich jedoch
aus dem Verschwinden derselben von der wissenschaftlichen Bahn
vermufhen . Hinterlassene Schriften sind von keinem derselben be¬
kannt , die meisten scheinen wohl wegen der noch damals nicht be¬
kannten Bruchdruckerkunst in Verlust gerathen und so der Vergessen¬
heit anheim gefallen zu seyn . Dass übrigens diese ganze Zeitperiode
hindurch die in den Statuten von 138.9 ungeordnete Lehrmethode be¬
folgt worden sey , erhellt aus dem im Jahre 1530 erschienenen Werke
von S t ai n p e i s s betitelt : »de modo studendi seu legendi inMedicina . K

IV . Stand der Hochschule von der Wiederbesetzung Wiens durch
Maximilian l . bis zur ersten Reformation der Universität unter Kaiser

Ferdinand I . (1490—1533) .

Wir nahen uns einer überaus glänzenden Epoche der Wiener Univer¬
sität : es ist jene , die nach mehrfachen und langjährigen , in Folge inne¬
rer und äusserer Zerrüttungen Statt gehabten Leiden , unter der glorrei¬
chen Regierung des römischen Kaisers Maximilian I . , des eben
so gnädigen als mächtigen Förderers der Künste und Wissenschaften ,
begann . Die Vervollkommnung der Vorbereitungsschulen durch Ein¬
führung der Humanitäts - Studien , so wie die unter des gütigen Kaisers
unablässiger Fürsorge Statt gefundene allseitige Belebung des wissen¬
schaftlichen Verkehrs in allen vier Facultäten , bezeichnen diese
Epoche , wrelche sowohl bezüglich auf die ausgezeichneten Lehrer ,
deren sich unsere Hochschule in jener Zeit zu erfreuen hatte , als
auch des ungeheuren Zuströmens Wissbegieriger aus allen Gegen¬
den Europa ’s , endlich der glänzenden Resultate , welche durch das
rastlose Streben und thätige Zusammenwirken sämmtlicher Mitglie¬
der erzielt wurden , mit Recht das goldene Zeitalter unserer
Hochschule genannt wurde .

Wir wollen der angenommenen Ordnung gemäss erst die allge¬
meinen Ereignisse an der Universität , dann jene an der medicinischen
Facultät in obbezeichneter Epoche in bündiger Kürze actengetreu
mittheilen .

A . Allgemeine Angelegenheiten der Hochschule vom J . 1490 - 1533.

Nachdem der Ungarkönig Mathias Corvinus den 4 . April 1490 in
seiner Residenz in der Kärnthnerstrasse Wiens mit dem Tode abgegangen
war , richtete die Universität alsogleich ihre sehnsuchtsvollen Blicke
nach dem ihr unter allen Wechselfällen des Glückes stets theuer ge¬
bliebenen habshnrgischen Herrscherstamm , und weder Gunstversi -



eheruugen » och Drohungen des damaligen ungarischen Statthalters in

Wien , des Grafen Stephan von Zips , konnten sie ahhalten , ihre un¬

wandelbar treuen Gefühle gegen das angestammte Fürstenhaus offen

an den Tag zu legen . Ja als erstgenannter ungarischer Befehlshaber

siefeierlich auffordern liess , sich eidlich zu verpflichten , dass sie

weder mittel- noch unmittelbar , weder durch Wort noch durch That

zum Umstürze der ungarischen Herrschaft in Österreich hinwirken ,
auch Niemand von ihren Genossen , der sich der ungarischen Macht

fortan günstig bezeugen würde , auf irgend eine Weise verfolgen oder

belästigen wolle 5 da zogen es viele Doctoren , Magistri , Licentiati ,
Baccalaurei und Scholaren vor , Wien zu verlassen , als auf des Statt¬

halters Ansinnen , welches ihren hochherzigen Gefühlen so sehr wi¬

derstrebte , einzugehen , so zwar , dass viele Bursen und Studenteu -

häuser , die sonst gewöhnlich 70 und mehr academische Bewohner

zählten , in der kürzesten Zeitfrist deren kaum 10 oder 12 mehr iune

hatten.
Bald hierauf (den 7. August d. J . ) wandten sich auch die Bürger

Wiens , unschlüssig , welche Partei sie ergreifen sollten , an die Uni¬

versität (wie sie es auch sonst immer in Zeiten der Noth zu thun gewohnt

waren ) , um sich deren Wohlmeinung über das , was in einer so cri-

tischen Lage zu thun , was zu lassen wäre , zu erbitten . Die Universi¬

tät beauftragte hierauf nach altherkömmlicher Sitte mehrere Glieder

verschiedener Facultäten , den wichtigen Gegenstand der Frage in

reifliche Erwägung zu nehmen und darüber dem academisehen Senat

zu berichten . Den 10. August ertheiite die Universität den Bürgern

den Rath , sich dem erlauchten Fürsten und Herrn Maximilian , römi¬

schen König , dem in Folge des zwischen Kaiser Friedrich IV . und

König Mathias von Ungarn abgeschlossenen Vertrages ohnehin das

Erbfolgerecht auch bezüglich auf Ungarn zukomme , ungesäumt anzu-

schliessen . Nur fiiüte das academische Consistorium den Vorbehalt

bei , dass die Universität , als ein geistliches Institut ( Universitas tan-

quam elerica ) durch diesen gegebenen Rath nicht gebunden seyn wolle ,
falls der sich hierauf gründende Beschluss der Bürger irgend eine

Rache von Seite der betheiligten Parteien zur Folge haben sollte .

Die Bürger traten hierauf unverweilt auf Maximilians Seite und

beschlossen feierlich , Gut und Blut dein vielgeliebten Herrscherhaus

zum Opfer zu bringen . Sie sandten auch in der That aisogieich De¬

putate nach Linz , wo sich der Zeit Maximilian aufhielf , um HÖchsl-

denselben zu beglückwünschen und nach Wien einzuladen . Der treff¬

liche Fürst , über diese rühmlichen Beweise aufrichtiger Zuneigung
der Wiener Bürger hoch erfreut , zog ungesäumt mit einer auserwählten

Reiterschaar anher , und wurde am 20 . August mit allgemeinem , 11n-

gebeucbelten Jubel empfangen. Tags darauf hielt der berühmte Pro¬

fessor der Theologie Ni das v. Creutzenach in der Kirche zu
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St . Stephan eine feierliche Rede , welche sich auf das glückliche Er¬
eigniss der langersehnten Ankunft bezog , die herrlichen Tugenden Maxi¬
milians hervorhob und mit herzinniglichem Zuruf der versammelten
Menge für ein langes , segenreiches Wirken des vielgeliebten Fürsten
schloss . Gleich den nächsten Tag belagerte Maximilian die von den
Ungarn noch innegehabte Burg und nahm sie nach kurzem Wider¬
stand in Besitz ; eben so eroberte er auch bald nachher Wiener - Keu -
sfadt , Bruck an der Leitha , Klosterneuburg und alle anderen von
den Ungarn noch besetzten Orte , ja er zog noch im nämlichen Jahre
selbst nach Ungarn , bezwang Ödenburg , Steinamanger und am 14.
October auch S (uhlweissenburg , kehrte aber dann wegen einer in
seinem Heere ansgebrochenen Meuterei nach Wien zurück .

Im J . 1491 schloss Maximilian mit dem von den Ungarn mittler¬
weilen neugewählten König Wladislaw II . Frieden unter den Be¬
dingnissen , dass ihm letzterer die Kriegskosten ersetze , der künigl .
Titel von Ungarn den öst . Erzherzogen verbleibe , und wenn Wladislaw
ohne männliche Erben zu hinterlassen sterben würde , Ungarns Krone
(gemäss dem bereits zwischen Friedrich und Mathias geschlossenen
Vertrage ) den österreichischen Herrschern zufallen solle . Den ganzen
diessfälligen Vertrag liefert umständlich Joh . Sam b « ciis aus Tyrnau ,damal . Mitglied unserer Hochschule .

Doch inmitten dieser höchst erfreulichen Ereignisse drohte un¬
serer Hochschule ein grosser Verfall ; der academische Schatz war
in Folge der vorausgegangenen widerwärtigen Zeitumstände vollends
erschöpft , die Einkünfte der Universität gingen nur sparsam ein , die
Bedürfnisse des Unterrichtes konnten nicht mehr bestritten werden , die
Lehrer blieben ohne Gehalt , und es erübrigte für sie in Bälde nichts
mehr , als die Wiener Schule sammt und sonders zu verlassen , um
anderswo ihren Lebensunterhalt zn suchen , ln so bedrängter Lage be¬
schloss der Universitätsrath , Abgeordnete nach Linz an Kaiser Frie¬
drich zu entsenden und um baldige gnädigste Abhülfe des mit jedem
Tage zunehmenden Übelstandes dringend zu bitten ; dieselben kehrten
.jedoch nach einigen Tagen unverrichteter Sache zurück , und mussten
sich einstweilen bloss mit Hoffnungen auf eine bessere Zukunft trö¬
sten . Der Kaiser war der Universität abhold , weil er sie in Ver¬
dacht hatte , den König Mathias begünstiget zu haben .

Um so überraschender war aber für sie die Ende Jänuers des
nächstgefolaten Jahres eingelangte frohe Kunde , welche ihr der von
Kaiser Friedrich neuernannte Superintendent , Bernhard Perger ,überbrachte , dass nämlich alle rückständigen Gehalte bis Pfingsten
desselben Jahres aus den Ybbser Manthgefällen berichtiget werden
sollten , und dass der Kaiser auf Perger ’s Fürsprache seinen Groll
gegen die Universität abgelegt habe , für sie nunmehr die besten Ge¬
sinnungen hege und ihr in Gnaden gewogen seyn wolle , doch unter
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der Bedingniss , dass sie nie mehr fremden Fürsten huldigen möge ?

gleichzeitig traf der Kaiser einige Anordnungen bezüglich auf den bes¬

seren Fortgang des Unterrichts .
Im Jahre 1492 wurde der Professor der Rechtsfacultät , Magister

Johann Kaltenmarckter , Doctor der Theologie und ordentl .
Lehrer ( Doctor Ordinarius ) des Kirchenrechtes , zugleich Passauer

Official , wegen einiger Irrlehren , zu denen er sich bereits seit dem

J . 1483 öffentlich bekannte , zur päpstlichen Verantwortung gezogen
und verhalten , dieselben öffentlich zu widerrufen .

Den 23 . Juli d . J . starb Papst Innocenz VIII ; ihm folgte am

päpstlichen Stuhle Aug . Job . Borgia , nachmals Alexander VI .
ln demselben Jahre wurde an unserer Universität das erste Mal

das Fest des heil . Leopold , Markgrafen von Österreich , durch

eine Kanzelrede gefeiert .
Im Jahre 1493 starb Kaiser Friedrich IV . im 78. Jahre seines Al¬

ters zu Linz ; der Leichnam wurde nach Wien abgeführt und hier -

selbst in der St . Stephanskirche in der herzoglichen Gruft beige -

setzf . Die Universität parenfirte ihm in der Kirche des Prediger - Or¬

dens (der Dominicaner ) und schickte sich dann alsogleich an , den

römischen König Maximilian I . , dessen Einzug in Wien erwartet

wurde , auf das feierlichste zu empfangen und ihn um die huldvolle

Bestätigung ihrer Privilegien und Flüssigmachung der Gehalte ihrer

Lehrer zu bitten , was sie auch insgesammt erlangte .
Unter anderen Verfügungen , die der kaiserl . Superintendent P er -

ger zur Verbesserung des Studienwesens zu dieser Zeit erlassen
hatte , verdienen die sog . Gassen Versammlungen (plateales
congregationes ) der Magistrorum Artium erwähnt zu werden . Sie fingen
in der Octave nach dem Fronleichnamsfeste an , und fanden am Do¬

minicanerplatze Statt . Anfangs erregten diese Versammlungen grossen
Zulauf , nahmen aber gegen September hin ihr Ende und wurden im

nächsten Jahre nicht mehr wiederholt . ( Comp . hist . Univ. Vienn, T. II .

pag . 57 . )
Iin Jahre 1494 wurde vom Kaiser Maximilian für die aus den

Grammatical - Schulen tretenden Jünglinge das erste Mal ein Humani¬

täts - Lehrer und zwar zum Unterricht in der Poesie eigends be¬

stellt . Es war diess Conrad Celtes ; er hatte täglich von 1 — 2 Uhr

den Virgilius zu erklären .
Im Jahre 1495 kam durch die Gnade des auf Förderung der schö¬

nen Künste eifrigst bedachten Kaisers ein zweiter Humanitäts - Lehrer

hinzu , der über die Redekunst ( Oraloria ) Vorträge zu halten

beauftragt war . Diese Stelle wurde dem berühmten Rechtsgelehrten
Hieronymus Bai bi aus Padua anvertraut und mit hundert Gulden

jährlichem Gehalt aus des Kaisers Privat - Schatze dotirt . Als übrigens
Balbi , mit seinem Gehalte nicht zufrieden , auch noch Collegiengelder



106

von den Schülern einhob , wurde ihm dtess erst von der Artisteu -
Facultät , und als er von dieser an die Regierung appellirte , auch vonletzterer naehdrücklichst untersagt .

Einen grossen Theil desselben Jahres hindurch waren die Colle -
gien durch die auf das heftigste wölbende Pest unterbrochen fl . c . p . 00) .Im Jahre 1497 wurde die llechtsfacul tät mit einer neuen Kanzel berei¬
chert , und es wurden von nun an für die weltlichen Rechte zwei Profes¬
soren augestellt . Um das juridische Studium desto kräftiger zu fördern , ^berief der Kaiser für die erst bedachten Kanzeln zwei berühmte Rechts¬
gelehrte aus Italien , Johann Sylvins und Aurelius Sicu Ins
( I . c . p . 61 ) .

Im Jahre 1498 ward der hochwürdige Bernhard Freiherr v . P o 1-heim , Mitglied der Juristen - Facultiit , zum Bischof von Wien er¬wählt . Auch zählt aus gleicher Zeit unsere Universität einen ihrer
berühmtesten Zöglinge . Diess war Sigmund Freiherr v . Herber¬
stein zu Neuberg und Gnttenhag , Derselbe war Magister Artimn ,bekleidete höbe Würden bei Hof , war des Kaisers Maximilian , sowie auch Carl ’s Y . und Ferdinand ’s 1. Gesandter bei den meisten euro¬
päischen Höfen ; schrieb eine Geschichte Moskau ’s , allwo er einigeZeit als Gesandter zubrachte ; war kais . Rath und Präsident der öst .Kammer ( Praesen camerae austriacae ) - Die Wohlfeilheit war unter
seiner Verwaltung zu Ende des 15 . Jahrhunderts in Wien so gross ,dass eine Maass Wein bloss Einen Pfennig kostete . pIm J . 1500, dem Geburtsjahre Kaiser CarPs V . , fing die seit dem
16 . Jahrhundert äusserst vernachlässigte , daher auch in tiefen Verfall
gerathene lat . Sprache , durch Fürsorge des für das Gedeihen der Künsteund Wissenschaften stets erglühenden Kaisers , wieder an , kräftigaufzublühen . Zwar hatte der geistreiche Monarch schon vor - einigenJahren anbefohlen , ihm einen Entwurf vorzulegen , welcher Massen
das bessere Gedeihen der lat . Sprache wieder erzielt werden könne ,doch erst dieses Jahr kam sein Wunsch zur Ausführung . Und aller¬
dings verdankt es nicht nur Wien , sondern selbst ganz Deutschland der
gütigen Fürsorge Kaiser Maximilians 1. , dass die Literatur der Alten
wieder zu Ehren kam und zu einem lange nicht gesehenen Glanz -
puncte erhoben wurde .

ln demselben Jahre wurde von Seite der Universität der Artisl ,Mag . Georg P att er st o rfev aus Wasserburg , von Seite des Kai¬
sers aber Johann G ns pi n i an u s , Art in tu et Medicinae Doclor und

*

*
Poeta laureatus , zum Superintendenten *} der Hochschule gewählt .Letzterer führte dieses Amt bis zum J . 1529 <1. e . p . 03) ,. .. —P.

*) Bis zum J . 1417 wurde jährlich nur Ein Univ . Superintendent nachder Reihe der Facultäten ernannt , von diesem Jahre an aberwurden von der Universität jährlich zwei derlei Superintendenrten gewählt , welche ihr Amt gleichzeitig mit dem Superin -



Im J , 1501 wurden an der Universität zwei neue Lehrkanzeln
ereilt , nämlich die der Mathematik und die der Dicht - und Redekunst ,
worauf besonders Cuspinian thätigst hinwirkte . — Auch erhielt die
Universität in diesem Jahre vom Kaiser Maximilian mittelst einer eige¬
nen Allerhöchsten Enfschliessung ( I . c . p . 65) die Ermächtigung ,
Dichter zn promoviren ( potestm creandi Poetas laureatos ) . Die Dich¬
ter , welche sich solcher Auszeichnung würdig erwiesen , wurden hei
der öffentlichen Promotion mit einer Lorbeerkrone geziert . Solche Ehre
widerfuhr : Joh . Stabieo , Maximilian ’s Geschichtsschreiber , Thomas
Eesch aus Krems , Johann Panetian aus Böhmen u . m. A . Int
nämlichen Jahre wurde dem Universitäts - Rector zum ersten Male das
Ehrenwort » Magnificus “ amtlich beigelegt .

Im J . 1503 starb Papst Alexander VI . , ihm folgte in der höchsten
geistlichen Würde Franz Piccolomini aus Siena , genannt der
Deutsche (TedescusJ , Mitglied unserer Universität , unter dem Namen
Pius III . Ihn ersetzte bereits nach 26 Tagen Julianus Rtivereus ,
nachmals J uliusll . - Das Rectoramt bekleidete in demselben Jahre
au unserer Hochschule vom April bis October Herzog Friedrich v .
Tescheu und Glogau , Magister Artium ,

Auf eine höchst erfreuliche Weise blühte durch die wahrhaft vä¬
terliche Güte des grossen Monarchen in diesen Jahren die Wiener
Universität , und Lehrer und Schüler wetteiferten , um deren Glanz
auf alle ihnen nur mögliche Weise zu erhöhen . Selbst der äussere
Ansfand wurde strenger als je beobachtet . Lehrer erschienen nie
öffentlich ohne festlich gekleidet und mit dem Pallium angethan zu
seyn . Als Zeichen des Sieges der Wissenschaften wurden hei öffent¬
lichen Feierlichkeiten drei Zungen , ans Tuch gefertigt und an Stäbe
geheftet , vorgetragen (eine derselben erhielt die Tochter - Universität
der unsrigen , Ingolstadt , zum Geschenk ) . Die Schüler der Faeultä -
ten trugen ihre Gürtel ( Cingttla) , die älteren derselben Kappen ( Cap -
pu $) , um vom gemeinen Volke unterschieden und geehrt werden zu
können . Der Andrang zum Studium an der Wiener Hochschule war
dermalen sogross , dass die Zahl der Studirenden die von 7000 er¬
reichte (1. c . p . 68) .

ln demselben J . 1503 ward Kaiser Ferdinand 1. geboren , und starb
Baron v . Polheim , Bischof von Wien (1. c . p . 69) .

Im J . 1504 , als sich der Kaiser zu Augsburg befand und zum
Kriege gegen die Pfälzer rüstete , entsandte die Wiener Universität

tendenten des Monarchen und in Übereinstimmung mit demselben
verwalteten . Die Wahlen wurden immer so getroffen , dass ein
Jahr die theologische und medicinische , das andere die juridische
und artistische Facultät an die Heihe kam . Wer im J . 1500 von
der Universität zum zweiten Superintendenten ernannt worden
sey , fand ich in den Acten nicht verzeichnet .
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an Höchstdenselben ihren damaligen Rector , den Dr . Theologiae Chri¬
stoph Kälber (Kulber ?) ans Grätz , und liess um neue Bestätigung
ihrer Privilegien und Statuten , welche in den letzteren Jahren sowohl
vom Bischöfe als vom Stadtrathe der Bürger mehrmals angefochten
wurden , ehrfurchtsvoll bitten . Der hohe Gönner der Wissenschaf¬
ten lieh den gerechten Bitten der Hochschule gnädiges Gehör , und
willfahrte mittelst eines eigenen Ilofdeeretes allen ihren Wünschen ;
er sicherte insbesondere deren Mitgliedern die Befreiung von allen
persönlichen Stadtlasten , so wie auch die altherkömmliche Schulfrei¬
heit bezüglich auf ihre unbeweglichen Güter und deren Fruchtgenuss ,zu ( scholastica frnantur Ubertate ) . In einem empfahl er aber auch den
Zöglingen der Universität auf das angelegentlichste , sich ruhig zu
betragen und ihre academischen Pflichten auf das pünctlichste zu er¬
füllen , welchem Allerhöchsten Wunsche gemäss auch von Seiten der
Faeulfäten mehrere hierauf bezügliche Anordnungen getroffen wurden .

Im J . 1505 erhob sich ein Streit zwischen der Universität einer¬
und dem Passauer Official und dem Domcapitel zu St . Stephan anderer¬
seits , in Folge dessen die Universitäts - Feierlichkeiten , die bis da¬
hin in der St . Stephans - Kirche Statt fanden , in die Carmeliter -Kirche
verlegt wurden . Doch als am Morgen des Pfingstsonntages ein Licen -
tiat der Theologie in letztbenannter Kirche eine Predigt halten sollte ,
weigerte er sich dessen . Der damalige Rector , Magister Wolfgang
Mosnauer , hiedurch aufgebracht , berief den Schuldigen vor das Uni-
versitäts - Consistorium , all wo über ihn die Strafe des Carcers verhängt
werden sollte . Der Uieentiat leistete jedoch der Vorladung keine Folge ,sondern appellirte an die römische Curie . Trotz dem fuhr der Rector
fort , den Schuldigen mit aller Strenge zu verfolgen , und als er ihn
endlich bei dem Fronleichnams - Umzuge traf , liess er ihn noch
während des Zuges unweit des Schwibbogens in der Wollzeile fest¬
nehmen und unmittelbar in den Carcer abfiihren . Der Stadt - Magistrat
setzte ihm hiebei keinerlei Hindern iss in den Weg , sondern trug bloss
Sorge , dass hierdurch keine Störung des feierlichen Kirchenactes ent¬
stand . Der Licentiat sass acht Tage hindurch in Haft und mit dessen
Entlassung war auch die Sache beigelegt .

In den Jahren 1506 u . 1507 wurde Wien abermal durch eine epide¬
mische Seuche ( lues epidemica ) verheert , der selbst der Rector der
Hochschule , Art . et Medicinae Docfor J . Wi sing er , ein Opfer fiel .
Dieselbe Seuche hatte auch eine grosse Anzahl Studirende bestimmt ,
sich aus Wien zu entfernen .

Im J . 1510 hatte die Wiener Universität den Herzog von Mailand
Franz Sforza , den die Franzosen aus seinem Lande verdrängten ,
zum Rector . Er war Mag . Artium und dereinst Schüler der Rechte an
unserer Hochschule . Während seines Rectorates besuchten die Cölle -
gien allhier : Ludwig Herzog von Bai er n, Christoph und Ulrich Frei -
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herrn von E y t z i u g , Sigmund v . Puec h aim , Gotthard v. Stein

ii . m . A . aus vornehme » Geschlecht .
Im J . 1513 starb am 21 . Februar Papst Julius 11. ; seine Würde

erhielt Johann v. Med i c i s , nachmals Leo X . , ein grosser Gönner
unserer Hochschule . Audi wurde in diesem Jahre das bereits seit einem
Jahrzehend erledigte Bisthum Wien besetzt , und Georg von S1 a vo¬
ll i en , aus Laibach in Krain gebürtig , hiezu ernannt .

Den 20 . Mai d . J . , gerade am Fronleiehnamsfage , entstand ein

grosser Raufhandel zwischen den Academikern und den Winzern am
Neustift , einer der Vorstädte Wiens . In dem Handgemenge , welches
der herbeigeeilte Stadtrichter nicht zu beschwichtigen vermochte , blieb

Mag . Teininger und ein Scholar lodt auf dem Platze , der Artisten -

Pedell , Johann Ecker , aber wurde schwer verwundet . Die Wutli
der Academiker stieg hierauf auf das höchste , und die Folgen des
Streites würden vielleicht noch trauriger gewesen seyn , wenn nicht der
Rector durch sein wohl bemessenes kluges Einschreiten die Gemüther

besänftiget und die Ruhe hergestellt hätte .
Im nächstfolgenden Jahre 1514 erhob sich ein neuer Studenten -

Tumult , der lateinische Krieg ( bellum kttinum ) genannt . Der Anlass
hiezu war folgender : Die Studirenden hatten sich in Folge des vor¬

jährigen Streites die ErJaubniss erwirkt , Waffen zu tragen , doch
eben dieser Umstand führte zu desto häufigeren Rauthändeln , wess -

halb sich denn auch die Artisten - Facultät , unter deren Obhut die
meisten Bursen und Studenten - Quartiere standen , veranlasst sah ,
hei Mag . Rogkner , Geheimschreiber des Kaisers , Schritte zu thun ,
damit jene Erlaubniss widerrufen würde . Als mm diess geschehen
war , fügten sich die Academiker willig in das Verbot , legten die
Waffen ab und nahmen ihre Gürtel wieder ; allein das gemeine Volk

zog hieraus Anlass , die Studirenden bei jeder Gelegenheit zu ver¬
höhnen und zu beschimpfen . Da nun dieselben eine solche Schmach

längererdulden weder wollten noch konnten , baten sie neuerdings und
wiederholt um die Ermächtigung , Waffen zu tragen , erhielten jedoch
abschlägigen Bescheid . Sie wandten mm ihre Blicke nach allen Sei¬
fen , Hülfe und Beistand suchend , doch vergebens ; anbei wuchs die
Keckheit des Pöbels , der die Academiker unbestraft beleidigen konnte ,
bald so sehr , dass letzteren am Ende keine andere Wahl mehr übrig
blieb , als Wien zu verlassen . In diesem Augenblicke der grössten Noth
fassten sie plötzlich den Entschluss , ihr letztes Heil beim hochherzigen
Gönner der Wissenschaften , Kaiser Maximilian , zu suchen . Sie zo¬
gen demnach , beseelt von der zuversichtlichen Hoffnung auf des gütigen
Kaisers mächtigen Beistand , den 51. Aug . , 800 an der Zahl , in bester Ord¬
nung nach Wels , all wo damals der Monarch residirte . Als sie daselbst
angelangt waren , trug ihr Wortführer , Melchior Seutter , in de-
muthsvollen Ausdrücken den Grund ihrer lleise und ihres tiefen Kum-
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mers dem Kaiser vor , bat um Erbarmen und schloss mit dem festen
Vertrauen auf gnädige Abhülfe . Der väterliche Monarch , gerührt durch
die kindliche Hingebung der harmlosen Jugend , nahm die Bitte der
Academiker gütig auf , gab ihnen die Zusicherung seiner Huld und
Gnade , versprach baldigste Abhülfe ihrer Beschwerden , beauftragte
alsogleich den Markgrafen Ernst von Baden , seinen Statthalter
in Österreich , mit Schlichtung des Übelstandes , hiess die Bittenden
getrost und guten Muthes zu ihren Studien zurückkehren , und ent -
liess die von so überaus grosser Huld hoch begeisterten Jünglinge
mit einem ansehnlichen Iteisegeschenk . Sie trafen am Vorabende von
Maria Geburt wonnetrunken in Wien ein , die empfangenen Wohl -
thaten hochpreisend , und erhielten alsobald die Allerhöchste Ermächti¬
gung , Waffen zu tragen , damit sie dieses sichtbare Zeichen kaiser¬
licher Huld gegen fernere Unbilden des Pöbels schützen möge . Sie
bewiesen sich aber auch solcher Gnade würdig , hielten unter sich die
strengste Zucht , nicht der geringste Excess , nicht die geringste Un¬
ordnung fiel mehr von nun an vor , und - der lateinische Krieg
hatte somit sein Ende ( I . c . p . 84) .

Doch nur wenige Jahre mehr sollte sich noch das gelehrte Österreich
des theuren Anblickes seines vielgeliebten Gönners freuen ! Kaiser
Maximilian starb den 12 . Jänner 1519, im 60 . Jahre seines Alters und
dem 32 . seiner glorreichen Regierung , zu Wels , allgemein und tief be¬
trauert . Sein Leichnam wurde auf der Donau herabgeführt und in der
Gruft zu Wiener - Neustadt beigesetzt .

Nach Maximilians Tode war die ungewisse Regentenfolge Anlass
zu grossen Unruhen in Österreich und besonders in Wien , so zwar ,
dass sich die Regierungsglieder veranlasst sahen , ihrer eigenen Si¬
cherheit willen nach Wiener - Neustadt zu übersiedeln , und die Uni¬
versität beauftragten , die unruhigen Gemiilher zu besänftigen und
grösserem Unheil vorzubauen . Diese benahm sich unter so schwieri¬
gen Umständen mit grosser Klugheit , und stellte sich dermassen zwi¬
schen die Parteien , dass sie gegen keine derselben verstiess und beide
in Ruhe erhielt , oder sobald nur immer ein Zerwürfniss irgendwo
entstand , es schnell behob . Diese critische Lage währte durch 3 Jahre
und hatte erst im J . 1522 ihr Ende , als Erzherzog Ferdinand in Wien
anlangte . — Mittlerweilen (1520) fand Kaiser Carl ’s V . Krönung zu
Aachen Statt .

Als im ebengenannten Jahre Dr . Martin L u t lier ’s Lehre bereits
mehrere Anhänger in Deutschland sich gewonnen hatte , wurde der
Wiener Universität durch den apostolischen Nuncius und Protonotar ,
Johann Eck , zu Ingolstadt , die Abschrift der päpstlichen Bulle zuge -
mittelt , welche Luther ’s Lehrsätze verpönte ; zu gleicher Zeit wurde
die Universität ermahnt , ihr Möglichstes zu thun , damit die Verbrei¬
tung dieser Lehrsätze in Österreich hintangehalten werde . Sie ent -
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Aufträge auf eine so gemessene Weise , dass sie hiedurch die volle
Zufriedenheit sowohl des päpstlichen Stuhles als Sr . Majestät des
Kaisers erlangte (1. c . p . 101 et sq .) .

Im J . 1521 wurde am 4 . Jänner der Reichstag zu Worms eröffnet .
Es sollte an demselben über einen neuen gegen die Türken nächstens
zu unternehmenden Feldzug berathen und zugleich die Mittel erwogen
werden , wie man die bestehenden lleligions - Streitigkeiten friedlich
beilegen könnte . An diesem Reichstage nahmen mehrere Mitglieder un¬
serer Universität Theil , einige als deren Vertreter , andere als Begleiter
des Kaisers ; unter andern : Dr . G . Vogt , Dr . W . Prandtner , Dr .
Max Transylvanus , Dr . Max de B e r g i i s , Dr . Martin Siben -
bnrger , Dr . Gregor Gerber u . A . Auch erschien daselbst Dr .
Martin Luther mit einem Sicherheits - Geleite des Kaisers , und da
er seine Lehrsätze nicht widerrufen wollte , wurde er mit der Er¬
mahnung entlassen , sich fürderhin ruhig zu verhalten und nicht mehr
zu predigen ; da er sich aber hiezu nicht bequemte , so wurde er spä¬
ter vom Kaiser in die Reichsacht erklärt . Dem Reichstage hatte auch
des Kaisers Bruder , Erzherzog Ferdinand , beigewohnt , dem in Folge
Maximilians letztwilliger Anordnung die österreichischen Länder zu¬
fielen , wesshalb denn auch Ferdinand im August d . J . mit einem an¬
sehnlichen Geleite nach Österreich zog , um von seinen Staaten Besitz
zu nehmen . Doch erst im J . 1522 kam er nach Niederösterreich , nach¬
dem er vorerst in Linz seine Vermählung mit Anna , der Tochter
Wladislaws , Königs von Ungarn , gefeiert hatte . In Wiener -Neustadt
an gelangt , liess er die Hauptanstifter der bis dahin stattgehabten Un¬
ruhen den 10 . August enthaupten .

Nachdem Papst Leo den 21 . Dec . 1521 gestorben war , wurde an
seine Stelle Adrian VL , ein Holländer von Geburt , zur päpstlichen
Würde erhoben .

Im Mai 1522 starb Georg von Slavonien , Bischof von Wien , und
erhielt Peter Bononius , einem Triestiner , Ferdinands Oberst¬
kanzler , zum Nachfolger .

Im zweiten Semester d . J . wurde Johann Salius , Med . Dr . ,
aus Steiermark gebürtig , zum Rector erwählt . Da er jedoch als Leib¬
arzt die erlauchte Gemahlin Ferdinands zu begleiten hatte , so wurde
er vom Universitätsrathe ermächtiget , sich einen Vicerector zu be¬
stellen . Seine Wahl fiel auf den Med . Dr . Johann Heim , und als
dieser die ihm zugedachte Ehre ablehnte , auf Med . Dr . Johann Pil -
hamer , welchen aber wieder der academische Senat nicht an nahm ;
wesshalb endlich die Vicerectors - Stelle auf Martin Edlinger , Mag.
Artium und Theologiae Licenliatus , überging .

Im J . 1528 begab sich Ferdinand , als Stellvertreter Kaiser Carls V . ,
auf den Reichstag nach Nürnberg , an welchem Mehrere » , bezüglich
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auf einen gegen die Türken zu eröffnenden Feldzug und auf die
kirchliche Spaltung verhandelt werden sollte . Hier fand Dr . Salius
Gelegenheit , dem Erzherzog den traurigen Verfall der Wiener Hoch¬
schule seit Maximilians Tod mit lebhaften Farben zu schildern , wo¬
durch Ferdinand bewogen wurde , eine eigene Commission zu ernen¬
nen , der es oblag , über die Art und Weise , wie dem Übelstande
am wirksamsten gesteuert werden könnte , Rath zu pflegen . Mitglie¬
der dieser Commission waren : der Prälat von Klosterneuburg , Leon¬
hard v. Har rach , Sigmund v . Herberstein , Felician v . Bert -
schach , Wilhelm v . Zelting und Dr . Ulrich Crabath . Der Uni¬
versität wurde zu gleicher Zeit aufgetragen , die Original - Urkunden
ihrer sämmüichen Statuten , Privilegien und Gebräuche im Allgemei¬
nen , so wie der einzelnen Facultäten insbesondere , dann ihre zu
Papier gebrachten Beschwerden , endlich auch ihre Stiftungs -Urkunde
an die Landesregierung nach Wiener - Neustadt einzuschicken . Der
Universitätsrath nahm im ersten Augenblicke Anstand, seine Originalien
fremden Händen anzuvertrauen , tliat es aber nach einiger Zögerung
dennoch , und lieferte sämmtliche Actenstiicke durch den Vicerector
ein , nachdem sie früher sowohl die Zahl der Stücke als auch den In¬
halt jedes einzelnen durch ihren Notar registriren gelassen hatte.

Nach genommener Einsicht aller dieser Papiere erkannte die Re¬
gierung , wie tief die Universität in so manchem Bezüge verfallen war
und wie dringend eine Reformation derselben Noth thue. Sie beauf¬
tragte daher den Vicerector , mit den Universitäts - Gliedern zu bera-
then , einen Reorganisirungs - Entwurf der Hochschule abzufassen und
der Landesstelle vorzulegen . Der Vicerector entwarf alsogleieh einen
diessfälligen Plan und (heilte ihn den Facultäten mit der Weisung
mit , dass sie denselben nach Gutdünken modificiren möchten. Diese
machten jedoch die Bemerkung , die Universität würde am besten re-
formirt seyn , wenn nach vorläufiger Bestätigung ihrer alten Statuten ,
Privilegien und Gebräuche , jedes einzelne Mitglied strenge verhalten
würde , sich denselben gemäss zu benehmen , und man anbei den kar¬
gen Gehalt der Lehrer zeitgemäss vermehren würde . Sollte man aber
dennoch Änderungen beabsichtigen , so möge mau es den Facultäten
überlassen , diessfällige Vorschläge zu machen . Als diese Äusserung
der Facultäten der Regierung bekannt wurde , versprach sie beim Erz¬
herzoge sich diesenfalls verwenden und der Universität die Gewäh¬
rung ihrer Wünsche erwirken zu wollen (1. c . p . 117) .

In demselben Jahre wurde an der Wiener Hochschule die grie¬
chische Grammatik das erste Mal öffentlicher Lehrgegenstand , und es
sollte hinführo Niemand zum Baccalaureatus Artium zuge lassen wer¬
den , der sich nicht ausgewiesen hätte , diesem Lehrgegenstande mit
Fleiss und gutem Erfolge obgelegen zu seyn .

Der durch Bononfs Tod erledigte Bischofsitz in Wien gelangte
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an Johann de R ev el lis , Beichtiger des Erzherzogs . In demselben
Jahre starb Papst Adrian ; sein Nachfolger ward Julius v . Medi¬
ci s , nachmals Clemens VII .

Im J . 1524 wurde zur Beilegung der kirchlichen Spaltung ein
Reichstag nach Speyer für den 11 . November angesagt . Die theologi¬
sche Facultät stellte nach des Erzherzogs Wunsche die damnirten
Sätze Luther ’s zusammen , damit sie dann zu Speyer erörtert werden
könnten . Doch der Reichstag unterblieb auf Anrathen des Papstes .

Ein neuer Rangstreit erhob sich in diesem Jahre zwischen dem
Rector und dem Universitäts - Kanzler , indem letzterer abermal die
erste Stelle an der Universität für sich in Anspruch nahm . Die Uni¬
versität wandte sich desshalb an die Regierung , welche den Kanzler
zur Ruhe verwies und dem Rector seinen bisherigen Rang sicher
stellte .

Im J . 1525 wurde Wien am 18 . Juli durch eine grosse Feuers¬
brunst verheert und beinahe ein Viertheil der Stadt eingeäschert .

In demselben Jahre verfügte der academische Senat , dass die
Disputationes quoälibeticae , welche sonst alle Jahre um das Catha -
rinenfest Statt fanden , und bei welchen aus den Gegenständen der
sieben freien Künste Streitsätze vorgelegt wurden , über welche die
Baccalaurei Artium unter Vorsitz und Leitung eines der ältesten Fa -
cultäts - Doctoren pro et contra disputirten , hinführo wegen der ge¬
ringen Zahl der Studirenden bis zur Reformation der Hochschule ent¬
weder ganz unterbleiben oder nur alle drei Jahre , wenn sich passende
Gelegenheit dazu erböte , gehalten werden sollten . Die Vorsitzer bei
diesen Disputationen folgten einander jährlich nach dem Senium . Wer
bei so einem öffentlichen Acte nicht erschien , oder sonst gegen die
festgesetzte Ordnung verstiess , musste acht Gulden als Pönfall ent¬
richten .

Im J . 1527 hatte man wegen der geringen Zahl der Promotionen
die alte Sitte , der gemäss die Grade bloss nach dem Verdienste er-
theilt werden durften , dahin modificirt , dass hierbei künftighin auch
der Stand der Candidaten berücksichtiget werden solle .

Im J . 1527 wurde Ferdinand am 24 . Februar in Prag zum König
von Böhmen gekrönt ; eben so fand am 3 . November d . J . seine Krö¬
nung zum König von Ungarn zu Stuhlweissenburg Statt , nachdem im
J . vorher König Ludwig II . mit der Blüthe des ungarischen Adels
im blutigen Kampfe gegen Solyman II . bei Mohacs gefallen war .

Im J . 1529 wüthete in Norddeutschland der en gli sc h e Sch we iss ,
nebstdem stellte an den Nordküsten die austretende See grosse Ver¬
heerungen an , auch war in ganz Deutschland Misswachs und uner¬
hörte Thenerung der Lebensmittel ; gleichzeitig wurde Österreich von
den Türken unter Solyman verwüstet , und Wien , obgleich erfolglos ,
belagert .
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Über die Belagerung Wiens liefern uns die Acten der Artisten -
Facultät unserer Hochschule nachstehende Daten : Nachdem Johann
von Zäpolya , Woywod von Siebenbürgen , um die verlorne Herr¬
schaft über Ungarn wieder zu erlangen , sich dem Sultan Solyman II .
als Vasall unterworfen hatte , zog letzterer mit einem Heere von
200,000 , oder nach Istvanfy von 400,000 Mann nach Ungarn , eroberte
die schwach besetzte Festung Ofen , liess die deutsche Besatzung der¬
selben über die Klinge springen , nahm dann seine Richtung gerade¬
wegs nach Österreich , und langte am 21 . September unter Wiens
»lauern an . Die beim Anblick der ungeheuren Feindesmacht im ersten
Augenblicke bestürzten Wiener ermannten sich schnell , und obgleich
die Stadt weder mit Verteidigern noch mit Mundvorrath hinreichend
versehen war , so blieben sie dennoch fest entschlossen , sich auf das
Äusserste zu verteidigen . Zum grössten Glücke für Wien war kurz
vor den Türken Philipp , Pfalzgraf vom Rhein , mit einigen Truppen
allhier eingetroffen In grösster Eile wurde nun die Stadt , so viel es
nur immer möglich war , befestiget , und die sämmtlichen Vorstädte
nebst der Feste am Deopoldsberge niedergebrannt , indem man vor
allem darauf bedacht seyn musste , dem Feinde jeden Unterstand zu
entziehen . Die grosse Donaubrücke wurde mit acht Compagnien Trup¬
pen (800 Mann) besetzt , um die Zufuhr des Vorraths zu sichern ; das
neue Thor wurde fest verrammelt ; Geistliche , Mönche , Greise , Frauen ,
Kinder , kurz alle Kampfunfähige wurden aus der Stadt geschafft ;
doch fiel , leider ! ein grosser Theil derselben in die Hände der Tür¬
ken und wurde niedergemacht oder in Sclaverei geschleppt . Die Be¬
satzung bestand aus 14,000 Mann bewährter Truppen , und konnte mit
Einschluss derReiterschaaren und der waffenfähigen Bürger auf 20,000
angeschlagen werden ; ihr Oberbefehlshaber war obbenannter Pfalz¬
graf Philipp vom Rhein . Auf der Bastei beim Kärnthnerthore , wo
die Gefahr am grössten war , standen krieggewohnte spanische Trup¬
pen , am Stubenthor und am Rothenthurme hielt sich Ernst v . Bran¬
den heim mit den tapferen deutschen Hülfstruppen und 2000 muthi -
gen Böhmen , welch ’ letztere Wilhelm v . Warten her g und Johann
Graf v . Hardegg befehligte ; am Judenthurm (auf der Elendbastei )
stand Reinprecht v . Ebers torff ; am Schotten - und Burgthore Max
Reisser , Johann v , Greissenek und Johann Hauser mit den
braven Wiener Bürgern ; die Burg selbst vertheidigte Leonhard v.
Wels ; von da bis zur Augustiuerkirche kämpfte Abel v . Hollen¬
eck mit seinen wackern Steiermärkern , und weiter hin bis zum
Kärnthnerthore Eck v . Reis ach mit 3000 Soldaten und Johann Ka -
zianer an der Spitze seiner treuen Kärnthner . Alle entschlossen ?
die Stadt zu retten oder den Heldentod zu sterben . König Ferdinand
selbst eilte vom Reichstage zu Speyer nach Böhmen , um seiner schwer
bedrängten Hauptstadt schnellmöglichst Hülfe zuzuführen . •— Die Be-
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lagerung währte bis zum 16. October . Ungeheuer waren die Anstren¬
gungen eines fanatisch wüthenden , sieggewohnten , an Zahl zwan¬
zigfach überlegenen Feindes , doch noch grösser war der fromme
Math und die unbeugsame Tapferkeit des kleinen Häufleins der auf
Gottes mächtige Hand und ihres liebevollen Landesvaters baldige
Hülfe fest vertrauenden , unerschrockenen Yertheidiger . Als endlich
die Noth auf das Höchste stieg , und bei den am 13 . und 14 . October
Statt gehabten Hauptstürmen die Mauer am Stubenthore bereits eine
Bresche von zwanzig Fuss erhalten hatte , langte König Ferdinand
nebst Friedrich , Pfalzgrafen vom Ilhein , mit einem ansehnlichen
Heere vor Wien an . Her hiedurch entmnthi ^ te ruchlose Barbar floh
in wilder Hast nach Ungarn , nachdem er früher sein Lager angezün¬
det und viele seiner Gefangenen ermordet hatte . Bei 60,000 Menschen
sollen während dieser Belagerung ihr Leben eingebiisst haben , nnd
fast eben so viele in Sclaverei gerathen seyn . Nach Solymann ’s
Abzug rückten die Belagerten aus der Festung , und standen noch
einen ganzen Tag unter den Waffen . — Und so wurde denn Wien ,das damalige Bollwerk von ganz Deutschland , ja selbst von Europa
und der gesammten Christenheit , mit Gottes Hülfe und Ferdinand ’s
Fürsorge , durch die Tapferkeit der Wiener und ihrer treuen Ver¬
bündeten das erste Mal gerettet ! — Doch so traurig war der Anblick
der von einem grausamen Feinde verwüsteten Stadt , zumal der Vor¬
städte , dass Wien selbst der Wiener kaum erkannte .

In demselben jammervollen Jahre verlor auch die Wiener Uni¬
versität zwei ihrer ausgezeichnetsten Mitglieder : den kais . Superin¬
tendenten Johann Cuspinian *) , Mag . Artium , Medicinae Docfor
und Poeta laureatus , aus Schweinfurt in Franken gebürtig , — und
den Prof , der Theologie und Domeustos zu St . Stephan , ChristophKülber aus Grätz . — An Cuspinian ’s Stelle wurde Dr . Johann
Pilliamer zum kais . Superintendenten der Hochschule ernannt .

Im Jahre 1530 wurde Carl V. , nachdem er ein Jahr früher zur
Beruhigung Italiens und Frankreichs erst mit dem Papste , dann mit

*) Cuspinian liegt in der Kirche zu St . Stephan in der Kreuz¬
capelle , au der Seife seiner Gattin Anna Maria , begraben .Seine Grabschrift lautet :

Excolui primum Musas et Apollinis artes ,
Nempe fui Medicus tuncque Poeta simul .

Posten me , rebus natum majorlbus , auxit
Caesar , et ornarit praesidis officio,

lila iffitur nostro sint verba imcripta sepulchro :
Vitam vixi olim , Cuspinianus eram .

Historiae immensae monumenta aeterna reliqui ,Vivus in Ms sempev Cuspinianus eril .
Vixit annis hVl . Anno MDXXIX metise Aprilisdie 10 . obiit .

10
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dem Könige von Frankreich Frieden geschlossen hatte , zu Bologna
vom Papst Clemens VII . zum Kaiser gekrönt ( inavguratmJ . Hierauf
verhandelte er mit Sr . Heiligkeit viel über den bevorstehenden Feld¬
zug gegen die Türken und über die Mittel , den erwünschten Reli¬
gionsfrieden herzustellen , wesshalb auch ein Reichstag nach Augs¬
burg einberufen wurde . Auf diesem Reiehtstage wurden dem Kaiser
Hülfstruppert gegen die Türken zugesagt , und die von Melanch -
ton gesammelten Sätze Luthe r ’s vorgelegt , welche Sätze die Augs¬
burger Confession bilden .

Während Ferdinands Sorgen auf den Türkenkrieg und das
Religionsschisma gerichtet waren , blieb ihm dennoch auch der grosse
Verfall unserer Hochschule nicht unbeachtet , Und als er ans einem
diessfälligen Bittgesuche der Universität , welches ihm der neue Su¬
perintendent Pilhamer übergab , den nicht geahnt traurigen Zustand
derselben erfahr , befahl er durch eigene Rescripte dem Rector , dem
k . Superintendenten und den schon früher ernannten Commissarien ,
dass sie sich beeilen möchten , auf das genaueste zu bestimmen ,
Weichermassen die Universität auf ihren früheren Glanzpunct wieder
zurückgebracht werden könnte .

Nach genauer Erörterung des ganzen Sachverhaltes , legten sie
dem König folgende Beschwerdepunete vor :

1) Dass an der Hochschule grosser Mangel an tüchtigen Rectoren
und gelehrten Professoren herrsche , da ausgezeichnete Individuen
wegen des geringen Gehaltes , mit dent die Lehrstellen honorirt wür¬
den , sich nicht herbeilassen könnten , an der Wiener Aeademie
zu dociren .

%) Dass die Disciplin in den Bursen und Collegien wegen der
fortdauernden Religionsstreitigkeiten verfallen sey .

3) Dass man den Stiftungen viel zu Wenig Aufmerksamkeit schenke .
4) Dass die Universität , bezüglich auf die Aufrechthaltung ihrer

Statuten und Privilegien mit dem Wiener Bischöfe , mit dem Kanzler
und dem Bürger - Magistrat in arge Controversen gerathen sey , die
zum Nachtheile der guten Sache nicht nur fortdauerten , sondern zu¬
sehends eine fortan schlimmere Wendung zu nehmen drohten .

König Ferdinand liess hierauf der Universität durch seinen
Statthalter in Niederösterreich eröffnen , dass die Commission Alles ,
was sie zur Förderung des Wohles der Hochschule angemessen finden
würde , in Vorschlag bringen möchte .

Im J . 1531 am 10. Jänner wurde Ferdinand in Aachen zum röm .
König gekrönt . Da ein neuer Einfall der Türken in Deutschland drohte ,
ßO berief er einen Reichstag nach Regensburg . Doch die erst zu
Sehweinfurt , dann zu Nürnberg versammelten Protestanten erklärten ,
dass sie weder Ferdinand als König anerkennen , noch zum Tür¬
kenkriege etwas beisteuern wollten , wenn ihnen nicht früher voll -
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kommene Religionsfreiheit zugesichert würde . Der hartbedrSngte Kö¬
nig bestimmte hierauf , dass bis zur bevorstehenden allgemeinen Kir-
chenversammlung Niemand wegen seines Glaubens belästiget wer¬
den solle .

Der in diesem Jahre verstorbene Wiener Bischof Johann de Re -
vel 1 is wurde durch einen ausgezeichneten Gelehrten , Johann
Fab er , aus Leukirchen in Schwaben , ersetzt Letzterer stiftete
fünf Plätze für die Burse Pruck.

Im Jahre 1532 überschwemmte neuerdings So ly man II. mit
einem Heere von 500,000 Mann das ganze Land zwischen der Donau
und den Alpen , daher nebst dem westlichen Ungarn einen Theil von
Österreich bis nahe an Linz , Steiermark , Kärnthen , Krain , und
rührte viele Tausende von Christen in Sclaverei . Doch als ein 260,000
Mann starkes Heer von Reichs - , dann von italienischen und spanischen
Truppen heranrückte , zogen sich die Türken eilig zurück , wobei
sie jedoch , von dem Pfalzgrafen Philipp , der die Vortruppen des
Kaisers befehligte , ereilt , einen Verlust an 15,000 Mann erlitten .

Während der Zeitperiode vom Jahre 1490— 1533 hatte unsere
Hochschule folgende Rectoren :

1490 Johann Kalten in arkter , Dr. der Theologie , Wiener und
Passauer Domherr und Otficial letzteren Bisthums im Lande
unter der Enns III ( von April — Oct.) ; — Bartholomäus Ste¬
her , Art. und Medieinae Doctor (von Oct. 1490 bis April 1491)
(w . ob . Nov . Hft. 1841 angezeigt ) .

1491 Georg P a 11 e rs d o rf e r , aus Wasserburg , Art. Mag. et
Theol . Baccal . ; — Briccius Preprost , aus Cilly , Theol .
Doctor und Domherr in Wien II .

1492 Martin Wölfl , von Sitzendorf , Domherr von Wien II . —
Friedrich Gräsl etc . II .

1493 Eberhard v . Hartperg , Art. Mag. et Theol . Baccal . ; —
Johann Kal tenraarckter etc . IV.

1494 Michael Barkoch , aus Mistelbach , Art. Mag. et Theol .
Baccal . , Wiener Domherr; — Wolfgang Hy ml er , aus Melk ,Art. Mag. et Medieinae Doctor .

1495 Johann Burger , aus Eggen bürg , Art. Magister ; — Johann
Kalte nmarckter etc . V.

1496 Johann Chekmann , aus Haugstorif , Doctor der caiionischeu
Rechte , Pfarrer zu Statz und Caplan bei St. Hieronymus in
Wien ; — Johann Burger etc . II.

1497 Valentin Kräler , aus HoJlabrnn, Art. Mag. , Theol . Dr. und
Wiener Domherr ; — Briccius Preprost etc . III.

1498 Wenzel Mändl , aus Budweis , Doctor der canon . Rechte ,
Prager Erzpriester und Domherr ; — Georg Lau fsch , aus
Ellingen , Art. Mag. , Theol . Baccal . und Wiener Domherr.

1499 Caspar Fr id b « rger , aus Rosenberg , Art . Mag. ; — Os¬
wald Ludovici , aus Weickersdorf , Art . und Theol . Mag . ,Wiener Domherr II .

1500 Gabriel Gh trat er , aus Laufen , Art. Mag. und Juris Li-
cent . ; — Johann C u s p i n i a n u s , Art . und Med . Doctor , Poeta
Caesareus , Viennae laureatus in exseqwis Friderici Caesaris .

10 *
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1501 Christoph Külber (Kolher ) , aus Gräfz , Art . Mag . , Theol .
Baccal . ; — Johann Kalte nmarckter etc . VI .

1502 Johann Chekmann , ans Haugstorff , etc . II ; — Wilhelm
Pulinger , aus Wising , Art . und Medic . Doctor .

1503 Fürst Friedrich von Teschen und Grossglogau ,
Art . Mag . ; —* Christoph Külber etc . II .

1504 Johann Stephan Kens , ans Constanz , Juris Doctor ; — Jo¬
hann Trapp , aus Wien , Art . Mag . und Theol . Doctor Pa -
risiensis .

1505 Wolfgang Mosnauer , aus Wels , Licent . der Rechte ; —
Johann Trapp , aus Wien etc . II .

1508 Georg Prenner , Doctor Juris canonici , Wiener und Re¬
gensburger Domherr ; — .Johann Wisinger , ans Passau ,
Med . Dr . , der , nachdem er während seines Rectoratsamtes starb ,
den 10 . Dec . durch Michael von Premart hon , Art . und Med .
Dr . ersetzt wurde .

1507 Michael v . Prem arthon , Art . und Med . Dr . (erwählt und
bestätigt den 14 . April ) II ; — Johann Chekmann etc . III .

1508 Theodorich Reitanus , aus Sehlettstatt , Juris Doctor ; —
Michael v . Premart hon etc . III .

1509 Thomas Resch , aus Krems , Art . Mag . et Theol . Baccal . ,
Poeta laureatus manibus Maximiliani hnperatoris / — Chri¬
stoph Külber , Theol Prof . , Domherr zu St . Stephan III .

1510 Ulrich Kaufmann de Campiduno , Art . und Juris Doctor ,
Domherr zu Wien ; — Herzog Sforza ton Mailand , Art .
Magister .

1511 Johann Chekmann etc . IV ; — Thomas Resch , Wiener
Domherr 11.

1512 Johann Angrer , aus Budweis , Prof des canonischen Rech¬
tes , Prager Erzpriester ; — Georg Tanstetter , aus Rayn ,
Prof , der Astronomie und Medicin .

1513 Sebastian Tenckh , aus Fronleiten , Seutenf . ; Johann
Trapp etc . III .

1514 Georg Pren ner etc . II ; Johann Trapp etc . IV.
1515 Christoph Külber etc . IV ; Joh . Chekmann etc . V.
1516 Victor Gampp , aus Wien , Juris Dr . ; — Joachim V a d i a-

nus , aus der Schweiz , Art . Mag . , Poeta laureatus , Prof ,
der Poetik .

1517 Johan Hu eh er , aus Ebersberg , Art . Mag , u . Theol . Baccal . ,
Pfarrer im Colnerhof zu Wien , dann Wiener Domherr ; —
Christoph Külber V.

1518 Ulrich Kaufmann etc . II ; — Leop . de Jordanis , Art ,
und Medic . Dr .

1519 Martin Edlinger , Art . Mag . , Theol . Baccal . ; — Christoph
Külber etc . VI .

1520 Ulrich Kaufmann etc . III ; — Johann Wenzelbauser ,
Art . und Med . Dr.

1521 Leonhard Sch ratz hamer , aus Laubingen , Art . Mag . und
Theol . Baccal . ; — Johann Trapp etc . V.

1522 Andreas Harrer , aus Gmund , Juris Doctor ; •— Johann
Salius , aus Steiermark , Art . und Med . Dr . , Ferdinand ’»
Leibarzt .

1523 Johann Salius etc . II ; — Ambros Salzer , aus Ödenburg ,
Art . Mag . und Theol . Licent .



149

1524 Leonhard Dobrohost , Doctor der Hechte ; —■Ulrich Fab r i ,
aus Vorarlberg :, Art . et Medic . Doctor .

1525 Albuin Greffinger , Art . Mag . und Theol . Licent . ; — Chri¬
stoph K ü 1 b e r etc . VII .

1526 Joh . Bruelmayr , aus Linz , Juris Doctor ; — Johann Hey n ,
Art . et Medic . Doctor .

1527 Johann Aurifaber , aus Varasdin , Art . Mag. et Theol .
Baccal . ; — Ambros Salze r etc . II .

1528 Laurenz Motz , aus Wiirtemberg , Juris Doctor , Passauer
Official ; — Ulrich Fabri etc . II .

1529 Barl hei Gehe ] , aus Frankfurt , Art . Mag, ; — Martin Ed¬
ling e r etc . II .

1530 Laurenz Motz etc . II ; — Ulrich Fabri etc , III ,
1531 Georg 11 eichart , Schotte , Art . Mag . , Juriscanon . licent . ,

Canonicus Vienn. et Brunensis ; — Albuin Greffinger etc . 11 .
1532 Laurenz Motz etc . III , nach dessen Tod Barth . Gebel etc ,

II ; — Ulrich Fab ri etc . IV .
Kanzler der Universität vom Jahre 1491 — 1533.

1491— 1502 Virgilius Cantzier , aus Salzburg , Dompropst .
1502— 1510 Justus Kasman , Dompropst .
1510— 1516 Johann Busch , Theol . Dr . , Dompropst .
1516—1544 Paul v. Oberstein , Juris utr . Doctor , Geheiinschrei -

ber von Kaiser Maximilian .

Kaiserliche Superintendenten der Universität um
das Jahr 1500— 1533,

Unter Kaiser Friedrich IV . Ägid Sch ai au er ,
wie lange , ist unbekannt .

Im Zeiträume unmittelbar vor dem Jahre 1500 Bern¬
hard P e r g e r .

1500 - 1529 Johann Cuspinian , wie oben .
1529 —1532 und weiter Johann Pilhamer , wie oben .

B . Angelegenheiten der medicinischen Facultät
vom J , 1490 — 1533.

Wie bereits in dem Vorhergehenden angedeutet wurde , bewegte
§ich das medic . Unterrichtswesen an unserer Hochschule im XV . Jahr¬
hunderte und selbst noch im ersten Drittel des XVI , ganz im Sinne
der Galenisch - arahistischen Schule .

Zum Beweise dessen dient uns ein sehr schätzbares , im J . 1520
in Wien gedrucktes , dermalen sehr selten gewordenes Werk vom

damaligen , wie es aus seiner Schrift klar hervorgeht , sehr gedie¬

genen und höchst schätzbaren Lehrer der Medicin an unserer Hoch¬
schule / Martin Slainpeiss , betitelt : IAher de modo stvdendi seu

legendi in Medicina , Martini Stainpeiss , Viennensis , Artinm et Medi-

cinae Professoris . Viennae 1520. 4.
Der Verfasser liefert uns ein naturgetreues Gemälde des medi -

cinischen Studiums seiner Zeit , wie auch des damaligen Standes der
Praxis und des Apothekenweseus in Wien ; wesshalb denn auch n »se¬

ien Lesern , zumal jenen , welche die Geschichte der Vergangenheit
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bezüglich auf österr . Mediclnalwesen Interessirt , ein kurzer Auszug aus
erstbedachter Schrift nicht unwillkommen seyn dürfte :

Das ganze Werk zerfällt in sieben Bücher :
Das 1 . gibt an , auf welche Art der Anfänger zu Werke gehen soll,

um dem Studium der Heilkunde mit Nutzen obzuliegen.
Das 2 . belehrt den jungen Doctor, welchermassen er sich in der Heil¬

kunst vervollkommnen soll .
Das 3 . befasst sich mit dem Unterrichte , den der Apotheker beno-

thiget.
Das 4 . handelt von den Fehlern , die von den Apothekern seiner Zeit

begangen wurden.
Das 5 . liefert eine Übersicht der zu Anfang des XVI. Jahrhunderts

üblich gewesenen Arzneien.
Das 6 . unterweiset den ärztlichen Practikanten im Style.
Das 7. endlich entwirft ein Gemälde von dem , was der Arzt bei Be¬

handlung der Kranken immer vor Augen haben soll.
I . Das 1 . Buch wird abermals in 7 Theile oder Abschnitte ein -

getheilt .
A) Der erste derselben nennt sowohl die vorzüglicheren , als

die minder wichtigen Werke , welche jeder der Arzneikunst Beflis¬
sene lesen soll .

Als die vorzüglicheren Werke erstbedachter Art werden be¬
zeichnet :

a . Für das erste und zweite Jahr des Studiums :
1 ) Jacobns de partibus super primo canone Avicennae ; — 2 . Ja¬

cob us F oroliviensis super primo canone Avicennae ; — 3) G e n-
tilis super primo et quinto canone Avicennae; — 4) P andecta -
rius ; — 5) Dispensatorium Magistri Nicolai Praepositi ad Aroma-
tarios , excellentissimi Professors ; — 6) Mesue cum additionibus
(11 Abhandlungen) ; — 7) Artesella (12 Abhandlungen) ; — 8) Lu¬
men majus et minus Aromatariorum ; — 9) Egidius de Vrinis ;
— 10) eine kurze Abhandlung de pulsu ; — 11 ) Fasciculus Medi-
cinae (6 Abhandlungen).

Zum Lesen der Werke sub Nr. 1 , 4, 5 , 6 , 7 waren die Schüler
verpflichtet, die übrigen waren dem Privatfleisse überlassen , und es
hiess hierüber : » Bursa favente emat et legat. n

b . Für das dritte Studienjahr :
1) Jacobus de partibus super tertio canone Avicennae ; — 2) J a-

cobus de partibus super primo et quarto Avicennae ; — 3} Gen Ulis
super tertio et quarto Avicennae ; — 4) Practica Va leset ; —
5) Practica Bertrulii ; — 6) Silanus super nono Almanso -
ris ; — 7) Gerald us super nono Almansoris; — 8) Job . M a-
thei super nono Almansoris, qui alias Gradi dicitur ; — 9) Mi¬
chael de Savaronolla ( Savomrolla) de febribus; — 10) Theo-
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(midi Lome ti tractatus de pesti ; — II ) Guido ( in Chirurg ia in,

lilera impresso,) de Cauliaco ; — 12) Petrus de Ab an o, alias

conciliator in differenliis.
Von diesen Werken waren abermals die unter Nr. 1 , 2, 4 , 6 , 9,

11 obligat, die übrigen blieben dem Fleisse überlassen.
c . Für das vierte Studienjahr :

1) Jacobus Foroliviensis super Aphorismis Hippocratis ; —

2) Marsilius de Si , Sophia , super tertia particula Aphoris -

ntorum (weil Jacob . Foroliviensis über diese dritte Particula Aphor.
nicht geschrieben hatte) ; — 2~) Jacob . Foroliviensis super Tegn

( Techna) Galeni ; —• 4 ) Turisianus super Tegni Galeni.
Letzteres Werk zu lesen war frei gestellt , die erstereu drei

mussten studirt werden.
d. Für das fünfte Studienjahr .

1 ) Practica de aegritudinibus puerorum ; — 2) Tractatus de modo

scribendi in Apolhecani ; — 3) A Im a nach ; sämmtlich obligat.

Als minder wichtige Werke , oder vielmehr als zwar nicht medi -

cinische, doch zum Lesen empfehlenswerthe Schriften für Studirende

der Medicin führt Stainpeiss folgende an : Die gesammte Bibel , —

Vincentius de speculo hisloriali, — Terentius, — Aeneas Sylt ins ( Fpi-

stola) , — Aesopus , — Pogius ( in facetiis) , — Historia septem Sa-

pientum , — Alexandri magni historia , — Fasciculus tbmporum , —

Supplementum Chronicarmn.
ß) Der zweite Th eil des 1 . Buches lehrt , wie der Schü¬

ler die obbedachten medic . Werke lesen soll . Man beginne, so heisst

es, mit Avicenna und zwar « , mit dessen erstem Canon , doch

hiebei immer Jacob ’s Commentar zur Seite , und genügt letzterer

nicht, so nehme man Jacob Forolivius Schriften zur Hand , wohl

auch Avicennam de terminis arabicis und den Pandectarium , oder die

Abhandlung de Synonymis , oder Mesne mit Zusätzen , oder Iihazes ,
und stosst einem hiebei noch ein Zweifel auf, oder bleibt einem etwas

unklar , so erhole man sich Halbs beim Doctor (dem öffentlichen Leh¬

rer , Professor).
Ferner lese man Joannicius in der Artesella, dann Avicenna

und Philaretes über den Puls» — Will man sich über den Drin

belehren , so schlage man nach : Avicenna , dann Egidius ( de

tirinis'
} , so wie Theophilus (dessen Buch in der Artesella zn finden

ist) , endlich die Judicia urinarum in den Fasciculis medicinae.
Über den Aderlass schöpfe man Unterricht : aus Avicenna f

aus dem Fase , Medicinae , endlich aus Berlrutius ; über das

Schröpfen : aus A vicen na bis Ende der 4 Fen des 1 , Capifels, dann

aus Jacobus de parlibus und ans Gentilis , so wie aus den ter¬

minis arabicis ( Avicenna ) nnd dem Pandectarius ; doch zuletzt bespre¬
che man sich auch noch hierüber mit dein Doctor. — Auch lese man
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Avicenna ’s ersten Canon in seinem 4 . Fen sehr fleissig ; denn diess
sey , nach Avicenna ’s eigenem Ausspruch , der Grundpfeiler der
theoretischen und practischen Medicin .

Sodann . übergehe man :
h . zum zweiten Canon Avicenna ’s.
Man lese die ersten sechs Capitel von demselben fleissig

und habe dabei Gentilis zur Hand 5 bei irgend einem Zweifel
schlage man in Avicenna de terminis arahici.fi , oder im Pandecta -
rius nach , und wende sich noch ncithigen Falls an den Doctor . Eben
darüber lese man auch Mesue in den Canonibus universaübus medi-
cinarum simplicium, et correctione operationum earundem , oder Mesue
de consolatione medicinarum simplicium mit Mundini ’s Erläuterun¬
gen ; dann lese man den Traclatus de areolis bis zum Capitel vom
Anis , und verfahre bei irgend einem sich ergebenden Zweifel , wie
oben angedeutet wurde . Hierauf wende sich der Schüler an das Buch
Avicenna ’s de medicinis simplicibus vom Capitel über den Anis an¬
gefangen , bis Ende des 2 . Canons, und bei jeder gebräuchlichen Arz¬
nei beachte er : 1) den lateinischen und den deutschen ( vulgaren)
Namen ; 2) die Arznei- Substanz , ob sie Kraut mit Stengel , oder Blatt,
Oder Blume , oder Summität , Same , Frucht , Wurzel , Rinde , Holz
Oder Saft , dann ob sie Fett , Fleisch , Thier , Stein oder dgl . sey ;
3) reflectire er über den Nutzen dieses Stoffes ; 4) sehe er auf die
Eigenschaft der Arznei , ob diese kalt , warm , nass , trocken und in
welchem Grade sey , oder warum sie der Eine tür ein Calidum, der
Andere für ein Frigidum u . s . f. erkläre ; 5) berücksichtige derselbe
den Geschmack und Geruch ; 6) das Gewicht ; 7) den Preis ; 8) die
Wirkungen COperationes) und Eigenheiten ( Proprietates ) des Arz¬
neikörpers ; 9) endlich besehe er sich denselben in der Apotheke , um
ihn durch Autopsie genau kennen zu lernen .

Überdiess lese er Mesue von den einfachen Arzneien , so wie den
Pan dectarius , dann Avicenna de viribus cordis , Mac er de
medicinis simplicibus, Plate arius u . dgl .

S t a i n p e i s s verweist hierbei auf ein von ihm beabsichtigtes
Werk , das den Titel führen sollte : » Repertorium luminis majoris. ”
—• Ob es herausgekommen sey , ist unbekannt.

Nach Beendigung des Studiums des 2 . Canons Avicenna ’s wird
c) jenes des dritten empfohlen .

In diesem Canon handelt Avicenna von den Krankheiten ; er
schickt der Beschreibung jeder einzelnen Krankheit eines Th eil es
dessen Anatomie voraus , und benennt erst dann das Übel . Bei Le¬
sung dieses Canons sollen nach S tainpeiss ’s Rath folgende Werke
consultirt werden : Jacobus de partibus , Gentilis , Fase , medicinae ,
Valescus, Bertrutius , Silanus , das 9 . Buch von Almanior und des¬
sen Erläuterungen von Gerald und Johann Math ei , und hei
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noch zweifelhaften Stellen die Termini arabici oder der Pandecta -
rius , endlich wende man sich noch an den Doctor . — Hierauf stu -
dire inan Avicenna ’s Capitel über die Zeichen und Ursachen der
Krankheiten , nach diesem die anderen allgemein von Krankheit han¬
delnden Capitel , welche gewöhnlich der Curmethode vorangehen ,
und benütze dabei Jacob , Gentilis , Tetrab . , Pandecf . , Valescus ,
Mesue , Silanus , Geraldus , Mathei und wende sich bei irgend einem
Zweifel an den Doctor .

Ferner lese man noch Avicenna ’s Capitel über die Cur der
Krankheiten nebst den Erläuterungen von erstgenannten Schriftstel¬
lern , endlich noch das Capitel de g euer atione e mbryonis und
die Abhandlung de matrice mulierum und von der Schwanger¬
schaft ( in fase , tnedic . pari . 4) , wie auch das Buch de natura foe -
tus in Artesellae parte 9 , und den Tractalus de modo virendi

conjug a torum ad habendam prolem , von Bertrutius zu
Ende obigen Buches .

d . Zweckgemäss wird nun der Studirende den vierten Canon
Avicenna ’s vom Anfänge bis zum Tractatus 4 primae Fen de

febri pestilentiali durchlesen und dabei Jacob , Gentilis , Geral¬
dus , Term arabPandect . zur Seite halten $ dann Valescus , Mesue ,
Bertrutius , Michael Savaronolla de febribus stndiren ; hierauf den
Tract ■ 4 . de febri pestilentiali bis zum Capitel de Variolis und da¬
bei wieder Jacob , Gentilis , Geraldus , Valescus , Mesue , Consilia con¬
tra Epidemiam in fase , medicinae parte 5 , Savaronolla Cap . X febr . ,
de acutis pestiferis , die Tract . Th eobaldi und Lome ti de peste ,
Bertrutius de febri pestilentiali und dessen Tractatus contra ge¬
stern zu Ende seiner Practica , zuletzt Guannerius de peste in
dessen Practica . — Diesen lasse er folgen Avic . Capitel de Variolis
bis zum Fen 2 quarti de Crisi , mit den Commentarien von Jacob , Gen¬
tilis , Geraldus hierüber , nebst gleichzeitiger Benützung von den Term ,
arab . und dem Pandect . mit Beiziehung des Doctors . Auch werden zu
gleichem Zwecke angepriesen : Valescus , Mesue , Bertrutius und Sa¬
varonolla . — Sonach lese man die Fen 2 quarti de Crisi bis zur Fen
3 mit gleichzeitigem Rückblick auf Bertrutius Uhr . 11 Tract . % de
Crisi , der Term , arab . , des Pandect . und frage den Doctor . — Man

gehe dann zum Fen 3 quarti de Apostemalibus und lese bis zum
Fen 6 de Venenis , nebst Benützung von Gentilis , Geraldus , Vales¬
cus , Bertrutius , Mesue , Term , ar . , Pandect . ; auch lese man über Chi¬
rurgie im Fase . Medic . parte 3 und in Guido ( de Cauliaco ) . — Hier¬
nach die Fen 6 de Venenis bis zur 7. mit den Werken von Gentilis ,
Berlrut , ( Tr . 3 , libri 21J , Valescus de Venenis, und Pet . von Abano
über denselben Gegenstand , wie auch die Term . arab . und den Pan -
declarius j endlich die Fen 7 de decoratione bis Ende des 4 . Ca-
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nons mit Beiziehung von Gentilis , Valescus , Bertrutius , Mesue , T . a .
und Pandectarius .

e . Vom fünften Canon Avicenna ’s , der nunmehr an die Reihe
kommt , räth St . vorerst die drei ersten Capitel zu studiren , mit Benü¬
tzung der Ter . arab . , des Pandeet . und den Doctor zur Seite j eben
so benütze man auch hiezu den Prologus Christophori Georgii de ho-
neslis super and . Mesue und anti . Nicolai mit den Glossen und Erläu¬
terungen von Platearius bis zum Capitel de Aurea Alexandrina ; auch '»
lese man die Glossen von Johann de St , Amando bis sum Absätze de
Syrupo de Tyriaca , lese hierüber noch das Lumen majus de Tyriaca ,
dann Gentilis , Term . arab . und Pandectarius , mit fleissiger Bera¬
tung des Doctors ; dann schreite man zu Avicenna ’s Abhandlung
de medicamentis compositis bis zu Ende des Canons , mit Benützung
von Gentilis . Bei allen gebräuchlichen Compositis beachte man
a ) den latein . und Volksnamen , b) ob es noch stark im Gebrauch
sey , e ) von welchem Arzte die Composition herrühre , d) die Form ,
e ) die Farbe und das Aussehen der Arznei , f ) ihre Wirkungen und
Eigenschaften , g ) die Art wie und zu welcher Zeit und auf welchem
Wege sie beizubringen sey , h) die einzelnen Gaben , i) der Studi -
rende sehe selbst in der Apotheke nach und lerne den Geruch und
Geschmack der Arznei kennen , so wie deren Preis . Um sich hierbei
besser zu Recht zu finden , schlage er nach in folgenden Werken :
Opuscutum Saladini , benannt : » Compendium Aro mata riorum K ^
dann im Liber Servitoris de praeparatione medicinarum , endlich
im Dispensatorium Magistri Nicolai Praepositi ad Aromatarios .

Nach beendigtem sorgfältigen Studium Avicenna ’s und obbe¬
nannter Erläuterungen , empfiehlt St . noch folgende Werke den der
Heilkunde Beflissenen ;

a ) die Artesella . In dieser lese man : 1 . die Septem parti -
culas Aphorismorum der Reihe nach , und über jeden derselben
schlage man nach 1 ) in Jacob , de Forolivio und im Comm. Galeni ,
bei der pari . 3 . aber in Marsilius , Term , arPandeet . und frage den
Doctor j 2) die Bücher der Prognoslicorum mit den T . ar . } Pand . , Dr . ß
3 ) die vier Bücher de Regimine aculorum mit Galeids Comm. , und
T . ar . , Pand . , Dr . ß 41 die 8 Pai ttculae Lpidemiai um nebst rT. ai » ,
Pand . , Dr . ß 5) die drei Bücher der Techna Galeni , mit Nachlesung
von Jacob Forolivius über die ersten zwei , und des Turisianus , der
Term , arab , und des Pandeet . über alle drei , nebst Berathung des Do- *
ctors ; 6 } das Büchlein de dirisione librorum Galeni ; 7) das Buch Hip *
pocratis de lege ; 8) das Jusjurandum Hippocratis ,

Ausser der Artesella lese man :
b) Almansor ’s neun Bücher , mit den Commenfarien von Süa -

uus , Geraldus , Matheus ( Gradi genannt ) und dem Clarißcatorium von
Johann de Tornamira .
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c) Den Tractatus : Quid pro quo , mit Metue ’s Zusätzen pt . 7.
d} Den Tractatus de Synonymik , Mesue ’s pt . 8 .
e) S ervitor , de praeparatione medicinarum pt . 9 . , Mesue cum

additionibus .
f) Das Buch Sal adin ’s * Compendium Aromatariorutn genannt ,

mit Mesue’s Zusätzen pt . 10.
ff) Das Dispensatorium Mag. Nicolai Praepositi ad Aroma-

tarios .
h) Die Practica de aegritudinibus puerorum.
i) Den Tractatus de modo scribendi in Apothecam .
k) Den Almanach .
C. Der dritte Theil des ersten Buches entwickelt die Gründe,

warum der Beflissene der Heilkunde die erstbenannten Bücher lesen soll.
D. Der vierte Theil des ersten Buches gibt an , in welcher

Ordnung in den zwei ersten Jahren des Studiums gelesen wer¬
den soll . Man lese und wiederlese den 1 . , 2 . und 5 . Canon Avicennae,
auch lese man besonders täglich 2 —3 , auch mehrere Capitel über die
Medicamenta simplicia communiter usitata im zweiten Canon Avicen¬
nae, und dasselbe Uwe man bezüglich auf den 5 . Canon über die Me¬
dicamenta composita communiter usitata . — In bedachten drei Cano-
nen, wiederholt Stainpeiss , liege der Grundpfeiler der Heilkunst .

JE. Der fünfte Theil des ersten Buches belehrt den Schüler
über das , was er im dritten Jahrgange der Medicin studiren soll ,
nämlich : den 3 , und 4 . Canon Avicennae , den 9 . vcn Almansor , die
Practica Valesci und Bertrutii , dann über einfache und zusammen¬
gesetzte Arzneien täglich.

F . Der sechste Theil des ersten Buches befasst sich mit den
Lehrgegenständen des vierten Schuljahres. Sie sind folgende : Hip ~

pocratis septem libri Aphorismorum , libri Regiminis acutorum, libri
prognoslicorum, libri epidemiarum, dann die Techna Galeni , ferner
der 2 . und 5 . Canon Avicennae . Nebst dem fange der Candidat an ,
der Praxis obzuliegen, und was er gelesen , bestrebe er sich durch
Anschauung zu bewahrheiten; denn Galen sage (im 8 . und 9 . Buche
der Therapeutik und 1 . deCreticis) : « Der Arzt könne ohneühung
nie vollkommen seyn, « und nie wage es daher der angehende
Arzt Curen zu unternehmen , ehe er solche von anderen bewährten
Männern gesehenj desshalb seyen auch für jeden Studirenden der
Praxis Joh. Damasceni Aphorismen und ft ha z es 6 . Buch lesenswerth.

G. Der siebente Theil des ersten Buches spricht aus , wie
im fünften Studienjahre gelesen werden soll, namentlich : die Practica
Valesci , Bertrutii , die Fen 1 . libri 4, Mich . v. Sav aronolla
de febribus mit Rücksicht auf die Fen 1 .) Servilor de praeparatione
Medicinarum, das Dispensatorium Mag. Nicolai Pr aepositi ad Aro-
matarios , das Buch 8 alad i n’s , d . i , das Compendium Aromatario-
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rum , das Lumen minus et rnajns Aromatariorum , Einiges ans der Pra¬
ctica de aeyritudinibns puerormn , der Tractatus de modo scribendi in
Apothecam , imd im Almanache lerne man so viel , als dem Arzte
nothvvendig ist .

II . Das zweite Buch von Stäinpeiss befasst sich mit An¬
gabe der Art und Weise , wie der junge Medicinae Doctor , um sich
in seiner Kunst zu vervollkommnen , lesen soll . Dieses Buch zerfällt
wieder in fünf Theile .

A. Der erste derselben gibt an , was der Arzt in den zwei er¬
sten Jahren nach erlangter Doctorswiirde lesen soll . Er lese täglich
etwas von der 2 . , 3 . und 4. Fen des ersten Canon ’s von Avicenna ,
eben so täglich ein Capitel im Valesco oder im Bertrutius oder im Job .
Mathei ( in den Gradi ) , oder auch im 1 . Fen des 4. Canons v. Avicenna .
Ferner lese er stets über die Krankheiten fleissig nach , die er zu be¬
handeln hat , und stossen ihm schwere Krankheiten in der Praxis auf ,
wie z . B. die Ruhr , die Pest , die Colik , die Pleuresie , die Squinatia ,
der Zungenschmerz u . s . w . , so verdopple er seine diessfälligen Be¬
mühungen 5 was er endlich bei Tage gelesen , überdenke und prüfe
er recht genau , ehe er sich Abends zur Ruhe begibt (nach Pytha¬
goras : Nec fessa in dulcem declines lumina somnum , quin ter cuncta ,
prius repulaceris actadiei ) ,

B . Der zweite Theil des zweiten Buches zählt die Werke auf ,
welche der junge Arzt nach den ersten zwei Jahren des
erlangten Grades mit Nutzen studiren kann ; diese sind : Mi¬
chael de Sa varonolla de aeyritudinibns particnlaribus ; — Con¬
silia C re m isonis ; — Practica Gordonii , das sog . Lilium Me¬
dicinae ; — Practica Joannis de Cocorreyio , das sog . Lucidarium
oder Flos florum Medicinae ; — Consilia Baperii de Bamriis ; —
Practica Joannis Anylici , oder die Rosa anylica ; — Savaro -
no lla , de ornnibus mundi balneis , — Ayyreyator Paduanus ; — Ci-
ruryia Mayistri Petri de Lacerta ; — die Bücher Rhazis ad
Atmansorem (alles in einem Buche) a ) die Eintheilong , h) das Buch
über die Gelenkkrankheiten , cj über die Kinderkrankheiten , d) des¬
sen Aphorismen , e) dessen Antidofarinm , f ) über die Vorbauung der
Steinkrankheit , y ) das fntraductormm . Medicinae desselben , h) das
Buch von dem Haarseile , Canterium und Schröpfen , i ) Krankheits¬
fälle von Rhazes , h ) desselben Synonyma , l ) die Tabula Antidotorum
von Rhazes , m ) über die Eigenschaften , den Nutzen und Schaden
der Tltiere , n) die Aphorismen von Rabbi Moyses , o ) die Apho¬
rismen von ü am a s c e n u s , p ) das Buch von den Geheimnissen des
11 i p p o c r a 1e s , q ) Liber proymsticornni , seit Luna in siynis et
aspeein pianetarum llippocratis , r ) das Buch , genannt Capsula e.intr -
uea llippocratis , s ) das Buch von den Ele.meutis oder de Natura ho¬
minis von llippocrales , t) das Buch Uippocr . von Luit , Wasser und
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Ciirna , u ) das Buch de Pharmacia Uippocratis , v) das Bucli de Snm~
niis von Hippocr. , w) das Buch Soar , über die Behandlung des Stei¬
nes ; — Petrus de Abano oder der Conciliator in differentiis suis ,
sammt Abano ’s Abhandlung von den Giften ; — Practica Joannis S e-
r apio n is , seu Breviarium Serapionis, so wie dessen Antidotarius und
Synonyma , sammt dem Buchene simplici Medicina ; — Galeni Uber de
virlute Centaureae ; — P late arii Liber de simplici Medicina, nebst
dessen Practica de morbis universalibus et parlicularibus ; — Practica
Arenzoarii ; — Averrhois ; — Practica Antonii Guannerii ; —
Opera Arnoldi de Villa nov a, welche folgende Abhandlungen ent¬
haften : 1 . Speculum medicinae, 2. de Humido radicali , 3 . de inten -
tionihus medicoram , 4. de regimine Sanitatis ? 5 , de regimine Sanitalis
Flegis Arragoniae, 6 . de conservatida juventute et retardanda senectule,
7. de comideralione operis Medicinae, 8. de phlebotomia , 9 . Parabo -
tae medicationis, rel Regulae , seu Canones generales curationis mor-
borurn , 10 . de tabiäis generalibus , quae medicum in/ormant s speciali-
ter cum ignoratur aegritudo , 11 . de aphorhmis , 12 . de parle opera-
liva , 13 . de regimine castra sequentium , 14. de regimine salutis Saler -
nitanum , 15 . Breeiarium practicete cum Capitulo generali de urinis et
tractatu de omnibus febribus , 16. Practica fumaria } seu regimen ad
instantiamDom , Papae Clementis , 17. de modo praeparandi cibos et po-
tus infirmorum in aegritudine acuta > 18. Compendium regimenti acuto-
rum , 19 . Regimen quartanae , 20. de cura febris hecticae , 21 . de re¬
gimine podagrae , 22 . de slerilitale tarn ex parte viri } quam ex parte
mulieris , 23. de conceptione , 24. de signis leprosorum, 25 . de bonitate
memoriae? 26 . de arnore heroico, 27. de maleficiis , 28. de cautetis
medicormn , 29 . de eenenis , 30 . de arte cognoscendi venena , 31 . de
dosibus tiriacalibus , 32 . de graduationibus medicinarnm Aphorismi ,
33 . de ornatu mulierum? 34 , de simplicihus, 35 . de decoratatione ( ?) >
36 . Commenlnm super parabolas Arnoldi, 37. de coitn , 38 . de confe-
rentibus et nocentibus prlncipalikus membris nostri corporis , 39 . de
rinis , 40 . de aquis laxalivis , 41 . Antidolarium Mag. Arnoldi , 42 . Re-

petitio super canone Vita brevis , 43 . Tabula super vila breris ,
44. Expositio super aphorismos in morbis minus ? 45 . Commentum Ar¬
noldi super textu Galeni de mala complexione diversa , 46 . Qnestiones
super eodem lihetlo , 47. de febritms regulae generales , 48. de progno~
sticatione visionum , quae fluni in somniis , 49. de Astronomia, 50 . de

phgsicis HgaIuris, 51 . Rosarius philosophorum } 52 . Lumen novum ,
öS . de sigillis , 54 . Flos florum , 55 . Epistola super Alchimia ad Regem
Neapolilannm/ — Consilia Montagnanae ; — PI atina de honesta
voluptate et arte coquinaria ; — Nicolai Flor ent i n i seplern Sermo -

nes ; — Mentagra sine tractatus de causis praesermtivis , regimine
et cura morbi gallici ; — Libellulus de morbo gallico ( editvs per Joan .
Almenat , Uispanum , Art . et Medic . Doctorem) ; — Opera Ga -



leni ; — Nonus Uber Almansoris cum exposilione Arculani Vc-
ronensis ; — Practica Guilhelmi Placentini de Saliceto ; — Dio -
scorides de simplicibus ; — Cirurgia Dini ; — Practica Alexan -
driJatros ; — Tract . de peslilentia .Joan . Saliceti ; — I saac f
de diaetis particularihas ; — Hugo Senensis super aphor . Hippo -
cratis .

C. Der dritte Theil des zweiten Buches unterweiset den jun¬
gen Doctor , wie er benannte Werke lesen soll . St . räth ihm an :
1 . Das Bemerkenswerthe stets am Bande des Blattes zu signiren , da¬
mit er es im Fall des Bedarfes schnell auffinden könne ; 2 . bewährte ,auf die Cur der Krankheiten bezügliche Dinge in seinem Vandemecum
zu notiren ; 3 . sich in einem eigenen Büchlein alle Werke zu notiren ,wo über eine Krankheit etwas zu finden ist , mit Angabe der Pagina ,um desto leichter nachschlagen zu können ; 4 . auch minder wichtig
scheinende Bücher nicht zu verschmähen , weil auch in einem solchen
Buche hie und da eine grosse Wahrheit enthalten seyn könne .

D . Der vierte Theil des zweiten Buches gibt dem jungen Arzt
Klugheitsregeln für sein Benehmen an die Hand : 1 . Er sey gottes¬
fürcht ig und bedenke stets , dass alle Hülfe von oben komme , und
er nur Werkzeug Gottes und Diener der Natur ( Minister nalurae )
sey . Auch sey er menschenfreundlich , mitleidig und erinnere
sich stets , dass die Ausübung der Heilkunst ein Werk christlicher
Barmherzigkeit sey ; er nehme sich hiebei Mag . Johann Schrick zum
Muster . —■ 2 . Er sey wahrhaftig , verspreche nie mehr als er lei¬
sten kann , behandle nur die leichteren Krankheiten und lasse die
schwereren mehr erfahrnen Ärzten über , damit er seinen guten Ruf
nicht auf das Spiel setze ; ist er jedoch im Falle , eine schwere Krank¬
heit behandeln zu müssen , so sey er möglichst vorsichtig . — 3 . Er
sey ernst in Gang und Gespräch , beim Kranken setze ersieh ( sedendo
enim et ipüescendo anima sapiens et prudens fit , teste Ar ist o tele ,VII . Phgsicorum ) ; er sey genau bei Erhebung der Krankheitser¬
scheinungen , er erforsche den Kranken selbst und allseitig , und ver¬
lasse sich nicht bloss auf die Aussagen des Patienten und dessen Um¬
gebungen , auch berücksichtige er emsig die möglichen Krankheits¬
ursachen *3 5 er mache sodann die Diagnose , erwäge wohl alle mögli¬
chen Ausgänge der Krankheit , die Wirkung der von ihm für passend
gehaltenen Mittel , den wahrscheinlichen Erfolg , und ordinire dann die
Diät und die seines Erachtens angezeigten Heilmittel . „ Da der Arzt, 's
• o fährt St . weiter fort , „ viel zu denken und sich abzuplagen hat , so

*) ln einem gegebenen Muster der Untersuchung deutet St . auf dieUrsachen der Licenterte hin , und spricht hiebei von Magen -
uml Darmgeschwüren als pathologischen Bedingnissen desÜbels .
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geniesse er zeitweise der Ruhe , um seinen schweren Pflichten Im
Dienste der Menschheit mit erneuerten Kräften obliegen zu können ,
denn der Ermüdete arbeite schwer $ er fahre oder reite daher auch
mitunter zu seinen Patienten , um seinen Körper beim Krankenbe¬
suche nicht zu sehr abzumüden . “ — 4 . Er sey fremd den Tafel fr eu -
den , denn : » Plenus venier non stvdet übenter , « auch leide dadurch
leicht die ihm selbst am meisten unentbehrliche Gesundheit $ nebstdem

sage Cicero de Senectute : Utendum est ergo exercitalionibus modicis ,
et tantnm cibi et potus adhibenäum , ut vires reficiantur , non oppriman -
lur , Dessgleichen lehre Seneca : Si ad natnram rivis , nimquam eris

panper ; si ad opiniones , nunqnam eris dives : exigimm natura deside -
rat , opiniones immensum ; auch sage Seneca : Non potationes , non
eomessationes , nec copulae faeminarum , nee copia piscivm et aliorvm
hujusmodi , quae splendido usu parantur convivii , svavem vitam faciunt ,
sed sobria disputatio . Hi copiis et conviviis moderate utuntur , qni non
immoderate eas quaerunt , multae enim deliciarvm epulis molestiae

gignuntnr . Ho rat ins schreibe : Dulcedo vitae multa et facere et palt
turpiler cogit . Auch sey , fügt St . bei , So crates bekanntlich so

mässig gewesen , dass er nie in seinem Leben erkrankt war , er habe
oft wiederholt , es gebe viele Menschen , welche bloss darum leben
zu wollen scheinen , damit sie essen und trinken können , er selbst
esse nur und trinke , um zu leben . Noch lässt St . die Sprichwörter
folgen : Si vis esse samts , sit tibi parca mamis . — Pone gulae metas ,
nt sit tibi longa aetas . — 5 . Der Arzt sey gewissenhaft , ehr¬
lich , und beachte , dass ein guter Name mehr werth ist , als aller
Reichthum ; erblasse sich daher durch das : Hat Galenits opes nicht
auf Abwege verleiten . — 6 . Er sey reinlich , und lebe wie es sei¬
nem Stande ziemt . — 7. Er höre nicht auf , zu sfndiren , denn Da -

mascenus sagt : In Medicina immensa est profunditas . — 8 . Er
enthalte sich von bürgerlichen Geschäften ( Cttris civililnts ) , denn sic

sind ihm in der Cultur seines Faches shinderlich , und nehmen seine
Gedanken und Sorgen , die er doch den Kranken allein zuwenden
sollte , viel zu sehr in Anspruch . — 9 . Er sey stets auf anständige
Kleidung bedacht . — 10 . Er lebe keusch und bescheiden , sey nicht

splendid und vornehmthuend . Will er sich in den Ehestand bege¬
ben , so gehe er hiebei vorsichtig zu Werke . ■— 12 . Er erscheine vor
dem Kranken stets mit der gehörigen Ruhe und Gelassenheit , fasse

sich selbst bei den schwierigsten Fällen und verrathe nie Ängstlich¬
keit . — 13 . Nie gebe er ein Recept aus der Hand , ohne es wieder

gelesen zu haben . — 14 . Er sey fromm und andächtig , habe bei allen
seinen Unternehmungen stets Gott vor Augen , und bewahre in seiner
Studirstube das Bild des für uns Gekreuzigten und dessen heiliger
Mutter .

E , Der fünfte Theil des zweiten Buches empfiehlt dem Pro -



im
fessor (Bekenner ) der Medicin , auf die Aromatorios (Apotheker ) stets
ein aufmerksames Auge zu richten , damit nicht durch Sorglosigkeit
heim Aufbewahren der Arzneistoffe , Fahrlässigkeit und Unachtsam¬
keit beim Dispensiren , und Verwechslungen oderjgar Verfälschungen
der Arzneien , den Kranken Nachtheil zugefügt werde . — Jeder Arzt
halte sich an einen eigenen Apotheker , den er für den fähigsten er¬
achtet , und von dem er die Überzeugung hat oder zu dem er das Ver¬
trauen hegt , dass er seine Wünsche beim Bereiten und Dispensiren
der Arzneien genau und gerne befolgen wird ; auch besuche der Arzt
täglich die Apotheke , bespreche sich mit dem Apotheker über die ver¬
schriebenen Arzneien , koste und untersuche sie , theile etwa auch
seine Behandlungsweise dem Apotheker mit , damit wenn dieser im
Recepte etwas Ungewöhnliches fände , er sich vor dem Dispensiren mit
ihm (dem Arzte ) besprechen könne .

III . Das dritte Buch von Stainpeiss verbreitet sich vorerst
über die nothwendigen Eigenschaften eines Apothekers . Der Apothe¬
ker sey gewissenhaft , vermöglich , mit Kenntnissen und Erfahrung in
seinem Fache reichlich begabt j er wisse gute und schlechte Arzneien
genau von einander zu unterscheiden , Verfälschungen zu entdecken ,
Arzneigewächse einzusammeln und aufzubewahren , auch verstehe er
vollkommen , Arzneien aller Art zu bereiten .

Sodann zerfällt das dritte Buch in zwei Theile , deren erster die
dem Apotheker nölhigen Werke , der zweite die Art und Weise ,wie er diese studiren soll , angibt .

Als für den Apotheker nöthig werden folgende Werke angeführt :
Das Dispensatorium Mag , Nicolai Praepositi ad Aromatarios (es
wird als das vorzüglichste gepriesen und handelt 1 . de simplicibus ,2 . de composilis , 3 . de terminis alieuis communiter usitatisj , — der
Pandectarius , — Tractatus quid pro quo Rha%is } — Tractatus ejus-
dem de Synouymis, — Synonyma Serapionis , •— Platearius de simplici
Medicina , — Libellus Albucasis , sive Servitoris de praeparatione me-
dicinaruin , — Compendium Aromatariorum Saladini (aus diesem wur¬
den die Apotheker geprüft ) , —- Anti . Nicolai cum expositione Platearii
et cum expositione Joannis de St . Amando , — Ant . Mesue cum expo -
sitione ChrisLophoride honestis , — Ant. Arnoldi de Villa nova (als ein
sehr gutes Buch an empfohlen ) , — Ant , Serapionis , — Mesue cum ex¬
positione Mundini super Canones universales , - - Aricemia a priucipio
2 . Canonis usque ad capitulum de areolis , — Lumen minus et majus
Aromalariorum , —■ Thesaurus Aromatariorum .

Das Studiren ersterwähnter Bücher betreffend , gibt St . folgende
Anweisungen, : 1 . Der Apotheker verlasse sich nie auf die Dispensatoria
der Apotheker , sondern studire obgenannte Werke der Bocforen , « da¬
mit nicht der Blinde des Blinden Führer sey . " Er lese die
ihm angepriesenen Werke in der Ordnung , in der sie angeführt wurden
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den , uml wo ihm immer ein Zweifel aufslosst , da erhole er sieh
llaths bei einem Doctor ; damit übrigens jeder angehende Apotheker
bedachte Schriften wohl verstehe , sey er der lateinischen Sprache
wohlkundig . Nebstdem sey der Apotheker beredt ( eloquent ) , reinlich
aufseinen Körper , dem Trünke nicht ergeben , kein Prasser , nicht
der Wollust fröhnend , sondern wohlgesittet 5 nicht zu jung , nicht
hochtrabend , pompös oder geckenhaft , auch kein Spieler und kein
Freund von Tischgelagen , sondern er sey lleissig , sorgsam , santt ,
ehrlich , gottesfürchtig , rechtlich und bieder , gegen Arme wohlthätig ,
und gewissenhaft . — Wer diese Eigenschaften nicht besitzt und be¬
sonders Latein nicht gut versteht , der werde zum Apothekerstaude
nicht zugelassen . — 2 . Jeder erlerne die Apothekerkunst wenigstens
durch drei Jahre , und während dieser Zeit beziehe er keinen Lohn
(solchen bekomme er erst im 4 . Jahre als Subject ( Domicellus ) . Nach
beendigtem dritten Lehrjahre werde er von 2 — 3 Apothekern in Be¬
zug auf die Apothekerpraxis im Beiseyn eben so vieler Doctoren ge¬
prüft , welch ’ letztere an ihn gleichfalls bezüglich auf Theorie und Praxis
einige Fragen stellen mögen ; noch seyen bei dieser Prüfung zwei vom
Bürgermeister deputirte Personen zugegen . Hat der Lehrling hiebei
genügende Beweise seiner Tüchtigkeit geliefert , so werde er dann
als Apotheken - Die ner ( Serrilor Apothecae ) zugelassen , indem
ihm zugleich ein Zeugniss über diese Prüfung (Lehrbrief ) , das mit¬
telst Beidrückung des Stadtsiegels bekräftiget seyn muss , ausgestellt
wird . Sollte aber der Geprüfte nicht tüchtig genug befunden werden ,
so ist er je nach Ermessen der Prüfenden noch für bestimmte Jahre
zurLehrzeit zu verurtheileu . Ohne Besitz obgedachten Lehrbriefes soll
Niemand in einer Apotheke als Servitor oder Domicellus angestellt
werden , und erst zehn Jahre nach erhaltenem Lehrbrief ist er zum
Vorstand einer Apotheke befähiget , nachdem er neuerdings über seine
weiteren Fähigkeiten geprüft und tüchtig befunden worden , — denn
seine Ungeschicklichkeit soll nicht das Leben der
Bürger gefährden und den guten Ruf practischer
Ärzte auf das Spiel setzen .

IV . Das vierte Buch von St . handelt von verschiedenen Feh¬
lern der Apotheker , die zu jener Zeit begangen wurden , und zum
Beweise dessen werden mehrere schlecht bereitete oder unrichtig be¬
nannte Arzneien , wohl auch unechte Mittel angeführt (s . S . 31 des
Werkes ) .

V . Das fünfte Buch zählt die in jener Zeit gebräuchlich ge¬
wesenen einfachen und zusammengesetzten Arzneien tabellarisch auf .

VI . Das sechste Buch befasst sich mit dem Stitus practi -
cae . Hier werden practischen Ärzten folgende Winke eriheill : Bei
der Cur der Krankheiten sehe man vor allem Andern auf das Hegimen ,
die sex res non naturales * nämlich Luft , Speise und Trank t

il
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Schlaf und Wachen , Bewegung und Buhe , Entleerung und Erfüllung
flnanitio etrepletio ) und Gemiithszustände CAccidentia animae ) ; denn
nach Avicenna ’s Fen 4 . ti/>r . 1 besiehe jede Cur ( Medicatio ) aus
drei Dingen : 1 . dem Regimen , 2 . Potio , 3 . Cirnrgia ; wenngleich
na eh derselben Fen Cap . 1 . Krankheiten oft auch durch das Regimen
allein geheilt werden . Regimen , sagt Avi cenn a , besonders Speise
und Trank , verdiene bei Krankheiten grosse Beachtung , da widri¬
genfalls jeder Arzneigebrauch fruchtlos oder selbst schädlich ist . —
Ohne genauere Kenntniss der Krankheit und ihrer Ursache ist jede
Behandlung schwer und unsicher . Man suche daher vorerst die Krank¬
heit zu erkennen , ehe man zum Arzneigebrauch schreitet , und be¬
schränke sich bis dahin auf Regimen und leichte Mittel , damit sich
uns die Krankheit desto klarer aufschliesse , und sehr richtig mahnt
daher Avicenna Fen 4. libr . i . Cap . 1 , dass man bei nicht bekann¬
ter Krankheit dieselbe der Natur überlassen und sich nicht mit der
Hülfeleistung zu sehr beeilen solle , indem die Natur das Übel entwe¬
der überwinden , oder letzteres deutlicher hervortreten wird . Auch
Damascenus räth , wo thunlich , durch Diät zu euriren und sich
der Arzneien nur sparsam zu bedienen . — Wo man übrigens Arzneien
benöthiget , da ziehe man die einfachen den zusammengesetzten vor .
« Gebrauchst du zusammengesetzte Arzneien, « fährt St . fort, " so be¬
diene dich lieber der gegohrenen als der nicht gegclirenen Stoffe
auch fügt er ganz richtig bei , dass man schon bewährten Mitteln mehr
vertrauen solle , als neuen , die uns oft hioss der blinde Zufall an die Hand
gibt oder die eitle Mode aufdringt . — Ferner heisst es , dass der Arzt
nur wenig Arzneien und nur jene , die sich ihm durch Erfahrung be¬
währt haben , anwenden solle , da die genaue Kenntniss des ganzen
Arzneiscbatzes dem Einzelnen wohl nicht möglich sey . — Je mehr
Stoffe eine Arznei enthält , desto ungewisser ist ihre Wirkung . —
Besser ist die Vielheit der Zahl als die der Quantität ; man gebe da¬
her lieber öfters ein Mcdicament , als eine grosse Quantität dessel¬
ben auf einmal . — In der Regel reiche man eine Arznei lieber bei
nüchternem Magen , bevor der Kranke Nahrung genommen , als nach¬
her , denn die Wirkung wird im ersteren Falle vollständiger seyn .
Nahrung folge erst einige Zeit nach der Arzneinahme , den Fall etwa
ausgenommen , wo die Arznei schwach und für die Verdauungswege
nicht anregend wäre . Will man aber die Wirkung einerMedicin ver¬
stärken , so mag sie auch Abends gereicht werden . Eine auflösende
Arznei muss in der Regel vor dem Essen genommen werden , und
Nahrung ist nicht eher zulässig , bis die Arzneiwirkung vollendet ist ;
eine stärkende Medicin ( Confeeiio confort «tim ) kann nach Belieben
vor oder nach dem Genuss von Nahrungsmitteln gebraucht werden ;
schlaferregende Mittel nehme man dagegen nach dem Speisen , unmit¬
telbar bevor man sich zur Ruhe begeben will .



ln den zusammengesetzten Medicinen unterscheidet Stainpeiss :
die Basis , das Adjuvans , das Corrigens und das Basin formans . Bases

gibt es manchmal zwei in einer Arznei , wohl auch mehrere . Als Ver¬

anlassung hiezu können die verschiedenen Affecfionen der Organe
und die speciellen Beziehungen der Arzneien zu letztem betrachtet
werden .

Hierauf lehrt St . die Regeln bei Verordnung der Arzneien , und
lässt dann ein Verzeichniss derselben nach den Ansichten Galen ’«
und der Araber folgen , wobei die Einteilung nach den Wirkungen
und Graden Statt findet : Calidum , Humidum , Frigiduni , Siccttm ,* jedes
hat vier Gradus .

VII . Das siebente Buch von Stainpeiss liefert das Spectt -

lum v isitationis pr acticae oder eine Tabelle , in welcher der

Professor Medicinae (der sich zur Heilkunst Bekennende , d . i . der

practiselie Arzt ) Alles beisammen findet , was er nach St . ’s Meinung
beim Krankenbesuche stets bei der Hand haben muss . Es sind zu die¬

sem Zwecke verschiedene Arzneiformeln namentlich angeführt , unter

andern : Sgrupus clarißcalm , Clyster lenUivus , Laxativum forma po~

lus , PUlulae laxativae , Mixtura confortativa , Emplaslrum resoluti -

vum etc .
Schliesslich handelt noch Stainpeiss von den Ursachen , warum

die Medicin , d . i . die Heil Wissenschaft , trotz dem , dass sie den Namen

Saluberrima führt , doch oft gtr nicht , oft nur schwer oder spät Hei¬

lung zu erzielen vermöge . Diese Ursachen sind folgende : 1 . Die un¬

genügenden Kenntnisse der Ärzte überhaupt — Ars

longa ; — 2 . die unvollständige Kenntniss der Krank¬
heiten im Allgemeinen , wesshalb es oft schwer , oft gar nicht

möglich ist , die Krankheit schon in den ersten Tagen zu erkennen
und mit Sicherheit zu behandeln ; daher sage auch Galen : den 1 .

Tag suche man die Krankheit zu erkennen , den 2 . ihre Ursachen aus -

zumitteln , den 3 . sorge man für angemessene Diät und endlich greife
man erst zu einer guten Arznei ; 3 . die Un kenntniss der Krank¬
heiten insbesondere ; 4. die Unkenntniss ihrer Ursa¬
chen ; 5 . die Unzuverlässig keit der Kranheitszeichen ;
6 . die Ähnlichkeit der Symptome mehrerer Übel ; 7 . das oft¬

malige Angeer b tseyn der Krankheiten ; 8 . die oft zu s p ä t n ach -

gesuchte ärztliche Hülfe ; 9 . die oft zu grosse Quantität
des zu beseitigenden Krankh eifsstoffes ; 10 . dessen Un¬

tauglichkeit zur Beweglich machung ; 11 . die Unfolg¬
samkeit der Kranken im Allgemeinen ; 12 . dieselbe be¬

züglich auf den fleissigen Gebrauch der Arzneien ; 13 . die
Nichtbeobachtung der Diät beim Arzneigebrauch ; 14. der
Nichtgebrauch der Arzneien von Seite des Kranken ,
während der Arzt glaubt , dass sie genommen wurden ; 15 . das N eh -

11 *
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men der Arzneien zu Unrechter Zeit , oder zu spät
oder nicht nach der ärztlichen Vorschrift ; 16 . das E r-

brechen derselben ; 17. Armuth des Kranken , wegen de¬

ren er die Arznei nicht herbeischaffen kann , oder Idiosyncrasie ,
der zufolge er sie nicht nehmen kann ; 18 . Mangel an den nothvven-

digen Arzneien ; 19. Fahrlässigkeit des Apothekers , der
einen Arzneikörper für den andern verabfolgt ; 20 . Schlechtgear¬
tete Arzneistoffe ; 21 . Einmischung anderer Ärzte oder
Kichtärzte in das Arzneibereitungsgeschäft ; 22. Schlecht be¬
reitete Arzneien ; 23. Verwechslungen derselben in
der Apotheke ; 24 . Verschiedenheit der Complexionen der
Kranken ; 25 . Verschiedenheit der Orte und Gegenden ;
26 . Verschiedenheit der Körper ; 27 . Verschiedenheit
der Zeit oder Alter der Arznei ; 28 . Fehler in den Bü¬
chern ; 29 . Verschiedene Ansichten der Ärzte ; 30. Man¬
nigfaltigkeit der angerühmten A r z n eien ; 31 . Eigenthüm -
liehe Organisation des Kranken ; 32 . Sch werh eil har¬
ke i t der Krankheit selbst ; 33 . Ungleichheit der Vor¬
schriften zur Bereitung der Arzneien ; 34 . Un er war¬
tete Zufälle ; 35. Verschiedenheit der Dispensato¬
rien ; 36 . Fehler der Apotheker ; 37. Ver d e r b n i s s der Arz¬
nei ; 38. Zersetzung bei nicht fl eis si gern IV eh men der
Medicin ; 39 . zu geringe Beimischung wirksamer Stoffe ;
40 . Gebrauch schlecht gegohrner Stoffe ; 41 . Verschie¬
dene Fehler ; 42 . Sündhaftigkeit des Arztes , 43 . Sünd¬
haftigkeit des Kranken .

Beigebunden dem bisher besprochenen Werke ist das An tido -
tale praeserra tionis , cum additionibus in epidemicum
morb u m .

Wir glaubten bei dem vaterländischen Werke aus der ersten Zeit
des XVI . Jahrhunderts etwas länger verweilen zu müssen , weil wir
daraus den Standpunct der damaligen Medicin an unserer Universität
erfassen zu können meinten . Auch dürfte die von uns gelieferte In¬
haltsanzeige Jedermann zur Genüge darthun , dass nüchterne mediei -
nische Grundsätze nicht erst um die Mitte des XVIII . Jahrhunderts ,
wieso manche Inciiriosi stiormn zu wähnen scheinen , mit Van S w i e-

ten nach Österreich gelangt sind , sondern dass solche schon 200 Jahre

früher,und zwar von einem SohneWien ’s,in Wien gelehrt und von
hier aus verbreitet wurden .

Was die Ereignisse an der inedicinischen Facultät im obbedach¬
ten Zeiträume anbetrifft , so liefern wir diese aus den Acten in nach¬
folgender chronologischer Ordnung .

Im J . 1491 trug der Decan , Job . Tichtl aus Grein , gleich bei An¬
tritt seines Amtes darauf an , dass einige gedruckte medic . Werke (die
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d . Z. noch selten waren ) fiir die Facultäts-Bibliothek angekauft wer¬
den mögen . Der Antrag wurde genehmigt und zu solchem Zwecke

aus der Fac, Lade 9 ungarische Gulden bewilligt.
In der Sitzung am 2 . Mai erhielten die DDr. Voberg , Grassl ,

Steher und Ticlitl die Weisung , ein Verzeichniss der für die Fac.

Bibliothek anzuschaffenden Bücher abzufassen ; bei derselben Gele¬

genheit wurde das Haus der med . Facultät um acht ungarische Gulden
Jahrzins an Dr. Friedrich Grassl vermiethet.

Der 21 . März 1492 unter dem Decanate von Andr. Voberg
wurde ein durch Richterspruch Gehängter der Fac. zu anatomischen
Demonstrationen überantwortet , im Hause der Fac. aber von zwei

Dooforen durch einen an beiden Cephalicis gemachten Aderlass und

andere Mittel wieder belebt.
In demselben Jahre unter dem Decanate von Grassl (vom April

bis October) kaufte die Fac. für ihre Bibliothek fast alle gedruckten
Texte Galen ’s und die Septem Summaria Nicolai Florentini super tota

medicina , erstere um 6 , letztere um 12 Pf. Wiener Denare, an .
Auch fanden während dieses Decanates mehrere Facultäts -Sitznn-

gen Statt , um über die Art und Weise zu beralhen, wie man den da¬

mals überaus kläglichen Zustand des Apothekenwesens verbessern
könne ( Actor. facidt . medic . Vieun. Uh. III . p . 12 et sq .) . Nach vielem

nin - und HerreJen wurde endlich bestimmt , es solle in Gemeinschaft
mit einem Apotheker von der Facultät eine eigene Apotheke ange¬
kauft und unterhalten werden , welche gleichsam als Muster-Apotheke
für andere dienen möge . Diese Apotheke solle von einem Apotheker be¬

sorgt werden , der '/4 Antlieil , die Oberleitung aber der Facultät ver¬
bleiben , welche ’/ 4 Antheil an der Apotheke besässe. Dem dabei fun-

girenden Apotheker solle von Seite der Facultät das nötbige Geld

vorgeschossen und der jährliche Gewinn nach Verhältniss des Beitra¬

ges jeder der zwei Parteien getheilt werden . Kaum war dieser Be¬

schluss gefasst , so legte man Hand ans Werk und kaufte dem Apo¬
theker Christoph ICrueg aus Klosterneuburg 3/ 4 Antheil von seiner

hierortigen Apotheke nach einer billigen Schätzung Sachkundiger ab ,
so dass er mir mehr ’/ 4 daran beibehielt. Auch wurde Krueg , dem
die fernere Besorgung der Apotheke unter Oberleitung der Fac . oblag,
ungesäumt auf gemeinsame Kosten nach Venedig gesandt, um sowohl
einfache als zusammengesetzteArzneien für die Fac , Apotheke einzn-

schaffen . Br erhielt zu solchem Behüte 34 ungarische und 6 rheinische
Gulden , welche den ganzen Cassenscbatz der Facultät ausmachfen.

Solch ein Unternehmen, welches , geschickt ausgefiihrt , nicht
bloss der Facultät , sondern auch der ganzen Bevölkerung zum grossen
Vorlheile gereichen konnte , missfiel den übrigen Apothekern Wiens ,
und sie säumten nicht , den Stadtrath dahin zu bestimmen , dass er
bedachtes — ihnen freilich lästiges und gefahrdrohendes — Vorhaben
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als eine unerhörte und unschickliche Neuerung hintertrieb . Er ent¬
sandte zu solchem Behufe einige Mitglieder an den Reclor , um den¬
selben zu ersuchen , dass er die Doetoren der med . Facultät von einem
so unziemlichen Schritte ahmahnen und zugleich auf Wege und Mittel
sinnen wolle , wie dem unläugbaren Übelstande der Apotheken auf
eine angemessenere Weise abgeholfen werden könne ; der Sladtrath
versprach , er sey bereit , auf alle dicssfälligen weisen Vorschläge
der Universität mit Vergnügen einzugehen , nur solle es von der Er¬
richtung einer Fac . Apotheke sein Abkommen haben .

ln Folge dieses Ansuchens Hess der Rector durch eine ge¬
mischte Commission von medio . Facultäts - und anderweitigen
Universitäts - Gliedern diessläliige Vorschläge berathen , und stellte dann
dieselben dem Ermessen des Stadt rat hes anheim , — und da sie letzte¬
rem missfielen , so legte er ihm andere , vom Universitätsrat he allein
ausgegangene Entwürfe vor , die man zwar in baldigste Erwägung
ziehen zu wollen versprach , aber nichtsdestoweniger gleichfalls un¬
beachtet liess .

Die von der gemischten Commission in Antrag gestellten Artikel
waren folgende :

Um nicht durch Ausführung obbedachlen Vorhabens ärmere Apo¬
theker zu beeinträchtigen , stelle es die Facultät solchen frei , sich
ihrem Unternehmen als Mitbetheiligte anzuschliessen , und sowohl an
den Ausgaben als an dem Gewinn verhältnissmässigen Antheil zu neh¬
men ; doch selbst vermöglichere Apotheker seyen , falls sie sich durch
die in Antrag gestellte Massregel benachtheiliget fänden , von dem
Vereine nicht ausgeschlossen ; nur solle aber in jedem Falle die Ober¬
leitung der Apotheken der Facultät verbleiben .

Wäre dieser Vorschlag dem Stadtrathe nicht genehm , so möge
die Stadt selbst mit den Fac . Doetoren auf gleiche Kosten und gleichen
Gewinn die Apotheke übernehmen,oder wolle man selbst dieses nicht ,
so möge die Stadt die Normalapotheke zwar auf eigene Kosten und für
eigenen Gewinn für sich acquiriren , jedoch die Oberaufsicht , die An¬
ordnung , Untersuchung und Hintanhaltung jeden Unfuges in der Apo¬
theke den Doetoren der Facultät überlassen , und diese für ihre diess -
fälligen Bemühungen mittelst eines angemessenen Geldbetrages ( Sa -
tnrivm talibits laboribus condigmm ) entschädigen .

Ein anderer Vorschlag war , alle Apotheker möchten gemeinschaft¬
lich eine Apotheke , an der zugleich die Facultät Theil hätte , besitzen ,
und wollten sie letzteres nicht , so sollen sie doch von den Ärzten stets
controlirt und der Facultät für die Untersuchung und Beaufsichtigung
der Apotheken ein billiger Geldgehalt ( Sttlurhim ) zuerkannt wer¬
den Übrigens möge jeder Apotheker ausser seinem Antheiie an der
Haupt - oiler Normal - Apotheke , auch nach Belieben noch seine eigene
Apotheke bestellen , nur solle sie nach dem Muster der llauplapotheke
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eingerichtet seyn , damit solchermassen alle Apotheken nach dem Wun¬

sche der Fac . und zum Frommen des Publicums geregelt wären .
Schliesslich bemerkte noch die medic . FacaltÜf, dass wenn auch alle

diese zum öffentlichen Heile abzielenden Vorschläge vom Stadtrathe

verworfen würden , sie doch immerhin noch gesonnen sey , die Rechte und

Freiheiten der Heilkunst im Auge behaltend , zur Förderung des offen Hi¬

eben Wohles eine eigene Apotheke im Hause der Facullät zu errichten und

zu unterhalten — Doch w urde dieser letztere Artikel , um den Stadt¬

rath nicht zu sehr zu reizen und gegen die Ärzte noch feindseliger
zu stimmen , vom Universitätsrathe unterdrückt .

Die von dem Universitätsrathe bezüglich auf bessere Organisirung
des Apolhekeinvesens entworfenen Artikel waren folgende :

1 . Die Apotheker ^ Aromalarü ) sollen bezüglich ihrer Apotheken der

Universität untergeordnet seyn und dieser dieUntersuchung ( VisUalio)

und Verbesserung ( Ct rreclio et emendatio) der Apotheken zustehen .

2 . Kein Apotheker soll hinführo zur freien Ausübung seiner Kunst

zugelassen werden , bevor er über seine hiezu nölbigen Kenntnisse

und Fähigkeiten von der Universität geprüft und tüchtig betenden

worden .
3 . Der angehende Apotheker schwöre dem Rector und dessen

Condeputirten , dass er bei Ausübung seiner Kunst , namentlich bei

Bereitung der Arzneien , mit aller Genauigkeit und Vorsicht zu Werke

geben , der Universität und besonders den Medic . Doctoren in allen ,
seine Obliegenheiten als Saniläts - Individuum betreffenden Dingen

pünctlicbe Folge leisten , Niemand Überbalten , Arsenik und andere

Giftstoffe nur mit Vorwissen oder auf Geheiss der Doctoren an Privat¬

personen absetzen , und für alle seine diessfälligen Handlungen dem

Rector und den Medicinae Doctoren Rede und Antwort stehen , auch

deren elua ;ge Anordnungen , Rügen , Zurechtweisungen willig an -

hören und selben gemäss sich benehmen wolle .

4 . Jeder Medicinae Docior , ja selbst jeder Siudirende der Medi-

cin , soU freien Zutritt in jede Apotheke haben und selbe je nach

Wunsch und Belieben besuchen können ; die Apotheker seyen gehal¬
ten , ihnen jede sowohl einfache als zusammengesetzte Arznei auf ihr

Verlangen vorzuweisen , die von ihnen reprobirten Medicamente z «

beseitigen , dagegen frische und gute anzusebaffen ; auch sollen in

den Apotheken alle zur Arzneibereitung unerlässlichen Apparate stets

im guten Stande vorhanden seyn . Fahrlässige Apotheker , zumal sol¬

che , die trotz den bei slaftgehabfer Untersuchung an sie ergangenen
Mahnungen und Zurechtweisungen sich nicht bessern , sollen mit

Schliessung der Apotheke bestraft oder selbst noch strenger geahndet
werden , je nachdem es die Doctoren der Facultüt und Universität an¬

gemessen finden werden .
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5 . Die Doctpren . welche aus den Apotheken verordnen , sollen
berechtiget seyn ( plennm habeant (acullatem ) , ihre Ilecepte je nacli
liecht und Billigkeit zu faxiren und dem Ilecepte die Taxe anzuschrei¬
ben ; der Apotheker aber sey gebunden , dieser Taxbestimmung , bei
strenger Ahndung im entgegengesetzten Falle , piinctlich nachzukommen .

6 . Da die Überwachung der Apotheker von Seife der Arzte zu¬
nächst dem Publicum zu Gute kommt , so mögen sich auch ihrerseits
die Bürger gegen die Universifäls - Glieder willfährig bezeugen , und
letztere bei Einführung ihrer Weine oder sonstigen Effecte in die
Stadt mit keiner Art Steuer oder sonstiger Abgabe behelligen , zumal
sie ohnehin die altherkömmliche Schulfreiheät von der Art Lasten
enthebe .

Mittlerweilen war Krueg aus Venedig zurückgekommen und
brachte ein Quantum frischer Waaren für die Fac . Apotheke mit sich .
Da aber , wider Vermuthen , der von der Facultät wegen Errichtung
einer Normalapotheke gefasste Beschluss nicht zur Ausführung kam ,
so veräusserte Krueg mit Beistimmung der Facultät seine von Vene¬
dig mitgebrachten Waaren und gab der Facultät für die Zeitfrisf , bis
zu welcher er ihr die empfangene Summe rückerstattet haben würde ,
seinen Weingarten in Hirssawet (Hirschau ?) zum Unterpfand , mit
dem Versprechen , letzteren binnen Jahresfrist wieder einlösen zu
wollen .

Im J . 1493 fanden vom 1 . bis 8 . März nach üblicher Weise ana¬
tomische Demonstrationen Statt ; wer sie gehalten , ist in den Acten
nicht verzeichnet .

Im Sommerhalbjahre von 1494 , als die Facultäts - Docioren auf
ihre vor zwei Jahren gemachten Anträge schon längst verzichtet hat¬
ten und sich ganz ruhig verhielten , machte sich mit Einem Male
der lange verhaltene Groll der Apotheker Luft , und es gelangte auf
ihre Veranlassung , vom Stadtrathe aus eine Klage an den Rector ,
worin auf die ungemessenste Weise über die Ärzte losgezogen wurde .
Die Überbringer der Klageschrift waren zwei des Lesens unkundige
Bürger , Namens : Tugentlich und Steyer . Als der Rector die Schrift
durchgelesen hatte , Hess er alsogleieh den inedic . Decan zu sich ent¬
bieten und stellte ihm die ganze Angelegenheit zur genauen Erwägung
geeigneter Massregeln , um die angegriffene Ehre der Facultät zu ret¬
ten , anheim . Der Decan erbat sich eine Abschrift der Anklage und
berief für den 18 . Juni ( tertia feritt post festumS . Vitl) eine Facultäls -
Versammlung ein .

Die den Ärzten in ersterwähnter Schrift zur Last gelegten Puncte
waren : 1 , Unerhörte Habsucht . Man warf ihnen vor , sie be¬
suchten keinen Kranken unter zwei Ducaten fiir die Visite , und ver¬
langten für die Beurthgilung des Urines 24 Denare , während doch
diess frühere , durch Kenntnisse und Erfahrung bei weitem ausgezeich -
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netere Ärzte für 7 Denare gethan hätten ; 8, Nachlässigkeit in

Vollziehung ihrer Berufspflichten , welche sie so weit

trieben , dass sie nicht einmal die Bereitung von Abführmitteln
in den Apotheken überwachten , was doch in allen andern Städ¬

ten , wo Ärzte sich befinden , Sitte wäre ; 3 . Unwissenheit im

Heil fache . Die Ärzte , so sagte man , vernachlässigten ganz und

gar ihre fernere wissenschaftliche Vervollkommnung ; wären sowohl

in Bereitung der einfachen als der zusammengesetzten Arzneien und

selbst in Anwendung der Gegengifte durchaus unbewandert , und da¬

bei viel zu stolz , als dass sie sich von sachkundigen Apothekern und

Droguisten bierüberbelehren Hessen ; auch hätten sie entweder gar
keine oder nur eine sehr unvollkommene Kenntniss der Arzneigewichte ,
und es sey überhaupt mit den Ärzten Wiens so weit gekommen , dass *
wenn der Rector nicht ernstlich darauf bedacht seyn sollte , dem Übel¬

stande abzuhelfen , der Stadtrath gedrungen wäre , anderwoher Ärzte

zu bestellen und auf Entfernung der dermalen in Wien ausübenden ,

jedes Vertrauens unwürdigen an zutragen , um so dem lebhaft ge¬
fühlten Bedürfnisse der Bewohner abzuhelfen . — Wuth und Verach¬

tung mallen sich in den Antlitzen der versammelten Docforen , und

sie beschlossen , die Schlichtung der ganzen Sache dem Universitäts¬

rath zu überlassen .
Am 26 . Juni , als der Fac . Decan Barthel Steber eben beim

Apotheker Christoph Krueg zu Tische sass , kamen zwei vom Stadt -

rathe abgesandte Bürger , Namens Stephan Enn und Jacob Z ä c h-

weyn , zu ihm, und machten ihm darüber Vorwürfe , dass die Ärzte

für ihre Krankenbesuche Ungebührliches forderten , die Drohung bei¬

fügend , dem Sladtratbe werde am Ende nichts mehr übrig bleiben ,
als die wegen unersättlicher Habsucht nicht mehr zu ertragenden
Priester Apollo ’s aus Wien sammt und sonders zu verjagen . Der er¬

grimmte Decan antwortete ihnen : Diebe und Bäuber möge man ver¬

jagen , nicht aber durch Wissenschaft , Kunst und ehrbaren Le¬

benswandel ausgezeichnete und um Wiens Bewohner hochverdiente

Männer . Übrigens stehe dem Stadtrathe keine Gewalt oder Macht über

die Ärzte zu , sie seyen Doctoren und daher freie aeademische Bür¬

ger , in deren Willkür es liege , zu kommen oder nicht zu kommen ,
wenn sie gerufen würden . Nie hätte noch ein Facultäts - Mitglied um

die Gnade , hei irgend einem Stadtgenossen ärztliche Hülfe leisten zu

dürfen , gebettelt , und jeder von ihnen stehe unter dem Schutz und

Schirm jener Privilegien , durch welche die erlauchten und hochherzigen

llegenten Österreichs die Universität bereits »eit einer langen Keihe

von Jahren verherrlichet hätten . Enn erwiederte hierauf in seinem

schlich ten Tone : „ Man wyerdt euch ajnen Strich durch euer Freyheit
timenund beide Abgesandte gingen von dannen .

Nachdem der Decan diesen ganzen Vorgang zur Kenntniss der



170
Facultät gebracht hatte , beschloss diese einstimmig , sich solchen
Schimpfes halber unmittelbar an den Stadtrath zu wenden und von
diesem eine nähere Aufklärung über das von Seite der beiden obhe -
nannten Bürger Geschehene zu verlangen . Der Stadtrath empfing die
Deputirten der Facultät mit verbindlichen Worten und suchte die
ganze Schuld des Vorfalles von sich zu wälzen : womit die Sache
abgelhan war , und worauf von Seite der Facultät kein weiterer Schritt
erfolgte .

Entrüstet über diese Langmuth seiner ärztlichen Colfegen , bricht
der auf ungeschmälerte Aufrechthaltung des Ruhmes und der Ehre
seiner Facultät eitrigst bedachte und deren unvermeidlichen Verfall ,
hei so schlecht gearteten Gesinnungen der , ihrer eigenen Würde und
ihres eigenen Vortheiles vergessenen Mitglieder , voraussehende Decan
am Schlüsse seines Berichtes in folgende Worte aus :

» Pro omnibus Matts injuriis dissimutatis verbis satis fit nobis , ut
semper hactenus illud in Ggmnasio Viennensi vidissem . Verbis omnia
facimus, nulltim usquam coeptum finem accepit lavdabilem ( consilio )
meo ; tanta est omnitmi rervm segnilies , socordia , ut potius illornm ,
quorum plurimum interesset , simultatibvs et muti/is odiis irretiantur
perditissimi civiiim , quibus aliquando innotint, partim nos esse doctos ,
sed homines vanos , Uligiosos , non scholarum utilitatem docendo P sed
libros solum legendo in pulpito massitantes. <(

Doch nicht bloss unter den Facultäts - Mitgliedern , sondern auch
unter den Schülern der verschiedenen Kacultäten riss allinälig , nicht
ohne Verdacht böswilliger Anstiftungen , eine solche Unordnung und
ein solcher Geist der Halsstörrigkeit ein , dass sie , gegen w eise Ermah¬
nungen der Vorgesetzten taub , bloss den Eingehungen ihres Mutwil¬
lens und ihrer Launen folgten . Hierüber wiederholt zu Recht gewie¬
sen , empörten sie sich endlich am Marg " rethenfeste gegen den Rector ,
die Decane und die Procuraloren , und -wenig fehlte , dass die mit
verborgenen Waffen versehenen Jünglinge eines einzigen , sie zurecht
weisenden Wortes halber , sich an Dr . Job . Tichtl vergriffen hätten .
Die Schuldigen blieben ungeahndet (1. c . p. 20) .

Den 19 . März d . J . 1498 wurde auf Ansuchen der Schüler ein Er¬
hängter der Anatomie überantwortet , und Basthel Steh er Art . et Mcdic .
Dr . mit den Anat . Vorträgen beauftragt . Es wurde am Leichname durch
fünf Tage ununterbrochen gearbeitet .

In demselben Jahre unter dem Dccanate des Dr . Joh . Tichtl
wurden vom Sladfrathe die Herren Thomas Panzer und Michael
Gundakcher mit dem Aufträge an den Hrn . Rector Wenzel Man¬
del gesandt , Sr . Magnifieenz den Wunsch des Stadtrathes auszu¬
drücken , dass hinführo auf die in Wien practicirenden Ärzte ein
strengeres Augenmerk gerichtet werden möge , damit nicht jeder
nächste beste Ankömmling , der sich den Titel eines Arztes beilegt ,
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zum Nachtheil der Bewohner ungestört die Heilkunst auszuüben sich

erlaube . Man hätte in solchem Bezüge einen gewissen Alexander Sco -

tus , der jüngsthin aus Venedig angelangt sey , sehr in Verdacht , er

wisse durch seine unverschämte Keckheit die Leute anzulocken , und

die Sterbefülle hüllen sich eben seit seinem Hierseyn gehäuft , sich

selbst plötzliche Todesfälle ereignet , und so viel bekannt , hätten von

Alexanders Behandlung nur Wenige oder Niemand bisher reellen Nutzen

geschöpft , vielmehr sich gar so mancher den Tod bei ihm geholt . Hier¬

durch veranlasst , ersuche der Stadtrath , der selbst nicht die nöthi -

gen Kenntnisse besitze , um über ärztliches Wissen aburtheilen zu

können , des Hrn . Rector Magnificenz , Derselbe möge mittelst der

ihm Untergebenen erforschen , was vom fraglichen Individuum zu

halten wäre 5 da man fest entschlossen sey , alle Curpfuscher , sie

mögen männlichen oder weiblichen Geschlechtes seyn , aus der Stadt

zu weisen , damit den Bewohnern durch deren Keckheit und Unwis¬

senheit kein fernerer Nachtheil erwachse . Der Rector berief alsobald

die Mitglieder der medio . Faculfäf zu einer diessfälligen Berathung .

Diese beschlossen , bei solcher Angelegenheit mit Umsicht zu verfah¬

ren , damit nicht etwa böswillige Zungen Anlass gewännen , sie des

Brotneides zu verdächtigen 5 übrigens versprachen sie , sich in Allem

nach des Itectors und der Universität Anordnungen benehmen zu wol¬

len . Es wurde hierauf im Consistorinm beschlossen , Alexander

nebst einem andern Curpfuscher , Namens Adam , der vor wenigen

Tagen , geziert mit Abzeichen derDoctorswiirde , gesehen wurde , vor

die Facultät zu bescheiden . Die beiden Vorgeladenen erschienen und

behaupteten keck , sie wären Doctoren der Heilkunde . Doch der

Rector bedeutete ihnen , dass wenn sie die Heilkunde hier ausüben

wollten , sie sich 1. mit dem erlangten Doeforgrad auszuweisen , und

2 . einer öffentlichen med . Prüfung zu unterziehen hätten (pvbiice in

schoUs medicis rpspondeant ) . Hierüber betroffen , baten sie um 4stün -

digeBedenkzeit , was ihnen auch zugestanden wurde . Man hatte ihnen

die zweite Nachmittagsstumle des 13 . Septembers zur Miltheilung ih¬

res Entschlusses an beraumt . Adam , den üblen Ausgang der Angele¬

genheit vorahnend , entfernte sich vor der bestimmten Zeitfrist und

gab vor , schleunigst zu seinen Alfern sich verfügen zu müs¬

sen , die ihn dringendst zu sich wünschten , er versprach jedoch bald -

möglich zurück kehren und sich der Doclorsprüfung unterziehen za

wollen . Alexander stellte sich zur Prüfung ein , zeigte sich bereif ,

die ihm vorgeleglen Fragen zu beantworten , und hat zugleich um

Eintragung in die Matrikel . Die anwesenden Doctoren waren er¬

staunt über die Tollkühnheit des Mannes , der alsobald die grÖssteUn -

wissenheit im llecepliren zur Schau trug , weder von den meisten

üblichen einfachen noch von den zusammengesetzten Arzneien gehö¬

rige Kenntniss hesass , nicht einmal deren Namen fehlerfrei niederzu -
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mellen unsern Stal Wien nicht practiciren , noch kainerley Becept in
die Apotheken schreiben , noch , Ertznei geben sollen ; Er s,ey den
Doctor derselben Kunst oder so gelehrt und langer Pracücae und
Übung , dass die Leut ’ mit zu versehen seyn , und wer darüber durch
die vorgenannten unsern Doctores daselbst zu Meinem , jetzo oder
künftiglich erfahren , der in der Erfzney zu practiciren unterstehen
wird und nicht Doctor oder so gelehrt und geübt ist , dass er practi¬
ciren und Ertzney geben soll , den oder dieselben mögen sie unsern
Hauptmann , Statthalter , Regenten oder wer immer an unserer stat
daselbst zu regieren , befehlen , zu einer jeden Zeit , so dass not¬
dürftig ist , anzeigen und die benennen , die sollen alsdan zwei oder
drei gelehrten Person aiiss Ihnen von unsertwegen und die an der
Facultät der vorgenannten unser Universität auch etliche Person da¬
zu verordnen und mit sampt der Facultät der Erzte dieselben unge¬
lehrten und ungeübten Person , so also Ertznei zu geben unterstehen ,
für sich vorfordern , sich Ires Doctorats oder Kunst erlehrnen und
wann sie nit gelehrt noch in der Practik genugsam geübt erscheinen ,
dan denselben zu practiciren und Ertzney und Becept zu geben ver¬
bieten . Und welche dass überfahren , sollen unser Hauptmann , Statt¬
halter oder Regenten dieselben mit gebürlichen pannen und püssen ,
dass wir ihnen hiermit unser Macht und Gewalt geben , darurnb stra¬
fen . " (Vide S . Acta fac . med . Vienin Fase , anni 1501 .)

Im J . 1503 unter dem Decanate von Dr . Johann Neu mann wurde
die Frage aufgeworfen , ob bei den strengen Prüfungen auch den ab¬
wesenden Examinatoren die Taxen zuerkannt werden sollen ? Die
Frage wurde für den Fall , dass der Abwesende mit Vorwissen des
Decans oder des Seniors ausgeblieben wäre , bejahend entschieden
( 1. c . p . 34 ) .

Im J . 1504 unter dem abermaligem Decanate von Neumann be¬
schloss die Facultät in ihrer an Tiburt ’s und Valerians - Tage stattgehabten
Sitzung : es solle hinführe das Faculfäts - Haus an zur Fac . Innung
gehörige Doctoren um den Jahrzins von 11 Pfund Wiener Denare ,
oder wenn Boden und Keller nicht mit in die Miethe eingeschlossen
wären , für 6 fl. überlassen werden . Bezüglich auf Miethparteien , die
nicht Mitglieder der Facultät wären , behalte sich dieselbe freie Hand
fl . c . p . 34) . Für diessmal wurde das Haus vom Decane selbst in Be¬
stand genommen (1. c. p . 34) .

In der am 2 . August 1508 gehaltenen Facultäts - Versammlung bat
Mag . Gregor , Chirurg aus Norcia , die Facultät möge ihm ein Di¬
plom über seine Fertigkeit im Operiren des Blasensteines und der
Hernien verabfolgen . Sie willfahrte seinem Wunsche , nachdem er
einen ungarischen Gulden für das Sigill entrichtet hatte (1. c. p. 44).

Am Colmanslestc desselben Jahres , als sich die Facultät zur
Wahl des neuen Decans versammelt hatte , wurde diese Wahl aus
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triftigen Gründen vertagt , und die einstweilige Leitung der Angele¬
genheiten dem bisherigen Decane überlassen . Zugleich beauftragte die
Facultät ihren Decan Ulrich Cervns nebst den DDr . Neu mann und

Pullinger , sich zu den Decanen der anderen Facultäten zu bege¬
ben und daselbst über verschiedene , bereits seit Jahren eingeschli¬
chene , besonders aber im gegenwärtigen , von Seite der Procuratoren

stattgehabte Umtriebe Klage zu führen und darauf anzutragen , dass
durch gemeinsamen Beschluss der vier Decane ein Universitätsrath
zusammenberufen werden möge , wo die medic . Facultät im Ange¬
sichte der ganzen Universität nicht allein ihre , sondern auch der an¬
deren Facultäten Beschwerde zur Sprache bringen könnte , denn nur
auf eine solche Weise sey es möglich , Streit und Uneinigkeit , heim¬
liche Umtriebe und Gehässigkeiten , welche die Universitätsglieder so
sehr einander entfremdeten , endlich vollkommen und dauerhaft bei¬
zulegen .

Am 29 . October kamen die Decane der Theologen und Artisten in
die Versammlung der medic . Facultät , und ersuchten diese Namens
des Rectors und des Consistoriums , von ihrem Vorhaben abzustehen .
Doch diese beharrte fest beim gefassten Beschluss und wiederholte ?
die Decanswahl so lange hinausschieben zu wollen , bis nicht ihr obi¬
ger Antrag in Erfüllung gegangen sey . Hierdurch ergrimmt , liess ihr
der Rector und das Consistorium mittelst Zuschrift vom 30. October
bedeuten , dass , wofern sie nicht binnen drei Tagen zur Wahl des
Decans schreiten würde , über sämmtliche Fac . Mitglieder die Strafe
der Excommunication verhängt werden solle .

Obgleich nicht wenig betroffen von diesem Ungestüm des Rectors
und seines Consistoriums , beschloss die Facultät dennoch in ihrer
am 2 . Nov . gehaltenen Versammlung , ihre Rechte zu ■wahren .

In der am 5 . dess . Monats neuerdings Statt gefundenen Sitzung
erhielt die Facultät neuerdings eine Aufforderung vom Rector und dem
Consistorium , sich zu erklären , warum sie nicht die neue Decans¬
wahl vollzogen habe . Sie antwortete kurz , dass sie sieb hierüber vor
dem im Ganzen versammelten Consistorium zu rechtfertigen gesonnen
sey . Sie wählte sich auch in der That Dr . Philipp , einen ausge¬
zeichneten Rechtsgel ehrten , zu ihrem Vertreter , der nebst ihren Ab¬
geordneten am 6 . Nov . vor dem Universitätsrathe erschien . Die Fac .
Deputirten , abermals vom Rector ermahnt , entweder einen Decan zu
wählen oder die näheren Gründe der Weigerung anzugeben , wünsch¬
ten vor allem , dass die Statuten Alberfs III . bezüglich auf die Rectors¬
wahl durch ihren Rechtsfreund vorgelesen werden möchten , und als
dieses geschehen war , erklärten sie feierlich , ungesäumt zur Decan -
wahl schreiten zu wollen , sobald die seit Jahren eingeschlichenen
Missbräuche , die mit den Univ . Statuten in so grellem Widerspruche
ständen , behoben seyn würden : eine derartige Reformation sey vor



allem Andern dringend notliwendig . Wolle auch das Consistorium die
Verhandlung der so wichtigen Angelegenheit vor der ganzen Univer¬
sität vermeiden , so möge sie doch wenigstens dalür Sorge tragen ,
dass ans der Mitte einer jeden Facultät tüchtige , besonnene , fried¬
liebende und aut das wahre Gedeihen der Hochschule bedachte Män¬
ner gewählt würden , welche die beantragte Verhandlung pflegen
sollten .

Hierauf versprach das Consistorium , nach einer kurzen Bera¬
tung , der medic . Facultät feierlich : es wolle in Zukunft auf das
ernstiichste darauf bedacht seyn , dass keine Unordnungen bei der
Ree ;orswähl mehr Statt finden , sondern dieselbe genau und piinctlich
nach dem Sinne der Statuten vor sich gehe , wies jedoch neuerdings
die Facultät an , entweder hinnen drei Tagen ihren Decan zu wählen
und dem Consistorium vorzustellen , oder die mit festbegründeten That-
sacben belegte Ursache ihrer diessfälligen Weigerung anzuführen.
Diess (hat die Facultät den 11 . Nov . , worauf sie sich mit dem gleich¬
falls friedfertig gesinnten Consistorium ausglich und den 15 , d. M .
Dr. Martin Stainpeiss zu ihrem Decan erwählte .

ln der am 11 . Nov . gehaltenen Sitzung wurde auch das fahrlässige
Besuchen der Facultäts - Versammlungen , welches sich mehrere Mit¬
glieder zu Schulden kommen Hessen , ernstlich gerügt , und über jene ,
welche hinführo auf Statt gehabte schriftliche Einladung des Decan«
bei den Fac . Sitzungen ohne triftigen Grund nicht erscheinen würden ,
angemessene Strafen verhängt .

Im J 1511 in der am Colmans - Feste gehaltenen Sitzung , in wel¬
cher Dr. Joh. Markart zum Decan gewählt wurde , beschloss die
Facultät , den Dr. Stainpeiss in der nächsten Versammlung vor¬
zuladen und ihn über eine im Michaeler - Kloster kurz vorher ge -
thane unüberlegte Äusserung : die hiesigen medic . Facultätsglieder
wären alle nicht mehr werth , als von hinnen gejagt zu werden , zur
Rechenschaft zu ziehen . Als Stainpeiss auf die mündliche Vorladung
des Pedells trocken erwiedert hatte, er wolle nicht erscheinen , wurde
er schriftlich aufgefordert , dem Aufträge der Facultät Folge zu lei¬
sten , und da er sich auch jetzt nicht einfand , so wurde von der Fa¬
cultät beschlossen , dass wo fern Stainpeiss auf eine nochmalige Vor¬
forderung sich nicht stellen würde , er aller Emolumente in der Fa¬
cultät verlustig gehen und aus dem Ratbe derselben für so lange aus¬
geschlossen bleiben sollte , bis er nicht sein Vergehen öffentlich vor
den Fac . Mitgliedern bekannt , ihnen Abbitte gethan und einen unga¬
rischen Gulden als Po « fall errichtet haben würde . Stainpeiss scheint
hierauf seine Pflicht erfüllt zu haben , denn im J. 1513 finden wir ihn
wieder in der Mitte der Fac . Glieder .

Unter den in erstbenanntem Jahre in Wien practicire .iden Fac ,
Glieder sind folgende verzeichnet : Joh . N euman n , Decan u . Senior ,
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Martin Stainpeiss , Job . Markard , Job . Cnspinianus , Wilh .

Pull inger , Job . Pr e iss , Job . Ent zi an er , Jodoch Pil harn er ,

Georg Tanstetter , Simon L a z i n s, Job . Salius , Mich . G ras¬

ig er , Job . Dornhofer , Job . Gast geh , Gandolf Geusser , Georg

Haver , Job . Binder , Job . Prau n , also zählte damals Wien im

Ganzen 18 zur Praxis berechtigte Doctoren der Medicin .
ln der am 30 . October 1515 unter dem Decanate von Simon La -

ziua (aus Stuttgart ) abgehaltenen Fac . Versammlung bat Mag . Job .

Wen zel h au sser aus Stuttgart , zum Licenfiatsexamen zugelassen

zu werden , obgleich er noch einigen durch die Gesetze und Statuten

vorgeschriebenen Anforderungen zu diesem Grade nicht Genüge ge¬

leistet hatte . Der hierüber ergangene Fac . Rathschluss lautet folgen -

dermassen : » Magister Joannes ad adipiscendum Doctoratus gradum la ~

borem et sndoretn non fugiat , uti strenuum et fortem militem decel .

Praemium et honoris iilulus solum laborantibus et merentibus dafür , et

cum, honore , labore ac difficultale acqniri debet ; arduum enirn et diffi-

cile est vir tut is Opus , et ex via congrua trita ac hactenus a majoribus

observata procedil . * Es wurde demzufolge dem Mag . Wenzelhausser

bloss der Nichtbesuch einiger Vorlesungen und einige Schulprüfun¬

gen nachgesehen , weil er baldigst und zwar beim beginnenden stren¬

gen Winter die Reise nach Ungarn anzutreten hatte , aber den Prü¬

fungen pro Baccalaureatu , von denen er gleichfalls dispensirt zu seyn

wünschte , musste er sich ganz nach der vorgeschriebenen Weise un¬

terziehen . Fünf Tage nach der gut bestandenen Baecalaureatspriifung
wurde Wenzelhausser zum Examen pro Licentiatu zugelassen , und

nach andern fünf Tagen nahm er die Doctorats - Insignien .
In der am 17. Nov . Statt gehabten Fac . Sitzung wurde Wenzel¬

hausser , da er unverweilt nach Ungarn gehen zu müssen vorgab , von

der durch die Statuten anbefohlenen Verpflichtung , durch ein Jahr

Vorlesungen zu halten , entbunden , doch mit dem Beisatze , dass

Wenn er dereinst wieder nach Wien zurückkehren und sich hier nie¬

derlassen würde , er dann durch ein halbes Jahr öffentlich vorzutragen

gebunden sey . Auch wünschte derselbe in das Gremium der Facultät

Cconsortium et consilium facultatis ) aufgenommen zu werden , was ihm

auch nach geleistetem Eide gewährt wurde . Doch selbst hiermit noch

nicht befriedigt , bat Wenzelhausser , ihm sein Diplom unentgeldlieh

auszufertigen , da ihm der bei Gelegenheit seiner Promotion gegebene

Doctorschmaus allzuviel gekostet und seine Geldkräfte erschöpft habe .

Die Fac . bewilligte , dass ihm in Rücksicht dessen (zumal bei dem

Male auch die Frauen der Ärzte geladen waren ) das Sigill gratis dem

Diplome beigedrnckt werde . — Bei all dem scheint Wenzelhausser

sich von Wien gar nicht oder doch nicht für lange entfernt zu haben ,
denn am Colmansfeste 1517 erscheint er uns als Decamts Facultatis

und Ordinarius Principis .
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Am 9 . October desselben Jahres crfloss ein Deeret Kaiser Maxi¬

milians I. höchsfseligen Andenkens , gegeben zu Baden , woraus wif
folgende Artikel als hieher gehörig entnehmen:

» Item ob Jemandt Man oder Frauen , sonderlich Juden t wessen
standt und Wesens die sein , die Leibarzt und dergleichen genennt
werden , wölten zu Wien practiciren und von gemelten Doctores nit
approbirt oder zugelassen wurden , so soll und muss obberürrte Fa¬
cultät solche vorgedachten unsern Regiment und Vitzdoms zu Wien
anzeigen , die alsdann den oder dieselben ungeweigert abschaffen
sollen . Es sollen auch die Bevelt so hinfiir dieser unser Freiheit wi¬
derwärtig aussgangen wären , hiemit aufgehebt und abgethan werden .«
— » Item dass auch gemelte Facultät der Ertznei die Zettel und An¬
schlägen, so gedacht unbewährt Arzt zu Wien täglich thuen , durch
ihren Pedell abnemben lassen, und die Beriirten unsern Regiment oder
Yitzdoms fürbringen , die sie alsdann aber abschaffen sollen . «

» Item es sollen die Wundarzt keine Purganzen oder Leibertznei
geben, noch deren gebrauchen, ohn allein was Wundertzneilich oder
der Wundertznei dienstlichen ist , es sej dan Purgation oder Leib¬
ertznei mit Rath eines Doctors (s . Acta Faculiatis Anni 1517)»

Am Colmansfeste 1517 wurde für das nächstkommende Jahr Dr.
Joh . Neumann von der Facultät zum Armenärzte gewählt und als
solcher dem Bürgerrathe vorgestellt ; in Einem wurde bestimmt, dass
liinführo jeder Armenarzt eine Tafel vor seiner Wohnung anbringen
solle , um desto leichter von Jedermann aufgefunden werden zu kön¬
nen. — Auch stellte die Facultät demselbenBürgerrathe Dr. Willi . P u 1-
1 in g er aus Passau als den von ihr gewählten Arzt vor, der durch eine
Woche die Kranken des Sp i ta 1 es besorgen solle ; die nächsten
8 Tage hatte der im academischenAlter folgendeArzt sich dieser Pflicht
zu unterziehen , und sofort bis zum jüngsten , dem wieder der älteste
zu folgen hatte ; der jeweilige Stadtarmenarzt allein war von solcher
Verpflichtung enthoben. Dem Fac. Pedelle lag es ob, jede Woche den
Arzt , den die Reihe traf , das Hospital zu besuchen , hieran zu erin¬
nern (1. c. p. 79) .

Den 13 . Dec . d . J . liess der Rector in Übereinstimmung mit dem
Univ. Consistorium die Privilegien der Facultät publiciren und an den
gangbarsten Orten der Stadt anschlagen ( I. c. p . 70).

Auch beschloss die Facultät , den Stadtrath zu ersuchen, dass er
ihr gegen ungelehrte , die Praxis unbefugt ausübende Chirurgen und
Empiriker Beistand leisten möge . Der Stadtrath versprach dem Wun¬
sche der Fac . willfahren und sie in Aufrechthaltung ihrer Privilegien
unterstützen zu wollen ; auch beauftragte er alsogleich vier Iläthe
{Consules) aus seiner Mitte , die der Facultät in ersthedachfer Hin¬
sicht )>eistehen sollten.

19
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Den 11 . Jänner 1518 wandte sieh ein gewisser Sebastian , Stein -
und Bruchschneider , Franzose von Geburt , bittschriftlieh an die ver¬
sammelte Facultät , damit sie ihm ein Diplom über seine Kunstfertig¬
keit ausstellen möge ; er wies ihr Papiere vor , welche seine diessfälligen
Kenntnisse und Fertigkeiten bestätigten . Sie bewilligte ihm das Di¬
plom , doch mit der Bedingniss , dass er vorläufig practische Beweise
seiner Kunst liefere (1. c. p . 80) .

Nach beendigter Versammlung liess der Bürgermeister in Folge
diessfälligen Ansuchens der Fac . einen gewissen Wilhelm Passerer ,
der ein getaufter Jude war , gerichtlich vorladen . Es erschienen hiezu
die vier vom Stadtratbe bestimmten Bäthe und vier Facultäts - Docto -
ren . Von ersteren wurde nun Wilhelm befragt , mit wessen Ermäch¬
tigung er hier in Wien die ärztliche Praxis übe . Er erwiederte keck ,
er thue diess in Folge kaiserlicher Erlaubnis » , und als man ihn
hierüber weiter vornehmen wollte , entfernte ersieh , ohne die Bäthe
weiter anzuhören . Hierdurch empört , Hessen ihn die lläthe festnehmen
und in den Kerker des Thurmes am Kärnthnerlhore sperren , erhiel¬
ten aber denselben Tag von der Regierung die Weisung , Passe -
rer ’n frei zu lassen , und wenn sie gegen ihn eine Klage hälfen , diese
bei der Landesstelle anzubringen . Sobald dieser Vorfall zur Kennt¬
nis « der Facultät gelangt war , berief der Deean alsogleich die Mit¬
glieder zu einer Versammlung für den 18 . Jänner , und man kam in
dieser überein , den Stadtrath zu ersuchen , er möchte vier Bürger
entsenden , die gleichzeitig mit den hiezu ernannten Fac . Deputirten
sich zur Begierung verfügen und um Aufreehthaltung der Fac . Pri¬
vilegien ansuchen sollten ; man erwartete diesen Beistand von Seite des
Stadtrathes mit tim so mehr Zuversicht , als sich ihm erst kurz vorher
die Facultät durch Ernennung unenlgeldlicher Stadtarmen - und Hospi¬
tal ärzte verbindlich gemacht hatte . Der Stadtrath kam auch dem Wun¬
sche der Facultät auf das bereitwilligste nach , und so begaben sich
denn die beiderseitigen Deputirten zur Begierung , um bei derselben
die Aufrechthaltung der Fac . Privilegien und Abschaffung des unbefugt
practicirenden Passerer zu erwirken .

Den 25 . Jänner erhielt der in das Haus von Dr . Georg Mandl in
Folge Begierungs -Auflrages hesehiedene Decan der Facultät die Wei¬
sung , Pas serern in Anbetracht dessen , dass mehrere Kranke aus ent¬
fernten Gegenden anher gekommen wären , um sich von ihm behan¬
deln zu lassen , und dringend verlangten , von ihm noch ferner be¬
handelt zu werden , bis zum Pfingstfeste noch zu dulden . Als der De¬
can diesen Bescheid der Fac . hinterbracht hatte , beschloss dieselbe ,
der Regierung vor Augen zu stellen , wie sehr solch ’ eine Nachsicht
gegen Passerer den wohlerworbenen Rechten und Privilegien der Fa -
cultät zuwiderlaufe , ja wie demüthigend sie für sämmtliche Doctoren
im Angesichte des Publienms erscheinen müsse , und in Einem zu lüt -



teil , inan mögePasserer ’ u die Praxis unbedingt verbieten . Sonderbarer
Weise wurde dieses Gesuch nicht eingereicht , sondern in der Kanz¬
lei zurückbehalten , alhvo es der Decan nach einiger Zeit vorfand
und in die Fac . Lade legte . Die Facultät reichte hierauf eine zweite
Bittschrift ein , konnte aber keinen Bescheid erlangen .

Hierdurch nicht entmuthigf , entsandte sie in Folge eines in ihrer
Sitzung am 9 . Februar gefassten Beschlusses , vier Doctoren aus ih¬
rer Mitte , nämlich Pullinger , Entzianer , Vadian us und Jordan
zum kais . Statthalter , um gegen Pass e rer ’s unbefugten Betrieb der Heil¬
kunst allhier Klage zu führen , und zugleich ihr tiefes Leidwesen darob
auszudrücken , dass ihre bei der Landesstelle wiederholt angebrachten
diessfälligen Beschwerden bisher keinen erwünschten Erfolg gehabt
hätten . Der Statthalter wies sie an , noch einmal bei der Regierung
mit der Bitte um Aufrechthaltung ihrer Allerhöchsten Ortes bestätigten
Freiheiten zu bitten , und wenn auch dieser Schritt fruchtlos wäre ,
sich unmittelbar an Se . Majestät zu wenden (1. c . p . 80 u . 81) .

In derselben Fac . Sitzung fragte sich ein Schüler der Medicin ,
Namens Erhardt Nactingal aus Cöln bei der Fac . an , ob er , der
sich aus der Universitäts - Matrikel gelöscht wünsche , auch noch wie
vor die rnedic . Coliegien besuchen könne ; zugleich bat er die Fac . , den
Dr . Sim . L a z i u s dahin zu bestimmen , dass ihm dieser bezüglich auf den
Unterricht über rnedic . Praxis und die Cur der Syphilis ( Dlorhigatlici ) ,
den er ihm um das Honorar von 27 fl . zu ertheilen versprochen habe ,
Wort halte . Auf den ersten Punct erwiederte die Fac . , dass in
so fern die Vorlesungen öffentlich und kaiserlich ( publicae et principis )
wären , der Zutritt Jedermann gestattet sey , dem es nicht der Rector
und die Universität aus besonderen triftigen Gründen ausdrücklich
verboten hätten . Den 2 . Punct betreffend , verfügle sie , dass ähnliche
Vorlesungen hinfiihro nur Baccalaureu der Medicin und solchen Schü¬
lern erfheilt werden mögen , die bereits durch einige Jahre den theo¬
retischen Vorlesungen beigewohnt , und dazu die besondere Erlaub¬
nis » der Facultät eingeholt hätten .

Eine Deputation der Chirurgen und Bader der Stadt , welche in
dieser Fac . Sitzung Wünsche ihrer Committenten der Fac . vortragen
wollte , erhielt den Bescheid , dieselben dem Decane in Gegenwart
zweier Doctoren mitzutheilen , welche sie dann vor die Gesammtfac .
bringen sollten .

ln der nächstgehaltenen Sitzung wurde ein Fac . Ausschuss aus
4 Mitgliedern : dem Decan , dann DD. Pullinger , Entzianer und
Simon Lazius gebildet , der sich im Namen der Fac . mit den auf
die Aufrechthaltung der Fac . Rechte bezüglichen Gegenständen be¬
fassen möge $ es sollte ferner die Regierung um Bescheid auf das
eingereichte Gesuch gebeten , und Mag . Abhauser beauftragt wer -
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den , die Fac . in Pasgerer ’s Angelegenheit heim Passauer Official
zu vertreten .

Den Freitag vor Invocate versammelten sich die Deputirten der
Facultät , und beschlossen , hinsichtlich P a s s e r e r ’s bei seiner Majestät
einzuschreiten , damit derselbe nicht ferner geduldet und , ohne die
Pfingsten abzuwarten , durch einen kais . Befehl aus Wien gewiesen
würde . Auch kamen sie überein , den Vorstehern des Predigerordens ,
dann der Klöster zur Himmelpforte , zu St . Jacob , St . Leopold , St .
Maria Magdalena zu bedeuten , dass ihnen die Facultät mit aller Be¬
reitwilligkeit auch ihre ferneren Dienste anbiete ; wofern jedoch Mit¬
glieder dieser Klöster fortfahren sollten , Curpfuscherei zu treiben , sie
auf keinen ferneren , weder unentgeltlich noch gegen Honorar von
Seite der Facultät zu leistenden ärztlichen Beistand zu rechnen hätten ,
■— Alle Klostervorstände zeigten sich bereitwillig , den Wünschen
der Facultät nachzukommen , den des Predigerordens allein ausge¬
nommen , der sich dabin äusserfe , dass in leichteren Krankheitsfällen
wohl auch der Krankenwärter (Infirmarius ) des Klosters Hülfe leisten
könne , und überhaupt die Privilegien der Facultät in engere Glän¬
zen eingesclilpssen seyen als die Ordensregeln . Hiermit nicht befrie¬
digt , sandte die Facultät nochmals drei Doctoren , nämlich Ent ? ia -
n er , Tanstetter und Simon Lazius zu demselben Prior des
Predigerordens , und liess ihn allen Ernstes erinnern , er möge dem
Krankenwärter Bruder Nicolaus , der sich erlaube , den Privile¬
gien der Fac . zum Trotz , ärztliche Praxis auszuüben , diesen Unfug
fürderhin verbieten , und wofern er diess zu tbun sich weigerte , so
sey die Fac . entschlossen , diesenfalls höheren Ortes nachdrücklichst
einzuschreiten .

In derselben Fac . Sitzung bat ein Empiriker aus Augsburg , Na¬
mens Hans Pall inger , die Fac , möge ihm die Erlaubniss ertheilen ,
syphilitische Kranke zu behandeln , und ihm hiezu ein Patent ausfer¬
tigen . Man ertheijte ihm den Bescheid , die Syphilis könne ohne Di¬
gestiv - und Purgirmittel nicht geheilt werden , die Verordnung sol¬
cher Mittel stehe aber dem gebildeten Arzte (Physicus ) zu , und da
Hans in die Reihe solcher Ärzte nicht gehöre , so könne man auch
seinem Wunsche nicht willfahren .

Den 12 . März d . J , eröffnete der Prior des Predigerordens , Klip¬
per , der Facultät , die Conventualen wären übereingekommen , die
von ihrem Klosterbruder Nicolaus geübte Curpfuscherei fernerhin nicht
mehr zu dulden .

Im Monate April des Jahres 1518 brannte das Haus der medic .
Facultät zusammen .

In der am 4 . März 1519 gehaltenen Fac . Sitzung ward gegen den

Neophyten Wilhelm am Hof wegen unerlaubter Ausübung derHeil -

kunpt Klage eingebracht , und beschlossen , dessen Ausweisung höhe -
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ren Ortes zu erwirken . Zugleich besprach man die Errichtung einer
Spitals - Apotheke , allwo Kräuter , Blüthen, Wurzeln , Samen ,
die zur angemessenen Zeit eingesammelt würden, zum Gebrauche für
die Armen niedergelegt , und von wo aus arme Kranke durch den
Vorstand des Spitals (Magister hospitaUs ) mit den nöthigen Arznei¬
mitteln versehen werden sollten . Auch wurde beschlossen , dass die
Ärzte Geldsammlungen für das Hospital anstellen sollen , damit so der
Krankenfond zum Wohle des Publicums immer mehr gedeihen möge.

Den 6 . Nor . wurde Georg Tanstett er , aus dem Collegio me-
dico , zum Univ. Superintendenten gewählt.

Im Jahre 1521 wurde am Tiburtsfeste Dr. Joh. Wenzelhans -
s er zum Decan ernannt , und da er während seines Decanates starb,
so wurde er durch den Senior Joh. Neumann ersetzt , und als auch
dieser während der Supplenz ablebte , so führte das halbjährige De -
canatsamt Joh. Prutens zu Ende.

Im J . 1522 wohnte Erzh . Ferdinand der Promotion v. Magister
Oosmus de Borsa , eines Spaniers , in der St. Stephanskirche bei
(1. c. p . 91) .

In demselben Jahre am Colmansfeste wurde Dr. Joh. Prutens
zum Decane ernannt . In derselben Sitzung wurde festgesetzt , dass
hinführo neu creirte Doctoren nicht unmittelbar nach ihrer Promotion
in das Collegium der Facultät aufgenommen werden sollen . Auch
sollte hinführo Niemand zugelassen werden , der nicht eine gleiche
Summe , wie die übrigen Mitglieder zur Nutzniessung der Facultät ,
und insbesondere zum Wiederaufbau des Fac . Hauses vorschiessen
würde $ nur sollte aber wieder nicht jeder Doctor , der sich etwa
bereitwillig zeigte, der Facultät zu ihren Bedürfnissen Geld vorzu-
schiessen , unbedingt in das Colleg. aufgenommen werden, damit nicht
auf solche Weise der Würde der Fac. ein Nachtheil erwachse ( ne
Boctorum collegio excrescat demerilumj. Ferner wurde verfügt , dass
Doctoren , die wenngleich in Wien promovirt, doch wegen ihres an¬
derweitigen Aufenthaltes an den Arbeiten und Lasten der Fac. keinen
Antheil nehmen , jüngeren Promovirten hei Gelegenheit eines Ansu¬
chens um Aufnahme in das Collegium der Ärzte nicht vorgezogen
werden sollen . Der Decan sollte hinführo nicht gebunden seyn , mit
der Kapufze angethan ( capuccialus) öffentlich zu erscheinen , sondern
nur dann , wenn dieses Amt einen Arzt träfe , der noch nicht über
zwei Jahre promovirt wäre . Die Facultätsgelder sollten gleichmässig
vertheilt werden . Auch sollte bei allen Universität«- und Fac. Acten
die Amtskleidung ( Habitus ) getragen werden (1. c. p . 92 ) .

Bei derselben Gelegenheit erhielt ein Wundarzt die Ermächtigung
zur chirurgischen Praxis , doch mit der eingeschärften Mahnung, sich
ja nicht mit der Cur innerlicher Krankheiten zu befassen, auch keine
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Stein- oder Bruchoperation ohne vorher eingeholte Beistimmung eines
Fac . Doctors zu unternehmen (1. c . p . 92).

Den 23. April 1524 unter dem Decanate Joh . Hein ’s wurde die
Fac . von den Herren Leonhard und Johann v. Liechtenstein er¬
sucht , einen des Aussatzes verdächtigen Menschen zu untersuchen.
Kr wurde nach genauer ärztlicher Besichtigung für von dieser Krank¬
heit frei erklärt , und die Fac. erhielt für ihr diessfälliges Parere
5 Gulden, welche unter den anwesenden 9 Doctoren dergestalt ver¬
theilt wurden , dass jeder 30 kr . erhielt, und die noch übrigen 30 kr . für
das Sigill , welches dem Parere beigedruckt wurde , verblieben.

Im J . 1524 brach der grosse Bauernkrieg in Deutschland aus , der
Besonders in Schwaben, Franken , Thüringen , Meissen , auch in
Tirol und Salzburg wüthete , und während dessen , zumal im fol¬
genden Sommer, über 100,000 Bauern ihr Leben eingebüsst haben
sollen.

Im J . 1525 unter dem Decanate von Michael Pannonius de
Premarthon , brannte das kaum aus seiner Asche erstandene Fac.
Haus am 18 . Juli neuerdings ab . Das Feuer , welches Nachts um
10 Uhr im Zillerhof, allwo eiserne Kugeln und andere Kriegsmateria¬
lien verfertigt wurden , ausbrach, verheerte 500 Häuser , unter diesen,
auch die Nonnenklöster St. Hieronymus , Himmelpfort und St . Jacob,
nebst der Michaeler Pfarrkirche . Hiedurch wurde die Fac . endlich be¬
wogen , ihr Haus , welches mit 60 Pf. Wiener Denare bei Dr . Pre -
marthon und 70 Pf. D . bei der Lilienburse verpfändet war , im J , 1526
an Dr. Joh . Entzianer zu verkaufen. Der Pfandbrief ist in dem Fac.
Buche Nr. 3 , S . 102 deutsch eingetragen.

Den 14. Juli 1529 starb Martin Stainpeiss , Prof, der Medicin ,
und im J . 1530 wurde Wolfgang Lazius , Sohn des Simon , in die
Fac . aufgenommen .

Decane dermedic . Facultät , und höchst wahrscheinlich auch Leh¬
rer an derselben (ausdrücklich als solche kommen nur Stainpeiss ,
Sim . Lazius und Barth. Ste ber in den Acten genannt vor) , waren
während des Zeitraumes vom J . 1490 bis 1533 folgende:

1490 Fr . Grassl IIIj — Joh. v. Seligenstadt VIII.
1491 Joh . Ti ch tl V ; — Andr. Voberg II.
1492 Fr . Gr as sl IV ; — Barth. Steber I .
1493 Joh . v, Seligenstadt IX ; — Joh. Tichtl VI .
1494 Barth. Steber II ; — Joh . Tichtl VII.
1495 Barth . Steber III ; — Joh. Tichtl VIII.
1496 Joh. Tichtl IX ; — Mart. Stainpeiss I.
1497 Mich. Eystetter I ; — Barth. Steber IV.
1498 Joh . Tichtl X ; — Mart . Stainpeiss II.
1499 Mich . Eystetter II ; — Joh . Tichtl XI.
1500 Barth. Steber V ; — Joh. Markart I.
1501 Joh. C us pini anus I ; — Mart . Stainpeiss III .
1502 Joh. Cuspinian us II ; — Joh. Markart II,
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1503 Willi . Pullinger (Puelinger ; Pulinger ) I ; — Job . Neu -
mann I.

1504 Joh . Neumann II ; — Mart . Stainpeiss IV.
1505 Barth . Steher VI ; — Joh . Markart III .
1506 Joh . Cuspinianus III ; — VVilh . Pnllinger II .
1507 Mart . Stainpeiss V ; — Job . Markart IV.
1508 Ulrich Cervus ; — Mart . Stainpeiss VI .
1509 Joh . Neumann III ; — Joh . E ntzianer 1.
1510 Joh . Neu mann IV ; — Mart . Stainpeiss VII .
1511 Joh . Cuspinian IV ; — Joh . Markart V.
1512 Wilh . Pullinger III ; — Joh . Entzian er II .
1513 Joh . Neu man n V ; — Joh . Praun I .
1514 Georg Tanstetter I ; — Math . Gasser .
1515 Wilh . Pullinger IV ; — Simon Lazius I.
1516 Joh . Neumann VI ; — Joh . Gastgeb I.
1517 Joh . Pilhamer I ; — Joh . Wenzelhausser I.
1518 Joh . Entzianer III ; — Wilh . Pullinger V.
1519 Leop . de Jordanis I ; — Simon Lazius II .
1520 Georg Tanstetter II ; — Joh . Entzianer IV .
1521 Joh . Wenzelhausser II , nach dessen Tod Joh . Neu¬

mann VII , und auch nach dessen Ableben Joh . Praun II ;
— Job . Pilhamer II .

1522 Wilh . P u 11 i n g e r VI ; — Joh . Praun III .
1523 Wilh . Pnllinger VII ; — Joh . Gastgeb II .
1524 Joh . Heyn ; — Georg Tanstetter III .
1525 Mich . v. Premarthon ; — Joh . Pilhamer III .
1526 Simon Lazius III ; — Cosinus de Borsa , Leibarzt

Ferdinands .
1527 Leop . de Jordanis II ; — Wilh . Pullinger VIII .
1528 Joh . Entzianer V ; — Georg Tanstetter IV .
1529 Simon Lazius IV ; — Joh . Gastgeb III .
1530 Joh . Pilhamer IV ; — Leop . de Jordanis III .
1531 Joh . Entzianer VI ; — Ulrich Fabri I.
1532 Joh . Gastgeb IV ; — Simon Lazius und nach dessen

Tode Sigm . Haselreuter I .
1533 Leop . de Jordanis IV ; — Wilh . Pullinger IX.
Das erste Semester des Decanats -Amtes begann , wie bereits

oben angezeigt wurde , am Tiburts - und Valeriansfeste (im April ) ,
das zweite am Colmansfeste (Im October ) .
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